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Zum Titelbild:

Das Luftbild sowie der dazugehörende Planausschnitt zeigen eine als Ausgleichsmaßnahme durchgefühlte 
umfangreiche Biotoptransplantation. Diese wurde im Zuge der Landschaftspflegerischen Begleitplanung 
zur Anschlußstelle der Autobahn A99 mit der Bundesstraße B304 (rechts oben im Bild) am Allacher Forst 
im Norden Münchens angelegt:
Der Allacher Forst stellt einen der letzten Reste eines ursprünglich breiten Lohwaldsaumes im Norden 
Münchens dar. Durch den Bau der Nordumgehung (A99) wurden der Waldrand angeschnitten und Teilbe
reiche in Anspruch genommen. Da der Allacher Forst ohnehin relativ kleinflächig und isoliert liegt, war zu 
verhindern, daß durch Flächenverlust das Minimumareal für die hier lebenden Pflanzen und Tiere unter
schritten wird.
Als Konsequenz der Landschaftspflegerischen Begleitplanung wurden daher - wie die Legende auf der 
gegenüberliegenden Seite zeigt Waldboden und Gehölze verpflanzt, außerdem Sukzessionsstandorte 
angelegt sowie ein Bach renaturiert. Weiterhin wurde auf repräsentativen Probeflächen eine ökologische 
Beweissicherung zur Erfolgskontrolle beauftragt.

(Wiedergabe des Planausschnitts mit freundlicher Genehmigung des Büros Dr. H.M. Schober, Freising, und 
der Autobahndirektion Südbayem, München;
Luftbild: Luftbildverlag Hans Bertram GmbH, München-Haar)
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Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis und Perspektiven

Ergebnisse des Seminars vom 16.-17. März 1995 in Erding bei M ünchen

Im Jahr 1976 vom Bundesgesetzgeber eingeführt, 
sollte die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
weitere Verschlechterungen in der Leistungsfähig
keit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
verhindern helfen. Konnte sie den hohen Erwartun
gen nach nunmehr fast 20 Jahren Praxis genügen? 
Welche Perspektiven bieten sich künftig für Verbes
serungen? Mit diesen Fragen befaßten sich auf einer 
Tagung der Bayerischen Akademie für Naturschutz 
und Landschaftspflege (ANL) am 16. und 17. März 
in Erding bei München ca. 140 Fachleute aus ganz 
Bayern.

Obwohl es um das Thema "Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung" ging, sollte nicht verkannt wer
den, daß nicht ausschließlich rechtliche Aspekte 
hier eine Rolle spielen, betonte einleitend Tagungs
leiterin Beate JESSEL von der ANL. Vielmehr liegt 
bei der Beurteilung von Eingriffen eine enge Ver
zahnung mit naturwissenschaftlich-ökologischen 
Grundlagen, d.h. den Gesetzmäßigkeiten des Natur
haushaltes, und einem planerisch-kreativen Ent
scheidungsprozeß vor. Unbestimmte Rechtsbegrif
fe wie "Eingriff" und "Ausgleich" sind auch rein 
naturwissenschaftlich nicht vollständig ausfüllbar; 
sie bedürfen vielmehr planerisch-normativer Ent
scheidungen, z.B. ab welcher Schwelle nun ein er
heblicher oder nachhaltiger Eingriff vorliegt. In der 
Konsequenz dieses Entscheidungsspielraumes wird 
die Eingriffsregelung von Bundesland zu Bundes
land, ja teilweise sogar von Landkreis zu Landkreis 
sehr unterschiedlich angewandt. Für den Verursa
cher hat dies ein unterschiedliches "Wie" und "Wie
viel" an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Fol
ge eine Praxis, die einen der hauptsächlichen 
Schwachpunkte der Eingriffsregelung in ihrer der
zeitigen Durchsetzbarkeit darstellt.

Kein Zweifel bestand denn auch im Laufe der Ta
gung daran, daß ein einheitlicherer Rahmen zur 
Bearbeitung der Eingriffsregelung sinnvoll und not
wendig ist und daß dabei auch für Nicht-Fachleute 
die Nachvollziehbarkeit verbessert werden sollte. 
Strategien zur Ausgestaltung eines solchen Rah
mens stellten Dr. Ulrich GLÄNZER vom Bayeri
schen Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen, Landschaftsarchitekt Wolfram 
HIRT aus Nürnberg und Professor Dr. Hans KIEM- 
STEDT vom Institut für Landschaftspflege und Na
turschutz der Universität Hannover vor.
In Bayern haben sich das Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen und die 
Deutsche Bundesbahn bzw. die für den Straßenbau 
zuständige Oberste Baubehörde auf einheitliche

Grundsätze für den Vollzug der Eingriffsregelung 
geeinigt. Diese Grundsätze geben insbesondere Flä
chenumfänge für notwendige Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen vor. Der ausführende Landschafts
architekt habe nun die Aufgabe, für die einzelnen 
Landschaftsräume, die beispielsweise die ICE-Neu- 
baustrecke von Ingolstadt nach Nürnberg durch
quert, jeweils individuelle Zielvorstellungen, soge
nannte Leitbilder, zu entwickeln. In diese Leitbilder 
gelte es dann, die in den Grundsätzen vorgegebenen 
Flächengrößen für Naturschutzmanahmen im Ge
lände möglichst schlüssig einzubinden, erläuterte 
Wolfram Hirt.
Das Problem einer methodischen Vereinfachung 
und Konventionsbildung zur Eingriffsregelung müs
se vor allem auch auf Bundesebene angegangen 
werden, betonte Professor Dr. KIEMSTEDT. Je
doch sollte man sich hier weniger der Flächen- und 
Zahlengläubigkeit der heutigen Zeit unterwerfen, 
sondern sich vielmehr über die inhaltlichen Anfor
derungen an die einzelnen Arbeitsschritte einigen. 
Das Ziel solle in einer stärkeren Vereinheitlichung der 
Verfahrensweisen liegen, die aber nicht notwendi
gerweise auch zu einer Vereinheitlichung der Er
gebnisse, sprich: der Kompensationsflächen, führen 
müsse.

Mit der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
beschäftigte sich ein weiterer Themenschwerpunkt 
der Tagung. Hier hat der Freistaat Bayern als einzi
ges Bundesland in vollem Umfang von der Länder
ermächtigung des Bundesgesetzgebers nach § 8b 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes Gebrauch 
gemacht und die Erfordernis, bei Baulandauswei
sungen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzu
nehmen, bis April 1998 ausgesetzt. Die Eingriffsre
gelung jedoch freiwillig weiter anzuwenden, wurde 
den Gemeinden einhellig von Peter FISCHER- 
HÜFTLE, Vorsitzendem Richter am Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, und Dr. Jürgen 
BUSSE vom Bayerischen Gemeindetag empfohlen: 
Nicht nur habe Artikel 141 der Bayerischen Verfas
sung weiterhin Gültigkeit, der die Gemeinden zur 
Sicherung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen ver
pflichte, auch lebe Bayern ja geradezu vom weichen 
Standortfaktor Landschaft. Außerdem hätten die 
Kommunen über die Durchführung von Aus
gleichs- und Ersatzmanahmen die rechtlich abgesi
cherte Möglichkeit, z.B. die Kosten für öffentliche 
Grünflächen auf die einzelnen Grundstückseigentü
mer umzulegen - ein bei knappen öffentlichen Kas
sen sicher bedenkenswertes Argument.

Daß hiervon auch momentan in einigen Landkrei
sen durchaus weiterhin Gebrauch gemacht wird,
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verdeutlichten anschließend Siegfried GEIßLER 
von der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei
ses Neuburg-Schrobenhausen sowie Dr. Peter 
CZERMAK und Manfred BERGER am Beispiel 
des Landkreises München.
Möglichkeiten, die Eingriffsregelung effektiver zu 
gestalten, zeigten weiterhin u.a. Professor Dr. Otto 
SPORBECK aus Bochum sowie der Jurist Hans- 
Ulrich MARTICKE von der Unabhängigen Sach
verständigenkommission zum Umweltgesetzbuch 
aus Berlin auf. Professor Dr. Sporbeck plädierte für 
eine bessere Abstimmung mit anderen Verfahren, in 
denen Umweltbelange untersucht werden, insbe
sondere mit der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP). Rechtliche Rahmenbedingungen für Ersatz
zahlungen erläuterte Hans-Ulrich Marticke. Häufig 
müßten im Zuge der Leistung von Ersatz ja andere 
als die betroffenen Lebensräume geschaffen und 
entwickelt werden. Die sogenannten "fiktiven Her
stellungskosten", d.h. die Kosten, die theoretisch für 
eine Wiederherstellung der beeinträchtigten Le
bensräume anfallen, könnten unter bestimmten Vor
aussetzungen als Maß für den Umfang notwendiger 
Ersatzmaßnahmen herangezogen werden. Unab
dingbare Voraussetzung sei allerdings, daß eine sol
che Abgabe nur als letzte Möglichkeit gesehen wer
den dürfe. Dem Verursacher eines Eingriffes dürfe 
auf keinen Fall eine Flucht in eine bequemere, weil 
billigere Ersatzzahlung im Sinne eines "Freikau- 
fens" ermöglicht werden.

Die Anwendung der Eingriffsregelung für einen 
bislang eher stiefmütterlich behandelten Bereich, 
für Wintersportanlagen, erläuterte abschließend 
Landschaftsarchitektin Dr. Ulrike PRÖBSTL aus 
Etting: Beim Bau von z.B. Liftanlagen, Langlauf
loipen oder Beschneiungsanlagen könnten Beein
trächtigungen wertvoller Lebensräume durch früh
zeitige Untersuchungen des Gebietes abgeschätzt 
und möglicherweise vermieden werden. Auch die 
Abstimmung mit den zahlreichen sonstigen im Ge
birge vorliegenden und sich vielfältig überlagern
den Nutzungsansprüchen (wie Verkehr, Almwirt
schaft, Erholung) werde dadurch verbessert.

Zum Facit der Tagung bleibt u.a. festzuhalten: Wie 
ein roter Faden zog sich durch Vorträge und Diskus
sion, daß sich im Zusammenhang mit der Eingriffs
regelung und insbesondere mit der Ausgestaltung 
der Bauleitplanung in § 8a Bundesnaturschutzge
setz Chancen böten, dem Instrument der Land
schaftsplanung wieder mehr Gewicht zukommen zu 
lassen. Gewarnt werden muß dabei allerdings vor 
einer inhaltlichen Überfrachtung vor allem des ge
meindlichen Landschaftsplanes mit zu vielen 
Grundlagenerhebungen einerseits und bereits de
tailliert ausgearbeiteten Maßnahmen andererseits.

Gefordert ist vielmehr eine stärkere Zielorientie
rung der Landschaftsplanung: Sie sollte über die 
Ausweisung räumlicher Bereiche für Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen und die Ableitung von Ent
wicklungszielen für Landschaftsräume ein konzep
tionelles Raster vorgeben, auf dem die Eingriffsre
gelung aufsetzen kann.
Immer wieder betont werden muß, daß der Unter
lassung vermeidbarer Beeinträchtigungen bei der 
Beurteilung von Eingriffen eigentlich das größte 
Gewicht beigemessen werden muß und sich die 
Praxis mit möglichen, gezielt auf einzelne Eingriffs
folgen bezogenen Vermeidungsmaßnahmen noch 
zu wenig auseinandersetzt. Auch gilt es für die 
Landschaftsplaner wie für die Fachleute an den 
Naturschutzbehörden, bei ihren Beurteilungen die 
einzelnen von einem Eingriff auf die verschiedenen 
Schutzgüter (Boden, Wasser, etc.) ausgehenden Be
einträchtigungen möglichst nachvollziehbar aufzu
schlüsseln und darzulegen: Hierin liegt dann für die 
Juristen ein sehr wesentlicher Ansatzpunkt, um bei 
der rechtlichen Beurteilung möglicher Ausgleichs
maßnahmen und innerhalb der Abwägung die von 
fachlicher Seite gelieferten Grundlagen gezielt auf
nehmen und weiterverwenden zu können.
Der für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen not
wendige Flächenumfang wird besonders bei Groß
projekten immer wieder kontrovers diskutiert. An
gesichts des Strukturwandels in der Landwirtschaft 
stellt sich jedoch die Frage, ob sich nicht gerade in 
ländlichen Räumen die Möglichkeit bietet, über das 
Instrument der naturschutzrechtlichen Eingriffsre
gelung zumindest einen Teil der frei werdenden Flä
chen auch künftig sinnvoll zu nutzen. Die meisten 
Ausgleichs- und Ersatzflächen sollten aus Sicht des 
Naturschutzes ohnehin von den Landwirten exten
siv weiterbewirtschaftet werden. Hier ergeben sich 
für den Naturschutz im Zusammenwirken mit den 
anderen Landnutzem Chancen, die es noch offensi
ver anzupacken und nach außen hin darzustellen 
gilt.

(Beate Jessel, ANL)

In den vorliegenden Band wurden zusätzlich zu den uns 
vorliegenden Tagungsbeiträgen zwei Aufsätze von Hu
bertus von DRESSLER und Rainer RITTHALER aufge
nommen, die sich mit der Eingriffsregelung in der Bau
leitplanung beschäftigen, weiterhin ein Aufsatz von Hei
ner LAMBRECHT zu Standardisierungen in der Ein
griffsreglung im Straßenbau sowie - angesichts der anste
henden Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
ein aktueller Beitrag von Uwe RIECKEN und Axel 
SS YMANK zur Bedeutung aktueller Biotopschutzinstru
mente (Rote Liste Biotoptypen und FFH-Richtlinie) für 
die Eingriffsregelung.
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Die Eingriffsregelung zwischen naturwissenschaftlichem 
Anspruch und Anforderungen der Praxis

Beate JESSEL

Zum Anspruch der Eingriffsregelung

Bevor wir uns der aktuellen Praxis und künftigen 
Perspektiven der naturschutzrechtlichen Eingriffs
regelung zuwenden, ist ein Blick zurück auf nun
mehr fast 20 Jahre ihres Bestehens auf Bundesebene 
angebracht:

Die Eingriffsregelung wurde vom Bundesgesetzge
ber 1976 mit dem Bundesnaturschutzgesetz als ein 
bundesweit verbindlicher Rahmen eingeführt. Die
se Neuerung muß vor dem Hintergrund zweier Ge
gebenheiten gesehen werden:

• Der bisherigen Entwicklung des Naturschutzes, 
der in seinen noch auf das Reichsnaturschutzge
setz von 1935 zurückgehenden Instrumentarien 
weitgehend auf Flächen- bzw. Gebiets- und Re
servatsschutz ausgerichtet gewesen war,

• und der gleichzeitigen bundesweiten Einfüh
rung der Planungshierarchie der Landschafts
planung, die als aktives, vorausschauendes, ent
wickelndes Instrument gedacht war, um ver
schiedene Nutzungsansprüche an den Raum im 
Hinblick auf die künftige Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes aufeinander abzustimmen (s.a. 
JESSEL 1994).

Mit der Eingriffsregelung und dem Landschafts
pflegerischen Begleitplan als ihrem Planungs- und 
Umsetzungsinstrument wurde seinerzeit ein weite
res, flächendeckend anzuwendendes Instrument des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege etabliert. 
Im Unterschied und in Ergänzung zur Landschafts
planung sollte dieses reaktiv bei bestimmten Vorha
ben, bei Eingriffen, materiell die Sicherung des 
Status quo, d.h. der bestehenden Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und der bestehenden Qualität 
des Landschaftsbildes im Sinne eines Verschlechte
rungsverbotes sicherstellen. Absicht des Gesetzge
bers war es, den nach dem 2. Weltkrieg rapide 
gestiegenen Landverbrauch damit aufzuhalten und 
in geordnete Bahnen zu lenken.

Voraussetzung für die Anwendung der Eingriffsre
gelung ist das Vorliegen eines Eingriffstatbestan
des, d.h. einer möglichen erheblichen oder nachhal
tigen Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes, die zu
dem einer behördlichen Bewilligung, Erlaubnis, 
Zustimmung, Planfeststellung oder Anzeige an eine 
Behörde bedarf. Beim Vörliegen eines Eingriffstat
bestandes kommt eine gesetzlich festgelegte Abfol

ge von Handlungs- und Prüfschritten zum Tragen 
(Vermeidung -> Ausgleich -> Abwägung -> Ersatz).

Mangelnde Wirksamkeit

In zahlreichen Gutachten und Expertisen wurde und 
wird der Eingriffsregelung immer wieder mangeln
de Wirksamkeit vorgeworfen bzw. ihr diese sogar 
ganz abgesprochen (vgl. z.B. das Umweltgutachten 
des RATES VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 1987, S. 155). Der letzteren, 
extremen Ansicht ist sicherlich nicht in diesem Um
fang zuzustimmen: Blickt man zurück Ende der 
70er, Anfang der 80er Jahre, dann wurde in behörd
lichen Stellungnahmen zunächst zaghaft gefordert, 
daß bei Eingriffsvorhaben doch ein Landschaftspla
ner hinzuzuziehen sei, wenig später war dies dann 
generell die Regel, wenn sich die Maßnahmen auch 
zunächst weitgehend auf eine "Eingrünung" be
schränkten, und heute können mit Ausnahme viel
leicht der Bauleitplanung ein gewisser von seiten 
des Naturschutzes geforderter Erhebungs- und 
Maßnahmenumfang nicht mehr beiseite geschoben 
werden und ist das Anspruchsniveau an die Abar
beitung und Umsetzung der Eingriffsregelung doch 
stark gestiegen. Hier muß man sich über den mit 
dem gerade bearbeiteten Einzelprojekt verbunde
nen Frust und über die Widerstände hinaus sicher
lich den Blick für die Entwicklung der letzten Jahre 
als ganzes bewahren. Unstrittig ist jedoch,

• die augenblickliche Tendenz, diese Entwicklung 
zumindest partiell wieder zurückzuschrauben 
und bisher Erreichtes zurückzunehmen (dies gilt 
für die verschiedenen "Beschleunigungsgeset
ze" wie auch für Bestrebungen, die Eingriffsre
gelung in der Bauleitplanung bei der anstehen
den Novellierung des Baugesetzbuchs ganz dem 
Baurecht zuzuordnen);

• daß die Landschaftspflegerische Begleitpla
nung trotz des damit verbundenen gestiegenen 
Aufwandes bislang im wahrsten Sinne des Wor
tes eine Beg/ezTplanung geblieben ist. Es geht ja 
nicht nur darum, daß überhaupt Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, son
dern daß diese nach Art und Umfang entspre
chend der geltenden Rechtsprechung "integraler 
Bestandteil des Genehmigungstatbestandes", 
d.h. Bestandteil der Projektgenehmigung und 
damit nicht verhandlungsfähig, sind. Zum Ver
gleich: Bei einem Hausbau streitet sich auch fast 
niemand mehr mit dem zuständigen Bauamt
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über die Erfordernis einer Wärmedämmung, 
oder darum, daß bestimmte Baugrenzen einge
halten und eine bestimmte Firsthöhe bzw. Ge
schoßanzahl nicht überschritten werden dürfen; 

• daß die Eingriffsregelung somit ihrer Intention, 
dem Verschlechterungsverbot, bislang bei wei
tem nicht nachkommen konnte.

Es stellt sich die Frage nach den Gründen und 
Hintergründen für diese rückläufige Entwicklung 
und mangelnde Wirksamkeit, die nicht nur in der 
Tagespolitik und im wieder rückläufigen Stellen
wert des Natur- und Umweltschutzes zu suchen sein 
dürften, sondern daneben auch in der Ausgestaltung 
der Eingriffsregelung selber.

Das Problem planerisch-normativer Entschei
dungen

Häufig verkannt wird, daß - obwohl wir es mit dem 
Thema naturschutzrec/zi/ic/ze Eingriffsregelung zu 
tun haben - dabei nicht nur rechtliche Aspekte eine 
Rolle spielen, sondern eine enge Verzahnung natur- 
wissenschaftlich-ökologischer Gmndlagen (der Ge
gebenheiten und Gesetzmäßigkeiten des Natur
haushaltes) mit einem planerisch-kreativen Ent
scheidungsprozeß vorliegt, der durch verschiedene 
Schritte und Fragestellungen u.a der Analyse, Pro
gnose und Bewertung gekennzeichnet ist (vgl. 
Abb.l). Als Ergebnisse des Handlungsablaufes und 
schrittweisen Entscheidungsprozesses der Ein
griffsregelung im Zusammenwirken dieser Gege
benheiten stehen insbesondere die Bestimmung, ob 
ein Eingriffstatbestand vorliegt, der materiell-recht
liche Folgen hat, sowie die Bestimmung der Art und 
des Umfanges notwendiger Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen.

Durch das Ineinandergreifen dieser Gegebenheiten 
(rechtlicher Rahmen, naturwissenschaftliche Gmnd
lagen sowie planerisch geforderte Vörgehensweisen 
und Entscheidungen) ergeben sich eine Reihe me
thodischer Fragestellungen (vgl. Abb.l); es entsteht 
ein Spannungsfeld zwischen dem fachlich-natur
wissenschaftlichen Hintergrund, der sich eigentlich 
in jedem Einzelfall anders darsteilt, und den Maxi
men der (verwaltungs-)praktischen Handhabbarkeit 
bei der Bearbeitung der Eingriffsregelung.
Einige Beispiele:

1. Kaum eine andere gesetzliche Regelung enthält 
derart viele unbestimmte Rechtsbegriffe wie "erheb
liche / nachhaltige Beeinträchtigung", "Leistungs
fähigkeit des Naturhaushaltes", auch das "Land
schaftsbild", "Ausgleich", "Ersatz", - Begriffe, die 
nicht nur in ihrer rechtlichen, sondern auch in ihrer 
fachlichen Ausfüllung einen weiten Interpretations
spielraum zulassen bzw. naturwissenschaftlich gar 
nicht konkret genug ausgefüllt werden können. Dies 
gilt insbesondere für den Begriff des Ausgleichs, 
den es im naturwissenschaftlichen Sinne gar nicht 
geben kann, sondern der eine "juristische Fiktion" 
darstellt und daher nur "approximativ" (GASSNER 
1984), d.h. nähemngsweise, bestimmt werden kann.

Zu einem weiteren unbestimmten Rechtsbegriff, 
dem des Eingriffstatbestandes in Natur und Land
schaft: Aus einer naturwissenschaftlichen Betrach
tungsweise heraus könnte man davon ausgehen, daß 
jedwede menschliche Einwirkung und Einflußnah
me in der Landschaft einen Eingriff darstellt (vgl. 
HABER et.al. 1993, S. 51). Zumindest aber gibt uns 
eine rein naturwissenschaftlich-ökologische Heran
gehensweise keine Auskunft, wo denn nun die vom 
Gesetz her geforderte Schwelle für einen erhebli
chen oder nachhaltigen Eingriff liegt. Dies zeigt 
sich z.B. am Kriterium der Vielfalt: Die Landschaft 
Mitteleuropas ist nahezu ausschließlich eine Kultur
landschaft, die seit Jahrtausenden vom Menschen 
beeinflußt und gestaltet wurde und wird. Während 
die auf menschliche Einwirkung zurückzuführen
den Verändemngen bis ins 19. Jahrhundert überwie
gend zu einer Erhöhung der Vielfalt an Arten, abio- 
tischen Standortausprägungen und Lebensgemein
schaften führten, hat seit Beginn der Industrialisie
rung die Intensität menschlicher Nutzungen so stark 
zugenommen, daß in der Landschaft ein starker 
Rückgang der Vielfalt an Arten und Lebensgemein
schaften sowie eine Nivellierung der Standortbedin
gungen eintraten. Die Ökologie als Wissenschaft 
kann diese Veränderungen erforschen, erfassen und 
darstellen; inwieweit bzw. ab welcher Erheblichkeit 
(sprich Intensität) oder welcher Nachhaltigkeit 
(sprich: Dauer) z.B. Veränderungen der Vielfalt 
oder anderer Kriterien als "positiv" oder "negativ" 
und damit als Eingriff zu sehen sind, hängt von den 
Wertsystemen ab, mit denen man sie verknüpft.
2. Eingriffe können eigentlich nur über Modelle 
prognostiziert und bewertet werden - das komplexe 
Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes, der sich nicht 
als ganzes erfassen läßt, im Zusammenspiel mit der 
jeweiligen Landnutzung macht dies notwendig. Es 
müssen daher die wichtigsten vom Eingriff ausge
henden Auswirkungen und die wesentlichen betrof
fenen Elemente des Naturhaushaltes und des Land
schaftsbildes bestimmt werden. Mit der Modellbil
dung geht damit zwangsläufig eine Vereinfachung 
komplexer Realitäten einher, müssen Entscheidun
gen getroffen werden, welche Auswirkungen noch 
als so erheblich erachtet werden, daß man sie genau
er untersucht und für Kompensationsmaßnahmen 
als relevant erachtet.
3. Um sicherzustellen, daß ein Ausgleich möglich 
ist (sprich: rechtlich gesehen keine erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen Zurückbleiben), 
müssen sowohl die Eingriffsfolgen als auch die 
festgelegten Kompensationsmaßnahmen bezüglich 
ihrer Intensität sowie zeitlichen und räumlichen 
Wirksamkeit prognostiziert werden. Dem entgegen 
steht die generelle Schwierigkeit, für komplexe 
landschaftliche Systeme und ökosystemare Zusam
menhänge samt der ihnen innewohnenden Dynamik 
gesicherte Prognosen zu treffen (ein Problem, das 
im übrigen für Verkehrsplaner, Bevölkerungs- oder 
Wirtschaftsprognosen gleichermaßen gilt!).
4. Damit einher geht die Frage der Bewertung: Er
hobene und prognostizierte Zustände müssen mit-
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^ R e c h tlic h e  G ru n d la g e n A rb e itss c h ritte  /  A u fg ab en E rgebn isse Fach lich -m e th o d is c h e  P ro b lem e m it ^  
E n tsc h e id u n g s re le va n z  z.B .

B estim m ung des E ingriffs 
ta tb estandes (§8 Abs.1  
B N atSchG ):
Vorliegen von
-  erheb lichen  u.fo. nachhal

tigen  B eein träch tigungen
-  der Le is tungsfäh igke it 

des N aturhaushaltes  u./o.
•  des Landschaftsb ildes

-  W irk u n g s an a lys e  und -p ro g n o se  
d er E ingriffsfo lgen nach A rt, In
ten s itä t und räum l. R e ich w e ite

-  B e s tan d sa u fn a h m e  d e s  E in 
griffs- und W irk rau m e s

-  B ew ertu n g  im  H inblick  a u f d a s  

V orliegen  e rh eb lich er /  n a c h 
haltiger B eein trächtigungen  

von  N a tu rh a u s h a lt und L a n d 
schaftsbild

- B e g rü n d e te  A b le itung  bzw . E in 
ordnung  d e r e in ze ln e n  A rb e its 
schritte  in b e s teh e n d e  Leitb ild er  
und Z ie ls ys te m e

-  J a /N e in -E n ts ch e id u n g  
ü b e r V orliegen  e in es  
E in griffs ta tbes tandes

-  ggf. B e stim m u n g /A b - 
g re n zu n g  d e s  W irk 
ra u m e s  /  d e r W irk rä u m e

-  W ie s in d  unbestim m te R ech tsbegriffe  auszu 
fü llen  (z.B . ab  w e lch er In te n s itä t uJo. D a u er  
lie g t e in  erheb licher/nachh a ltig er E in g riff  vor?)

- W elche E ingriffsw irkungen w erden  a ls  re levan t  
fü r  d ie  w eiteren B etrach tun gen  erach tet?

-  W elche Ind ikato ren  un d  P a ra m e ter s in d  gee ig 
net, um  die E ingriffsw irkun gen  sow ie  den be
stehen den  Z u s tan d  d e r  Le is tu n g sfäh ig ke it des  
N aturhaushaltes  u n d  des L an dschaftsb ildes  
abzu b ilden?

- W ie lassen  sich  u n te r U n sic herhe it P rog nosen  
d e r E ingriffs fo lgen  vornehm en?

- W ie s in d  d ie festgeste llten  uJo. p rogn ostiz ierten  
A u sw irkungen  im  H inb lick  a u f ih re  E rheb lichke it 
u n d  N achha ltigke it z u  beu rte ilen ?

- W ie läß t s ich  ein  sch lü ss ig e r Z ie l- un d  B e w er
tungsrahm en bestim m en, in den  (be i N icht-V or- 
liegen  ü b e rg eordneter Z ie lvorgaben ) z.B . d ie  A rt  
d e r  ausgew äh lten  Indikato ren, d ie  B eurte ilung  
d e r  E ingriffsw irkungen etc. e inzuordn en  s in d ?

Bestim m ung der R echts
fo lg en  des E ingriffes:

-  V erm eidung (§8  A b s. 2)

-  A u sgle ich  (§8 A b s . 2)

-  A bw äg ung  (§8 A b s. 3)

-  Ersatz (§8 A bs. 9)

l ________________________________

-  A ble itung  vo n  M a ß n a h m e n  
aus  d e n  Eingriffsfo lgen

-  W irk u n g s an a lys e  und -p ro g n o se  

d e r W irk s a m k e it d e r  K o m p e n s a 
tio n s m aß n ah m e n  nach  A rt, In 
tens itä t und räum l. R e ich w e ite

- B e s tan d sa u fn a h m e  d e s  K o m 
p en satio n srau m es

- B ew ertu ng  d e r M a ß n a h m e n  im  
Hinblick a u f m ögliche
-  V erm eid u n g ,
-  A usgleich,
-  E rsa tz
d e r E ingriffsfolgen

-  V erg le ic h e n d e  G e g e n ü b e r
ste llung ("B ilanzierung") von  

Eingriff und M a ß n a h m e n
-  ggf. F estleg u n g  e in e s  U n ters u 

c h u n g srah m en s  z u r N a ch ko n 
trolle im  H inb lick  a u f s p ä te r ta t
sächlich  e in tre ten d e  E ingriffsfol
gen sow ie  z u r  E rfo lgskontro lle  
d e r K o m p e n s atio n s m a ß n ah m e n

-  Form ulierung  von bzw . E in o rd 
nung d e r A rbe itsschritte  in Leit
b ilder und Z ie ls ys te m e

-  B estim m u n g  von  
V erm e id u n g s-, A u s 
g le ich s -, E rs a tz m a ß 
n a h m en  nach  A rt 
und U m fang

-  B estim m u n g  d e s  
"ob jektiven G ew ichts"  
e in ze ln e r  B e la n g e  im  
R a h m e n  d e r A b w ä g u n g

-  W ie s in d  unbestim m te R ech tsbegriffe  auszu - 
fü llen  (z.B. w elch e m ög lich en  M aßnah m en  fa llen  
u n te r  Ersatz, w elch e n och u n te r  A u sg le ich ? )

-  W ie läß t s ich  u n te r  U n sic herhe it d ie W irkung von  
M aßnah m en a u f N a tu rha usha lt u n d  L an dschafts 
b ild  bes tim m e n?  (P rognoseprob lem e)

- W ie lassen  sich  B e w ertungs prob le m e lösen, 
d ie  z.B .
• d ie  B em essung  n ich t g le ic h a rtig e r M aßnahm en,
- d ie  Verhä ltn ism äßigkeit /  Zum u tb arke it von Ver

m eidung  u n d  Ausgleich ,
- d ie  G ew ichtung e in ze ln er B e lan g e  b e i d e r  A b 

w ägung
betre ffen?

- W elche M aßnah m enzie le  s in d  (b e i N icht-V oriie- 
gen  überg eo rd n ete r Z ie lvorgaben ) a ls  "gleich
w ertig "  (d.h. insbes. fü r  Ersa tzm aßn ahm en) anzu 
streben?

- Inw iew e it u n d  in  w elchem  U m fang m üssen  au f
tre ten de Z e itlücken  zw ischen d e r  F ertig ste llung  
des E ingriffsvorhabens u n d  d e r e in tre tenden  
W irksam keit d e r  K om pensationsm aßnahm en  
zu m  A n satz  g e b ra c h t w erden?

- W elche Ind ikato ren  s in d  z u r  N a chkon tro lle  bzw. 
E rfo lgskontro lle  gee igne t?

A L t  J
Abbildung 1

Zusammenwirken von rechtlichen Grundlagen, zu leistenden Arbeitsschritten und resultierenden methodischen 
Fragestellungen mit Entscheidungsrelevanz bei der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

einander verglichen werden. Hierbei kommt man 
nicht umhin, eben nicht nur gleiches mit gleichem 
nach der Formel "Fläche eines beeinträchtigten Bio
toptyps = wiederherzustellende Fläche desselben 
Biotoptyps" zu vergleichen, sondern es treten bei 
nahezu jedem Eingriffs vorhaben zeitliche Probleme 
(wie behandelt man Entwicklungszeit-räume, soge
nannte "time-lags", bis die Wirksamkeit einer 
Maßnahme erreicht worden ist?) sowie insbesonde
re beim Ersatz Probleme des Vergleichs unter
schiedlicher Qualitäten auf (wie ist eine - wie es ja 
für den Ersatz gefordert ist- "gleichwertige" Kom
pensation für die häufig unvermeidbare Inanspruch
nahme nicht wiederherstellbarer Lebensräume zu 
behandeln? Will man für einen in Anspruch genom
menen Acker oder Fichtenforst wirklich wieder das
selbe oder vielleicht etwas "Wertvolleres" und 
wenn, dann wieviel oder soll auf Kompensation hier 
ganz verzichtet werden?).

Man kommt also um Fragen der Bewertung nicht 
umhin - und diese lassen sich nicht alleine aus einer

wissenschaftlich abgesicherten objektiven Daten
grundlage heraus lösen.
Zwar besteht momentan die Tendenz, für die Bemes
sung von Ersatz die sogenannnten "fiktiven Herstel
lungskosten" der betroffenen Lebensräume heranzu
ziehen und die hierfür anfallenden Kosten als Meß
latte für den Umfang zu treffender Ersatzmaßnah
men heranzuziehen, jedoch knüpfen sich bei nähe
rer Betrachtung auch an diese Größe eine ganze 
Reihe von Fragen, so daß die fiktiven Herstellungs
kosten für die Ersatzbemessung lediglich als ein 
Eingangswert dienen könnten und noch durch wei
tere Bewertungsparameter ergänzt werden müßten 
(vgl. den Beitrag von MARTICKE in diesem Band).

Summa sumarum erscheint die Erkenntnis, auch das 
Eingeständnis, wichtig, daß der Vollzug der Ein
griffsregelung im bestehenden rechtlichen Rahmen 
nicht auf einer rein naturwissenschaftlichen Basis 
leistbar ist, sondern normative Elemente sowie die 
Erfordernis der Einordnung in naturschutzfachliche 
wie auch damit verbundene gesellschaftliche Ziel-
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und Wertsysteme beinhaltet. Nur am Rande erwähnt 
sei dabei, daß natürlich auch die rechtliche Interpre
tation einzelner Aspekte der Eingriffsregelung sehr 
unterschiedlich ausfallen kann (Ein Beispiel stellt 
die Frage dar, ob Vermeidung und Ausgleich im 
Rahmen der Abwägung in der Bauleitplanung 
gleichfalls als Planungsleitsätze zu behandeln sind 
- vgl. hierzu die in dieser Hinsicht unterschiedlich 
gelagerten Beiträge von FISCHER-HUFTLE und 
CZERMAK in diesem Band).

Was folgt nun daraus? Es gilt, bei der Behandlung 
der Eingriffsregelung die zugrundegelegten Ziel- 
und Wertsysteme so weit als möglich offenzulegen, 
es gilt, Sachdimensionen (z.B. Flächeninanspruch
nahmen in qm) nicht durch relative Werte zu ver
schleiern (es ist z.B. Unsinn, bei zu versiegelnden 
Flächen von "hoher", "mittlerer" oder "geringer" 
Beeinträchtigungsintensität zu sprechen - wenn eine 
Fläche weg ist, ist sie weg, und zwar ausgedrückt in 
qm oder ha), und es gilt, verbleibende Wertungen so 
weit als möglich aus einem logischen Zusammen
hang heraus abzuleiten und offenzulegen. Ist dies 
der Fall, dann läßt auch der bestehende rechtliche 
Rahmen zur Eingriffsregelung einen entsprechen
den Spielraum, sofern dessen Ausfüllung sachlich 
begründet und logisch aufgebaut ist - sowie entspre
chenden Willen der beteiligten Juristen stets voraus
gesetzt.

Tendenzen zu verstärkter Quantifizierung

Aktuelle Tendenzen in der Handhabung der Ein
griffsregelung weisen jedoch eher in die andere 
Richtung, indem normative Komponenten nicht 
weitestmöglich offengelegt und in argumentative 
Zusammenhänge eingebunden werden, sondern oft 
über einfache Quantifizierungen und Berechnungs
ansätze von vomeherein eine Standardisierung er
folgt: •

• Zahlreiche in der letzten Zeit entstandene Kon
ventionen und Vollzugshilfen setzen quasi "end 
of pipe" an bei einer Vereinheitlichung, eben 
"Normierung", der Ergebnisse, indem Flächen
umfänge und Flächenrelationen für Kompensa
tionsmaßnahmen vorgegeben werden. D.h. es 
wird nicht überlegt, wie man für Vorgehenswei
sen und bei der Bearbeitung der Eingriffsrege
lung zu leistende Arbeitsschritte einen gemein
samen Rahmen definieren könnte, sondern es 
wird von vomeherein bei einer Quantifizierung 
des Umfanges der Kompensationsflächen ange
setzt. Nicht berücksichtigt wird zudem bei der
artigem Vorgehen, daß auch bezüglich der Kom
pensation Fläche nicht gleich Fläche ist, sondern 
auch die potentiellen Kompensationsflächen an
hand ihrer standörtlichen Ausgangsbedingun
gen, ihres Ist-Zustands, der auf Grundlage von 
diesem möglichen Wertsteigerung sowie ihrer 
Lage zum Eingriffsvorhaben und funktionalen 
Anbindung zu anderen Biotopen differenziert 
betrachtet werden müssen.

• Es ist m.E. damit verbunden, aber bei weitem 
nicht nur die Eingriffsregelung betreffend, ein 
genereller Trend festzustellen hin zu einfache
ren, es ist auch schon gesagt worden: "holz
schnittartigen", Bewertungsverfahren bis hin zu 
Rechenoperationen. Oft erleben nutzwertanaly
tische Ansätze eine Renaissance (vgl. z.B. das 
in Berlin zwar nicht offiziell in Kraft gesetzte, 
aber zur Anwendung empfohlene Verfahren zur 
Bestimmung einer Ausgleichsabgabe nach AU
HAGEN & PARTNER 1994). Viele Bewer
tungsverfahren weisen Brüche auf, indem zu
nächst verbal argumentiert wird, dann beim Flä
chenumfang für Kompensationsmaßnahmen 
aber plötzlich ein Sprung in einfache Zahlenre
lationen erfolgt, der nicht näher begründet wird 
(so z.B. in den Hinweisen zur Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in Nie
dersachsen, vgl. NIEDERSÄCHSISCHES 
LANDESVERWALTUNGSAMT FÜR ÖKO
LOGIE 1994).
Häufig werden Biotoptypen u.a. Ausprägungen 
zunächst in eine ordinale Rangfolge gebracht, 
z.B. nach ihrer Wertigkeit ordinalen Klassen 
zugewiesen. Dann jedoch wird plötzlich die 
Rangnummer wie ein kardinaler Wert behandelt 
und über Rechenoperationen mit der Fläche ver
knüpft. Wir können nun zwar unter Zugrundele
gung einer entsprechenden fachlichen Begrün
dung die Aussage treffen, daß uns z.B. ein Halb
trockenrasen (z.B. Rangklasse 5) mehr bedeutet 
als ein Intensivgrünland (z.B. Rangklasse 1) (wo
bei auch diese Klassifikation natürlich schon 
eine Wertung beinhaltet!); wenn darauf aufbau
end jedoch sinngemäß die Aussage heraus
kommt, daß über die Verknüpfung mit der Flä
che der Halbtrockenrasen genau 5mal so viel 
wert ist wie das Intensivgrünland, dann ist dies 
fachlich nicht mehr zu begründen.

• Feststellbar ist im Zuge des Hanges zur Quanti
fizierung weiterhin eine Tendenz zur monetären 
Bemessung der Eingriffsfolgen, zur Ausgleichs
abgabe. So kommen insbesondere in der Bau
leitplanung aufgrund des hier besonders defizi
tären Vollzugs von verschiedener Seite her im
mer wieder Überlegungen auf, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ganz fallen zu lassen und 
gleich in die Abgabe (= finanzielle Kompensa
tion) zu gehen. Eine monetäre Bemessung von 
Eingriffen bzw. resultierender Herstellungsko
sten für Maßnahmen kann unter gewissen Um
ständen zwar sinnvoll sein, um z.B. bei Ersatz
maßnahmen den bereits erwähnten Vergleichs
rahmen zwischen Eingriff und "gleichwertiger" 
Maßnahme zu haben; es gilt jedoch, die Flucht 
in eine Abgabe zu verhindern, die für den Ver
ursacher die einfachere und preiswertere Lö
sung darstellt. Auch schon des öfteren vernom
men wurden in diesem Zusammenhang Äuße
rungen wie: Ausgleich und Ersatz bringen doch 
eh nichts - nehmen wir doch lieber gleich Geld 
in Form einer Abgabe und geben es z.B. den 
Landschaftspflegeverbänden oder den Gemein-
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Maßnahme:
Vorhabens-/Projekttyp 
und seine Charakteristika 
(Art und Umfang)

Wirkung:
Wirkfaktoren nach \
Art und Intensität, z.B. X ^ x
- Zerschneidung, X ^X
- Bodenabtrag, -Verdichtung, x N .
- Grundwasserabsenkung X ^ X
- Verlärmung x X .
- u.a. \ \

------  ------- » Standort:
Art und Empfindlichkeit 
insbes. betroffener
- Arten
- Lebensgemeinschaften
- Standortfaktoren
- Lebensräume
- etc.

A SJJ
Abbildung 2

Maßnahme, Wirkung und Standort - drei Charakteristika, die bei der Beurteilung von Eingriffen in engem 
Zusammenhang gesehen werden müssen.

den, damit diese etwas "Sinnvolles" damit an
fangen. Angesichts knapper öffentlicher Kassen 
würde hier sicherlich nur eine Mittelverlagerung 
stattfinden, die in der Summe zu Lasten des 
Naturschutzes geht und dem Anliegen der Ein
griffsregelung (Stichwort: Verschlechterungs
verbot unter funktionaler Bindung an die Ein- 
griffsfolgen!) zuwider läuft.

Angesichts der Arbeitsüberlastung der Naturschutz
behörden erscheint der Ruf nach möglichst einfa
chen Standards und handhabbaren Flächenrelatio
nen für Kompensationsmaßnahmen zwar nachvoll
ziehbar. Es mögen sich jedoch die Praktiker dazu 
äußern, was u.U. mehr Zeitaufwand erfordert: Re
chenoperationen nachzuprüfen (wobei ja durchaus 
auch geprüft werden muß, ob jede Einzelfläche 
erfaßt ist bzw. die Zuordnung zu bestimmten Ein
griffserheblichkeiten und Biotopwerten durchaus 
auch gewissen Ermessensspielräumen unterliegt), 
oder ob es denn wirklich aufwendiger ist, einer 
schlüssig und ohne großen Textbrei dargelegten, 
nachvollziehbar aufgebauten argumentativen Her
leitung und Begründung zu folgen.

Nicht verkannt werden darf auch, daß Faktoren für 
Kompensationsflächen i.d.R. über ein "Aushan
deln" zwischen den Partnern zustande kommen, 
wobei die fachliche Begründbarkeit in den Hinter
grund tritt. Für die Entscheidungsträger mag da
durch leicht die Versuchung entstehen, weiter an der 
"Wertschraube" zu drehen, wenn das politische Ta
gesgeschäft dies opportun erscheinen läßt, sprich:

die Flächenfaktoren dann weiter nach unten zu 
schrauben.

Differenzierte Betrachtung von Eingriffen im In
einandergreifen von Maßnahme, Wirkung und 
Standort

Die von der Praxis geforderte Vorgabe eines verein
heitlichten Rahmens zur Bearbeitung der Eingriffs
regelung wird weiterhin dadurch erschwert, daß 
Eingriffe sich nicht nur nach dem jeweiligen Pro
jekttyp, sondern auch nach Art und Intensität der 
davon ausgehenden Eingriffswirkungen sowie der 
Art und Empfindlichkeit der betroffenen Schutzgü
ter und Lebensräume stark unterscheiden. Alle drei 
Charakteristika - Maßnahmenbezug, Wirkungsbe
zug und Standortbezug - müssen in engem Zusam
menhang gesehen werden (Abb. 2). Sie bilden drei 
Prüfebenen, die ein Konventionsrahmen zur Ein
griffsregelung in ihrem Zusammenhang berück
sichtigen müßte. Die zentralen Formulierungen der 
derzeit noch gültigen Fassung des Bundesnatur
schutzgesetzes, wonach

Eingriffe Veränderungen der Gestalt oder Nut
zung von Grundflächen darstellen, die die Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das 
Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig be
einträchtigen können (§8 Abs.l BNatSchG), 
ein Eingriff dann ausgeglichen ist, wenn nach 
seiner Beendigung keine erhebliche oder nach
haltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes 
zurückbleibt und das Landschaftsbild land
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schaftsgerecht wiederhergestellt ist (§8 Abs.2 
BNatSchG)

stellen auf das Ineinandergreifen dieser drei Gege
benheiten ab, wonach die Eingriffsregelung primär 
funktional, d.h. wirkungsbezogen, zu interpretieren 
ist (vgl. z.B. Rechtsprechung des OVG Münster, 
Urteil vom 15.8.1985, AZ 7A 1140/84) und nach 
Ansicht verschiedener Autoren damit eigentlich nur 
einzelfallbezogen betrachtet werden darf. Einfache 
Rechenmodelle beziehen sich meist nur auf die 
unmittelbare Eingriffsfläche, gelegentlich auch 
noch auf die mittelbar betroffene Fläche, lassen aber 
die Art und Intensität der Wirkungen auf die einzel
nen Naturhaushaltsbereiche (und hier insbesondere 
die abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser und 
Luft) oft außer Betracht.

Verschiedenartigkeit der derzeitigen Praxis

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß 
die derzeitige Praxis der Eingriffsregelung trotz al
ler möglichen in den einzelnen Bundesländern mitt
lerweile anzutreffenden Standards, Konventionen 
und Erlasse weniger von Eindeutigkeit, sondern 
vielmehr von dem, was im jeweiligen Verwaltungs
handeln durchsetzbar war und ist, geprägt ist - eine 
Praxis, die die Durchsetzungskraft der Eingriffsre
gelung insgesamt zusätzlich schwächt. Dabei lassen 
sich in der Handhabung der einzelnen Bundesländer 
sozusagen verschiedene "Fraktionen" unterschei
den:

• In einzelnen Ländern, wie bislang z.B. Sachsen- 
Anhalt oder Bremen, erfolgt die Handhabung 
der Eingriffsregelung über Einzelfallentschei
dungen, d.h. es gab zum Zeitpunkt der Tagung 
keine vereinheitlichenden Erlasse und Leitfä
den.

• In Bayern z.B. (hier beim Straßenbau und bei 
Bahnstrecken; vgl. OBERSTE BAUBEHÖR
DE IM BAYER. STAATSMINISTERIUM DES 
INNERN & BAYER. STAATSMINISTERIUM 
FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UM
WELTFRAGEN 1993), weiterhin in Schleswig- 
Holstein mit einem Erlaß zur Behandlung der 
Eingriffsregelung im Straßenbau (MINISTER 
FÜR W IR TSC H A FT UND VER KEHR  
SCHLESWIG-HOLSTEIN 1987) existieren 
rechnerische Verfahren, die Kompensationsfak
toren mit der Eingriffsfläche verknüpfen. In ge
wisser Weise kann man weiterhin das Hessische 
Verfahren zur Ausgleichsabgabe (Biotopwert- 
verfahren; HESS. MINISTERIUM FÜR LAN
DESENTWICKLUNG... 1992) sowie die in 
Nordrhein-Westfalen gewählte Vorgehensweise 
(die sich am Verfahren von ADAM/NOHL/VA- 
LENTIN 1986 orientiert; Weiterentwicklung: 
ARGE EINGRIFF - AUSGLEICH NW 1994), 
zu den formalisierten Verfahren rechnen.

• Brandenburg - immerhin wohl ein Bundesland, 
in dem momentan sehr viele und gravierende 
Eingriffe stattfinden - geht den Weg eines for
malen und inhaltlichen Prüfleitfadens der Ar

beitsschritte für Landschaftspflegerische Be
gleitpläne (setzt also, wenn man Abb. 1 betrach
tet, nicht bei den Ergebnissen, sondern mehr bei 
den Arbeitsschritten an; vgl. FROELICH & 
SPORBECK 1995); ein entsprechender Erlaß ist 
in Vorbereitung. Ähnliches gilt für den Thürin
ger Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprü
fung und Eingriffsregelung, der ein Anforde
rungsprofil für die einzelnen Arbeitsschritte in 
Form von Erläuterungen und Arbeitshilfen/Ma- 
terialien vorgibt (THÜRINGER MINISTERI
UM FÜR UMWELT UND LANDESPLA
NUNG 1994). Für die Verkehrsprojekte Deut
sche Einheit gibt es zwar auch in Thüringen 
flächenbezogene Zahlenwerte, deren Orientie
rungscharakter jedoch ausdrücklich betont wird. 
Für bestimmte Eingriffe, z.B. in Lebensräume 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, werden 
ausdrücklich einzelfallbezogene Betrachtungen 
gefordert.

Die Handhabung der Eingriffsregelung bewegt sich 
also in einem breiten Spektrum zwischen schemati
schen Bilanzierungsverfahren und verbal-argumen
tativen Vorgehensweisen. Diese Unterschiede zwi
schen den einzelnen Bundesländern setzen sich z.T. 
auf Ebene der Bezirke, Landkreise und - was z.B. in 
Bayern derzeit insbesondere auf die Umsetzung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung zutrifft 
der kreisfreien Städte weiter fort. Genauso unter
schiedlich sind die Ergebnisse, die dabei heraus
kommen (vgl. hierzu auch den Beitrag von DRESS - 
LER’s in diesem Band).

Daß dies gerade auch für die verschiedenen forma
lisierten Verfahren gilt, zeigt sich exemplarisch am 
Kompensationsbedarf für ein 21 ha großes Bauge
biet, der im Rahmen einer Diplomarbeit an der 
Fachhochschule Erfurt anhand der verschiedenen 
Bilanzierungsmodelle dreier Bundesländer ermit
telt wurde (HERNTRICH 1994); hierbei ergaben 
sich, wie Abb.3 veranschaulicht, Flächenumfänge 
für die Maßnahmen zwischen 3,9 und 12 ha, also 
Abweichungen um rund 300%. Die Gründe lagen 
u.a. in einer unterschiedlichen Differenzierung der 
Biotoptypen als Beurteilungsgrundlage und somit 
der Möglichkeit unterschiedlicher Wertzuweisun
gen, in einer unterschiedlichen Einbeziehung abio- 
tischer Schutzgüter und des Landschaftsbildes so
wie der unterschiedlichen Berücksichtigung indi
rekter, d.h. über die unmittelbar in Anspruch ge
nommene Fläche hinausgehender Eingriffswirkun
gen in den einzelnen Verfahren.

In diesem Band legt weiterhin LAMBRECHT dar, 
daß auch bei nach derselben Rechenvorschrift 
durchgeführten Kompensationsermittlungen die 
Abweichungen z.T. über 100% betragen können.

Ausblick:
Notwendigkeit eines einheitlichen Rahmens zur 
Bearbeitung der Eingriffsregelung
Man wird künftig nicht umhin kommen, sich stärker 
über einen einheitlichen Rahmen für die Eingriffs-
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Schematische Darstellung der Kompensationsergebnisse 
verschiedener Bilanzierungsverfahren

12

10

Rheinland-Pfalz Hessen Nordrhein-Westfalen

Kompensationsflächenbedarf für ein 21 ha großes Baugebiet
Quelle: Hemtrich, 1995

amJ
Abbildung 3

Vergleich der Kompensationsergebnisse, die für ein 21ha großes Baugebiet anhand der Bilanzierungverfahren 
dreier Bundesländer ermittelt wurden (Quelle: HERNTRICH 1995)

regelung zu verständigen, da eine solche Handha
bung ihre Durchsetzbarkeit natürlich schwächt (vgl. 
hierzu näher die Beiträge von HIRT, KIEMSTEDT 
und LAMBRECHT in diesem Band). Der Vollzug 
der Eingriffsregelung kann nicht allein auf fachwis
senschaftlicher Grundlage erfolgen, sondern bedarf 
in bestimmten Bereichen normativer Entscheidun
gen. Bezüglich z.B. der Bestimmung von Ein
griffstatbeständen nach geltendem Recht, der Be
stimmung von Erheblichkeits- und Nachhaltigkeits
schwellen, der Ausgleichbarkeit sollten dringend 
juristisch und fachlich-inhaltlich tragfähige Kon
ventionen erarbeitet werden, um die Durchsetzbar
keit zu stärken. Dies betrifft besonders die Eingriffs
regelung in der Bauleitplanung, die bei derzeit noch 
mangelnder Umsetzung einen Großteil der Ein
griffsvorhaben stellt.

Zu überlegen wäre weiterhin, wie - an der Kompo
nente "Maßnahmenbezug" in Abb. 2 ansetzend - 
beim Vollzug der Eingriffsregelung evtl, zwischen 
kleinereren und großen Vorhaben differenziert wer
den kann bzw. sollte: Es sind ja gerade die zahlrei
chen kleinen Bauvorhaben und Landschafts Verän
derungen, die bislang oft durch das Netz der Ein
griffsregelung fallen, die aber in der Summe zu einer 
schleichenden Veränderung der Umweltqualität we
sentlich beitragen. Bei einer möglichen vereinfach
ten Bearbeitung wäre hier jedoch zugleich einer 
"Salami-Taktik" vorzubeugen, d.h. daß durch An
einanderreihung mehrerer kleinerer Vorhaben, die 
unter einer bestimmten Schwelle liegen, die Anfor

derungen der Eingriffsregelung unterlaufen wer
den.
Der vermeintlich einfachste Weg, von vomeherein 
für die Ergebnisse des Prüfablaufes einen definier
ten Rahmen in Form von Kompensationsfaktoren 
und damit Flächenumfängen vorwegzunehmen, 
verlangt vom Planer oft viel Begründungsakroba
tik, um den Anforderungen der Eingriffsregelung 
nach funktionalem Bezug zwischen Vorhaben und 
Maßnahme gerecht zu werden, und um die vorge
gebenen Faktoren fachlich begründet zu "hinterfüt- 
tem". Die Überlegungen sollten vielmehr darauf 
konzentriert werden, einen nachvollziehbaren Rah
men für Vorgehens weisen und Verfahrensabläufe zu 
definieren, in dem die zugrundegelegten naturwis
senschaftlichen Erkenntnisse und Daten soweit als 
möglich dargelegt, darauf aufbauende Wertungen 
verdeutlicht sowie der daraus resultierende Maß
nahmenumfang entsprechend der Gegebenheiten 
des Einzelfalles argumentativ schlüssig abgeleitet 
und begründet werden kann.
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Rechtliche Bewertung und Monetarisierung 
ökologischer Schäden im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Hans-Ulrich MARTICKE

Der Titel dieses Beitrages klingt leicht barock: Mit 
den Worten "Bewertung", "Monetarisierung" und 
"ökologischer Schaden" enthält er gleich drei über
aus schillernde und umstrittene Begriffe. Inhaltlich 
geht es um die Frage, ob und wie dem Verlust von 
Naturgütem, der durch Eingriffe in Natur und Land
schaft entsteht, ein Geldbetrag zugeordnet werden 
kann. Dabei soll das Thema von vomeherein auf die 
rechtliche Beurteilung von Bewertungsmethoden 
für eine naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe 
begrenzt werden. Im Rahmen der naturschutzrecht
lichen Eingriffsregelung dient die Monetarisierung 
dazu, die Höhe einer Abgabe festzusetzen, wie sie 
zahlreiche Landesnaturschutzgesetze als letztes 
Mittel vorsehen, wenn bei zulässigen Eingriffen 
Kompensationsmaßnahmen in natura nicht möglich 
sind. Der Geldbetrag ist lediglich eine aus Rechts
vorschriften abgeleitete Rechen- und Schätzgröße1'* 
Keine der untersuchten Methoden erhebt den An
spruch, den materiellen Wert eines beeinträchtigten 
Naturgutes "an sich" bestimmen oder ideelle Werte 
in Geld umrechnen zu können . Es kann allein darum 
gehen, eine plausible und handhabbare Methode zu 
finden, die in rechtlich zulässiger Weise den Funk
tionen der Ausgleichsabgabe so weit wie möglich 
gerecht wird.

Der Beitrag referiert die Ergebnisse des rechtlichen 
Teils eines interdisziplinären Forschungsvorhabens, 
das für das Bundesamt für Naturschutz durchgeführt 
worden ist21. Meine Aufgabe bestand darin, die fach
lich entwickelte Methode für Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts juristisch abzusichem. Dazu 
sollte die Bewertungsmethode möglichst lückenlos 
und nachvollziehbar aus gesetzlichen Wertungen 
abgeleitet und sachgerecht in das vorhandene Instru
mentarium der Eingriffsregelung eingepaßt werden. 
Im folgenden werden zunächst die Funktionen der 
Ausgleichsabgabe erörtert, sodann die rechtlichen 
Anforderungen an eine Abgabenregelung und da
nach verschiedene methodische Ansätze zur Mone
tarisierung dargelegt. Die Diskussion erstreckt sich 
dabei auch auf Fragen der Zweckmäßigkeit und 
Praktikabilität. Der eigene Vorschlag versucht, eine 
Brücke zu schlagen zwischen den Anforderungen an 
die naturschutzfachliche Differenziertheit und Voll
ständigkeit der Methode einerseits und der für die 
Praxis erforderlichen Vereinfachung und Pauscha
lierung andererseits.

1 Funktionen der Ausgleichsabgabe

1.1 "Letztes Mittel" im
Rahmen der Eingriffsregelung

§ 8 Bundesnaturschutzgesetz und die Bestimmun
gen der Landesnaturschutzgesetze, die diese Rah
menregelung ausfüllen, enthalten für Eingriffe in 
Natur und Landschaft einen abgestuften Regelungs
kanon: Der Verursacher eines Eingriffs ist zunächst 
verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen (§8 Abs. 2 Satz
1). Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind, soweit 
erforderlich, durch Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege auszugleichen (§ 8 Abs.
2 Satz 1). Der Eingriff ist ausgeglichen, wenn nach 
seiner Beendigung keine erheblichen oder nachhal
tigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes Z u 

rückbleiben oder das Landschaftsbild landschafts
gerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist (§ 8 
Abs 2. Satz 4). Sind die Beeinträchtigungen weder 
zu vermeiden noch auszugleichen, so hat eine Ab
wägung aller Anforderungen an Natur und Land
schaft stattzufinden. Ergibt diese den Vorrang der 
Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege, so ist der Eingriff zu untersagen (§8 Abs. 3). 
Ergibt die Abwägung dagegen den Vorrang des Vor
habens, so ist der Verursacher nach den Landesna
turschutzgesetzen zur Durchführung von Ersatz
maßnahmen oder zur Zahlung einer Ausgleichsab
gabe verpflichtet (vgl. § 8 Abs. 9). Ersatzmaßnah
men unterscheiden sich von Ausgleichsmaßnahmen 
durch einen loseren funktionalen Zusammenhang 
zur Beeinträchtigung. Während der Ausgleich mög
lichst gleichartig am Eingriffsort erfolgt, kommen 
als Ersatzmaßnahmen auch gleichwertige Maßnah
men in größerer Entfernung zum Eingriffsort in 
Betracht31
Aus dem Instrumentarium der Eingriffsregelung 
läßt sich ein Vorrang der Vermeidung vor der Kom
pensation sowie ein Vorrang des Ausgleichs vor 
Ersatzmaßnahmen und der Zahlung einer Aus
gleichsabgabe herleiten. Damit kommt die Aus
gleichsabgabe nur als letztes Mittel (ultima ratio) 
bei unvermeidbaren und nicht ausgleichbaren, aber 
vorrangigen Eingriffen in Betracht.
Das Verhältnis der Ausgleichsabgabe zu den Ersatz
maßnahmen ist dagegen bislang nicht bundesrecht
lich vorgegeben41 Als entsprechend vielfältig und
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unterschiedlich erweisen sich die Regelungen in den 
Bundesländern. Sämtliche Landesnaturschutzgeset
ze sehen unter bestimmten Voraussetzungen Geld
leistungspflichten des Verursachers bei nicht aus
gleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen vor. Die 
Literatur unterscheidet dabei zwischen der soge
nannten alternativen und der subsidiären Ausgleichs- 
abgabe5)
Die "alternative Ausgleichsabgabe" beschränkt die 
Zahlungspflicht auf die Kosten von Ersatzmaßnah
men, die von der öffentlichen Hand für den Verursa
cher durchgeführt werden. Es handelt sich bei dieser 
Zahlungspflicht nicht um eine eigentliche Abgabe, 
sondern lediglich um die Kosten einer Ersatzvomah- 
me oder - nach zivilrechtlicher Terminologie - um 
einen Aufwendungsersatz6'1 Diese Zahlungen wer
den dementsprechend in den landesrechtlichen Re
gelungen weder als Ausgleichsabgabe noch als Ab
gabe bezeichnet. In Nordrhein-Westfalen konnte der 
Verursacher früher zwischen der tatsächlichen 
Durchführung von Ersatzmaßnahmen und der Zah
lung des entsprechenden Geldbetrages wählen71. In 
Rheinland-Pfalz steht es im Ermessen der Behörde, 
ob sie den Verursacher zur Durchführung der Ersatz
maßnahmen verpflichtet oder den dazu erforderli- 

* o')chen Geldbetrag verlangt . In Bayern, Niedersach
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann der Verur
sacher nur dann zur Zahlung verpflichtet werden, 
wenn er selbst zur Durchführung der Ersatzmaßnah
me nicht imstande ist (Fall des subjektiven Unver
mögens)^
Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bre
men, Hamburg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, 
Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen sehen 
statt dessen oder daneben eine "subsidiäre Aus
gleichsabgabe” vor, deren Aufkommen für Maß
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle
ge zu verwenden ist. Die Abgabe ist subsidiär, da die 
Zahlungspflicht des Verursachers erst dann entsteht, 
wenn Ersatzmaßnahmen überhaupt nicht möglich 
sind (Fall der objektiven Unmöglichkeit)10). Im neu
en schleswig-holsteinischen Naturschutzgesetz et
wa ergibt sich diese Voraussetzung aus § 8 Abs. 3 
Nr. 2, wonach eine Ausgleichszahlung zu leisten ist, 
"soweit auch Ersatzmaßnahmen rechtlich oder tat
sächlich nicht möglich oder ökologisch nicht sinn
voll sind." Damit wird zusätzlich ein Vorrang der 
Ersatzmaßnahme vor einer Ausgleichsabgabe statu
iert.
Die Regelung des neuen hessischen Naturschutzge
setzes läßt sich nicht mit den Kategorien der alter
nativen oder subsidiären Ausgleichsabgabe erfas
sen. Der Verursacher schuldet die Abgabe, soweit er 
nicht geeignete Ersatzmaßnahmen anbietet (§ 6b 
Abs. 1 Satz 1 HeNatG). Die Behörde soll aber den 
angebotenen Ersatzmaßnahmen Vorrang vor der 
Abgabe einräumen (§ 6b Abs. 4). Damit kann der 
Verursacher im Ergebnis zwischen der Durchfüh
rung von Ersatzmaßnahmen und der Zahlung der 
Ausgleichsabgabe wählen.
Schwierigkeiten bereitet die Einordnung der Geld
leistungspflicht in Mecklenburg-Vorpommern und

des "Ersatzgeldes" in Nordrhein-Westfalen. Dem 
Wortlaut der einschlägigen Vorschrift in Mecklen
burg-Vorpommern läßt sich nicht eindeutig entneh
men, ob die Geldzahlungspflicht allein bei subjekti
vem Unvermögen oder auch bei objektiver Unmög
lichkeit von Ersatzmaßnahmen besteht111 In Nord
rhein-Westfalen wurde zwar eine objektivierte For
mulierung gewählt, die daran anknüpft, daß die "er
forderlichen Ersatzmaßnahmen nicht oder nicht ih
rem Zweck entsprechend durchgeführt werden kön
nen" (§ 5 Abs. 3 Satz 1 LG). Es fragt sich aber, ob 
die Zahlungspflicht auch bei einer generellen Un
möglichkeit von Ersatzmaßnahmen besteht, da un
mögliche Maßnahmen schwerlich erforderlich sein 
können.
Für einen Vorrang der Ersatzmaßnahmen spricht 
zunächst, daß die Übergänge zwischen Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen fließend sind und eine trenn
scharfe Abgrenzung nicht möglich ist. Der Verursa
cher soll für die Folgen seines Vorhabens nicht nur 
finanziell einstehen, sondern soll in eigener Verant
wortung Maßnahmen zur Vermeidung und Kom
pensation der Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft planen und durchführen. Diese - auch 
erzieherische Bedeutung der Kompensations
pflicht würde unterlaufen, wenn sich der Verursa- 
eher freikaufen und die Verantwortung für die 
Durchführung der Kompensation auf die Natur
schutzbehörden abwälzen könnte. Umgekehrt 
spricht aber gegen einen absoluten Vorrang von 
Ersatzmaßnahmen, daß die Auswahl der Maßnah
men häufig nicht nach ökologischen Kriterien er
folgt, sondern davon abhängt, welche Flächen dem 
Verursacher gerade zur Verfügung stehen. Die Mit
tel, die für die Ersatzmaßnahmen aufgewendet wer
den, lassen sich unter Umständen effizienter im Rah
men eines umfassenderen, von den Naturschutzbe
hörden entwickelten Flächenschutzkonzeptes ein- 
setzen131 So kann es vor allem bei einer Vielzahl 
kleinflächiger Eingriffe sinnvoller sein, statt vieler, 
für sich genommen wenig wirksamer Ersatzmaß
nahmen eine Abgabe zu erheben, mit der größere 
Projekte zur Bestandssicherung, Biotopvemetzung 
oder Neuschaffung von Biotopen finanziert werden.

1.2 Wiedergutmachung

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs
gerichts, das in zwei Urteilen die finanzverfassungs
rechtliche Zulässigkeit der baden-württemberp- 
schen Ausgleichsabgabenverordnung bestätigt hat , 
erfüllt die Abgabe vorrangig eine Schadensaus
gleichs- und Wiedergutmachungsfunktion15) Ziel 
der gesetzlichen Regelung sei die Leistung einer 
"Entschädigung für den Natur und Landschaft zuge
fügten Schaden" in den Fällen, in denen Ausgleich 
und Ersatz in natura nicht möglich seien.
Mit der Schadensausgleichs- oder Wiedergutma
chungsfunktion wird eine Parallele zum zivilrecht
lichen Schadensersatz161 und zur öffentlich-rechtli
chen Entschädigung gezogen. Während es dort al
lerdings um einen Geldersatz für die Verletzung
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individueller Rechtspositionen geht, dient die Aus
gleichsabgabe dazu, Verluste von Werten oder Funk
tionen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbil
des - also von überindividuellen, öffentlichen Gü
tern - zu ersetzen17). Deshalb können zivilrechtliche 
Regeln der Schadensbemessung nicht unbesehen für 
die Methodik der Ausgleichsabgabe übernommen 
werden. Gleichwohl erscheint es möglich und sinn
voll, bestimmte Grundprinzipien des allgemeinen 
Schadensrechts entsprechend für die Begründung 
der Ausgleichsabgabenregelung heranzuziehen. So 
bemißt sich der Schadensersatz bei Sachschäden 
gemäß §§ 249 Satz 2, 250, 251 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches nach den Kosten der Wiederherstel
lung, soweit diese möglich und verhältnismäßig ist, 
oder nach der Minderung des Marktwertes der Sa
che. Dementsprechend läßt sich die Wiedergutma
chungsfunktion wohl am besten dadurch verwirkli
chen, daß die Abgabe in Ausdehnung der Aus
gleichspflicht an die Kosten anknüpft, die zur Schaf
fung gleichwertiger Funktionen und Werte des Na
turhaushaltes oder des Landschaftsbildes aufgewen
det werden müßten. Soweit eine Wiederherstellung 
oder ein Ersatz nicht nur im Einzelfall, sondern auch 
generell unmöglich oder unverhältnismäßig ist, be
darf es zusätzlicher Ansätze, die den - wie auch 
immer definierten - ökologischen Wert der beein
trächtigten Naturgüter bestimmen. Hierzu kann bei
spielsweise auf biotoptyp-orientierte Bewertungs
methoden zurückgegriffen werden, die fachwissen
schaftlich fundierte Aussagen über den relativen 
Wert bestimmter Biotoptypen erlauben.

1.3 Lenkung

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 
handelt es sich bei der naturschutzrechtlichen Aus
gleichsabgabe nicht um eine Sonderabgabe mit Len
kungsfunktion, da sie nicht wahlweise neben Aus
gleichsmaßnahmen trete, sondern erst erhoben wer
de, wenn die vorrangigen Ausgleichsmechanismen 
nicht zum naturschutzrechtlich erwünschten Ziel 
führen. Eine Lenkungsfunktion komme der Abgabe 
allenfalls insoweit zu, als der Verantwortliche durch 
die Abgabe von einem beabsichtigten Eingriff abge
halten oder dazu angehalten werde, "anderen Ein
griffsarten, die die Natur weniger beeinträchtigen,... 
Vorrang einzuräumen" 17a)
Auch wenn die Lenkungsfunktion wegen der Stel
lung der Abgabe als letztem Mittel nicht überschätzt 
werden sollte, so kann sie doch so ausgestaltet wer
den, daß Anreize für die vorrangigen Kompensati
onsmaßnahmen in natura geschaffen werden. Zu
mindest aber sollte die Abgabe einen "Freikauf' 
oder eine Flucht in den Geldersatz nicht begünsti- 
gen18). Die Effektivität der Eingriffsregelung würde 
untergraben, wenn es für den Verursacher preiswer
ter wäre, die Abgabe zu zahlen, statt selbst Kompen
sationsmaßnahmen durchzuführen. Eine Stärkung 
der Eingriffsregelung kann deshalb nur erreicht wer
den, wenn die Ausgleichsabgabe auch im Einzelfall 
nicht niedriger ausfällt als die Kosten vergleichba

rer tatsächlicher Kompensationsmaßnahmen 9) 
Dieses Ziel läßt sich am besten mit Hilfe eines 
Ansatzes erreichen, der an die Wiederherstellungs
kosten anknüpft.
Darüber hinaus kann die Lenkungsfunktion die ge
wählte Bewertungsmethode dort argumentativ ab
stützen, wo etwa der an den Wiederherstellungsko
sten ausgerichtete Ansatz wegen fehlender Wieder
herstellbarkeit nicht weiterhilft. So sollte die Beein
trächtigung der ökologisch wertvollsten, in über
schaubaren Zeiträumen nicht wiederherstellbaren 
Lebensräume zu einer Abgabe führen, die erheblich 
höher liegt als die höchsten Kosten für die Schaffung 
wiederherstellbarer Lebensräume.

1.4 Finanzierung

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
von 1986 handelt es sich bei der Ausgleichsabgabe 
nicht um eine "Sonderabgabe mit Finanzierungs
funktion" Die Finanzierung des Naturschutzfonds 
durch die zweckgebundene Abgabe sei lediglich die 
Folge der Wiedergutmachungsfunktion19a). Das Ur
teil von 1989 setzt demgegenüber die Akzente inso
fern anders, als auch auf die Verwendung der Mittel 
abgestellt wird. Die Abgabe ziele darauf ab, daß 
"jedenfalls an anderer Stelle Werte oder Funktionen 
des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes her
gestellt oder in ihrem Bestand gesichert werden"19b) 
Um mit dem Aufkommen tatsächlich an anderer 
Stelle vergleichbare Werte und Funktionen schaffen 
oder bewahren zu können, bedarf es aber realisti
scher Kostenansätze.

1.5 Vorteilsabschöpfung

Als weitere Funktion der Ausgleichsabgabe erwähnt 
die Literatur die Vorteilsabschöpfung20) Diesen 
Aspekt berücksichtigt auch das Bundesverwal
tungsgericht, wenn es ausführt, der Verantwortliche 
solle aus Gründen der Gerechtigkeit nicht davon 
profitieren, daß im Einzelfall - häufig bei den gra
vierendsten Eingriffen Ausgleich und Ersatz in 
Natur nicht möglich seien20a). Die Ausgleichsabga
be stellt damit sicher, daß das in der Eingriffsrege
lung konkretisierte Verursacherprinzip durchgängig 
auch bei nicht in natura kompensierbaren Beein
trächtigungen zur Geltung kommt.

1.6 Dauerhafte Bewahrung
der natürlichen Lebensgrundlagen

Die Ausgleichsabgabe soll schließlich im Rahmen 
der Eingriffsregelung dazu beitragen, daß der Be
stand an Werten und Funktionen des Naturhaushal
tes und des Landschaftsbildes insgesamt - also im91\
Sinne einer ökologischen Gesamtbilanz - dauer
haft gesichert wird. Sie soll - mit den Worten des 
Bundesverwaltungsgerichts - die "umfassenden Ge
meinschaftsgüter..., die die Lebensgrundlage des 
Menschen bilden...", "auch insgesamt vor weiterer 
Minderung bewahren". Sie diene dazu, "einer fort
schreitenden Erosion des Naturhaushaltes insge-
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samt, der weiteren Denaturierung unserer Umwelt 
in einem dicht besiedelten, weitgehend verstädterten 
Raum entgegenzu wirken, indem jedenfalls an ande
rer Stelle Werte oder Funktionen des Naturhaushal
tes oder des Landschaftsbildes hergestellt oder in 
ihrem Bestand gesichert werden." Hierbei erweist 
sich die Ausgleichsabgabe, so das Bundesverwal
tungsgericht, als "systemgerechter Bestandteil des 
naturschutzrechtlichen Instrumentariums"21̂ . Die Ein
griffsregelung und die Ausgleichsabgabe sind damit 
ein zentrales Instrument, um den Verfassungsauftrag 
in Art. 20a Grundgesetz zu erfüllen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für künf
tige Generationen dauerhaft zu bewahren.
Die Abgabe bildet eine notwendige Ergänzung der 
Eingriffsregelung in Fällen, in denen ein Ausgleich 
oder Ersatz in natura nicht oder nicht vollständig 
möglich ist. Dies gilt nicht nur für Totalverluste von 
Lebensräumen, sondern auch für Restbeeinträchti
gungen, die nach Durchführung der Kompensati
onsmaßnahmen verbleiben. Häufig kann ein wert
volles Biotop nur durch ein weniger wertvolles er
setzt werden und es treten regelmäßig zwischenzeit
liche Einbußen auf, da viele Ersatzlebensräume 
Jahrzehnte brauchen, bis sie ihre volle Funktionsfä
higkeit erreichen. In der Literatur ist darauf hinge
wiesen worden, daß es wegen der langen Entwick
lungszeiträume für Biotope zu einem ganz erhebli
chen Bestandsrückgang kommt, selbst wenn Ein
griffe in Natur und Landschaft gleichartig im R ä
chenmaß 1:1 ausgeglichen werden221 Trotz der 
Pflicht zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nimmt der Bestand an reifen Biotopen ab. Dieser 
Entwicklung kann nur dadurch entgegengewirkt 
werden, daß eine vorsorgende Neuschaffung von 
Biotopen für künftige Eingriffe erfolgt. Allein mit 
Hilfe der Ausgleichsabgabe läßt sich eine solche 
Vörsorgepolitik unter Beachtung des Verursacher
prinzips verwirklichen. Die Ausgleichsabgabe kann 
damit nach Einschätzung des RATES VON SACH
VERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN dazu 
beitragen, "daß langfristig der Wert des Naturhaus
haltes nicht schwindet."231

2 Rechtliche Anforderungen

Es gibt vergleichsweise wenig Rechtsprechung und 
Literatur, die sich konkret mit den Methoden zur 
Bemessung der naturschutzrechtlichen Ausgleichs
abgabe auseinandersetzen241. Die Begründungen der 
einschlägigen Urteile lassen auch für den Juristen 
nicht immer klar erkennen, welche Rechtsgrundsät
ze und gesetzlichen Anforderungen gerade geprüft 
werden: "rechtlich einwandfrei", "systemgerecht", 
"nachvollziehbar, schlüssig, sachgerecht", "ange
messen", "nicht unangemessen", "klar, eindeutig 
und durchschaubar", "nachvollziehbar und plausi
bel" lauten die Formulierungen auf der einen Seite, 
"sachwidrig und willkürlich", "Ergebnis vom Zufall 
abhängig", "nicht verständlich", "weder durch
schaubar und nachvollziehbar noch wissenschaft

lich verläßlich", "wenig überzeugend und in der 
Anwendung ’schwierig’" auf der anderen Seite251 
Um die rechtlichen Anforderungen zu ordnen, sind 
zunächst verschiedene Prüfungsebenen zu unter
scheiden: Bundesgesetzliche Bestimmungen sind 
allein auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu überprü
fen, während Vorschriften in den Landesnatur
schutzgesetzen zusätzlich die Vorgaben des Bundes
naturschutzgesetzes einhalten müssen. Sind Bewer
tungsvorschriften in Rechtsverordnungen enthalten, 
so wird ferner überprüft, ob die Verordnungser
mächtigung dem Bestimmtheitserfordernis genügt 
und ob sich die Bestimmungen im Rahmen der 
Ermächtigung halten. Dabei steht dem Landesge
setzgeber und dem Verordnungsgeber ein gewisser 
Gestaltungsspielraum zu261 Die Festsetzung der 
Abgabe im Einzelfall muß dagegen sämtlichen ge
setzlichen und untergesetzlichen Voraussetzungen 
entsprechen und unterliegt einer vollständigen ge
richtlichen Überprüfung. Gleichwohl besteht in der 
Rechtsprechung eine gewisse Tendenz, sich nur mit 
den Voraussetzungen der Abgabenpflicht ausführ
lich auseinanderzusetzen, während die Festsetzung 
der Höhe der Abgabe regelmäßig einer eher summa
rischen Plausibilitätskontrolle unterworfen wird.

2.1 Abgabenrechtliche Bestimmtheit

Das Gebot der abgabenrechtlichen Bestimmtheit 
soll Vorschriften ausscheiden, die infolge der Unbe
stimmtheit ihrer Tatbestandsmerkmale den Behör
den die Möglichkeit einer rechtlich nicht hinrei
chend überprüfbaren, willkürlichen Handhabung er
öffnen271. Bei der Anwendung dieses Gebotes auf 
die Ausgleichsabgabenregelungen sind die Gerichte 
eher zurückhaltend281. Selbst die baden-württember
gische Ausgleichsabgabenregelung, die den Behör
den einen überaus weiten Bemessungsrahmen be
läßt, der allein verbal-argumentativ auszufüllen ist, 
hat bereits mehrfach einer höchstrichterlichen Über
prüfung standgehalten291

2.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Bei dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit wird zwischen der Erforderlichkeit 
des angewandten Mittels, seiner Geeignetheit und 
der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne unter
schieden301
Die Geeignetheit ist das Einfallstor für eine umfas
sende Plausibilitätskontrolle: Eine Bewertungsme
thode, die widersprüchliche, unlogische oder nicht 
nachvollziehbare Bewertungsschritte enthält, kann 
nicht geeignet sein, die Funktionen der Ausgleichs
abgabe zu erfüllen. In diesem Zusammenhang wird 
auch die Sachgerechtigkeit, die Systemgerechtigkeit 
und die Schlüssigkeit der Methodik geprüft. Ange
sichts der recht unbestimmten Prüfungsmaßstäbe 
kann es allerdings nicht überraschen, daß Voraussa
gen darüber, ob eine bestimmte Methode einer ge
richtlichen Überprüfung standhalten wird, nur be
grenzt möglich sind.
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Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verbietet 
eine übermäßige Inanspruchnahme des Verursa
chers von Eingriffen. Im Abgabenrecht folgt aus 
dem Übermaßverbot insbesondere das Verbot soge
nannter "Erdrosselungssteuem": Abgaben dürfen 
zwar eine gewisse Lenkungsfunktion entfalten, sie 
dürfen aber nicht so hoch festgesetzt werden, daß ein 
erlaubtes Verhalten wirtschaftlich unmöglich ge
macht wird. Für die Ausgleichsabgabe bedeutet 
dies, daß die Abgabe etwa für Eingriffe in besonders 
wertvolle Biotope nicht so hoch angesetzt werden 
darf, daß ein Eingriff praktisch ausgeschlossen 
wird3l\  Denn die Abgabe wird in Fällen erhoben, in 
denen ein Vorrang der mit dem Vorhaben verfolgten 
Interessen vor den Interessen des Naturschutzes be
jaht worden ist (vgl. § 8. Abs. 3 Bundesnaturschutz
gesetz). Es kann nicht Aufgabe der Ausgleichsabga
be sein, diese Entscheidung "auf kaltem Wege" zu 
korrigieren.

2.3 Ableitung der Bewertungsmethode 
aus gesetzlichen Wertungen

Bewertungsmethoden in Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften müssen die gesetzlichen 
Voraussetzungen insbesondere der Eingriffsrege
lung einhalten. Hieraus können sich durchaus detail
lierte Anforderungen an die Bewertungsmethode 
ergeben32̂ Einzelne landesgesetzliche Verordnungs
ermächtigungen enthalten bereits konkretere Vorga
ben zu den Kriterien und Maßstäben für die Bemes
sung der Ausgleichsabgabe, auf die noch im einzel
nen einzugehen ist. Bundesgesetzlich ist lediglich 
vorgegeben, daß ein nicht ausgleichbarer, aber vor
rangiger Eingriff vorliegen muß (§ 8 Abs. 9 Bundes
naturschutzgesetz) .
Die naturschutzfachliche Bewertung der Auswir
kungen eines Vorhabens auf den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild ist kein Selbstzweck, sondern 
soll gesetzliche Bestimmungen umsetzen. Deshalb 
reicht es nicht aus, ein analytisches Instrument zu 
entwickeln, das fach wissenschaftlichen Ansprü
chen genügt. Vielmehr müssen die Bewertungskri
terien und Parameter den gesetzlichen Vorgaben ent
sprechen und aus gesetzlichen Wertungen abgeleitet 
sein. Mit dem Tatbestandsmerkmal der Beeinträch
tigung der "Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts" 
verweist § 8 Bundesnaturschutzgesetz allerdings auf 
Erkenntnisse der Ökologie und verwandter Fach
wissenschaften. Um das Ausmaß und die Schwere 
eines Eingriffs zu bewerten, kann darüber hinaus auf 
eine Reihe gesetzlicher Kriterien und Wertungen 
zurückgegriffen werden: So finden sich in den Zie
len und Grundsätzen des Naturschutzes (§§ 1, 2 
Bundesnaturschutzgesetz) als Schutzgüter die 
Pflanzen- und Tierwelt, Biotope als Teil des Natur
haushalts in ihrer natürlichen und gewachsenen Ar
tenvielfalt, unbebaute Flächen in einer für ihre Funk
tionsfähigkeit genügenden Größe, eine geschlosse
ne Pflanzendecke sowie die natürliche Fruchtbarkeit 
des Bodens. § 13 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnaturschutz
gesetz nennt die Seltenheit eines Raumes als Bewer

tungskriterium, § 20e Bundesnaturschutzgesetz die 
Gefährdung von Arten als Voraussetzung eines be
sonderen Schutzes. Schließlich ergibt sich aus §20c 
Bundesnaturschutzgesetz, welche Biotoptypen als 
besonders schutzwürdig und damit als besonders 
wertvoll einzustufen sind.

Die Operationalisierung dieser gesetzlichen Wer
tungen bereitet aber große Schwierigkeiten, da das 
Bundesnaturschutzgesetz und die Landesnatur
schutzgesetze eine Vielzahl von Belangen, Kriteri
en, Wertungen und Einstufungen aufführen, ohne 
deren begriffliches und logisches Verhältnis zuein
ander klarzustellen. Unschärfen und Überschnei
dungen sind die Regel. Deshalb läßt sich den gesetz
lichen Wertungen keine Gewichtung und Hierarchi- 
sierung der verschiedenen Kriterien entnehmen. 
Hier bedarf es einer Konkretisierung durch den Ver
ordnungsgeber, die das Tatbestandsmerkmal der er
heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes ausdifferenziert und zutreffend 
ausfüllt. Dabei besteht ein weiter Gestaltungsspiel
raum, solange die entwickelte Methode nachvoll
ziehbar und sachgerecht ist.

Das frühere hessische "Differenzverfahren" von 
1987 ist ein Beispiel für eine Methode, die diesen 
Anforderungen nicht gerecht wird und die deshalb 
vom VGH Kassel für rechtswidrig erklärt worden 
ist. Die Methode sieht eine Bewertung der Werte und 
Funktionen des Naturhaushalts und des Land
schaftsbildes anhand von 20 Meßgrößen vor, für die 
jeweils Punktwerte zwischen 0 und 3 zu vergeben 
sind. Dabei beziehen sich drei Meßgrößen auf den 
Boden, fünf auf Gewässer, eine auf das örtliche 
Klima, vier auf die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
sieben auf das Landschaftsbild und die Erholung. 
Zur Ableitung dieser Meßgrößen und zu ihrer Ge
wichtung fehlt jede Erläuterung. Bei der Bewertung 
im Einzelfall sind jeweils nur die Kriterien zu beur
teilen, bei denen mit einer erheblichen oder nachhal
tigen Beeinträchtigung zu rechnen ist. In dem vom 
VGH Kassel beurteilten Einzelfall33̂  waren zwei 
Meßgrößen zur Pflanzen- und Tierwelt sowie fünf 
zum Landschaftsbild und zur Erholung herangezo
gen worden. Das Gericht stellte fest, daß sich die 
Behörde damit in unzulässiger Weise von den ge
setzlich vorgegebenen naturschutzrechtlichen Be
langen gelöst habe. Die Kriterien repräsentierten 
nicht die maßgeblichen naturschutzrechtlichen Be
lange, und die Gewichtung sei nicht plausibel. Aus 
dem Urteil läßt sich die Forderung ableiten, daß die 
Einzelelemente einer naturschutzfachlichen Bewer
tungsmethode die gesetzlichen Oberbegriffe - insbe
sondere den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
- vollständig und in angemessener Gewichtung re
präsentieren müssen. Daraus ergibt sich für die Aus
wahl und Entwicklung einer naturschutzfachlichen 
Bewertungsmethode ein erheblicher juristischer Be
gründungsbedarf, dem bislang nicht immer ausrei
chend Rechnung getragen wird.
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2.4 Schätzungen und Vereinfachungen

Das Ziel der Bewertungsmethode ist die Festsetzung 
der Höhe einer Abgabe. Deshalb sollten keine über
zogenen Anforderungen an die Beschaffung der not
wendigen Informationen gestellt werden. Eine de
taillierte naturschutzfachliche Bewertung, die sich 
unter Umständen über mehrere Vegetationsperioden 
erstreckt, allein zur Festsetzung eines Geldbetrages 
wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver
bunden. Deshalb sind gewisse Vereinfachungen, 
Pauschalierungen, Schätzungen und eine generali
sierende Betrachtungsweise abgabenrechtlich nicht 
nur zulässig, sondern geboten34̂
So haben die Gerichte nicht beanstandet, daß die 
Abgabenverordnungen in Baden-Württemberg, Rhein
land-Pfalz und im Saarland im wesentlichen auf 
einem Rahmensatz pro Quadratmeter der in An
spruch genommenen Fläche beruhen und den öko
logischen Wert der Eingriffsfläche nur rudimentär 
berücksichtigen. Auch bei der Erhebung von Erstat
tungsbeiträgen nach §8a Bundesnaturschutzgesetz 
für die Kosten der in Bebauungsplänen vorgesehe
nen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen scheint sich 
eine Pauschalierung durchzusetzen, bei der die öko
logische Wertigkeit der bebauten Räche keine Rolle 
spielt35̂
Was für Vorhaben im Innenbereich und für die Um
lage der Kosten naturschutzfachlich geplanter Maß
nahmen noch vertretbar erscheinen mag, sollte aber 
nicht für Vorhaben im Außenbereich mit weitrei
chenden Folgen für Natur und Landschaft gelten. 
Für solche Vorhaben sind ohnehin umfangreiche 
naturschutzfachliche Erhebungen durchzuführen 
und Kompensationsmaßnahmen zu planen36). Daher 
kann bei solchen Vorhaben für die Festsetzung der 
Ausgleichsabgabe an Daten angeknüpft werden, die 
im Rahmen der Eingriffsregelung und ggf. der Um
weltverträglichkeitsprüfung zu erheben sind. Des
halb erscheinen auch eine ausdifferenzierte Biotop
klassifizierung, die ein Fachmann problemlos und 
ohne großen Zeitaufwand vornehmen kann, sowie 
eine Zusatzbewertung im Einzelfall nicht zu auf
wendig.

2.5 Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten

Der Querschnittscharakter der Eingriffsregelung hat 
zur Folge, daß das Verhältnis zu anderen fachrecht
lichen Regelungen häufig nicht eindeutig geklärt ist. 
Hier ist eine Abgrenzung notwendig, die klarstellt, 
welche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts spe
ziell von der Ausgleichsabgabe erfaßt werden.
So war das Verhältnis zum Baurecht, insbesondere 
die Frage der Erhebung einer Ausgleichsabgabe im 
Innenbereich, bis zur Verabschiedung des Investiti- 
onserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 
April 1993 äußerst umstritten. Nunmehr ist die Er
hebung einer Ausgleichsabgabe bei Vorhaben im 
Innenbereich gemäß § 8a Abs. 2 und 6 Bundesna
turschutzgesetz ausdrücklich ausgeschlossen37̂  Die 
Länder können aber einen Ausgleich durch Geldlei

stungen für Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft im unbeplanten Innenbereich und in Ge
bieten mit Bebauungsplänen vorsehen, die vor dem
1. Mai 1993 in Kraft getreten sind und in denen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht Gegen
stand bauleitplanerischer Abwägung waren (§ 8b 
Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz).
Weiterhin umstritten ist das Verhältnis zum Immis
sionsschutzrecht. Nach wohl herrschender Auffas
sung ist die Anwendung der Eingriffsregelung auf 
genehmigungsbedürftige Anlagen ausgeschlossen, 
soweit es um immissionsbedingte Beeinträchtigun
gen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
geht38). Insoweit enthält das Bundes-Immissions
schutzgesetz eine abschließende Spezialregelung. 
Etwas anderes gilt für immissionsbedingte Beein
trächtigungen am Rande neu errichteter Verkehrs
wege, da die §§ 41 - 43 Bundes-Immissionsschutz
gesetz lediglich Umwelteinwirkungen durch Lärm 
regeln.
Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes 
zur Gewässerbenutzung und zu wasserrechtlichen 
Anlagen enthalten nur hinsichtlich des Umweltme- 
diums Wasser eine abschließende Regelung . Aus
wirkungen auf andere Bestandteile des Naturhaus
halts sind nicht erfaßt. Wird etwa ein Biotop durch 
die mit einem Eingriff verbundene Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse beeinträchtigt, so ist 
diese Beeinträchtigung kompensationspflichtig. 
Eingriffsregelung und Forstrecht sind nach zutref
fender Auffassung nebeneinander anwendbar40) 
Die Beeinträchtigung eines Waldes, die über die 
ordnungsgemäße Forstwirtschaft hinausgeht, unter
lieg der Eingriffsregelung (Umkehrschluß aus §8 
Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz). Soweit allerdings 
landesrechtlich angeordnete Ersatzaufforstungen 
nicht allein forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, 
sondern auch der Schutzfunktion des Waldes, 
kommt es zu Überschneidungen mit den natur
schutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen. In
soweit sollte eine Anrechnung erfolgen.

3 Methodische Ansätze zur Monetarisierung

In den landesrechtlichen Ermächtigungen, den Aus
gleichsabgabenverordnungen sowie in der Literatur 
finden sich unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe 
und Bewertungsverfahren zur Festsetzung der na
turschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe. Diese An
sätze sollen im folgenden systematisiert und darauf
hin untersucht werden, wieweit sie geeignet sind, die 
Funktionen der Ausgleichsabgabe zu erfüllen.

3.1 Bewertungsmaßstäbe

3.1.1 Kosten

Einige Landesnaturschutzgesetze nennen als Be
messungsgrundlage für die Ausgleichsabgabe aus
drücklich die Kosten, die der Verursacher für Ersatz
maßnahmen hätte aufwenden müssen (vgl. Abbil
dung 1). Die Bewertung anhand der Wiederherstel-
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lungskosten knüpft an die tatsächlichen oder rech
nerischen Kosten von Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen und von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege an. Dies entspricht dem 
Ansatz des allgemeinen Schadensrechts und ist ein 
rechtlich und fachlich fundiertes, nachprüfbares 
Konzept der Monetarisierung wohl das einzige, 
das für die Zuordnung eines Geldbetrages auf "har
te Daten " zurückgreift. Es wird in besonderem Maße 
der Wiedergutmachungs- und der Finanzierungs
funktion der Abgabe gerecht.

In der Literatur ist die Auffassung vertreten worden, 
dieser Maßstab sei für die Festsetzung der Aus
gleichsabgabe untauglich, da die Abgabe ja gerade 
in Fällen erhoben werde, in denen auch Ersatzmaß
nahmen nicht möglich seien4 Dagegen spricht, daß 
zwischen der Unmöglichkeit von Ersatzmaßnahmen 
im Einzelfall, die oftmals auf der mangelnden Ver
fügbarkeit geeigneter Flächen in der näheren Umge
bung beruht, und einer absoluten Unmöglichkeit der 
Wiederherstellung zu unterscheiden ist. Soweit eine 
- auch nur näherungsweise - Wiederherstellung oder 
Neuschaffung eines Ersatzbiotops in Betracht 
kommt, lassen sich die dafür erforderlichen "rech
nerischen Kosten einer zu fingierenden Maßnahme"Ay\
auch ermitteln Fast für jeden Biotoptyp sind bei 
entsprechenden Ausgangsflächen geeignete öko
technische Maßnahmen durchführbar, die dazu füh
ren, daß sich nach der erforderlichen Entwicklungs
zeit ein annähernd gleichwertiger Lebensraum ent
wickelt. Die Grenzen eines solchen Kostenansatzes 
sind erst erreicht, wenn eine Wiederherstellung un
zweckmäßig, mit einem unverhältnismäßigen Auf
wand verbunden oder vollkommen unmöglich ist. 
Unzweckmäßig wäre es beispielsweise, Intensiv
äcker neu zu schaffen, die für die Vegetation prak
tisch wertlos sind43̂ Mit einem unverhältnismäßi
gen Aufwand wäre es wohl verbunden, wenn Ur
waldreste zonaler Wälder für geschätzte 700.000 
DM pro Hektar auf Äcker transplantiert würden44̂ 
Wann schließlich eine Wiederherstellung als un
möglich anzusehen ist, ist entgegen dem ersten An
schein kein rein technisches Problem. Denn nicht 
künstlich herstellbar ist vor allem die notwendige 
Entwicklungszeit, und es ist eine Wertungsfrage, ab 
welchem Entwicklungszeitraum man ein Biotop 
nicht mehr für ersetzbar erachtet. Die Annahmen in 
der Fachliteratur schwanken zwischen 25 und 150 
Jahren45) Für einen kürzeren Zeitraum spricht das 
Integritätsinteresse: Besonders wertvolle Biotope, 
deren Entwicklungszeit den üblichen Planungshori
zont erheblich übersteigt, sollen nicht vorschnell als 
ausgleichbar angesehen und vernichtet werden kön
nen. Für einen längeren Zeitraum spricht das Ziel der 
dauerhaften Bewahrung der natürlichen Lebens
grundlagen. Als koordinierte Maßnahme eines lang
fristigen Flächenschutzes ist es durchaus sinnvoll 
und nicht unüblich, daß die Naturschutzbehörden 
heute Biotope neu schaffen, die alte Biotope erset
zen und ihren Reifezustand erst in fernerer Zukunft 
erreichen.

Damit erweisen sich die Wiederherstellungskosten 
als besonders geeigneter Bewertungsmaßstab, der 
allerdings einer Ergänzung durch andere Kriterien 
bedarf.

3.1.2 Schwere des Eingriffs
und "Wert" der Eingriffsfläche

In vielen Landesnaturschutzgesetzen wird zum 
Teil ergänzend zu den Kosten von Ersatzmaßnah
men - auf die "Dauer und Schwere des Eingriffs" 
abgestellt (vgl. Abbildung 1). Neben der Eingriffsin
tensität hängt die Schwere des Eingriffs entschei
dend vom naturschutzfachlichen oder ökologischen 
Wert der Eingriffsfläche ab. Dieser Zusammenhang 
zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Wert 
der Eingriffsfläche kommt beispielsweise in § 4 
Abs. 2 der sächsischen Naturschutz-Ausgleichsver
ordnung zum Ausdruck, wonach sich "Dauer und 
Schwere des Eingriffs nach der Wertigkeit der in 
Anspruch genommenen Flächen" beurteilen4̂  
Doch wie läßt sich der ökologische Wert bestimmen 
und diesem Wert ein Geldbetrag zuordnen? In der 
Praxis wird eine Vielzahl höchst unterschiedlicher 
Methoden für die Bewertung von Eingriffen ange
wandt, die zu stark divergierenden Ergebnissen füh
ren und der Eingriffsregelung den Ruf fehlender 
Rechtssicherheit eingetragen haben. Die verschie
denen Methoden lassen sich - grob vereinfachend - 
auf zwei Ansätze zurückführen:

Einige Methoden - wie das frühere hessische Diffe
renzverfahren von 1987 und der Entwurf einer Me
thodik für die Ausgleichsabgabe in Berlin von 1994 
- zerlegen den Naturhaushalt und das Landschafts
bild analytisch in verschiedene Einzelfaktoren und 
Funktionen, vergeben für die Wertigkeit der ver
schiedenen Komponenten Punktzahlen und fassen 
die Werte zur Bilanzierung der Eingriffsfolgen zu 
Punktsummen zusammen7̂  Diese Methoden eig
nen sich meines Erachtens zwar zur Groborientie
rung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprü
fung, aber kaum als Anknüpfungspunkt zur Bestim
mung der Höhe einer Ausgleichsabgabe. Diese Be
wertungsverfahren sind stets mit dem Problem kon
frontiert, alle rechtlich bedeutsamen Faktoren von 
Natur und Landschaft vollständig, aber ohne Über
schneidungen zu erfassen und richtig zu gewichten. 
Bei der Aggregierung der Punktwerte werden in
kommensurable Größen zusammengefaßt, also 
"Äpfel und Birnen"48-* zusammengezählt, und die 
Zuordnung eines Geldbetrages je Wertpunkt ist 
letztlich nur durch eine mehr oder weniger willkür
liche Festsetzung möglich. Denn Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege dienen in 
der Regel nicht der Verbesserung einer isolierten 
Funktion des Naturhaushalts oder des Landschafts
bildes, sondern mehreren, so daß eine genauere Ab
leitung aus Kosten nicht möglich erscheint.

Einen anderen Weg wählen die biotoptyp-orientier- 
ten Ansätze wie im hessischen Biotopwertverfahren 
von 1992 und in der Ausgleichsabgabenverordnung
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von 1995, dem Vorschlag einer Methodik von 
SCHEMEL, HARTMANN & WEDEKIND 199449) 
und der sächsischen Ausgleichsverordnung von 
1995. Sie gehen zurück auf die naturschutzfachliche 
Klassifizierung und ordinale Einstufung von Bio
topen, die ursprünglich nicht auf die Zuordnung von 
Geldbeträgen gerichtet ist50̂  Sie knüpfen an den 
Biotoptyp als Summenparameter an, der die Lebens
bedingungen der Pflanzenwelt und in gewissem 
Umfang auch der Tierwelt abbildet sowie Bodenart 
und -typ, Nährstoffgehalt, Feuchtegrad und Klein
klima in einem Lebensraum erfaßt.

Besonders ausgefeilt ist das hessische Biotopwert
verfahren von 1992: Dort wurden 150 Biotoptypen 
anhand der Kriterien Schutzwürdigkeit (Entwick
lungsstand, Natürlichkeit, Strukturreichtum, Arten
vielfalt) und Schutzbedürftigkeit (Seltenheit des 
Biotops, Seltenheit von Arten, Empfindlichkeit, un
günstige Entwicklungstendenz) bewertet. Die Punkt
werte reichen von 3 für versiegelte Flächen bis 80 
für Hochmoore. Der Geldwert pro Punkt wurde 
durch Nachkalkulation von Ersatzmaßnahmen und 
Naturschutzmaßnahmen ermittelt und beträgt 0,62 
DM. Sehr viel einfacher ist die Klassifikation der 
Flächennutzungstypen in der sächsischen Natur
schutz-Ausgleichsverordnung vom März 1995, die 
zehn Stufen von 0,1 bis 1,0 vorsieht und den Geld
betrag auf das Zehnfache dieses Wertes festsetzt.

Vergleicht man die unterschiedlichen biotoptyp-ori- 
entierten Bewertungsverfahren miteinander, so läßt 
sich ein weitgehender Konsens über die zu beach
tenden Bewertungskriterien und über die ordinale 
Einstufung der Biotop typen feststellen5 ̂  Das be
deutet, daß wissenschaftlich fundierte Wertungen 
darüber möglich sind, daß bestimmte Biotoptypen 
generell oder in einer bestimmten Region als natur
schutzfachlich wertvoller anzusehen sind als andere. 
Es besteht dagegen kein Konsens darüber, ob ein 
bestimmter Biotoptyp x-mal wertvoller ist als ein 
anderer Biotoptyp. Den Versuch einer solchen kar
dinalen Stufung halten namhafte Fachleute für wis
senschaftlich unzulässig52-1, es bestehen jedenfalls 
keine entsprechenden Konventionen unter den Fach
leuten. Für die Methodik der Ausgleichsabgabe 
folgt daraus, daß fachlich fundierte Aussagen dar
über möglich sind, daß die Abgabe bei der Beein
trächtigung eines bestimmten Biotoptyps höher lie
gen sollte als bei anderen Biotoptypen. Biotopklas
sifizierungen können aber weder einen Basisbetrag 
in Geld noch die Bandbreite und Abstufungen zwi
schen niedrigstem und höchstem Geldbetrag ange
ben.

Der ökologische Wert von Eingriffsflächen und da
mit die Schwere eines Eingriffs läßt sich am ehesten 
mit Hilfe biotoptyp-orientierter Ansätze fachlich 
herleiten. Die Berücksichtigung der so ermittelten 
ökologischen Wertigkeit der Eingriffsfläche wird 
der Lenkungsfunktion der Ausgleichsabgabe in be
sonderem Maße gerecht: Je wertvoller ein Biotop, 
desto höher sollte die Abgabe sein. Andererseits ist

dieser Maßstab aber für sich genommen nicht in der 
Lage, dem ökologischen Wert einen Geldbetrag zu
zuordnen und bedarf deshalb der Ergänzung durch 
andere Ansätze, etwa wie in Hessen und im Vor
schlag von SCHEMEL, HARTMANN & WEDE
KIND durch eine Kombination mit kostenorientier
ten Ansätzen, oder wie in Sachsen durch politische 
Dezision. Zudem erfaßt dieser Ansatz Beeinträchti
gungen der Tierwelt, der abiotische Funktionen des 
Naturhaushalts sowie des Landschaftsbildes nur un
vollständig.

3.1.3 Eingriffsunabhängige Kriterien

Zahlreiche Landesnaturschutzgesetze und Aus
gleichsabgabenverordnungen ziehen für die Festset
zung der Höhe der Ausgleichsabgabe ergänzend 
weitere Kriterien heran, die in keinem Zusammen
hang zur Intensität der Beeinträchtigung der Werte 
und Funktionen des Naturhaushalts und des Land
schaftsbildes stehen. Solche Kriterien widerspre
chen der Wiedergutmachurtgsfunktion der Aus
gleichsabgabe, da sie nicht an den Natur und Land
schaft zugefügten Schaden, sondern insbesondere 
an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verur
sachers oder die mit dem Eingriff verfolgten Inter
essen anknüpfen.
So nennt die baden-württembergische Ausgleichs
abgabenverordnung einen Prozentsatz der Bauko
sten als Maßstab für die Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes durch Hochbauten. Ein solcher Maß
stab sollte allenfalls als Notbehelf für nicht anders 
monetarisierbare Beeinträchtigungen herangezogen 
werden.
Nach anderen Ausgleichsabgabenregelungen ist der 
Wert und Vorteil des Eingriffs für den Verursacher 
zu berücksichtigen. Dies mag zunächst unter dem 
Gesichtspunkt der Vörteilsabschöpfung systemge
recht erscheinen. Es führt aber dazu, daß wirtschaft
lich sinnvolle geringfügige Eingriffe mit einer höhe
ren Ausgleichsabgabe belegt werden als wirtschaft
lich wenig ertragreiche, aber weitreichende Eingrif
fe. Dies widerspricht nicht nur den Funktionen der 
Ausgleichsabgabe, sondern auch der Volkswirt- 
schaftlichen Vernunft Ein weiteres Kritierum 
die wirtschaftliche Zumutbarkeit - dürfte zur Wah
rung der Verhältnismäßigkeit und aus Gründen der 
Billigkeit als ergänzender Gesichtspunkt abgaben
rechtlich zulässig sein. Geboten ist dies aber nicht54) 
Abschläge aus Gründen der wirtschaftlichen Zu
mutbarkeit führen - unter Durchbrechung des in der 
Eingriffsregelung konkretisierten Verursacherprin
zips - zu einer Subvention auf Kosten von Natur und 
Landschaft.
Schließlich berücksichtigen mehrere Landesnatur
schutzgesetze den Nutzen des Vorhabens für die 
Allgemeinheit. In Sachsen kann in diesem Fall sogar 
auf die naturschutzfachliche Bewertung der Ein
griffsfläche verzichtet werden. Eine solche Rege
lung mag damit zu rechtfertigen sein, daß das Staats
ziel Umweltschutz in Art. 20a Grundgesetz mit an
deren Rechtsgütem von Verfassungsrang in Ein-
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klang zu bringen ist, und daß dementsprechend die 
Ziele des Naturschutzes gern. § 1 Abs. 2 Bundesna
turschutzgesetz unter einem Abwägungsvorbehalt 
stehen. Gleichwohl wird in diesem Fall das Ziel 
aufgegeben, die Werte und Funktionen des Natur
haushalts und des Landschaftsbildes insgesamt dau
erhaft zu bewahren. Es werden für kurzfristigere 
Ziele ökologische Werte endgültig und ersatzlos 
geopfert.

3.1.4 Nutzen

Nutzenorientierte Ansätze werden in der Umwelt- 
und Ressourcenökonomie diskutiert55\  Diese betont 
den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der beeinträch
tigten Naturgüter für den Menschen. Das Problem 
besteht in der Messung dieses Nutzens, da Märkte 
weitgehend fehlen. Zur Monetarisierung werden da
her indirekte Methoden herangezogen, die etwa über 
Immobilienpreisdifferenzen oder Aufwendungen 
für die Erholung auf den Erholungswert eines Na
turgebietes schließen. Daneben greift man auf direk
te Befragungsmethoden zurück, bei denen durch 
Meinungsumfrage ermittelt wird, wieviel die Bürger 
für die Nutzung und den Erhalt bestimmter Natur
güter zu zahlen bereit wären (willingness to pay). 
Der Stand der Wissenschaft in Deutschland erlaubt 
eine Einschätzung der gesamtgesellschaftlichen 
Nachfrage nach Arten- und Biotopschutz56). In den 
USA werden ressourcenökonomische Methoden be
reits herangezogen, um die Höhe des Schadensersat
zes im Rahmen der Haftung für ökologische Schä
den zu bestimmen57'1.

Diese Methoden sind meines Erachtens zur Bestim
mung der Höhe der Ausgleichsabgabe nicht geeig
net. Die indirekten Methoden messen von den viel
fältigen Funktionen und Werten des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes lediglich den Erholungs
wert. Die direkten Befragungsmethoden sind für 
eine am Einzeleingriff orientierte, differenzierte Wert
einschätzung wegen fehlender Kenntnisse in der 
Bevölkerung ungeeignet. Es bestehen grundsätzli
che Bedenken dagegen, fachwissenschaftlich be
gründete rechtliche Wertungen (z.B. Schutzstatus 
bestimmter Biotope, Rote Listen gefährdeter Arten 
und Biotope, detaillierte naturschutzrechtliche Grund
sätze) durch die per Meinungsumfrage ermittelte 
Wertschätzung in der Bevölkerung zu ersetzen.

3.1.5 Politische Dezision

Genau genommen bildet die politische Festsetzung 
der Abgabenhöhe das glatte Gegenteil eines Bewer
tungsmaßstabes. Und doch ist die politische Aus
handlung der Abgabenhöhe nicht nur ein zulässiges, 
sondern das übliche Verfahren zur Festsetzung der 
Bemessungssätze von Abgaben. Die Rahmensätze 
je Quadratmeter für flächenhafte Eingriffe von 1 bis 
2 DM in Rheinland-Pfalz und im Saarland, von 1 bis 
5 DM in Sachsen und von 2 bis 10 DM in Baden- 
Württemberg sind das Ergebnis politischer Ent
scheidungen, die nicht weiter auf naturschutzfachli

che Kriterien oder gesetzliche Wertungen rückführ- 
bar sind. Erst innerhalb der Rahmensätze spielen die 
verschiedenen gesetzlichen Bewertungskriterien 
eine Rolle. Dieses Vorgehen umgeht diffizile metho
dische Grundsatzfragen: Weder bedarf es einer 
Quantifizierung und formalen Aggregierung ver
schiedener Werte und Funktionen des Naturhaus
halts noch einer formalen Ableitung des zugeordne
ten Geldbetrages.
Die nicht weiter begründete Festsetzung eines Geld
betrages für Naturgüter setzt sich allerdings dem 
Vorwurf der Willkür aus. Darüber hinaus besteht 
offenbar die Tendenz, die Rahmensätze aus Gründen 
der Investitionsförderung zu niedrig anzusetzen. Zu 
niedrige Sätze und eine zu undifferenzierte Metho
dik werden der Wiedergutmachungs- und Finanzie
rungsfunktion der Ausgleichsabgabe nicht gerecht. 
Während reale Kompensationsmaßnahmen mit gro
ßem Aufwand naturschutzfachlich vorbereitet wer
den, werden häufig die gravierendsten Eingriffe sehr 
pauschal geschätzt, ohne daß sichergestellt ist, daß 
das Aufkommen aus der Abgabe ausreicht, um ent
sprechende Werte und Funktionen tatsächlich neu zu 
schaffen oder zu erhalten. Die Lenkungsfunktion 
wird in ihr Gegenteil verkehrt, wenn zu niedrige 
Sätze zu einer Flucht in die Abgabe führen. Das Ziel, 
die natürlichen Lebensgrundlagen insgesamt auch 
für künftige Generationen zu erhalten, wird bei zu 
niedrigen Rahmensätzen kurzfristigen Interessen 
geopfert. Bei der Standortkonkurrenz der Bundes
länder droht damit wegen des Fehlens einer bunde
seinheitlichen Regelung der Ausgleichsabgabe ein 
Öko-Dumping.
Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß keine Be
wertungsmethode ohne gewisse dezisionistische 
Elemente auskommt. Gerade in aufwendigen forma
lisierten Berechnungsverfahren sind häufig weitrei
chende Entscheidungen und Wertungen versteckt, 
die naturschutzfachlich nicht weiter ableitbar sind, 
und für die sich auch noch keine fachwissenschaft
lichen Konventionen herausgebildet haben. Ziel 
kann es hier nur sein, Entscheidungen und Wertun
gen offenzulegen und die Methode daran zu messen, 
inwieweit sie den Funktionen der Ausgleichsabgabe 
gerecht wird und auch naturschutzfachlich zu über
zeugen vermag.

3.1.6 Ergebnis

Eine Kombination aus dem Ansatz bei den Wieder
herstellungskosten und der Bestimmung des ökolo
gischen Wertes der Eingriffsfläche mit Hilfe einer 
Biotopklassifizierung dürfte am besten geeignet sein, 
das Ausmaß einer Beeinträchtigung des Naturhaus-58) ** v
halts zu bewerten und in einen Geldbetrag zu 
überführen. Sie wird den Funktionen der Aus
gleichsabgabe am besten gerecht. Allein die Kosten 
von Kompensationsmaßnahmen liefern überprüfba
re Daten als Ausgangspunkt der Monetarisierung. 
Die Biotopklassifizierung kann für eine standardi
sierte Ermittlung der Kosten herangezogen werden 
und ermöglicht darüber hinaus die Berücksichti-
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Baden-Württemberg Entwurf Berlin Hessen

■ verbal-argumentativ
■ bis 20 DM/m2

■ Einzelanalyse
■ bis ca. 1400 DM/m2

■ Biotoporientiert
■ bis ca. 50 DM/m2

Vorteile:

■ einfach
■ gerichtsfest

Nachteile:

Vorteile:

■ sehr ausdifferenziert 

Nachteile:

Vorteile:

■ tatsächliche Kosten/ 
ökologischer Wert

■ relativ einfach
■ wohl gerichtsfest

Nachteile:

undifferenziert
unbestimmt
eingriffsunabhängige
Kriterien
Sätze zu niedrig

hoher Aufwand 
Gewichtung 
Aggregierung 
rechtlich angreifbar

stark generalisiert 
zu wenig berücksichtigt
- Versiegelung
- Entwicklungszeit
- nicht wiederherstell

bare Werte

Abbildung 2

Vergleich der Abgabenregelungen für Baden-Württemberg, Berlin (Entwurf) und Hessen

gung des relativen Wertes eines Biotoptyps, insbe
sondere dort, wo der Ansatz bei den Wiederherstel
lungskosten an seine Grenzen stößt. Die größte 
Schwierigkeit bei einer solchen Kombination be
steht allerdings darin, das Verhältnis von Kosten und 
ökologischem Wert angemessen auszutarieren.

3.2 Bewertungsverfahren

Die unterschiedlichen Bewertungsverfahren lassen 
sich danach unterscheiden, ob die Höhe der Abgabe 
eher verbal-argumentativ zu begründen ist oder sich 
eher aus einer formalisierten Bewertung und Be
rechnung ergibt. Abbildung 2 stellt die Bewertungs
verfahren und Abgabenregelungen dreier Bundes
länder exemplarisch gegenüber.

3.2.1 Verbal-argumentativer Ansatz

Die Bewertungsverfahren in Baden-Württemberg 
(1977), Rheinland-Pfalz (1990) und dem Saarland 
(1993) lassen sich als verbal-argumentative Verfah
ren charakterisieren. Die Verfahren stimmen im we
sentlichen überein. Deshalb soll im folgenden ledig
lich die baden-württembergische Ausgleichsabga
benverordnung näher erläutert werden.
Die Abgabenverordnung unterscheidet drei Ein
griffstypen: Für flächenhafte Eingriffe ist ein Rah
mensatz von 2 bis 10 DM pro Quadratmeter vorge
sehen, für entnommenes Material 0,5 bis 1,5 DM pro 
Kubikmeter sowie für Turmbauten 1 bis 5 % der 
Baukosten. Bei besonders schwerwiegenden Ein
griffen insbesondere in Schutzgebieten und in ge

schützte Biotope kann der Rahmensatz bis zum 
Zweifachen der Obergrenze erhöht werden. Bei Vor
haben, die ausschließlich oder überwiegend dem 
öffentlichen Interesse dienen, können die Rahmen
sätze bis zur Hälfte der Untergrenze unterschritten 
werden. Der Rahmensatz wird unter Berücksichti
gung der Dauer und Schwere des Eingriffs, des 
Wertes oder Vorteils für den Verursacher und der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit ausgefüllt. Für die 
Dauer und Schwere des Eingriffs nennt die Verord
nung recht allgemeine Kriterien wie den Zeitraum 
der Beeinträchtigung, den Grad der Boden Versiege
lung und der Landschaftszerschneidung sowie son
stige Belastungen des Naturhaushalts.

Die Festsetzung der Ausgleichsabgabe im Einzelfall 
erfordert eine mehr oder weniger eingehende Argu
mentation. Die Behörde bewegt sich innerhalb eines 
äußerst weiten Bemessungsrahmens, der etwa bei 
flächenhaften Eingriffen von 1 DM bis 20 DM 
reicht. Das verbal-argumentative Verfahren ist in der 
Verwaltung eingeübt und mit einem geringen Zeit- 
und Kostenaufwand verbunden59̂  Es gibt keine 
bestimmten Anforderungen an den Umfang der zu 
berücksichtigenden Informationen, kein formales 
Bewertungsprogramm und keine festen Bewer
tungsregeln. Damit erweist sich das Verfahren als 
einfach und in seiner Allgemeinheit und Unbe
stimmtheit als rechtlich kaum angreifbar.

Gleichwohl können diese Ausgleichsabgabenver
ordnungen rechtlich und fachlich nicht überzeu
gen60̂ . Zunächst bestehen Zweifel daran, ob sie dem 
abgabenrechtlichen Bestimmtheitsgebot genügen.
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Sie erfüllen die Wiedergutmachungs- und Len
kungsfunktion der Abgabe nur sehr unvollkommen. 
Es fehlt jeder Anreiz, die ökologische Qualität der 
Eingriffsfläche und die Auswirkungen des Vorha
bens genauer zu erfassen. Zudem wird eingriffsun
abhängigen Kriterien ein zu großes Gewicht beige
messen. Schließlich dürften die politisch ausgehan
delten Rahmensätze im Vergleich zu den Kosten 
tatsächlicher Ausgleichsmaßnahmen erheblich zu 
niedrig bemessen sein und so eine Flucht in die 
Abgabe fördern.

Allerdings könnten die erwähnten Bewertungsver
fahren verbessert werden, indem der naturschutz
rechtliche Wert der Eingriffsfläche stärker betont 
wird und sich die Rahmensätze deutlicher an den 
tatsächlichen Wiederherstellungskosten orientieren. 
Zudem kann der verbal-argumentative Ansatz er
gänzend in andere Bewertungsverfahren einbezo
gen werden, um solche Beeinträchtigungen zu erfas
sen, für die es bislang kaum operationalisierbare 
fachliche Bewertungsmethoden gibt61 ̂

Eine Zwischenstufe zwischen einem verbal-argu
mentativen Ansatz und einem stark formalisierten 
Berechnungsverfahren repräsentiert die sächsische 
Naturschutz-Ausgleichsverordnung vom März 1995. 
Das Bewertungsverfahren folgt im wesentlichen 
dem Vorbild Baden-Württembergs. Für flächenhafte 
Eingriffe, die überwiegend Funktionen des Natur
haushalts oder die Tier- und Pflanzenwelt beein
trächtigen, ist ein Rahmensatz zwischen 1 und 5 DM 
pro Quadratmeter vorgesehen, der sich bei beson
ders schwerwiegenden Eingriffen auf bis zu 20 DM 
pro Quadratmeter erhöht. Innerhalb dieses Rahmens 
erfolgt die Bewertung der Dauer und Schwere des 
Eingriffs anhand eines stärker formalisierten Ver
fahrens, das 11 Flächennutzungstypen und 7 Flä
chenfunktionen aufführt. Die Bewertung erfordert 
eine grobe Biotopklassifizierung und die Prüfung 
eher allgemein gehaltener Kriterien wie z.B. land
schaftsprägende Flächen und Objekte, Flächen mit 
großer Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz 
oder kulturhistorisch bedeutsame Flächen und Ob
jekte. Dieses Verfahren gewährleistet ein höheres 
Maß an Rechtssicherheit und Bestimmtheit. Aller
dings ist die Abstufung und Gewichtung der ver
schiedenen Kriterien nicht fachlich abgeleitet und 
die Zuordnung des Geldbetrages offenbar das Er
gebnis einer mehr oder weniger willkürlichen Fest
setzung.

3.2.2 Formalisierte Berechnungsverfahren

Die verschiedenen formalisierten Berechnungsver
fahren erfordern eine umfangreichere naturschutz
fachliche Bewertung, aus der die Höhe der Aus
gleichsabgabe in einem formalisierten Berech
nungsverfahren abgeleitet wird.

Der Entwurf eines Bewertungs verfahrens für Berlin, 
den AUHAGEN et al. 1994 vorgelegt haben, basiert 
auf einer Analyse von Einzelfaktoren des Natur

haushalts und des Landschaftsbildes. Fünf Meß
größen erfassen die abiotischen Komponenten des 
Naturhaushalts (insgesamt höchstens 30 Punkte), 
sieben Meßgrößen die biotischen Komponenten des 
Naturhaushalts (insgesamt höchstens 72 Punkte) 
und fünf Meßgrößen das Landschaftsbild (höch
stens 30 Punkte). Das Gewicht der einzelnen Meß
größen kann darüber hinaus im Einzelfall durch 
einen Faktor zwischen 0 und 2 variiert werden. Die 
Anrechnung des Erfolges von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen erfolgt nach demselben Bewer
tungsschema. Als Geldbetrag je Wertpunkt wird 10 
DM pro Quadratmeter vorgeschlagen, so daß die 
Abgabe unter Berücksichtigung von Zuschlägen für 
den "Lagewert" theoretisch 1440 DM pro Quadrat
meter erreichen kann.

Dieses Verfahren ist zwar sehr ausdifferenziert und 
berücksichtigt neben den biotischen auch die abio
tischen Faktoren des Naturhaushalts und das Land
schaftsbild. Es erfordert aber mit Abstand den 
größten Aufwand bei der Bewertung. Die Gewich
tung der einzelnen Bewertungskriterien zueinander 
wird nicht begründet und ist nicht immer nachvoll
ziehbar. Warum ergibt etwa das Vorkommen gefähr
deter Arten maximal 7 Punkte, während identitäts
stiftende Sichtbeziehungen 18 Punkte erreichen 
können? Dadurch, daß bestimmte Meßgrößen im 
Einzelfall außer Ansatz bleiben dürfen, während 
anderen das doppelte Gewicht beigemessen werden 
darf, kann es wie beim früheren hessischen Diffe
renzverfahren dazu kommen, daß die bewerteten 
Kriterien die gesetzlichen Oberbegriffe Naturhaus
halt und Landschaftsbild nicht mehr angemessen 
repräsentieren. Schließlich ist der vorgeschlagene 
Geldbetrag je Wertpunkt fachlich kaum ableitbar62̂  
Deshalb ist diese Methode meines Erachtens insge
samt nicht gerichtsfest.

Ein anderes formalisiertes Berechnungsverfahren 
wird seit 1992 in Hessen angewandt. Zunächst wird 
die Eingriffsfläche in einer Grundbewertung anhand 
einer Liste von 150 Biotoptypen klassifiziert, für die 
ein Punktwert zwischen 3 und 80 vorgesehen ist. 
Davon wird der Punktwert abgezogen, den eine 
Bewertung des Zustands der Eingriffsfläche nach 
Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen ergibt. 
Beim Vörliegen besonderer Umstände erfolgt eine 
Zusatzbewertung, die zu Auf- oder Abschlägen von 
bis zu 10 Punkten führen kann. Zu berücksichtigen 
sind unter anderem ästhetische Beeinträchtigungen, 
Zerschneidungseffekte, Randstörungen durch Lärm, 
der besondere Erholungswert der Fläche und das 
Vorkommen besonders geschützter Arten. Der 
Geldbetrag je Wertpunkt in Höhe von 0,62 DM 
wurde durch eine Nachkalkulation von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen sowie anderer Naturschutz
maßnahmen ermittelt, deren Erfolg nach demselben 
Verfahren bewertet worden ist. Der Höchstbetrag 
der Abgabe beläuft sich auf etwa 50 DM pro Qua
dratmeter. Für Beeinträchtigungen durch oberirdi
sche Leitungen, die Zerschneidung von Wanderwe
gen bedrohter Tierarten sowie für zeitlich befristete
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Eingriffe sind spezielle Bewertungsverfahren vor
gesehen.
Das hessische Biotopwertverfahren zeichnet sich 
dadurch aus, daß es eine naturschutzfachlich fun
dierte, in sich schlüssige Bewertungsmethodik zur 
Verfügung stellt, die weitgehend aus rechtlichen 
Wertungen abgeleitet ist. Der Geldbetrag je Wert
punkt basiert auf realen Kosten von Kompensations
maßnahmen. Die Methode ist vergleichsweise ein
fach zu handhaben, und eine Anpassung an die 
Kostenentwicklung ist problemlos möglich.
Die Kritik an diesem Verfahren betrifft deshalb nicht 
das Grundkonzept, sondern eher Einzelfragen. Zu
nächst führt das Verfahren zu einer starken Genera
lisierung. Der Spielraum für die Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalles, etwa besonderer Be
einträchtigungen der Tierwelt, der abiotischen Fak
toren des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 
ist sehr klein. Auch die besondere Wirkung der 
Versiegelung für die abiotischen Funktionen des 
Naturhaushalts wird nur unzureichend berücksich
tigt. Darüber hinaus dürfte der aus der Nachkalkula
tion von Maßnahmen ermittelte Geldbetrag tenden
ziell zu niedrig angesetzt sein: Der wichtigste Ein
wand gegen die Nachkalkulation besteht darin, daß 
implizit von den Kosten schnell wiederherstellbarer 
Werte auf den Geldwert nicht oder nur über große 
Zeiträume wiederherstellbarer ökologischer Werte 
geschlossen wird. Denn es wurden in die Nachkal
kulation nur innerhalb von drei Jahren erzielte Ver
besserungen einbezogen63̂ . Die Kosten (einschließ
lich der Zinsen) für die Entwicklung von Biotopen, 
die ihren besonderen Wert erst nach mehreren Jahr
zehnten erreichen, dürften erheblich höher liegen. 
Schließlich erscheinen die Abstände zwischen we
niger wertvollen und den wertvollsten, nicht ersetz
baren Biotoptypen zu gering: So beträgt das Verhält
nis eines Hochmoores zur Ackerbrache 3:1 und das 
zu einem Intensivacker 6:1. Eine feinere Skalierung 
hätte wahrscheinlich zu deutlicheren Abständen ge
führt64 ^
Die aufgeführten Beispiele zeigen die Probleme auf, 
mit denen naturschutzfachlich ausgefeilte Bewer
tungsverfahren konfrontiert sind. Sämtliche Rechen
operationen bedürfen einer normativen Begrün
dung, die insbesondere hinsichtlich der vollständi
gen Erfassung und zutreffenden Gewichtung der 
einzelnen Werte und Funktionen des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes Schwierigkeiten bereitet. 
Hier können sich zahlreiche Fehlerquellen ergeben. 
Das hessische Biotopwertverfahren belegt aber, daß 
es sehr wohl möglich ist, eine handhabbare und 
überzeugende fachliche Bewertungsmethode zu 
entwickeln.

3.2.3 Ergebnis

Die verschiedenen Anforderungen an ein Bewer
tungsverfahren stehen in einem Spannungsverhält
nis zueinander: Einerseits soll das Verfahren genü
gend ausdifferenziert sein, andererseits soll es ein
fach zu handhaben sein. Einerseits sollte ein höheres

Maß an Rechtssicherheit und Gleichbehandlung er
reicht werden, andererseits sollten die Umstände des 
Einzelfalles ausreichend Berücksichtigung finden.

Gegen die einfachen Bewertungsverfahren nach 
dem Modell Baden-Württembergs spricht vor allem 
deren Undifferenziertheit und die fehlende Gewähr 
für eine vorhersehbare und gleichmäßige Anwen
dung auf verschiedene Eingriffe. Zwar können im 
Einzelfall sämtliche relevanten naturschutzfachli
chen Besonderheiten unter die allgemein gehaltenen 
Begriffe der Verordnung subsumiert werden. Ein 
festes Prüfprogramm besteht aber nicht. Alle metho
dischen Schwierigkeiten und Zweifelfragen werden 
auf die Anwendung im Einzelfall verlagert. Ande
rerseits sind diese Verfahren flexibel und einfach zu 
handhaben.
Fachlich ausgefeiltere Bewertungsverfahren gewähr
leisten zunächst, daß anhand eines festen Prüfpro
gramms sämtliche relevanten Werte und Funktionen 
des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes voll
ständig erfaßt werden. Sie erfordern die Einschal
tung von Fachleuten und bieten damit eine größere 
Gewähr für die naturschutzfachliche Richtigkeit. 
Mit einem formalisierten Berechnungsverfahren 
wird gleichzeitig der Beurteilungsspielraum der 
Fachleute eingeschränkt und eine gleichmäßigere, 
vorhersehbare Anwendung der Eingriffsregelung si
chergestellt. Andererseits kann sich das Bewer
tungsschema als zu starr und unflexibel erweisen. 
Die Anwendung des Verfahrens kann mit einem 
erheblichen Zeitaufwand und hohen Kosten verbun
den sein. Schließlich kann das Verfahren so kompli
ziert werden, daß die einzelnen Bewertungsschritte 
und Rechenoperationen nicht mehr nachvollziehbar 
sind.
Insgesamt dürften bei der Frage der notwendigen 
Vereinfachungen und Pauschalierungen die rechtli
chen und die naturschutzfachlichen Anforderungen 
an eine Bewertungsmethode am weitesten auseinan
derklaffen. Es sei die Prognose gewagt, daß die 
Gerichte eher gewisse Pauschalierungen und eine 
verbal-argumentative Festsetzung der Abgabe ak
zeptieren werden als ein ausgefeiltes naturschutz
fachliches Berechnungssystem, soweit dessen Teil
schritte für den Richter nicht mehr nachvollziehbar 
sind. Je komplexer das Verfahren und je höher die 
Abgabe, desto mehr Angriffsflächen bietet die Be
wertungsmethode. Andererseits werden Abgaben
verordnungen, die bescheidene Quadratmeterpreise 
politisch festsetzen und die ökologische Wertigkeit 
der Eingriffsflächen nicht oder nur rudimentär be
rücksichtigen, den Funktionen der Ausgleichsabga
be kaum gerecht.

4 Eigener Vorschlag

4.1 Leitgedanken

Der eigene Vorschlag wurde auf der Grundlage des 
von SCHEMEL, HARTMANN & WEDEKIND65) 
vorgeschlagenen fachlichen Bewertungsverfahrens
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entwickelt. Wie beim hessischen Biotop wert-Ver
fahren handelt es sich um eine Kombination aus 
einem kosten-orientierten und einem biotoptyp-ori- 
entierten Ansatz. Der Vorschlag knüpft an eine Bio- 
topklassifizierung der Eingriffsfläche an. Anders als 
im hessischen Biotopwertverfahren mißt das Ver
fahren aber den Wiederherstellungskosten sowie der 
Unterscheidung zwischen herstellbaren und nicht 
herstellbaren Biotoptypen ein größeres Gewicht bei. 
Während in Hessen den Biotoptypen ein Punktwert 
zugeordnet und der Geldbetrag je Wertpunkt durch 
eine "Mischkalkulation" oder einen "Pool" aus 
sämtlichen Kompensationsmaßnahmen ermittelt 
wird, geht dieses Verfahren von einem Geldbetrag 
je Biotoptyp aus. Dabei wird die notwendige Ent
wicklungszeit von Biotopen und der Verlust nicht 
wiederherstellbarer Werte deutlicher hervorgeho
ben, so daß sich die Abstände zwischen leicht ersetz
baren und unersetzlichen Biotopen erheblich ver
größern. Zudem berücksichtigt der Vorschlag stär
ker, daß eine generalisierende Klassifizierung nach 
Biotoptypen nicht in der Lage ist, sämtliche Um
stände des Einzelfalles und alle relevanten Kompo
nenten des Naturhaushalts und des Landschaftsbil
des ausreichend zu erfassen.

Die Bewertung der Schwere eines Eingriffs und 
damit die Festsetzung der Höhe der Ausgleichsab
gabe erfolgt in vier Teilschritten: Zunächst erfolgt 
eine generalisierende Grundbewertung, die zu ei
nem DM-Betrag je Quadratmeter Eingriffsfläche 
führt. Sodann ist in jedem Fall eine verbal-argumen
tative Zusatzbewertung durchzuführen, um die Be
sonderheiten des Einzelfalles zu erfassen. Soweit 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, ist ferner eine Son
derbewertung für noch nicht erfaßte Beeinträchti
gungen der Lebensräume von Tieren sowie des 
Landschaftsbildes vorgesehen. Schließlich ist der 
Erfolg von Kompensationsmaßnahmen in natura 
anzurechnen.

4.2 Grundbewertung

4.2.1 Beeinträchtigungsformen

Zunächst erfolgt eine stark generalisierende Grund
bewertung, die zu einem Standardbetrag in DM pro 
Quadratmeter führt. Dabei wird zwischen drei Be
einträchtigungsformen unterschieden:
Zunächst wird - anders als in Hessen - die einschnei
dende Wirkung von Versiegelungen und Überbau
ungen gesondert berücksichtigt. Damit werden ins
besondere die Wirkungen auf abiotische Kompo
nenten des Naturhaushalts wie Grundwasserschutz, 
Regenrückhaltung, Puffer- und Filterfunktion sowie 
die Bedeutung für das lokale Kleinklima in einem 
einheitlichen Summenparameter erfaßt. Dem An
satz bei den Wiederherstellungskosten folgend, wird 
die Höhe der Abgabe anhand der Entsiegelungsko- 
sten bestimmt66) Zur Begründung können aller
dings auch die Kosten anderer Maßnahmen heran
gezogen werden, etwa einer Extensivierung, die Bo

denverdichtungen ausgleicht, einer Regenwasser
versickerung oder einer Dachbegrünung.

Das Herzstück der Grundbewertung bildet die Be
wertung des Verlustes von Lebensraumfunktionen 
durch die Zerstörung von Biotopen. Dieser Verlust 
wird nicht nur durch Versiegelungen verursacht, 
sondern auch durch die Gestaltung von Außenanla
gen oder den Abbau von Bodenschätzen. Bewertet 
wird anhand einer Biotoptyp-Klassifizierung. Dabei 
sind drei Kategorien zu unterscheiden: Für Flächen, 
die keine oder nur in geringem Maße Lebensraum
funktionen erfüllen, wird keine Abgabe erhoben. 
Dies betrifft insbesondere Intensiväcker, Sportrasen 
und Straßenbegleitgrün. Eine Abgabe ist dabei nur 
im Falle der Versiegelung zu entrichten. Eine zweite 
Kategorie bilden diejenigen Biotoptypen, die als 
herstellbar einzustufen sind. Für diese Lebensräume 
bemißt sich die Abgabe nach den Herstellungsko
sten zuzüglich eines Risiko- und Zeitfaktors. Eine 
dritte Kategorie bilden die nicht herstellbaren Bio
tope, bei denen eine Abgabe festgesetzt wird, die 
dem besonderen Wert dieser Lebensräume Rech
nung trägt.

Eine dritte Beeinträchtigungsform bildet die Beein
trächtigung von Biotopen durch schädliche Immis
sionen außer Lärm in der Umgebung von Verkehrs
wegen. Hierbei wird ein nach der Entfernung zur 
Trasse gestaffelter Prozentsatz der Abgabe für den 
Verlust von Lebensraumfunktionen erhoben.

4.2.2 Abgabenkomponenten

Die Abgabenkomponenten Herstellungskosten, 
Risiko-, Zeit- und Wertfaktor - (vgl. Abbildung 3) 
bedürfen einer genaueren rechtlichen Begründung 
und Ableitung. Da diese Fragen in der Rechtswis
senschaft bislang kaum erörtert werden, stützt sich 
die Argumentation zunächst auf die Zivilrechtspre
chung zu Baumschäden.
Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil 
aus dem Jahre 1975 die Schadensbemessung bei 
Baumschäden nach der von KOCH entwickelten 
sog. modifizierten Sachwertmethode ausdrücklich 
gebilligt67̂ Der Sachverhalt betraf die Zerstörung 
einer 40 Jahre alten Kastanie auf dem Mittelstreifen 
einer Straße. Das Gericht ging davon aus, daß der 
Baum wesentlicher Bestandteil des Grundstücks sei 
und dessen Verkehrs- und Nutzungswert beeinflus
se. Die Ersatzbeschaffung eines 40 Jahre alten Bau
mens hielt das Gericht für unverhältnismäßig. Das 
Gericht billigte die Kosten für die Ersatzpflanzung 
eines jungen Baumes zu, also für den Erwerb der 
Pflanze, für das Anpflanzen, für erhöhte Pflegeko
sten zuzüglich eines Zuschlages für das Anwachsri
siko in Höhe von 30 %. Den nach dieser Teil Wieder
herstellung verbleibenden Restschaden qualifizierte 
das Gericht als Vermögensschaden68) Da ein Stra
ßengrundstück weder einen Verkehrs- noch einen 
Ertragswert hat, ist der Schaden anhand des Sach
wertes zu ermitteln. Dazu zählen die gewöhnlichen 
Kosten für die Erstbepflanzung, die zur Erhaltung
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Vorschlag für die Bausteine einer Ausgleichs
abgabe

zu erbringenden Aufwendungen sowie eine Verzin
sung des eingesetzten Kapitals. "Diese Verzinsung 
hat allerdings nichts mit Zinsen im Rechtssinne zu 
t u n s o n d e r n  stellt die wirtschaftliche Berücksich
tigung der Vorhaltekosten des Eigentümers dar"68a)

In der Literatur wird die Auffassung vertreten, diese 
Grundsätze zur Bemessung des Schadensersatzes 
bei Baumschäden seien nicht auf die naturschutz
rechtliche Bewertung übertragbar69̂ . Zwar trifft es 
zu, daß es bei der Ausgleichsabgabe nicht um den 
Vermögenswert einer Bepflanzung für den Eigentü
mer geht, sondern um den der Allgemeinheit zuge
wiesenen ökologischen Wert von Lebensräumen. 
Dieser Unterschied relativiert sich aber, soweit es 
um Schadensersatz für Straßenbäume im Eigentum 
der öffentlichen Hand geht. Mittelstreifen einer 
Straße sind dem Rechtsverkehr und einer wirtschaft
lichen Nutzung auf Dauer entzogen. Dort gepflanzte 
Bäume erfüllen allein Funktionen im Interesse der 
Allgemeinheit, insbesondere ökologische und äs
thetische Funktionen. Damit tritt die Gemeinsam
keit zwischen Schadensersatz und Ausgleichsabga
be in den Vordergrund: Beide Regelungen versu
chen, Einbußen durch den Verlust von Vegetation 
und anderen Naturgütem zu bewerten. Da sich diese 
Schäden weder anhand eines Verkehrswertes noch

anhand eines Ertragswertes ermitteln lassen, wird 
der Schaden nach den Herstellungskosten bemes
sen. Gemeinsam ist ferner das Anliegen, der Eigen
art der Vegetation gerecht zu werden, sich über 
längere Zeiträume zu entwickeln. Dem trägt ein 
Risikozuschlag für das Anwachsrisiko sowie die 
Verzinsung der Finanzierungskosten Rechnung. Da
mit lassen sich die Grundsätze zur Bemessung von 
Baumschäden auch zur Begründung der Herstel
lungskosten im Rahmen der naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsabgabe heranziehen.

Bei den Sachkosten sind grundsätzlich dieselben 
Kosten anzusetzen wie bei bei der Durchführung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Dazu zäh
len die Beschaffung geeigneter Flächen, die Pla
nung, Erstinstandsetzung und die Entwicklungs
pflege. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 4 Bundesnaturschutz
gesetz ist der Eingriff ausgeglichen, wenn nach sei
ner Beendigung keine erhebliche oder nachteilige 
Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt. 
Der Verursacher schuldet also nicht eine Handlung, 
sondern einen bestimmten Erfolg. Daher genügt es 
nicht, wenn der Eingreifer lediglich die Kosten der 
Erstinstandsetzung und der Anwuchspflege über
nimmt. Vielmehr hat er sicherzustellen, daß die an-
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gestrebten Werte und Funktionen des Naturhaus
halts tatsächlich geschaffen werden.

Große Schwierigkeiten bereitet die Frage, in wel
cher Weise die Kosten für die Beschaffung der be
nötigten Grundflächen in Ansatz zu bringen sind70) 
In Betracht kommen der Kaufpreis, kapitalisierte 
Pachtkosten und kapitalisierte Zahlungen für Exten- 
sivierungen. Für den Kauf spricht, daß damit die 
erforderliche langfristige Zweckbestimmung für 
Maßnahmen des Naturschutzes am besten gewähr
leistet ist. Dagegen spricht, daß die Naturschutzbe
hörde mit dem Eigentumstitel mehr Rechte erhält, 
als ihr vor dem Eingriff zustanden. Außerdem be
trägt der Kaufpreis für landwirtschaftliche Flächen 
regelmäßig ein Vielfaches der kapitalisierten Pacht
kosten. Aus Gründen der sparsamen Mittelverwen
dung sollten daher grundsätzlich nur Pachtkosten 
angesetzt werden. Allerdings sollte auf den Kauf
preis abgestellt werden, wenn auf der gepachteten 
Fläche innerhalb von 30 Jahren ein Biotop entsteht, 
das unter den Schutz des § 20c Bundesnaturschutz
gesetz oder eines Landesnaturschutzgesetzes fällt, 
und wenn deshalb keine wirtschaftliche Nutzung 
des Grundstücks mehr möglich ist. Denn in diesem 
Fall ist eine Rückgabe des Grundstücks in seinem 
ursprünglichen Zustand wegen § 20c Bundesnatur
schutzgesetz rechtlich ausgeschlossen, so daß der 
Eigentümer Schadensersatz verlangen könnte. Dann 
ist es aber sachgerechter, sogleich auf den Kaufpreis 
abzustellen.

Bei den Pflegekosten stellt sich vor allem die Frage, 
für welchen Zeitraum diese in Ansatz zu bringen 
sind71-* Während nach § 6b Abs. 3 Satz 2 des hessi
schen Naturschutzgesetzes die Mittel aus der Aus
gleichsabgabe nur für die Grundpflege in den ersten 
drei Vegetationsperioden zu verwenden sind, sind 
nach § 7 Abs. 7 Satz 3 des vorläufigen Thüringer 
Naturschutzgesetzes die voraussichtlichen Folge- 
und Pflegemaßnahmen ohne zeitliche Begrenzung 
zu berücksichtigen. Vörzuziehen dürfte ein Mittel
weg sein, der die Kosten der Pflege bis zum Errei
chen des Zielzustandes veranschlagt, nicht dagegen 
die Kosten der laufenden Unterhaltung.
Schließlich ist die Erfolgskontrolle zu berücksichti
gen. Sie folgt aus der Erfolgspflicht des Verursa
chers und ist dringend geboten, um die Effizienz der 
Kompensationsmaßnahmen zu kontrollieren und zu 
stärken72̂

Der Risikofaktor ist erforderlich, da nicht in jedem 
Fall sichergestellt ist, daß die durchgeführten öko
technischen Maßnahmen zum geplanten Erfolg füh
ren. Der Risikofaktor standardisiert die finanziellen 
Rücklagen und realen Nachbesserungen, die bei 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach zutreffen
der Ansicht geschuldet werden73 .̂ Mangels ausrei
chender Daten für eine Differenzierung nach Bio
toptypen wird ein standardisierter Aufschlag in 
Höhe von 25 % vorgeschlagen74  ̂ Auf keinen Fall 
aber sollte ein Risikofaktor - wie im Vorschlag von 
SCHEMEL, HARTMANN & WEDEKIND -100 %

übersteigen, da die Naturschutzbehörden von Maß
nahmen absehen sollten, bei denen die Wahrschein
lichkeit des Mißerfolges höher ist als die des Erfol
ges.

Der Zeitfaktor berücksichtigt den Entwicklungszeit
raum, den ein Lebensraum benötigt, bis er seine 
Funktionen voll erfüllt. Der übliche Weg, um den 
Faktor Zeit in Kostenrechnungen zu berücksichti
gen, ist die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 
Von ökonomischer Seite sind verschiedene Verfall- 
ren für diesen Zweck entwickelt worden \  Die 
Methode von KOCH für Baumschäden, die mit ei
ner Aufzinsung arbeitet, ist für die naturschutzrecht
liche Ausgleichsabgabe ungeeignet. Sie führt bei 
einem Zinssatz von 5 % nach einer Entwicklungszeit 
von 100 Jahren zum 130-fachen, nach 200 Jahren 
zum 17.000-fachen des Ausgangsbetrages. Dies 
liegt an den hohen Entwicklungszeiten, bei denen 
sich die exponentielle Wirkung der Zinseszinsrech
nung voll entfaltet. Ferner berücksichtigt die Metho
de nicht den Wert, den der Lebensraum vor Errei
chen des Reifestadiums darstellt. Schließlich gibt es 
- anders als bei Bäumen - keinen Abschlag für die 
Überschreitung der Reifezeit, ab der der Wert von 
einzelnen Bäumen, nicht dagegen von Lebensräu
men wieder sinkt. Zu moderateren Ergebnissen 
kommen das Investitions-Modell und das Fonds- 
Modell von SCHWEPPE-KRAFT76). Das Investiti
onsmodell stellt den aufgezinsten Kosten den Nut
zen des geschaffenen Gutes gegenüber. Bei einem 
linear verlaufenden Nutzenzuwachs und einem 
Zinssatz von 5 % ergibt sich bei einer Entwicklungs
zeit von 100 Jahren der Faktor 4,8, bei 200 Jahren 
der Faktor 9,5. Das Fonds-Modell geht davon aus, 
daß heute Biotope vorsorgend geschaffen werden 
sollten, die zum Zeitpunkt eines künftigen Eingriffs 
ihren Reifezustand erreicht haben werden. Es wer
den dabei die Kapitalkosten ermittelt, um den "Ka
pitalstock" der Ressource "Arten und Biotope" lang
fristig zu bewahren. Die Berechnung des Zeitfaktors 
ist besonders einfach, da lediglich ein bestimmter 
Zinssatz pro Jahr der Entwicklungsdauer zugrunde
gelegt wird. Bei einem Zinssatz von 5 % ergibt sich 
bei 100 Jahren der Faktor 5, nach 150 Jahren der 
Faktor 7,5. Soweit beide Ansätze plausibel sind und 
zu ähnlichen Ergebnissen führen, erscheint es aus 
rechtlicher Sicht vertretbar, den Zeitfaktor alternativ 
auf beide Erklärungsmodelle zu stützen.

Eine Abgabe nach dem Wert des Biotops ist in den 
Fällen zu erheben, in denen Biotope wegen beson
derer Ausgangsbedingungen oder ihrer langen Ent
wicklungszeit als nicht ersetzbar einzustufen sind. 
Um auch besonders alte Biotope dauerhaft zu be
wahren, wird vorgeschlagen, die Grenze der Her- 
stellbarkeit bei einer Entwicklungszeit von über 150 
Jahren zu setzen. Aus rechtlicher Sicht läßt sich über 
die Höhe der Wertabgabe nur sagen, daß diese höher 
liegen sollte als die höchsten Wiederherstellungsko
sten einschließlich Risiko- und Zeitfaktor, aber nicht 
so hoch, daß ein zulässiger Eingriff wirtschaftlich 
unmöglich gemacht wird. Es wird vorgeschlagen,
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die maximale Höhe beim Doppelten der höchsten 
Wiederherstellungskosten anzusetzen.

In einem Forschungsvorhaben haben FEICKERT et 
al. die Herstellungskosten für 80 Biotoptypen und 
150 Maßnahmenbündel errechnet. Aus den Ergeb
nissen hat SCHWEPPE-KRAFT anhand der Vorga
ben dieses Vorschlages eine Biotoptypen-Liste er
stellt, die einen DM-Betrag je Quadratmeter aus
weist77'*. Für die Umsetzung waren weitere Wertun
gen erforderlich78̂ : Zum einen ist festzulegen, wel
che von verschiedenen, unterschiedlich teuren Maß
nahmenbündeln der Berechnung zugrundezulegen 
sind. Dabei gilt der Grundsatz, daß vorrangig die 
preiswertesten Maßnahmen der Biotopentwicklung 
auf geringwertigen Flächen zu berücksichtigen sind. 
Ferner bedarf es einer Korrektur in einigen Ausnah
mefällen, in denen die Herstellungskosten zu stark 
vom Wert eines Biotoptyps abweichen, wie er sich 
aus einer ordinalen Wertstufung ergibt. Davon be
troffen sind insbesondere die vergleichsweise preis
werte Entwicklung der ökologisch besonders wert
vollen Halbtrockenrasen sowie die vergleichsweise 
teure Entwicklung alter, aber nicht natumaher Wäl
der.
Der in der Grundbewertung ermittelte Betrag bedarf 
einer Ergänzung: zum einen für die Besonderheiten 
des Einzelfalles, in dem die Ausprägung des Le
bensraumes von den standardisierten Annahmen ab
weicht, zum anderen für Funktionen und Werte des 
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes, die nicht 
im Rahmen des Biotoptyps berücksichtigt sind.

4.3 Zusatzbewertung

Im Gegensatz zum hessischen Biotopwertverfahren 
soll nach diesem Vorschlag das Ergebnis der Grund
bewertung in jedem Einzelfall überprüft und ggf. 
korrigiert werden, um die in der Rechtsprechung 
geforderte Gesamtbetrachtung der Eingriffsfolgen 
zu erreichen79̂ . In der Zusatzbewertung sind sämtli
che relevanten Funktionen und Werte des Natur
haushalts erfaßt. Zu berücksichtigen sind vor allem:

Der Zustand des Biotops, insbesondere eine Vor
belastung,
ein besonderes Vorkommen besonders geschütz
ter Tier- und Pflanzenarten, 
die Lage und Funktion des Biotops im Land
schaftsraum, insbesondere die Größe des Le
bensraumes, ein Biotop verbünd, Vernetzung 
oder isolierte Lage,
eine besondere Bedeutung für den Schutz von 
Wasser, Boden, Luft oder örtlichem Klima, 
die besondere Wirkung des Eingriffs, vor allem 
die Zerschneidung oder die Unterschreitung der 
Mindestareale von Tierlebensräumen, 
die regionale Bedeutung des Biotoptyps, insbe
sondere die regionale Häufigkeit oder Selten
heit, Repräsentanz und Gefährdung, 
die Bedeutung für die Erholung.

In der Bewertung sind allein die Abweichungen von 
den in der Grundbewertung typisierten Standard

annahmen zu berücksichtigen. So ist das Vorkom
men besonders geschützter Pflanzen und Tiere nur 
insoweit in Ansatz zu bringen, als diese nicht zur 
typischen Ausstattung eines bestimmten Biotoptyps 
zählen. Das Vorkommen besonders geschützter Tie
re, deren Lebensraum über die verschiedenen vom 
Eingriff betroffenen Biotoptypen hinausgeht, wird 
gesondert im Rahmen der faunistischen Sonderbe
wertung erfaßt.

Es käme auch in Betracht, die förmliche Unter
schutzstellung eines Gebietes als Kriterium zu er
wähnen oder für Schutzgebiete eine Vermutung auf
zustellen. Allerdings lassen sich allein aus der Un
terschutzstellung - auch angesichts der unterschied
lichen Typen von Schutzgebieten - noch keine allge
meingültigen Aussagen über den ökologischen Wert 
des betroffenen Gebietes ableiten.

Die verbal-argumentative Ausfüllung dieses Bewer
tungsschrittes vermeidet zu starre und nicht immer 
nachvollziehbare detaillierte Bewertungsregeln. Es 
wird ein Bewertungsrahmen von der Hälfte bis zum 
Doppelten des in der Grundbewertung ermittelten 
Betrages vorgeschlagen. Dies bedeutet, daß der Zu
satzbewertung das gleiche Gewicht beigemessen 
wird wie der Grundbewertung. Allerdings wäre 
auch ein geringerer Beurteilungsspielraum im Ein
zelfall und eine stärkere Formalisierung der Bewer
tung denkbar - etwa wie bei der Berücksichtigung 
der Flächenfunktionen in der sächsischen Aus
gleichsabgabe.

4.4 Sonderbewertung

Für Ausnahmefälle sollte darüber hinaus eine Son
derbewertung vorgesehen werden. Die faunistische 
Sonderbewertung betrifft die Beeinträchtigung der 
Lebensräume besonders geschützter Tiere, soweit 
diese nicht über die Grund- und Zusatzbewertung 
erfaßt sind. Die Bedeutung dieser Beeinträchtigung 
kann im Einzelfall die der Versiegelung und Zerstö
rung von Biotopen übersteigen. So dienen viele der 
großräumigen, intensiv genutzten Ackerflächen in 
den neuen Bundesländern als Lebensraum beson
ders geschützter Tiere. Hierfür wird ein gesonderter 
Bewertungsansatz vorgeschlagen, der sich an den 
Kosten von Maßnahmen zur Erhaltung der Popula
tion orientiert. Dabei kann es sich um ein Bündel von 
Maßnahmen handeln, das auch die Aufwertung oder 
Neuschaffung bestimmter Biotope umfassen kann. 
Konkretere Vorgaben sind nicht möglich, da die 
notwendigen Maßnahmen bislang noch nicht in 
standardisierter Form vorliegen. Deshalb sollte 
hilfsweise ein Aufschlag bis zu 50% auf den in der 
Zusatzbewertung ermittelten Betrag zugelassen 
werden. Der Aufschlag kann damit maximal die 
Höhe des in der Grundbewertung ermittelten Grund
betrages erreichen.
Die Ausgleichsabgabenregelung ist erst dann voll
ständig, wenn zusätzlich die ästhetischen Beein
trächtigungen des Landschaftsbildes berücksichtigt 
werden, die noch nicht über den Biotoptyp erfaßt
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sind. Hier dürfte vor allem eine gesonderte Bewer
tung für Hochbauten sowie für Überlandleitungen 
erforderlich sein. Diese Bewertung war nicht Ge
genstand des Forschungsvorhabens.

4.5 Anrechnung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Schließlich ist der Erfolg von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen zu berücksichtigen, die der Verur
sacher durchführt. In dem vorgeschlagenen Verfah
ren, das zu einem sehr frühen Zeitpunkt ökologische 
Werteinbußen in Geldbeträge umsetzt, kann auch 
die Anrechnung nur auf der Geld- und nicht auf der 
Wertebene erfolgen. Dabei kommen zwei Varianten 
in Betracht: Zum einen könnte der ökologische Wert 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem
selben abstrakten Schema erfaßt werden, das auch 
für die Berechnung der Ausgleichsabgabe gilt. Die
ses Verfahren stößt aber auf Schwierigkeiten, da die 
Wiederherstellungskosten nur für den vollständigen 
Verlust von Biotopen standardisiert festgelegt sind 
und eine Berücksichtigung von "Veredelungsmaß
nahmen" auf höherwertigen Rächen eine wesentlich 
erweiterte Datenbasis erfordern würde. Der andere 
Weg ist die Anrechnung der tatsächlichen Kosten 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Diesen Mo
dus sieht das hessische Biotopwertverfahren für Er
satzmaßnahmen vor und die sächsische Aus
gleichsabgabe für nicht nach dem Bewertungsver
fahren bewertbare Maßnahmen. Allerdings sollten 
nur angemessene Kosten sinnvoller Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen angerechnet werden, um über
teuerte und ökologisch wenig sinnvolle Begrünungs
maßnahmen auszuschließen.

Das Anrechnungsverfahren sollte darüber hinaus 
eine vorsorgende Aufwertung oder Neuschaffung 
von Biotopen für künftige Eingriffe fördern. Vorbild 
für ein solches "Öko-Konto" oder "mitigation ban- 
king" könnte § 6 b Abs. 5 des neuen hessischen 
Naturschutzgesetzes sein. Allerdings muß sicherge
stellt werden, daß die Maßnahme mit Zustimmung 
und unter Kontrolle der Naturschutzbehörden durch
geführt wird und zum Zeitpunkt der Anrechnung der 
angestrebte Erfolg eingetreten ist oder wie geplant 
erreicht wird.

4.6 Zweckbindung

Aus dem Charakter der Ausgleichsabgabe als Son
derabgabe folgt, daß das Aufkommen zweckgebun
den für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu verwenden ist. Die Versu
chung zur Umwidmung der Mittel dürfte in der 
Praxis sehr groß sein Darüber hinaus zeigt sich 
derzeit in Hessen, daß Beträge in zweistelliger Mil
lionenhöhe gehortet werden. Deshalb sollte die 
Zweckbindung inhaltlich konkretisiert und auch or
ganisatorisch abgesichert werden. Die Abgabe sollte 
nur für Maßnahmen verwendet werden, die nicht 
aufgrund anderer rechtlicher Regelungen ohnehin 
durchgeführt werden müssen. Dabei sollte ein ge

wisser räumlicher Bezug zur Eingriffsfläche und 
eine Ausrichtung auf die Ziele der Landschaftspla
nung und von Arten- und Biotopschutzprogrammen 
angestrebt werden. Organisatorisch bietet sich die 
Bildung eines Sondervermögens oder besser noch 
die Gründung einer Stiftung des öffentlichen Rechts 
an, wie sie in Baden-Württemberg, Berlin und Bran
denburg geschaffen worden sind81). Eine Stiftung 
könnte Grundeigentum - auch durch Übertragung 
von Flächen im Staatseigentum - erwerben und da
mit die Zweckbestimmung für den Naturschutz 
langfristig sichern. Die Rechtsgeschichte seit dem 
Mittelalter belegt, daß Stiftungen besonders überle
bensfähig sind.

5 Ausblick

Insgesamt zeigt sich, daß es eine größere Bandbreite 
von rechtlich zulässigen Methoden für die natur
schutzrechtliche Ausgleichsabgabe gibt. Jedes Ver
fahren hat seine Vor- und Nachteile.

Das hier vorgeschlagene Verfahren hat aus rechtli
cher Sicht den Vorteil, daß es mit der engen Anleh
nung an die Grundsätze des allgemeinen Schadens
rechts der Schadensausgleichsfunktion und den wei
teren Funktionen der Abgabe in besonderem Maße 
gerecht wird. Die Methode ist normativ abgeleitet, 
Wertungen und Entscheidungen werden offenge
legt. Aus fachlicher Sicht hat die Methode den Vor
zug, daß die überaus problematische kardinale Stu
fung des Wertes von Biotoptypen vermieden wird82'1 
Jeder Versuch, den ökologischen Wert unterschied
licher Biotoptypen zueinander in eine rechenhafte 
Beziehung zu setzen, läuft letztlich auf eine mehr 
oder weniger willkürliche Dezision hinaus. Deshalb 
gibt es bereits Bestrebungen, den Ansatz bei den 
Wiederherstellungskosten auch für die Bestimmung 
des Umfangs realer Kompensationsmaßnahmen 
heranzuziehen83̂  Hiergegen bestehen nach gelten
dem Recht allerdings Bedenken: Zum einen fordern 
die Landesgesetze - anders als bei der Ausgleichsab
gabe - einen funktionalen Zusammenhang zwischen 
der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft und 
der Ersatzmaßnahme84\  Zum anderen definieren 
die Landesgesetze die Ersatzmaßnahmen allein auf 
der ökologischen Wertebene und nicht anhand von 
Geldbeträgen.

Gleichwohl wirkt die Ausgleichsabgabe in der Pra
xis auf die Bestimmung des Umfangs von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zurück. Der Verur
sacher wird kaum bereit sein, Kompensations
maßnahmen durchzuführen, die teurer sind, als es 
die Abgabe wäre. Gerade deshalb ist es so wichtig, 
daß die tatsächlichen Kosten von Kompensations
maßnahmen, lange Entwicklungszeiten und der be
sondere Wert nicht ersetzbarer Biotope stärker als 
bisher bei der Bestimmung der Abgabenhöhe be
rücksichtigt werden. Nur so kann die Ausgleichsab
gabe dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrund
lagen auch für künftige Generationen zu bewahren.
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5) Vgl. KLOEPFER (1989), Umweltrecht: 559 ff.

6) So GASSNER (1985), NuR: 180, 183.

7) § 5 Abs. 1 Satz 5.

8) § 5 Abs. 3.

Bayern: Art. 6a Abs. 3 Satz 2; Niedersachsen: § 12 Abs. 
2; Sachsen-Anhalt: § 13 Abs. 2.

10) § 11 Abs. 3 ,5  NatSchG BW; § 14 Abs. 6 NatSchG Bin, 
§ 5a LPflG RPf.; § 11 Abs. 4 saarl. NatSchG, § 9 Abs. 3 
NatschG Sachsen; §§ 8 Abs. 3, 8b LpflegeG SH. In 
Bremen (§11 Abs. 5, 7 NatSchG), Hamburg (§ 9 Abs. 6 
NatSchG) und in Brandenburg (§ 15 Abs. 1 NatSchG) 
findet sich eine Kombination aus alternativen und subsi
diärer Ausgleichsabgabe. Diese ist zu entrichten, wenn 
"der Verursacher die Ersatzmaßnahmen nicht selbst 
durchführen [kann] oder sinnvolle Ersatzmaßnahmen 
nicht möglich [sind]."

§ 1 Abs. 3, Satz 2 NatSchG M-V: "kann der Verursacher 
Ersatzmaßnahmen aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht durchführen". Es ließe sich argumentieren, 
daß der Verursacher bei objektiver Unmöglichkeit von 
Ersatzmaßnahmen diese aus tatsächlichen Gründen nicht 
durchführen kann.

12) Vgl. LORZ (1985), Naturschutzrecht, § 8 Anm. 10 b) 
bb).

13) So auch MESSERSCHMIDT (1990), NuR: 457, 458 
Fn. 23. Nach GASSNER & SIEDERER (1987), Eingriffe 
in Natur und Landschaft, S. 102 sind Ersatzmaßnahmen 
in einem solchen Fall "untunlich"

14) Urteil vom 4.7.1986, BVerwGE 74: 308 = NVWZ 
1986: 832 = NuR 1986:294; Urteil vom 20.1.1989, BVer
wGE 81: 220 = DVBI. 1989: 658 = NuR 1989: 867.

15) Vgl. auch GAENTZSCH (1986), NuR: 96; SCHINK 
(1992): DVBI., 1390, 1400.

16) Ähnlich CZYBULKA (1991), VBIBW, 85, 91.

17) Vgl. GASSNER (1985), NuR: 180, 184; ders., NuR 
1988: 67, 69; SOELL (1985), NuR: 209. Dagegen äußert 
FICKERT (1978, BayVBI.: 681,691 generelle Bedenken 
gegen die Ausgleichsabgabe, da an Natur und Landschaft 
kein Schaden im Sinne des Entschädigungsrechts entste
he.

17a) BVerwGE 74: 308,310

18) So auch HABER et al. (1992), (Fn. 3): 89.

19) Ähnlich GASSNER & SIEDERER (Fn. 13): 137 und 
AUHAGEN et al. (1994): Wissenschaftliche Grundlagen 
dpr geplanten Ausgleichsabgabenverordnung: 9.

19a) BVerwGE 74: 308, 310.

19b) BVerwGE 81: 220, 225.

20) GASSNER (1985), NuR: 180, 183.

20a) BVerwGE 81: 220, 225.

21)
’ Dieser Begriff findet sich bereits häufiger in der Lite

ratur, vgl. etwa KETTELER (1991), Verwaltungsrund
schau: 193, 199 und KOLODZIEJCOK (1992): NuR: 309. 
Problematisch wird es allerdings, wenn dieses Konzept 
herangezogen wird, um Eingriffe zu rechtfertigen, so aber 
RONELLENFITSCH (1986), NuR: 284, 285.

21a) BVerwGE 81: 220, 226.

22) SCHWEPPE-KRAFT (1994), NuL: 410.

23) RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UM
WELTFRAGEN, Umweltgutachten 1994, Rdnr. 823,853.

^  Die Diskussion kreist vor allem um die - im Ergebnis 
einhellig bejahte - finanzverfassungsrechtliche Zulässig
keit der Ausgleichsabgabe; vgl. MESSERSCHMIDT 
(1987), DVBI.: 925, 932; BETTERMANN (1987), Über 
naturschutzrechtliche Ausgleichsabgaben, Jahrbuch UTR 
1987: 113 ff.; KUCHLER (1989), Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung und Bauplanungsrecht: 198.

25  ̂ Zitate aus BVerwG, Urteil vom 20.1.1989, NVWZ 
1989: 867, 868; VG Gießen, Urteil vom 25.1.1990, Az. 
1/2 E 921/89 sowie Urteil vom 29.5.1990, Az. 1/2 E
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1099/89; VG Frankfurt, Urteil vom 22.6.1990, Az. VIII/1 
E 2024; OVG Münster, Urteil vom 16.7.1991, NWVBI. 
1992: 32 f. (zu einer Baumschutzsatzung); VGH Kassel, 
Urteile vom 12.2.1993, NuR 1993: 334, 337; 338, 339 
sowie Urteil vom 29.9.1994, NuR 1995: 365, 367, 368.

26  ̂ Zur Gestaltungsfreiheit des Verordnungsgebers vgl. 
OSSENBÜHLin: ERICHSEN/MARTENS (Hrsg, 1991): 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl., § 7 Rdnr. 21.

27) Vgl. TIPKE/LANG (1991), Steuerrecht, 13. Aufl.: 33 f

28  ̂ Beispielsweise VGH Kassel, Urteil vom 12.2.1993, 
NuR 1993: 334,336.

29-* Das Gebot der abgabenrechtlichen Bestimmtheit ist 
dabei nicht gesondert geprüft worden. BERKEMANN 
(1993): Rechtliche Instrumente gegenüber Eingriffen in 
Natur und Landschaft, in: Naturschutz- und Landschafts
pflegerecht im Wandel: 93 ,130 weist dagegen zutreffend 
auf das "verfassungsrechtliche Risiko der Unbestimmtheit 
der Eingriffsnorm" hin.

30  ̂Zur Anwendung im Rahmen der Eingriffsregelung vgl. 
SCHRIEWER (1985): Möglichkeiten und Grenzen der 
Regelung im landschaftspflegerischen Begleitplan, in: 
Rechts- und Verwaltungsaspekte der naturschutzrechtli
chen Eingriffsregelung, Laufener Seminarbeiträge 1/85: 
43, 46.

31) Ähnlich KOLODZIEJCOK/RECKEN (Fn. 3). Kenn
ziffer 1125, Rdnr. 49.

32  ̂Vgl. etwa die Urteile des VGH Kassel vom 12.2.1993. 
NuR 1993: 334, 338.

33) Urteil vom 12.2.1993, NuR 1993: 338, 339.

34) Vgl. TIPKE/LANG (Fn. 27): 695.

35)' So beispielsweise die Mustersatzung der Bundesverei
nigung der kommunalen Spitzenverbände zur Erhebung 
von Erstattungsbeiträgen nach § 8a Bundesnaturschutzge
setz vom 20.10.1993.

36  ̂Vgl. zu diesen Anforderungen VGH Kassel, Beschluß 
vom 22.7.1994, NVWZ-RR 1995: 72 sowie BURMEI- 
STER/MEGERLE (1995), NVWZ: 868.

37)
’ Aus der umfangreichen Literatur zur neuen Rechtslage 

vgl. RUNKEL (1993): UPR, 203; LANGE (1994), DÖV: 
313.

38) BREUER (1980), NuR: 89,92; GAENTZSCH (1986), 
NuR: 89, 95; LOUIS (1990), Kommentar zum Nieder
sächsischen Naturschutzgesetz, Band 1: 164; KUCHLER 
(Fn. 24): 133 ff.; SIEDERER in: AUHAGEN et al. (Fn. 
19): 14 ff.

39) Vgl. SANDER (1986), NuR: 317, 320.

40) KOLODZIEJCOK/RECKEN (Fn. 3), Kennzahl 4525, 
Rdnr. 24 ff.; FISCHER-HÜFTLE (1994), NuR: 68,69

41) So BETTERMANN (Fn. 24): 126; ähnlich SCHINK
(1989) , Naturschutz- und Landschaftspflegerecht Nord
rhein-Westfalen, Rdnr. 313.

42) GASSNER (1985), NuR: 180, 184; GASSNER/& 
SIEDERER (Fn. 13): 133.

43  ̂Davon zu unterscheiden ist die - durchaus sinnvolle - 
Entsiegelung von Flächen.

44  ̂ Dies ist die teuerste Maßnahme im Gutachten von 
FEICKERT et al. (Fn. 2).

45) Vgl. KAULE/SCHOBER (1985), Ausgleichbarkeit 
von Eingriffen in Natur und Landschaft: Bayerische Aka
demie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg., 
1983): Ausgleichbarkeit von Eingriffen in den Naturhaus
halt. Laufener Seminarbeiträge 9/83.

46  ̂ vgl. ferner § 15 Abs. 1, 2 NatSchG Brandenburg,: 
Biotoptypen; § 9 Abs. 7 NatSchG Hamburg: Funktion der 
Fläche: § 11 Abs. 5 NatSchG Saarland: Wertigkeit der 
Fläche. Auch § 8a Abs. 4 Nr. 3 Abs. 5 Nr. 4 Bundesnatur
schutzgesetz erwähnt die Differenzierung nach Biotop- 
und Nutzungstypen als Konkretisierung für die Schwere 
der Beeinträchtigung.

47  ̂ Zum Problem der Aggregierung KNAUER (1989), 
Umweltquaütätsziele, Umweltstandards und ökologische 
Eckwerte, in: HÜBLER/OTTO-ZIMMERMANN (HRSG.), 
Bewertung der Umweltqualität: 45,47; HABER et al. (Fn. 
3): 182 ff.; BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR
(1990) , Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 
9/1990 vom 25.5.1990: 13.

48  ̂ So der Titel eines Aufsatzes von SCHULZE, (1992), 
in: Garten + Landschaft 1/1992: 19.

49) S.o. Fn. 2.

50  ̂Vgl. etwa KAULE (1986), Arten- und Biotopschutz: 
248 ff., 318; ADAM/NOHL/VALE NTIN (1986), Bewer
tungsgrundlagen für Kompensationsmaßnahmen bei Ein
griffen in Natur und Landschaft; LUDWIG (1991), Me
thode zur Bewertung der Biotopfunktion von Biotopty
pen.

51  ̂ Zu den verschiedenen Zuordnungsstufen vgl. 
PLACHTER (1991), Naturschutz: 250.

52  ̂ Vor allem KIEMSTEDT (1995), Anforderungen an 
fachliche Konventionen zum Vollzug der Eingriffsrege
lung, Vortrag auf dem Seminar "Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung - Praxis und Perspektiven" der Bayeri
schen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, 
16.-17. März 1995.

53) Zweifelhaft daher BURMEISTER (1988): Der Schutz 
von Natur und Landschaft vor Zerstörung: 147.

54') Sonderabgaben sind - anders als Steuern nicht am 
Leistungsfähigkeitsprinzip orientiert, so TIPKE/LANG 
(Fn. 27): 66.

55  ̂Aus der deutschen Literatur: WICKE (1991), Umwelt
ökonomie, 3. Aufl.: 59 ff.; HAMPICKE (1991), Natur
schutzökonomie: 107 ff.; ENDRES/JARRE/KLEM-
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MER/ZIMMERMANN (1991), Der Nutzen des Umwelt
schutzes.

56) Vgl. HAMPICKE et al. (1991): Kosten und Wertschät
zung des Arten- und Biotopschutzes.

57) Dazu ausführlich WILL/MARTICKE (1992), Verant
wortlichkeit für ökologische Schäden. Rechtsverglei
chende Untersuchung, Teil II: 519 ff.; vgl. auch SEIBT 
(1994), Zivilrechtlicher Ausgleich ökologischer Schäden: 
200 ff.; WENK (1994), Naturalrestitution und Kompen
sation bei Umweltschäden: 141 ff., 181 ff.

58) Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes waren nicht 
Gegenstand der vorhegenden Untersuchung. In diesem 
Bereich sind die naturschutzfachlichen Bewertungsver
fahren offenbar noch nicht weit entwickelt. Ob die Kosten 
einer Wiederherstellung auch in diesem Bereich zu befrie
digenden Ergebnissen führte, bedürfte einer gesonderten 
Untersuchung. Zu denken ist insbesondere an Rückbau
kosten; vgl. dazu VGH Kassel, Urteil vom 29.9.1994, 
NuR 1995: 365.

59)
’ Eingehend zu den Vor- und Nachteilen des verbal-ar

gumentativen Ansatzes HÜBLER (1989), Bewertungs
verfahren zwischen Qualitätsanspruch, Angebot und An
wendbarkeit, in: HÜBLER/OTTO-ZIMMERMANN 
(Hrsg.), Bewertung der Umweltverträglichkeit: 124, 130 
f.

60) Vgl. auch GASSNER (1985): NuR: 180, 185.

61  ̂Zu denken ist insbesondere an faunistische Beeinträch
tigungen und ästhetische Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes.

62  ̂Ursprünglich nahmen AUHAGEN et al. (Fn. 19): 52 
eine Mischkalkulation aus anderen, nicht mit dem Berli
ner Vorschlag vergleichbaren Methoden vor. Nunmehr 
erfolgte eine Kalkulation verschiedener Kompensations
maßnahmen, gegen die aber wegen der fehlenden Ver
gleichbarkeit der unterschiedüchen Einzelkomponenten 
Bedenken bestehen.

63) Vgl. CEZANNE/HODVINA (1991), Nachkalkulation 
von Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen und 
Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms Na
turschutz: 7.

Ob in der Biotoptypenliste ordinale Stufungen letztlich 
wie kardinale Stufungen behandelt werden, ist unter den 
Fachleuten umstritten.

65) Das Verfahren von SCHEMEL, HARTMANN & WE- 
DEKIND (Fn. 2) kann hier nicht in allen Einzelheiten 
dargestellt werden. Der Vorschlag unterscheidet 6 Kate
gorien von Lebensräumen, für die jeweils unterschiedli
che Bewertungsansätze gelten, 4 Beeinträchtigungsfor
men sowie 4 Abgabenkomponenten. Dies führt zu überaus 
komplizierten Kombinations- und Kollisionsregeln. Mein 
Vorschlag enthält demgegenüber eine stärkere Pauscha
lierung, weitergehende verbal-argumentative Elemente 
sowie eine deutlichere Trennung zwischen der generali
sierenden Grundbewertung und der Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalles in der Zusatz- und Son
derbewertung.

66  ̂ Zur Entsiegelung vgl. BURMEISTER (Fn. 53): 149 
sowie ARBEITSKREIS "LANDSCHAFTSPFLEGE IM 
LANDK REISTAG 7LANDESAM T FÜR NATUR
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE SCHLES
WIG-HOLSTEIN, Maßstab zur Anwendung der Ein- 
griffs-/Ausgleichsregelung von 2.3.1992: 6, 9.

67) BGH, Urteil vom 13.5.1975, NJW 1975: 2061; vgl. 
ferner die Auswertung der Rechtsprechung bei KOCH, 
VersR 1984: 110; 198: 1160, 1990, 573.

68) Dazu kritisch STAUDINGER-MEDICUS (1985): 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, §§ 243-254, 
12. Aufl., § 251 Rdnr. 76-79 sowie KAPPUS (1984), 
VersR: 1021, 1024; Dagegen KOCH (1985), VersR: 213 
und BRELOER (1985): VersR: 322.

68a) BGH, NJW 1975: 2061, 2062.

69) So OTTO (1992): UPR: 365, 366 f., der statt dessen 
eine Analogie zum Schmerzensgeld befürwortet. Für die 
analoge Heranziehung des Sachwertverfahrens bei der 
Ausgleichsabgabe vgl. BICKEL (Fn. 1), § 6 Rdnr. 16 f.

70  ̂ Vgl. § 6b Abs. 3 Satz 2 des hessischen NatSchG: 
Kosten für die "Flächenbereitstellung", § 5 Abs. 3 Satz 2 
Landschaftspflegegesetz Nordrheih-Westfalen: "erfor
derliche Flächen"

71)
’ Für eine zeitliche Begrenzung spricht § 8 Abs. 2 Satz 1 

Bundesnaturschutzgesetz, dem zufolge A usgleichs
maßnahmen "innerhalb einer zu bestimmenden Frist" 
durchzuführen sind. Während der VGH Mannhein, Urteil 
vom 28.7.1983, NuR 1984: 102 ff. von wenigen Jahren 
spricht, versteht CARLSEN (1983), Die Gemeinde: 149, 
155 darunter einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren. Wenn 
in der Praxis durch großzügige Auslegung der Verlust von 
Biotopen mit einer Entwicklungszeit von bis zu 30 Jahren 
als ausgleichbar angesehen wird, so muß umgekehrt auch 
eine entsprechend lange Entwicklungspflege verlangt 
werden können.

72) Vgl. ARBEITSGRUPPE ’EINGRIFFSREGELUNG" 
DER LANDESANSTALTEN/-ÄMTER FÜR NATUR
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE UND DER 
BFANL, NuL 1988, 220; PETERS/RANNEBERG  
(1993), Umweltwirksamkeit von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz, 1993:60 ff.

73) GASSNER (1988), UPR: 321, 323, vgl. auch § 8 Abs. 
5 des schleswig-holsteinischen Naturschutzgesetzes, der 
"Maßnahmen zur Sicherung des angestrebten Erfolges" 
fordert.

74) Ebenso BURMEISTER (Fn. 53): 148.

75)
’ Die folgenden Ausführungen basieren ganz wesentüch 

auf den erst zum Teil veröffentlichten Überlegungen und 
Erläuterungen von Herrn SCHWEPPE-KRAFT (Bundes
amt für Naturschutz).

76) Vgl. NuL 1992: 410.

77) S.o. Fn. 2.

78) Ausführlich MARTICKE (Fn. 2): 98 ff.
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79) Vgl. VGH Kassel, Urteil vom 12.2.1993, NuR 1993: 
338, 339.

80) So KIRCHHOF (1992), DÖV: 233, 24 1.

81  ̂ Baden-Württemberg: § 50 NatSchG; Berlin: Gesetz 
vom 26.3.1981; Brandenburg: § 59 NatSchG.

82) So AUHAGEN et al. (Fn. 19): 25.

83) Vgl. KIEMSTEDT (Fn. 52).

84  ̂V g l. zur Rechts Widrigkeit der Anordnung von Kom
pensationsmaßnahmen bei fehlenden funktionalem Zu
sammenhang VG Schleswig, Urteil vom 13.5.1993, NuR 
1994, 407 (Brachland als Kompensation für die Beein
trächtigung des Landschaftsbildes durch Windkraftwer
ke); OVG Münster, Urteil vom 15.8.1985, Az. 7 A

1140/84 (Laubwald als Ersatzmaßnahme für die Beein
trächtigung des Landschaftsbildes durch einen Funk
turm). Es fragt sich allerdings, ob hilfsweise auf die Wie
derherstellungskosten zur Bestimmung des Umfangs von 
Ersatzmaßnahmen abgestellt werden kann, soweit der 
funktionale Zusammenhang der Ersatzmaßnahme ge
wahrt ist.

Anschrift des Verfassers:

Hans-Ulrich Marticke
Wissenschaftlicher Assistent bei der Unabhängigen Sach
verständigenkommission zum Umweltgesetzbuch 
beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit 
Kurfürstendamm 200 
D-10719 Berlin
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Eingriffsregelung und Bauleitplanung - 
Die Regelungen des § 8a BNatSchG

Peter RSCHER-HÜFTLE

A Einführung

Natur und Landschaft sind seit den 70er Jahren auch 
außerhalb besonderer Schutzgebiete gegen nachtei
lige Veränderungen geschützt. Anknüpfungspunkt 
ist jede Veränderung der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, welche die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
oder nachhaltig beeinträchtigen kann, also der Ein
griff im Sinne von § 8 Abs. 1 Bundesnaturschutzge
setz (BNatSchG). Der Eingriffsverursacher ist ver
pflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na
tur und Landschaft zu unterlassen und unvermeid
bare auszugleichen. Ist dies nicht möglich, muß sich 
der Eingriff einer Interessenabwägung stellen. Bei 
seiner Zulassung sind wenigstens Ersatzmaßnah
men als Kompensation für die Beeinträchtigung der 
Naturschutzbelange durchzuführen (§ 8 Abs. 2, 3 
und § 9 BNatSchG mit entsprechendem Landes
recht).

Die Bebauung von Grundstücken verändert ihre Ge
stalt und Nutzung. Erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft sind oft zu erwarten, 
besonders wenn im Außenbereich Baugebiete neu 
entstehen. Dennoch blieb die Eingriffsregelung im 
Baurecht lange Zeit ohne Folgen1̂ . Die Zulässigkeit 
eines Vorhabens wurde wegen eines angeblichen 
Vorrangs des Bauplanungsrechts nicht am Natur
schutzrecht gemessen2  ̂ In der Bauleitplanung 
selbst sah man noch keinen realen Eingriff. Ande
rerseits mußte einleuchten, daß die Bauleitplanung 
die Weichen für die künftige Grundstücksnutzung 
stellt, die Ausweisung neuer Baugebiete Eingriffe 
vorprogrammiert und die damit verbundenen Pro
bleme in den Einzelbaugenehmigungsverfahren 
nicht befriedigend bewältigt werden können. In Li
teratur und Rechtsprechung entwickelte sich eine 
Tendenz, die Eingriffsregelung im Bauleitplan ver
fahren zu berücksichtigen3̂ . Die rechtlichen Proble
me, die Unzufriedenheit mit einer uneinheitlichen 
Praxis und der politische Wille, die Bautätigkeit zu 
erleichtern, führten zu der gesetzlichen Regelung in 
den §§ 8a bis 8c BNatSchG mit Wirkung ab 
1.5.1993. Die Diskussion über Inhalt und Tragweite 
der Regelung ist in vollem Gang, kein Wunder, denn 
die Eingriffsregelung selbst ist schon nicht einfach 
zu handhaben und ihre Integration in die Bauleitpla
nung schafft neue Probleme.

Aus der Perspektive der verwaltungsgerichtlichen 
Praxis liegt es nahe, zunächst die Bauleitplanung als

möglichen Gegenstand einer Normenkontrolle oder 
einer inzidenten Rechtmäßigkeitsprüfung zu be
trachten und zu fragen, was sich durch § 8a BNatSchG 
geändert hat, insbesondere bei Prüfung des Ab
wägungsvorgangs und Abwägungsergebnisses (§ 
214 Abs. 3 BauGB). Anschließend sind die Fragen 
zu erörtern, die sich bei der Realisierung der Plan
festsetzungen ergeben können.

B Der Einfluß von § 8a Abs. 1 BNatSchG auf
Planungsvorgang und Planungsergebnis

Bekanntlich erfordert eine rechtmäßige Bauleitpla
nung im wesentlichen zweierlei: Die berührten Be
lange müssen zutreffend ermittelt werden; bei der 
Abwägung dürfen einzelne Belange für sich gesehen 
und beim Interessenausgleich mit anderen Belangen 
nicht ein Gewicht erhalten, das außer Verhältnis zu 
ihrer konkreten Bedeutung steht. § 8a Abs. 1 
BNatSchG beeinflußt diese Vorgänge, indem er die 
Eingriffsregelung in die Bauleitplanung integriert.

1 Ermittlung des naturschutzrelevanten
Sachverhalts

1.1 Eingriffsprognose

§ 8a Abs, 1 Satz 1,1. Halbsatz BNatSchG hat für die 
Gemeinde die Konsequenz, daß sie bei der - schon 
bisher gebotenen (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 Baugesetz- 
buch/BauGB) Zusam m enstellung des Ab
wägungsmaterials zum Thema Naturschutz und 
Landschaftspflege jetzt insbesondere prüfen muß, 
ob Eingriffe zu erwarten sind. Dazu ist der vorhan
dene Zustand von Natur und Landschaft zu ermit
teln, zu beschreiben und zu bewerten, ebenso Art 
und Ausmaß der von der Baugebietsausweisung 
voraussichtlich verursachten Beeinträchtigungen. 
Während die erstmalige Bebauung von Grund
stücken in der Regel zu Eingriffen führen wird, ist 
dies bei der Änderung oder Ergänzung von Bauleit
plänen vom Einzelfall abhängig (z.B. bei nachträg
licher Verdichtung der Bebauung). Bewertungskri
terien sind die Bedeutung der betroffenen Rächen 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild anhand der 
Ziele und Grundsätze und der sonstigen Vorschriften 
des Naturschutzrechts. Eine vorhandene Land
schaftsplanung erleichtert das, denn sie soll nach § 
6 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG eine Zustandsbeschreibung 
und Bewertung enthalten. § 8a Abs. 1 Satz 3
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BNatSchG nimmt darauf Bezug.4) Es fehlen aller
dings verbindliche Bewertungskriterien. Ob es ge
lingt, solche Kriterien in einer z.B. der TA-Luft 
vergleichbaren standardisierten Form zu erarbeiten, 
ist zweifelhaft. Bis auf weiteres wird man sich wie 
auch sonst beim Vollzug der Eingriffsregelung auf 
eine nachvollziehbare verbale Darstellung stützen 
müssen.
Wie genau die Eingriffsprognose sein muß, hängt 
davon ab, ob die Bauleitplanung schon sehr ins 
Detail geht oder ob sie sich mit der Festlegung eines 
bestimmten Rahmens für die künftige bauliche Ent
wicklung begnügt. Einerseits sind Art und Intensität 
der Eingriffe wegen der erforderlichen Kompensati
onsüberlegungen mögüchst zuverlässig abzuschät
zen, um eine gute Entscheidungsgrundlage (§ 8a 
Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz BNatSchG) zu schaffen. 
Je mehr andererseits ein Bauleitplan offen läßt, desto 
schwieriger kann die Prognose werden. Wie intensiv 
die Gemeinde ermitteln muß, hängt von den An
haltspunkten im Einzelfall ab5) Auch wenn eine 
Stellungnahme der Naturschutzbehörde vorliegt, 
bleibt die Verantwortung für eine ausreichende Be
standsaufnahme und Bewertung bei der planenden 
Gemeinde6), die ggf. einen Fachmann damit beauf
tragen muß. Wenn die Gemeinde dieser Verpflich
tung nicht ausreichend nachkommt, so liegt darin 
ein Mangel im Abwägungsvorgang, der auf das 
Abwägungsergebnis durchschlagen kann (§ 214 
Abs. 3 BauGB).
Im Prinzip ändert sich daran auch bei Bauleitplänen 
zur Deckung eines dringenden Wohnbedarfs nichts. 
Wenn z.B. die Naturschutzbehörde innerhalb der 
4-Wochen-Frist des § 2 Abs. 4 des Maßnahmenge
setzes zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnG) kon
krete Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft gibt, so muß die Gemein
de entsprechende Ermittlungen anstellen. Das BauGB- 
MaßnG will das Verfahren verkürzen, es setzt aber 
nicht die Anforderungen an die Abwägung herab. 
Zur Klarstellung ist anzumerken, daß sich die Prü
fung der voraussichtlichen Natur- und Landschafts
beeinträchtigungen nicht auf das in Aussicht ge
nommene Bebauungsplangebiet beschränken darf, 
sondern benachbarte Flächen einbeziehen muß7); 
der Flächennutzungsplan erfaßt ohnehin das gesam
te Gemeindegebiet.

1.2 Überlegungen zur
Bewältigung der Eingriffsfolgen

In erster Linie ist zu prüfen, inwieweit die Beein
trächtigungen von Natur und Landschaft vermieden 
werden können. Wegen der verbleibenden Beein
trächtigungen sind Überlegungen zu möglichen 
Ausgleichs, Ersatz- oder Minderungsmaßnahmen 
anzustellen. Die Integration dieser Elemente der 
Eingriffsregelung in die Bauleitplanung bedeutet für 
die Gemeinde, daß sie mit den einschlägigen Begrif
fen zurechtkommen muß. Vermeidbar sind Beein
trächtigungen von Natur und Landschaft dann, wenn 
das mit dem Eingriff verfolgte Ziel auch ohne sie

erreicht werden könnte8) Ausgleich bedeutet nicht 
die vollständige Wiederherstellung des früheren Zu
standes, sondern die Schaffung eines möglichst 
gleichartigen Zustandes wie vor dem Eingriff , wo
bei dieses Ergebnis innerhalb einer der Sachlage 
angemessenen Frist erreicht werden muß. Während 
die Ausgleichsmaßnahme, in einem relativ engen 
funktionellen Zusammenhang mit den vom Eingriff 
hervorgerufenen Natur- und Landschaftsbeeinträch
tigungen stehen muß10), ist dieser Zusammenhang 
bei der Ersatzmaßnahme lockerer im Sinne der 
Schaffung gleichwertiger Verhältnisse, um die Ge
samtbilanz von Natur und Landschaft nicht zu ver
schlechtern. Das Landesrecht ist insoweit ziemlich 
unterschiedlich und teilweise von einer geradezu 
verwirrenden Terminologie1 Sowohl der Aus
gleich als auch der Ersatz erfordert reale Maßnah
men (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). Rechtliche 
oder planerische Sicherungsmaßnahmen zugunsten 
vorhandener schutzwürdiger Flächen reichen nicht 
aus.12)

Die Bauleitplanung ist durch die Neuregelung mit 
den Problemen und Ungewißheiten angereichert 
worden, die sich aus den Rechtsbegriffen der Ein
griffsregelung ergeben. Immerhin hängt die Recht
mäßigkeit der Planungsentscheidung nicht auf Ge
deih und Verderb von einer zutreffenden Unterschei
dung zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ab, weil - wie noch darzulegen ist - § 8a BNatSchG 
bei der Integration der Verursacherpflichten in die 
Bauleitplanung eine gewisse Flexibilität dergestalt 
erlaubt, daß die Übergänge zwischen den einzelnen 
Formen der Kompensation vom Ausgleich bis zur 
Minderung gleitend sind bzw. ein gewisser Ein
schätzungsspielraum der Gemeinde besteht.

Wichtige Vorentscheidungen trifft die Flächennut
zungsplanung, gerade was die Vermeidung von Na
tur- und Landschaftsbeeinträchtigungen durch eine 
geeignete städtebauliche Konzeption betrifft. Dazu 
gehört es z.B.13\  mit Grund und Boden sparsam 
umzugehen (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB), die Sied
lungsentwicklung möglichst auf Flächen zu lenken, 
wo der Naturhaushalt und insbesondere die natürli
chen Bodenfunktionen, schützenswerte Biotope so
wie das Landschaftsbild weniger beeinträchtigt wer
den, Vernetzungen zu erhalten oder neu zu schaffen 
(letzterer Gesichtspunkt fällt schon eher unter die 
Kompensationsmaßnahmen). Auch wenn die ab
schließenden Entscheidungen erst auf der Ebene des 
Bebauungsplans fallen, muß der Flächennutzungs
plan zumindest sicherstellen, daß ein ausreichender 
Gestaltungsspielraum zur sachgerechten Lösung der 
Kompensationserfordemisse bei der Bauleitplanung 
vorhanden ist14̂

2 Entscheidung über den 
(voraussichtlichen) Eingriff

Dieser Punkt gehört zu den umstrittensten Fragen, 
weil hier die Meinungsverschiedenheiten aus dem 
Gesetzgebungsverfahren weiterwirken15)
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2.1 Integration der Entscheidung
über den Eingriff in die Abwägungs
entscheidung

Auf den ersten Blick ist man versucht zu fragen, 
wieso das Gesetz in § 8a Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz 
nicht den Begriff des Eingriffs aus dem 1. Halbsatz 
wieder auftnimmt, sondern anordnet, daß "über die 
Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege" zu entscheiden ist. Das ist aber folgerichtig. 
Diese Belange waren schon bisher Gegenstand der 
Abwägung (§ 1 Abs. 5 BauGB). Sie werden jetzt 
angereichert um die Verursacherpflichten der Ein
griffsregelung (§ 8 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 9 
BNatSchG), die damit in den vorhandenen, Natur
schutz und Landschaftspflege betreffenden Kontext 
gestellt werden. Mit anderen Worten: Schon § 1 Abs. 
5 Satz 2 Nr., 7 und Abs. 6 BauGB ordnet an, daß 
(von der Gemeinde, § 2 Abs. 1 BauGB), "über die 
Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege im Bauleitplan ... in der Abwägung nach § 1 
BauGB" zu entscheiden ist. Neu ist die ausdrückli
che Aufnahme der Verursacherpflichten in diese 
Abwägungsentscheidung. Daß das Gesetz von der 
"entsprechenden" Anwendung der Vorschriften über 
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz spricht, erklärt 
sich damit, daß die planende Gemeinde den realen 
Eingriff nicht verursacht, sondern nur vorbereitet, 
und der Bauleitplan als solcher noch keine Zulas
sung des Eingriffs im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 3 
BNatSchG darstellt (anders bei § 8a Abs. 8).

Die Streitfrage, wie die Vermeidungs-, Ausgleichs
und Ersatzpflicht in der Abwägung zu behandeln 
sind, ob sie etwa sogenannte "Planungsleitsätze" 
darstellen und keiner Abwägung zugänglich sind16\  
soll erst geprüft werden, nachdem § 8a Abs. 1 Satz 2 
in die Betrachtung einbezogen worden ist. Immerhin 
scheint der Kontext, in den sie gestellt sind, bei einer 
verallgemeinernden Betrachtung eher dafür zu spre
chen, daß sie der Abwägung unterliegen.

Bei der Integration der naturschutzrechtlichen Ver
ursacherpflichten in die planerische Abwägung geht 
das Gesetz konsequenterweise den weiteren Schritt, 
daß auch zur Erfüllung dieser Pflichten die Mittel 
der Bauleitplanung nutzbar gemacht werden17̂  § 8a 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG legt fest, daß "dazu" - d.h. 
zu der Abwägungsentscheidung u.a. über die Belan
ge des Naturschutzes - auch Entscheidungen über 
die Bewältigung der Eingriffsfolgen gehören, näm
lich Darstellungen und Festsetzungen, "die dazu 
dienen, die zu erwartenden Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes ... auszugleichen, zu ersetzen 
oder zu mindern"18̂ . Diese Reihenfolge enthält zu
gleich eine Abstufung nach der Priorität. Allerdings 
übernimmt § 8a Abs. 1 BNatSchG insoweit nicht das 
volle Programm der Eingriffsregelung. Diese for
dert primär Vermeidung und Ausgleich. Ist das nicht 
bzw. nur teilweise möglich, so muß nach § 8 Abs. 3 
BNatSchG abgewogen werden, und erst danach 
kommen bei Zulassung des Eingriffs Ersatzmaßnah

men in Betracht (§ 8 Abs. 9 BNatSchG). § 8 a Abs. 1 
Satz 2 BNatSchG bringt dagegen die Ersatzmaßnah
men ohne diese Einschränkung ins Spiel und bela
stet damit die Bauleitplanung nicht mit einer doppel
ten Abwägung19̂ . Außerdem nennt er zusätzlich die 
Minderung der Beeinträchtigungen, ein in der Ein
griffsregelung nicht vorkommender Begriff, der als 
teilweise Vermeidung oder teilweiser Ausgleich zu 
verstehen ist.

2.2 Rechtliche Bewertung

Eine Gesamtbetrachtung von § 8a Abs. 1 Satz 1 und 
2 BNatSchG ergibt folgendes Bild: Mit den Maß
nahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich, zum Er
satz und zur Minderung stellt das Gesetz der Ge
meinde vier abgestufte Möglichkeiten zur Bewälti
gung der Eingriffsfolgen anheim, von denen einzeln 
oder kombiniert innerhalb der konkreten, durch vie
le Faktoren beeinflußten städtebaulichen Konzepti
on und Problemlage angemessen Gebrauch zu ma
chen ist. Das Gesetz macht keine dem Abwägungs
befehl des § 8 Abs. 3 BNatSchG vergleichbare Zäsur 
zwischen Vermeidung und Ausgleich einerseits und 
Ersatz andererseits und läßt ggf. auch die Minderung 
von Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft 
ausreichen. Es gibt damit der Bauleitplanung die 
nötige Flexibilität bei der Bewältigung der Ein
griffsfolgen. Dieser Befund scheint eher gegen die 
Annahme zu sprechen, es handle sich um sogenann
te "Planungsleitsätze20)

Andererseits können die gesetzliche Integration der 
Verursacherpflichten in die Bauleitplanung mittels 
einer Vorschrift im Bundesnaturschutzgesetz und 
die Hervorhebung der diesbezüglichen Entschei
dungsmöglichkeiten schwerlich so zu verstehen 
sein, daß diese Pflichten in der Abwägung wieder 
zur vollen Disposition stehen sollen. Die Eingriffs
regelung ist mehr als ein schlichter "Belang" Mit 
ihrem Katalog von Verursacherpflichten bildet sie 
ein ganzes Programm zur Minimierung der Ein
griffsfolgen2 ̂  Daher ist ihr möglichst Geltung zu 
verschaffen, d.h. die Kompensationspflichten Ver
meidung, Ausgleich, Ersatz und Minderung sind - 
wiederum bei verallgemeinernder Betrachtung - am 
ehesten als sogenannte Optimierungsgebote zu wer
ten. Für die Abwägung bedeutet das, daß sie mög
lichst weitgehend zu beachten sind 22-) und ihre teil
weise Zurückstellung gegenüber anderen Belangen 
einen erhöhten Begründungsaufwand erfordert. 
Das sollte klar zum Ausdruck kommen und daher 
konkret angegeben werden, weswegen an sich erfor
derliche Kompensationsmaßnahmen unterbleiben 
müssen, damit die Gemeinde nicht auf § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB angewiesen ist ’ Überhaupt spricht 
vieles dafür, daß die in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB 
genannten Richtpunkte für die Bauleitplanung, zu 
denen Schutz und Entwicklung der natürlichen Le
bensgrundlagen zählen, als Optimierungsgebote im 
Sinne eines relativen Vorrangs anzusehen sind, nicht 
zuletzt im Hinblick auf den neuen Art. 20a Grund-
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gesetz (GG)24\  Dann ergibt sich auch keine unter
schiedliche Bewertung der Naturschutzbelange, je 
nachdem ob sie speziell in der Eingriffsregelung 
verkörpert sind oder auf sonstige Weise ins Spiel 
kommen.

Bei Beantwortung der Frage, wie die Verursacher
pflichten in der planerischen Abwägung zu bewer
ten sind, habe ich bisher mit der ganz überwiegenden 
Literatur versucht, unter den gängigen Begriffsscha
blonen die passend erscheinende auszuwählen, je
doch mit dem Vorbehalt, daß es sich um eine verall
gemeinernde Betrachtung handelt. Begriffen aus 
dem planungsrechtlichen Instrumentarium wie "Pla
nungsleitsatz" oder "Optimierungsgebot" haftet der 
Nachteil an, daß sie keinen Bezug zum Gesetzestext 
haben und die Gefahr besteht, daß die konkrete 
Problemlage zu kurz kommt. Ich möchte daher er
gänzend einige Aspekte herausarbeiten, die sich 
speziell bei der Integration der naturschutzrechtli
chen Verursacherpflichten in die Bauleitplanung er
geben. Dabei wird sich vielleicht zeigen, daß schon 
von der Natur der Sache her bestimmte Entschei
dungstendenzen vorgegeben sind.

Die Pflicht, vermeidbare Natur- und Landschaftsbe
einträchtigungen zu unterlassen - sie ist den eigent
lichen Kompensationsmaßnahmen übrigens vorge
lagert - wird im Vollzug der allgemeinen Eingriffs
regelung ganz überwiegend so verstanden, daß es 
nicht um die Vermeidbarkeit des Eingriffs als sol
chem geht, sondern dämm, inwieweit das mit dem 
Eingriff verfolgte Ziel auch ohne die Beeinträchti
gungen erreicht werden kann. Bezogen auf Einzel
vorhaben bedeutet das, daß im Rahmen der Ein
griffsregelung unter dem Aspekt der Vermeidbarkeit 
nicht der gewählte Standort geprüft wird, sondern 
nur die Ausführungsmodalitäten. Es kommt, wie 
auch der Text des § 8 Abs. 2 BNatSchG zeigt, nicht 
auf die Vermeidbarkeit des Eingriffs(vorhabens) an, 
sondern auf die Vermeidbarkeit der dadurch verur
sachten Natur- und Landschaftsbeeinträchtigungen. 
Andernfalls würde man sich im Kreise drehen, denn 
die Beeinträchtigungen wären jeweils durch Unter
lassung des Eingriffs oder Wahl eines anderen 
Standorts zu vermeiden. In der Bauleitplanung geht 
es zunächst gerade um die Frage, ob und an welcher 
Stelle gebaut werden soll. Hier hätte das Vermei
dungsgebot des § 8a Abs. 1 BNatSchG (noch) keine 
Geltung, wenn man es in dem dargelegten und bisher 
zu § 8 BNatSchG ganz überwiegend vertretenen 
Sinne versteht.

Das müßte nicht unbedingt von Nachteil sein. Denn 
Standortaltemativen sind im Planungsverfahren 
schon bisher nach allgemeinen Gmndsätzen zu prü
fen25̂ . Denn das Gebot, vermeidbare Beeinträchti
gungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, ist 
ohnehin Bestandteil jeder einwandfreien Abwä
gung. Wenn also z.B. ein Ziel der gemeindlichen 
Planung lautet, daß 10 ha Wohnbauland entstehen 
sollen, dann ist dessen Standort auf eine Natur und 
Landschaft schonende Weise zu wählen. Das ergibt

sich bereits aus dem allgemeinen planungsrechtli
chen Grundsatz, ein betroffenes Rechtsgut nicht mehr 
als nötig zu beeinträchtigen bzw. aus dem Optimie
rungsgebot des § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 Nr. 7 i.V.m. 
Abs. 6 BauGB. Sind nur 6 ha insoweit konfliktfrei 
verfügbar, dann verursachen die restlichen 4 ha "un
vermeidbare" Natur und Landschaftsbeeinträchtigun
gen, über die nach Maßgabe von § 8a Abs. 1 
BNatSchG zu entscheiden ist. Ähnlich hegt der Fall, 
daß ein Gewerbegebiet, wenn es an einem naturscho
nenden Platz angelegt werden soll, dort zu unzumut
baren Lärmbelästigungen führt. Es wird sich erst noch 
klären müssen, ob die dargestellte Abstufung, was die 
Vermeidung betrifft, geboten und praktikabel ist; bis
herige Äußerungen in der Literatur deuten daraufhin, 
daß die Frage entweder so nicht gesehen oder die 
Vermeidungspflicht aus § 8a BNatSchG weit gefaßt 
wird und auch die Standortwahl der Baugebiete um
faßt.

Daß außerdem enge Verknüpfungen zwischen der 
Vermeidungspflicht und den anderen Elementen der 
Eingriffsregelung bestehen, wird daran deutlich, daß 
bei der Wahl eines Baugebietsstandorts auch zu 
berücksichtigen ist, in welchem Maß Beeinträchti
gungen kompensiert werden können. Wenn auch die 
Vermeidung von Natur- und Landschaftsbeeinträch
tigungen auf der Skala der Verursacherpflichten an 
erster Stelle steht, so läßt sich doch schwerlich sa
gen, daß eine Standortentscheidung abwägungsfeh
lerhaft ist, wenn sie die Vermeidung zugunsten einer 
zufriedenstellenden Kompensation zurückstellt. 
Ferner: Wenn die Vermeidung von Beeinträchtigun
gen einen unangemessen hohen Aufwand im Ver
hältnis zum Effekt erfordert, ist sie nicht mehr gebo
ten bzw. möglich.

Wie die Beispiele zeigen, spielen abwägende Ele
mente bei der Vermeidungspflicht herein, und die 
entscheidenden Weichenstellungen erfolgen schon 
auf der Ebene das Flächennutzungsplans. Auf der 
Ebene des Bebauungsplans kann die Vermeidungs
pflicht (neben der Konkretisierung der Flächennut
zungsplanung) zusätzlich im Detail z.B. dazu füh
ren, vorhandene Bäume, Gehölze und andere Teile 
von Natur und Landschaft von Überbauung und 
sonstigen Beeinträchtigungen freizuhalten. Auch 
wenn Wertungsfragen ins Spiel kommen, ist doch 
die Vermeidungspflicht, wenn irgend möglich, ein
zuhalten, und es wäre ein Abwägungsfehler, Natur- 
und Landschaftsbeeinträchtigungen, die mit etwas 
Phantasie und ohne große Probleme vermieden wer
den können, nicht zu unterlassen.

Was kann nun dafür sprechen, eine Beeinträchtigung 
von Natur und Landschaft als Folge eines Eingriffs 
hinzunehmen bzw. von der als erforderlich erachte
ten Kompensation Abstriche zu machen? Als entge
genstehender Belang kommt insbesondere ein Be
darf an Wohn- und Gewerbeflächen in Betracht. 
Sein objektives Gewicht hängt u.a. davon ab, wie 
dringend der Bedarf an Wohnraum und Arbeitsplät
zen ist und wie konkret die Aussichten auf eine
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zügige Realisierung der Planung sind. Bei einer 
reinen Angebotsplanung Ausweisung etwa von 
Dienstleistungs- oder Gewerbeflächen "auf Vorrat" 
ohne konkrete Ansiedlungsinteressen - kann das z.B. 
anders zu beurteilen sein als beim Vorhaben- und 
Erschließungsplan für ein konkretes Vorhaben nach 
§ 7 BauGB-MaßnG. Die Ausweisung von Bauland 
zu dem Zweck, durch ein größeres Angebot weitere 
Preissteigerungen zu verhindern, ist schwerlich mit 
dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB) zu vereinbaren 
und außerdem nur dann für diesen Zweck geeignet, 
wenn die Bauflächen in der Hand der Gemeinde und 
damit der privaten Spekulation entzogen sind.

Was speziell die Reduzierung der an sich erforderli
chen Ausgleichs-, Ersatz- und Minderungsmaßnah
men betrifft, sind dafür gewichtige Gründe darzule
gen, denn diese Verursacherpflichten sind möglichst 
ungeschmälert zu erfüllen (im Sinne eines Optimie
rungsgebotes, wie oben dargestellt). So könnte es 
z.B. sein, daß ausreichende Rächen im Gemeinde
gebiet nicht verfügbar sind, daß bei ihrer Überpla
nung landwirtschaftliche Betriebe in der Existenz 
gefährdet werden oder daß außergewöhnliche und 
unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen. Im Ein
zelfall mag das eine Rechtfertigung dafür sein, Ab
striche zu machen. Je weniger aber kompensiert 
wird, desto höheres Gewicht erhalten die Natur
schutzbelange mit der Folge, daß bei der Abwägung 
ernsthaft zu prüfen ist, ob nicht insoweit die Planung 
fallengelassen wird25a') Wenn man sich andererseits 
für die Baugebietsausweisung nicht zuletzt deshalb 
entscheidet, weil Maßnahmen zur Kompensation 
der Natur- und Landschaftsbeeinträchtigungen mög
lich sind und daher die Naturschutzbelange als 
nachrangig eingestuft werden, dann können diese 
Maßnahmen nicht wieder "weggewogen" werden, 
ohne daß die Gesamtentscheidung fehlerhaft wird. 
Ebenso wie bei der Vermeidung gilt schließlich auch 
hier, daß Kompensationsmaßnahmen, die ohne 
große Besonderheiten und Probleme realisierbar 
sind, dann auch festgesetzt werden müssen, andern
falls wäre die Abwägung fehlerhaft.

Bei alledem darf nicht in Vergessenheit geraten, daß 
eine Bauplanung, die voraussichtlich zu unvermeid
baren und nicht kompensierbaren Beeinträchtigun
gen von Natur oder Landschaft fährt, nicht beschlos
sen werden darf, wenn die Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege vorrangig sind. Die entspre
chende Abwägungsregel des § 8 Abs. 3 BNatSchG 
brauchte nicht in § 8a BNatSchG übernommen zu 
werden, weil sie sich bereits aus § 1 Abs. 5 und 6 
BauGB ergibt. Dies verdient hervorgehoben zu wer
den, weil manchmal der Eindruck entsteht, als kreise 
die Diskussion über die nach § 8a Abs. 1 Satz 1 
BNatSchG zu treffende Entscheidung nur mehr um 
die Frage, ob und inwieweit man von eigentlich 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen in der 
Abwägung Abstriche machen kann.
Gesetzliche Vorschriften des Naturschutzrechts wie 
z.B. § 20c BNatSchG mit entsprechendem Landes

recht, Schutzverordnungen usw. sind in der Ab
wägung nicht überwindbar.

3 Mögliche Darstellungen und Festsetzungen 
zur Kompensation der Eingriffsfolgen (§ 8a 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG)

§ 8a Abs. 1 Satz 2 BNatSchG verweist insofern auf 
die Instrumente der §§ 5 und 9 BauGB, d.h. die 
Gemeinde ist auf diese Regelungsmöglichkeiten be
schränkt. Darstellungen und Festsetzungen, die da
von nicht gedeckt sind, wären ungültig.

3.1 Darstellungen im Flächennutzungs
plan

Im Flächennutzungsplan kommen insbesondere die 
Darstellung von Grünflächen, Parkflächen, Wasser
flächen, Flächen für die Landwirtschaft, Waldflä- 
chen25b) und schließlich von Flächen für Maßnah
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 5, 7, 9a, 
9b und 10 BauGB) in Betracht. Wie konkret die 
Darstellungen ausfallen, ist eine Frage der Zweck
mäßigkeit im Einzelfall. Werden z.B. Bauflächen 
und Kompensationsflächen nicht getrennt darge
stellt, so entsteht insoweit undifferenziertes Bauer
wartungsland (§ 14 Abs. 2 WertV) mit der entspre
chenden Wertsteigerung, was den Erwerb der Kom
pensationsflächen erschwert. Andererseits ist eine 
parzellenscharfe Flächendarstellung oft nur bei 
größeren Flächen und bei einer relativ ausgereiften 
Konzeption möglich26̂

3.2 Festsetzungen im Bebauungsplan

§ 9 Abs. 1 BauGB ermöglicht eine ganze Reihe von 
Festsetzungen, die einzeln oder kombiniert getrof
fen werden können. Dazu folgender Überblick:
• § 9 Abs. 10 BauGB: Rächen, die von Bebauung 

freizuhalten sind, und deren Nutzung. Solche 
Freiflächen können z.B. für die Erhaltung oder 
Neugestaltung des Landschaftsbildes bedeutsam 
sein.

• § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB: Bei diesen Grünflächen 
ist näher anzugeben, wie sie konkret aussehen 
sollen, z.B. private oder öffentliche Parkanlagen, 
Kleingärten usw.

• § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB: Wasserflächen können 
z.B. zwecks Schaffung von Feuchtbiotopen fest
gesetzt werden.

• § 9 Abs. 1 Nr. 18a und b BauGB: Rächen für die 
Landwirtschaft und für Wald unterliegen zwar 
einer wirtschaftlichen Nutzung, können aber un
ter bestimmten Voraussetzungen auch für Natur
schutz und Landschaftspflege von Interesse sein.

• § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Diese Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft, soweit solche Festsetzun
gen nicht nach anderen Vorschriften getroffen 
werden können, bilden im vorliegenden Zusam
menhang die wichtigste Festsetzungsmöglich-
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keit. Die Gemeinde kann damit die Vorausset
zungen schaffen, um die nötigen Rächen für 
Kompensationsmaßnahmen nach § 8a Abs. 1 
Satz 2 BNatSchG bereitzustellen und ggf. auch 
durch eine Veränderungssperre zu sichern. Da
mit wird es auch möglich, solche Flächen be
stimmten Eingriffsgrundstücken nach § 8 a Abs. 
1 Satz 4 BNatSchG zuzuordnen, worauf noch 
einzugehen ist. Zugleich können Maßnahmen 
naturschützenden Inhalts festgesetzt werden, 
etwa um die Kompensation für Eingriffe zu ge
währleisten.

• § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB: Solche Bepflanzungen 
können nicht nur der optischen Gestaltung der 
Baugrundstücke dienen, sondern auch Zielen 
von Naturschutz und Landschaftspflege.

4 Flächen für Kompensationsmaßnahmen

§ 8a Abs. 1 Satz 2 BNatSchG regelt auch die Frage, 
auf welchen Grundstücken die Kompensations
maßnahmen durchgeführt werden können. Dazu 
gibt es zwei Möglichkeiten: Grundstücke, auf denen 
der Eingriff zu erwarten ist und Grundstücke im 
sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans.

4.1 "Eingriffsgrundstücke"

Mit dem Begriff "Grundstücksflächen, auf denen 
Eingriffe zu erwarten sind", sind die Rächen ge
meint, deren Gestalt oder Nutzung verändert wird, 
d.h. auf denen die Ursache der Natur- oder Land
schaftsbeeinträchtigungen gesetzt wird. Die Beein
trächtigungen selbst können, aber müssen nicht aus
schließlich auf denselben Rächen eintreten; solche 
Wirkungen können auch in der Nachbarschaft auf- 
treten, z.B. infolge Veränderung des Grundwassers, 
Zerschneidungseffekten, usw.. Die Festsetzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen und der Bau
grenzen kann den Zweck verfolgen, vorhandene Na
tur zu erhalten (ggf. zusammen mit Erhaltungsgebo
ten). Zugleich kann sie Freiraum erhalten für Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den Baugrund
stücken. Das wird allerdings auf Schwierigkeiten 
stoßen, wenn zugleich eine nennenswerte oder gar 
verdichtete bauliche Nutzung stattfinden soll 
Die bloße Begrünung der nicht überbauten Rächen 
und auch die Pflanzung von einzelnen Gehölzen 
oder Baumgruppen schafft z.B. keine Kompensa
tion für den Verlust größerer natumaher Rächen, 
wenn damit eine erhebliche oder nachhaltige Beein
trächtigung des Naturhaushalts verbunden ist, z.B. 
infolge des Verlustes ihrer Funktion als Nahrungs
oder Lebensraum, als Frischluftschneise usw.

4.2 Grundstücke im "sonstigen Geltungs
bereich" des Bauleitplans

Ein wesentlicher Punkt der Neuregelung liegt darin, 
daß sie auch die Darstellung und Festsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen auf eigens dafür vorge
sehenen Rächen im Plangebiet ermöglicht. Beim

Rächennutzungsplan ist dies immer die ganze Ge
meinde. Beim Bebauungsplan ist dessen Geltungs
bereich maßgebend28). Daraus folgt, daß die Ge
meinde bereits beim Zuschnitt des Plangebiets et
waige Kompensationserfordemisse berücksichtigen 
muß (Erforderlichkeit i.S.v. § 1 Abs. 3 BauGB). 
Unterläßt sie dies und werden dadurch Ausgleich, 
Ersatz oder Minderung erschwert oder unmöglich, 
so kann darin ein Abwägungsmangel liegen, wenn 
es keine zwingenden Gründe dafür gibt. Wo genau 
die Kompensationsflächen zu planen sind, liegt im 
städtebaulichen Planungsermessen der Gemeinde 
unter Beachtung der Grundsätze der Geeignetheit, 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Dabei ist, 
je nachdem ob es um Ausgleichs- oder Ersatz
maßnahmen geht, ein mehr oder weniger enger 
funktioneller und räumlicher Zusammenhang mit 
den vom Eingriff verursachten Natur- und Land
schaftsbeeinträchtigungen zu wahren (dazu oben Nr. 1).
Die Landschaftsplanung kann dabei von großem 
Nutzen sein. Allerdings kann nicht jede innerhalb 
des auf Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft abzielenden Gesamtkonzepts ("an
gestrebter Zustand" i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) 
der Landschaftsplanung liegende Maßnahme sozu
sagen automatisch als erforderliche und geeignete 
Eingriffskompensation gelten. Denn eine allgemei
ne Verbesserung des Status quo von Natur und Land
schaft ist nicht Sache des Eingriffsverursachers - 
seine Pflichten bestehen in der Kompensation be
stimmter Beeinträchtigungen. Was darüber hinaus
geht - etwa weil der funktionelle Zusammenhang mit 
den Eingriffsfolgen fehlt und es sich daher um allge
meine landespflegerische Maßnahmen handelt -, kann 
den Vörhabenträgem nicht zugerechnet werden.

Umstritten ist, ob die Gemeinde auch einen Bebau
ungsplan mit zwei getrennten Geltungsbereichen 
erlassen kann, um die nötigen Kompensationsflä
chen zu schaffen. Dies ist prinzipiell möglich, ein 
entsprechendes Vorgehen ist bei Planfeststellungen 
unstreitig. Da ein Ausgleich oft nicht möglich ist 
und die Ersatzmaßnahmen einen lockeren räumli
chen Bezug zum Eingriffsort haben können, da § 8a 
BNatSchG ausdrücklich auf die Landschaftspla
nung als bebauungsplan-übergreifendes Planungs
instrument verweist und da auf der vorgelagerten 
Ebene des Rächennutzungsplans ein Grundkonzept 
zur Plazierung ggf. zusammengefaßter Kompensa
tionsflächen im Gemeindegebiet anzustreben ist, 
bildet die Möglichkeit geteilter Bebauungspläne nur 
die Konsequenz aus der Neuregelung in § 8a 
BNatSchG. Zugleich erreicht man damit eine wün
schenswerte Gleichbehandlung, denn die Zuord
nungsmöglichkeit und damit die Kostenbelastung 
sollte nicht von der eher zufälligen Verfügbarkeit 
einer benachbarten Kompensationsfläche abhän- 
gen . Die Zuordnungserwägungen sind sorgfältig 
darzulegen unter Hervorhebung des funktionellen 
Zusammenhangs in der Zusammenschau von natur
schutzrechtlichen und städtebaulichen Gesichts
punkten.
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4.3 Größe der Kompensationsflächen,
Art der Maßnahmen

Schwierigkeiten kann die Größe der Kompensati
onsflächen bereiten. Ein pauschaler Flächenver
gleich 1:1 ist nicht angemessen. Die Natur- und 
Landschaftsbeeinträchtigungen sind zu bewerten, 
der Zustand vor und nach dem Eingriff ist bewertend 
zu vergleichen. Woran es fehlt, sind objektivierbare 
Bewertungskriterien. Ob man je zu einer Art "TA- 
Eingriff" gelangen wird30), ist wegen der Vielgestal
tigkeit der Sachverhalte zweifelhaft. Man muß daher 
der Gemeinde einen angemessenen Bewertungs
spielraum einräumen und alle vertretbaren Lösun
gen bei der Rechtmäßigkeitsprüfung des Bebau
ungsplans akzeptieren. Jedoch ist zu fordern, daß 
eine saubere Trennung erfolgt zwischen den als er
forderlich eingeschätzten Kompensationsmaßnah
men und ihrer eventuellen Reduzierung in der Ab
wägung.

Ausgleich und Ersatz erfordern "Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege" (vgl. § 8 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG bzw. Landesrecht), d.h. 
reale Veränderungen zum Zweck der Kompensati
on. Rechtliche Schutzmaßnahmen zugunsten noch 
vorhandener Naturbereiche reichen dazu nicht aus; 
die durch den Eingriff verursachten Beeinträchti
gungen sind auch nicht lediglich rechtlicher Art. Die 
Gegenmeinung geht offenbar von der Annahme aus, 
heutzutage sei jedes Stück Natur zumindest potenti
ell in Gefahr, und ein rechtlicher Schutz z.B. als 
Landschaftsbestandteil (§18 BNatSchG) oder nach 
Bauplanungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
könne als Kompensationsmaßnahme gelten. Die 
Eingriffsregelung verfolgt jedoch das Ziel, den ver
ursachten Substanzverlust bzw. die Verschlechte
rung des Status quo von Natur und Landschaft zu 
kompensieren. Die rechtliche Sicherung erhaltens
werter Naturflächen ist allenfalls eine qualifizierte 
Vermeidungsmaßnahme; sie kann nicht noch ein 
zweites Mal als Kompensation zu Buche schlagen30a\

Unter dem Druck der praktischen Vollzugsbedürf
nisse bietet § 8a BNatSchG vielleicht die Chance, zu 
gewissen fachlichen Konventionen bei der Bewälti
gung der Eingriffsfolgen zu gelangen. Da die Ein
griffe infolge baulicher Nutzung eine gewisse Ähn
lichkeit aufweisen dürften, was die verursachten 
Natur- und Landschaftsbeeinträchtigungen betrifft, 
sollte man versuchen, wenigstens für häufige Fall
gestaltungen wie Boden Versiegelung, Verlust der 
natürlichen Bodenfunktionen und dergleichen 
Richtlinien zu entwickeln.

4.4 Zuordnung der Kompensationsflächen 
zu den Eingriffsgrundstücken
(§ 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG)

Wenn die Gemeinde Kompensationsflächen eigens 
festsetzt, gibt ihr § 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG die 
Möglichkeit, diese Flächen ganz oder teilweise be
stimmten Eingriffsgrundflächen zuzuordnen. Das

setzt einen funktionellen, der Planung zugrundelie
genden Zusammenhang zwischen den durch die 
Veränderung der Eingriffsgrundstücke verursachten 
Beeinträchtigungen einerseits und der Zweckbe
stimmung der Kompensationsflächen andererseits 
voraus3!). Ähnlich wie bei Eingriffen etwa aufgrund 
straßenrechtlicher Planfeststellung wird es nicht zu 
beanstanden sein, wenn die Kompensation im Wege 
einer "wertenden Gesamtbilanzierung" vorgenom
men wird32) Die anteilige finanzielle Belastung der 
Eingriffsgrundstücke richtet sich nach § 8a Abs. 5 
Nr. 4 BNatSchG.

a) Zuordnungsmöglichkeiten

Die Zuordnung ist erst im Bebauungsplan möglich, 
nicht im Flächennutzungsplan, jedoch kann der Er
läuterungsbericht bereits Hinweise enthalten. Sie 
setzt eine Entscheidung nach § 8a Abs. 1 Satz 2 
BNatSchG voraus. Die Zuordnung kann ganz oder 
teilweise erfolgen, nur teilweise z.B. dann, wenn die 
Gemeinde über die Kompensation der Eingriffsfol
gen hinaus weitere Naturschutzmaßnahmen beab- 
sichtigt33), wenn der funktionelle Bezug eines Teils 
der Maßnahmen zu den Eingriffen zweifelhaft ist 
oder wenn ein Teil der Kompensationsmaßnahmen 
in Bezug zur Anlage der Erschließungsstraßen steht. 
Eine weitere Variante besteht darin, daß die Einzel
oder Sammelzuordnung möglich ist: Wenn auch oft 
die Kompensationsflächen allen Eingriffsgrund
stücken zusammen zugeordnet werden, so schließt 
das nicht aus, daß eine bestimmte Kompensations
fläche nur einem oder einigen Eingriffsgrund
stücken zugeordnet wird, etwa um der unterschied
lichen Intensität der Natur- und Landschaftsbeein
trächtigungen Rechnung zu tragen34̂ Die Sammel
zuordnung mag sich im Zweifel empfehlen, um 
Vorentscheidungen zu vermeiden, die die spätere 
Abrechnung erschweren können. Allerdings kann es 
zweckmäßig sein, bei Grundstücken, von denen er
heblich stärkere Natur- und Landschaftsbeeinträch
tigungen ausgehen, eine Einzelzuordnung vorzu
nehmen, wenn man eine etwa erforderliche Anwen
dung des § 8a Abs. 5 Nr. 4 BNatSchG vermeiden 
will (vgl. dazu Punkt D 3).

Die Zuordnungsentscheidung wird im Bebauungs
plan durch eine Festsetzung auf der Grundlage von 
§ 8a Abs. 1 Satz 4 getroffen. Sie sollte durch Zei
chen und erläuternd im Text des Plans erfolgen. Sie 
unterliegt der Normenkontrolle (§ 47 Abs. 1 Nr. 1 
VwGO) und der inzidenten Prüfung bei Streitigkei
ten über die Erhebung der anteiligen Kosten. Es 
kann also dazu kommen, daß in Kostenstreitigkeiten 
naturschutzrechtliche Vorfragen, insbesondere zum 
Eingriffstatbestand und zu darauf bezogenen Aus
gleichs-, Ersatz- oder Minderungsmaßnahmen zu 
prüfen sind. Dabei ist zu beachten, daß für die Beur
teilung der Rechtmäßigkeit einer Zuordnungsent
scheidung auf den Zeitpunkt des Beschlusses abzu
stellen ist und nicht darauf, ob die seinerzeit anzu
stellende Prognose über die Eingriffsfolgen sich in 
allen Einzelheiten bestätigt hat.
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b) Ermessen
Da § 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG die Zuordnung in 
das Ermessen der Gemeinde stellt, ist zu fragen, 
nach welchen Gesichtspunkten sich die Entschei
dung richten muß. Den rechtlichen Rahmen bilden 
wohl auch hier§§ 1 Abs. 3 und 6 BauGB. Allerdings 
ist nach Sinn und Zweck des Verursacherprinzips 
der Eingriffsregelung die Zuordnung der Regelfall, 
um den Weg zur Kostenpflicht nach § 8 Abs. 3 
BNatSchG zu eröffnen35) Auch ist der Grundsatz 
der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG) zu beach
ten. Ein Verzicht auf die Zuordnung z.B. zwecks 
Förderung der Gewerbeansiedlung oder des sozia
len Wohnungsbaus dürfte wohl möglich sein. Die 
Zuordnung ist jedenfalls die weniger angreifbare 
Entscheidung, so daß die Gemeinde sich auf der 
sicheren Seite bewegt und ihren Bebauungsplan 
nicht der Gefahr der Ungültigkeit aussetzt, wenn sie 
regelmäßig Zuordnungsentscheidungen trifft.

C Durchführung der festgesetzten Kompensati
onsmaßnahmen und Bereitstellung der 
Flächen

1 Eingriffsregelung und Zulässigkeit von 
Vorhaben

1.1 Abschließende Regelung der
Eingriffsfolgen im Bebauungsplan 
(§ 8a Abs. 2 BNatSchG)

Die Neuregelung beruht auf der Konzeption, daß die 
Eingriffsregelung im Baurecht nur einmal, und zwar 
bei der Bauleitplanung zur Geltung kommt. § 8a 
Abs. 2 BNatSchG zieht daraus folgende Konsequen
zen: Bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans (§ 30 BauGB) 
oder eines Entwurfes im Stadium der Planreife (§ 33 
BauGB) ist die Eingriffsregelung des § 8 nur anzu
wenden, soweit der Bebauungsplan oder der Ent
wurf entsprechende Festsetzungen auf den Grund
stücksflächen oder den Grundstücksflächen zuge
ordnete Festsetzungen nach Absatz 1 enthält oder 
solche Festsetzungen vorsieht. Im übrigen ist § 8 
nicht anzuwenden, d.h. ein Rückgriff auf die Verur
sacherpflichten durch zusätzliche Entscheidungen 
im Baugenehmigungsverfahren ist ausgeschlossen 
(keine "Nachbesserung"). Auch eine Ersatzzahlung 
("Ausgleichsabgabe") scheidet aus; die Länder kön
nen insoweit bestimmte Ausnahmeregelungen tref
fen (§ 8b Abs. 2 BNatSchG).
Das gilt nach § 8a Abs. 4 Satz 4 BNatSchG auch für 
Vorhaben im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 
Abs. 2a ("erweiterte Abrundungssatzung") und § 7 
BauGB-MaßnG (Vorhaben- und Erschließungs
plansatzung). Bei Satzungen nach § 4 Abs. 2a 
BauGB-MaßnG ist folgendes zu beachten: Nach § 
8a Abs. 6 BNatSchG sind Vorhaben im Sinne von § 
34 BauGB "nicht als Eingriffe anzusehen, soweit 
sich aus Abs. 4 Satz 4 nichts anderes ergibt". Letz
teren Vorbehalt muß man also auf diejenigen Vorha

ben im Satzungsgebiet beschränken, die nicht schon 
bisher nach § 34 Abs. 1 bis 3 zulässig waren, sondern 
erst durch die auf § 34 Abs. 4 beruhende Satzung

- i n

zulässig werden , etwa Vorhaben auf bisherigen 
Außenbereichsflächen.

1.2 Begriff des Vorhabens

"Vorhaben" i.S.v. § 8a Abs. 2 BNatSchG sind auch 
solche, die durch eine Ausnahme oder Befreiung 
zugelassen werden. Denn § 31 BauGB alleine kann 
nicht Grundlage für die Zulässigkeit eines Vorha
bens sein, diese richtet sich nach wie vor nach § 30 
oder § 33 BauGB. Die Folge, daß § 8a Abs. 2 
BNatSchG für Ausnahmen und Befreiungen auch 
dann gilt, wenn der Bauleitplan37) keine (ausreichen
de) Kompensationsregelung trifft, bedeutet keinen 
Nachteil für die Belange des Naturschutzes. Hat 
nämlich das Vorhaben, für das eine Ausnahme oder 
Befreiung beantragt wird, Auswirkungen auf die 
Grundzüge der Planung bzw. stehen öffentliche Be
lange entgegen - etwa weil weitere Natur- und Land
schaftsbeeinträchtigungen entstehen, die bei der 
Kompensation bisher nicht berücksichtigt sind -, so 
kommt eine Ausnahme oder Befreiung nicht in Be
tracht.

1.3 Einfache Bebauungspläne

Da der einfache Bebauungsplan (§ 30 Abs. 2 
BauGB) im Regelfall keine ausreichenden Festset
zungen für die Anwendbarkeit der §§30 und 33 
BauGB enthält, fehlt der Anknüpfungspunkt für die 
Anwendbarkeit des § 8a Abs. 2 BNatSchG. Die 
bauplanungsrechtliche Konsequenz, daß sich dann 
die Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 oder § 35 
BauGB beurteilt, gilt auch für die Anwendbarkeit 
der Eingriffsregelung, d.h. für Vorhaben nach § 34 
BauGB gilt § 8a Abs. 6 BNatSchG und für solche 
nach § 35 BauGB verbleibt es bei der Eingriffsrege
lung nach § 8 BNatSchG38) Anders könnte es z.B. 
sein, wenn ein einfacher Bebauungsplan im Außen
bereich Abgrabungsflächen ( § 9  Abs. 1 Nr. 17 
BauGB) und entsprechende Kompensationsmaß
nahmen festsetzt.

1.4 Alte Bebauungspläne

§ 8 c Nr. 1 BNatSchG bestimmt, daß § 8a Abs. 2 bis 
7 auch auf Vorhaben in Bebauungsplänen, die vor 
dem 1.5.1993 in Kraft getreten sind, anzuwenden ist.

2 Durchführung der Kompensationsmaß
nahmen durch den Vorhabenträger
(§ 8 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG)

Die Verpflichtungen zur Durchführung der vom Be
bauungsplan vorgegebenen Kompensationsmaßnah
men werden als Nebenbestimmungen in die Bauge
nehmigung aufgenommen. Sie können nicht isoliert 
angefochten werden, denn sie bilden untrennbar mit 
dem Vorhaben verbundene Pflichten aufgrund der 
Planfestsetzungen in Verbindung mit der Eingriffs
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regelung39) Sieht das Bauordnungsrecht nur eine 
Anzeige vor, so ist die Erfüllung der Kompensati
onspflichten notfalls durch eine Anordnung nach 
dem jeweiligen Landesrecht durchzusetzen (z.B. 
Art. 66 Abs. 2 BayBO). Landesrechtliche Vorschrif
ten über die Anforderung einer Sicherheitsleistung 
(z.B. Art. 79 Abs. 4 BayBO) gelten auch für solche 
Auflagen und Bedingungen, welche die Kompensa
tionsmaßnahmen regeln.

Die grundsätzliche Verpflichtung des Vorhabenträ
gers zur Durchführung der Kompensationsmaßnah
men kann problematisch werden, wenn diese Maß
nahmen nicht auf dem Baugrundstück selbst zu tref
fen sind, sondern auf Flächen "im sonstigen Gel
tungsbereich des Bebauungsplans" (§ 8a Abs. 1 Satz
2 BNatSchG), und der Vorhabenträger kraft Zuord
nungsentscheidung der Gemeinde (§ 8a Abs. 1 Satz 4 
BNatSchG) verpflichtet ist. Bei dieser Fallgestal
tung erscheint die Realisierung der Maßnahmen nur 
gewährleistet, wenn der oder die Vorhabenträger 
über die Kompensationsflächen verfügen können 
und eine Absicherung durch Nebenbestimmungen 
zur Baugenehmigung, Folgekostenverträge (§ 6 
Abs. 1 oder 3 BauGB-MaßnG) oder Durchführungs
verträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BauGB-MaßnG) erfolgen 
kann. Ist das nicht der Fall, dann soll die Gemeinde 
die Maßnahmen "anstelle und auf Kosten der Vör- 
habenträger oder Eigentümer" durchführen (§ 8 
Abs. 3 Satz 3 BNatSchG).

3 Durchführung der Kompensationsmaßnah
men durch die Gemeinde (§ 8 Abs. 3 Satz 2
und 3 BNatSchG)

3.1 Grundsätzliche Verpflichtung 
der Gemeinde

Vor allem dann, wenn die Bauvorhaben im Plange
biet von zahlreichen unterschiedlichen Bauherrn 
durchgeführt werden bzw. wenn die Bauausführung 
zu unterschiedlichen, teilweise noch gar nicht ab
sehbaren Zeitpunkten erfolgt, bildet die Verpflich
tung des Vorhabenträgers zur Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen keine zweckmäßige 
Lösung. Vielmehr soll dann die Gemeinde tätig wer
den (§ 8a Abs. 3 Satz 2 BNatSchG). Das bedeutet, 
daß die Gemeinde nur in besonderen, atypischen 
Fällen von einer Durchführung der Kompensations
festsetzungen absehen kann.

3.2 Zeitpunkt der Durchführung

§ 8 a Abs. 3 Satz 3 BNatSchG läßt es zu, die 
Maßnahmen bereits vor dem Eingriff durchzufüh
ren, wenn dies aus städtebaulichen Gründen oder 
aus Gründen des Naturschutzes erforderlich ist. 
Gründe des Naturschutzes können z.B. darin beste
hen, daß Ausgleichsbiotope vor der Zerstörung der 
vorhandenen Lebensräume geschaffen werden müs- 
sen40). Städtebauliche Gründe können es etwa nahe
legen, die Kompensationsflächen zusammen mit

den Erschließungsanlagen oder anderen öffentli
chen Vorhaben plangemäß zu gestalten. Die Ge
meinde kann die Kosten dieser Maßnahmen geltend 
machen, sobald die Grundstücke, auf denen Eingrif
fe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt 
werden dürfen, d.h. nach Inkrafttreten des Bebau
ungsplans bzw. ab dem Zeitpunkt der Planreife nach 
§ 33 BauGB.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, bis zu 
welchem Zeitpunkt die Gemeinde die Kompensati
onsmaßnahmen durchgeführt haben muß. Aus § 8a 
Abs. 3 Satz 3 BNatSchG, wonach die Maßnahmen 
vor dem Eingriff durchgeführt werden können, und 
aus § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, wonach für den 
Ausgleich unvermeidbarer Natur- und Landschafts
beeinträchtigungen eine Frist zu bestimmen ist, er
gibt sich jedenfalls, daß Ausgleichsmaßnahmen und 
(erst recht) Ersatz- und Minderungsmaßnahmen 
nicht regelmäßig schon bei Durchführung des Ein
griffs abgeschlossen sein müssen, sondern dies auch 
erst einige Zeit später der Fall sein kann. Wie dieser 
Zeitpunkt zu bestimmen ist, hängt in erster Linie 
davon ab, welche Natur- und Landschaftsbeein
trächtigungen zu kompensieren sind, auf welche 
Weise dies geschehen soll und welche Rolle dabei 
eine zeitliche Lücke zwischen Beeinträchtigung und 
Kompensation spielt. Im Einzelfall kann das sogar 
dazu führen, daß aus dem "Können" im § 8a Abs. 3 
Satz 3 ein "Müssen" wird, wenn nämlich eine 
Durchführung der Kompensationsmaßnahmen nach 
dem Eingriff nicht mehr den erstrebten Zweck errei
chen wurde.
Diese Überlegungen zeigen, daß man sich nicht mit 
der Feststellung begnügen kann, die Gemeinde müs
se jedenfalls im Zeitpunkt des letzten Eingriffs, dem 
die Kompensationsmaßnahmen zugeordnet sind, die 
entsprechenden Festsetzungen realisiert haben41). Der 
Zeitpunkt kann auch schon vorher liegen, etwa in 
einem angemessenen Zeitraum nach Durchführung 
derjenigen zugeordneten Eingriffe, von denen die 
hauptsächlichen Natur- und Landschaftsbeeinträch
tigungen ausgehen. Im Einzelfall kann es erforder
lich werden, bei der Ermittlung und Bewertung der 
Naturschutzbelange und der darauf fußenden Ab
wägungsentscheidung im Text des Bebauungsplans 
festzulegen, wann spätestens bestimmte Kompensa
tionsmaßnahmen durchgeführt sein müssen. Dies 
gilt übrigens auch für den Fall, daß sie vom Vorha
benträger durchgeführt werden. Es handelt sich in
soweit um einen allgemeinen Grundsatz der Ein
griffsregelung. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ermächtigt 
wohl auch zur Festsetzung einer Frist für die dort 
genannten Maßnahmen.

3.3 Zulässigkeit der Vorhaben

Es bleibt noch zu erörtern, welche Konsequenzen 
sich aus dieser Problematik für die Zulässigkeit der
jenigen Vorhaben ergeben, denen die von der Ge
meinde durchzuführenden Kompensationsmaßnah
men nach § 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG zugeordnet sind.
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Kann etwa die Baugenehmigung erteilt werden, 
wenn die Gemeinde die Kompensationsmaßnahmen 
nicht fristgerecht durchgeführt hat? Da sich diese 
Vorgänge nach der Entscheidung der Gemeinde, die 
Maßnahmen selbst durchzuführen, dem Verantwor
tungsbereich des Vorhabenträgers entziehen, kön
nen sie ihm bei der Entscheidung über die Zulässig
keit seines Bauvorhabens nach §§ 30 oder 33 
BauGB bzw. §§ 4 Abs. 2 und 7 BauGB-MaßnG nicht 
zum Nachteil gereichen. Die Verursacherpflicht 
nach § 8a Abs. 3 Satz 1 BNatSchG lebt nicht wieder 
auf. Vielmehr ist die Gemeinde durch die Rechtsauf
sicht anzuhalten, ihren Verpflichtungen nachzukom
men. Das gilt auch dann, wenn die Gemeinde z.B. 
noch nicht Eigentümerin der Kompensationsflächen 
ist. In all diesen Fällen hat es für den Bauherrn mit 
dem Kostenerstattungsanspruch der Gemeinde sein 
Bewenden42) In der Baugenehmigung sind in die
sem Fall ohnehin keine Nebenbestimmungen über 
die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen 
durch den Bauherrn enthalten. Dieses Ergebnis be
friedigt nicht, soll doch die Gemeinde gerade dann, 
wenn sie anstelle der Vorhabenträger oder Eigentü
mer tätig wird, die Kompensationsmaßnahmen auch 
zuverlässig und rechtzeitig durchführen423'1

4 Beschaffung der Flächen
für Kompensationsmaßnahmen

Hier wird sich zeigen, ob in der Praxis die von § 8a 
BNatSchG verfolgten Ziele realisiert werden oder 
ob sich die Entscheidung über Kompensations
maßnahmen weitgehend danach richtet, welche Flä
chen zufällig oder ohne Mühe verfügbar sind.

4.1 Vorkaufsrecht

Nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 BauGB hat die Gemeinde 
nunmehr auch ein Vorkaufsrecht beim Kauf von 
Grundstücken, für die der Bebauungsplan eine Nut
zung als Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men festsetzt. Die erforderliche Rechtfertigung 
durch das Wohl der Allgemeinheit (§ 24 Abs. 3 
BauGB) ist bei solchen Kompensationsmaßnahmen 
zu bejahen. Sie stehen insoweit anderen Flächen für 
Gemeinbedarf, Grünflächen usw. gleich.

4.2 Umlegung

Öffentliche Grünanlagen im Sinne von § 55 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB können einerseits der Erschließung des 
Baugebiets dienen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), 
andererseits der Kompensation von Eingriffen in 
Natur und Landschaft. Beides wird von der Festset
zung einer öffentlichen Grünfläche nach § 9 Abs. 1 
Nr. 15 BauGB erfaßt. Die Zulässigkeit eines R ä
chenabzugs nach § 55 Abs. 2 BauGB für solche 
Kompensationsflächen setzt voraus, daß insoweit 
die Privatnützigkeit der Umlegung gewahrt bleibt, 
d.h. ihre konkreten Zielsetzungen und Auswirkun
gen müssen im wesentlichen auch den Interessen der

betroffenen Eigentümer dienen. Das dürfte jeden
falls zutreffen, wenn die Kompensationsflächen al
len Eingriffsflächen im Umlegungsgebiet zugeord
net sind43). Da § 55 Abs. 2 BauGB verlangt, daß die 
abzuziehenden Rächen überwiegend den Bedürf
nissen der Bewohner dienen sollen, wird die Umle
gung der Kompensationsflächen wohl noch nicht in 
Frage gestellt werden können, wenn bezüglich eines 
Eingriffsgrundstücks eine Einzelzuordnung einer 
separaten Kompensationsfläche erfolgt. Unzulässig 
dürfte die Umlegung werden, wenn einzelne R ä
chen aus der Sammelzuordnung herausfallen, ohne 
zugleich einer Einzelzuordnung zu unterliegen44̂  In 
Betracht kommt auch die Anwendung von § 55 Abs. 
5 BauGB, wenn z.B. ein Investor Rächen für Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen anbietet. Umstritten 
ist, ob Kompensationsflächen als Gemeinschaftsan
lagen über § 61 Abs. 1 Satz 2 BauGB ihrer Zweck
bestimmung zugeführt werden können45̂

4.3 Enteignung

Eine Enteignung zu dem Zweck, die im Bebauungs
plan vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 
durchführen zu können (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 BauGB), 
setzt voraus, daß das Wohl der Allgemeinheit sie 
erfordert (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG, § 87 Abs. 1 
BauGB). Das trifft auf Vorhaben zu, die der Erfül
lung öffentlicher Aufgaben dienen oder an deren 
Verwirklichung sonst ein unmittelbares öffentliches 
Interesse besteht46) Wenn die Kompensationsfläche 
ausschließlich privatnützigen Vorhaben zugeordnet 
ist, wird die Meinung vertreten, zwar seien Natur
schutz und Landschaftspflege Belange des Gemein
wohls, aber hier gehe es nur darum, Beeinträchti
gungen von Natur und Landschaft infolge privater 
Bauvorhaben möglichst ungeschehen zu machen47) 
Zu fragen sei also, ob die Ausweisung privater Bau
vorhaben dem Allgemeinwohl dient, was man etwa 
für Wohnbauvorhaben nach § 1 Abs. 1 BauGB- 
MaßnG bejahen könne. Eine Enteignung scheitere 
dennoch daran, daß die im Boxberg-Urteil des Bun
desverfassungsgerichts um die Teststrecke eines 
Autoherstellers genannten Voraussetzungen fehl
ten4«.
Entscheidend ist jedoch, daß Naturschutz und Land
schaftspflege Gemeinwohlbelange sind, deren Wah
rung auch Aufgabe der Bauleitplanung ist, wie sich 
aus § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB und § 8 a Abs. 1 
BNatSchG ergibt49). Es verhält sich nicht anders als 
z.B. bei der Enteignung einer Räche, die als Grün
anlage oder Kinderspielplatz in einem "privaten" 
Wohngebiet aus städtebaulichen Gründen festge
setzt ist. Im übrigen dient auch die Schaffung priva
ten Wohnraums durch die Bauleitplanung dem Ge
meinwohl, denn in unserem Rechts- und Wirt
schaftssystem wohnt man eben größtenteils "pri
vat", d.h. nicht in staatlich bereitgestellten Unter
künften. Allerdings gelten die allgemeinen Grund
sätze, d.h. die Enteignung muß hier und jetzt erfor
derlich sein und darf nicht nur "auf Vorrat" gesche
hen. All das wird sich erst noch klären müssen.
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4.4 Entschädigung, Übernahmeanspruch

Der Eigentümer der Kompensationsflächen kann 
nach Maßgabe der §§ 40 Abs. 1 Nr. 14, Abs. 2 eine 
Entschädigung oder die Übernahme des Grund
stücks durch die Gemeinde verlangen.

D Kostenerstattung
(§ 8a Abs. 4 und 5 BNatSchG)

Wenn die Gemeinde die Kompensationsmaßnah
men "an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger 
oder der Eigentümer" durchführt (§ 8a Abs. 3 Satz 
2 BNatSchG), hat sie die Kosten auf die zugeordne
ten Grundstücke zu verteilen (§ 8a Abs. 4 Satz 1 
BNatSchG). Diese Befugnis setzt voraus, daß die 
Grundstücke baulich oder gewerblich genutzt wer
den dürfen (§ 8a Abs. 3 Satz 3 BNatSchG). Das 
bedeutet, daß mit der Benutzbarkeit der Erschlie
ßungsanlagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Bauvorhabens zu rechnen ist (gesicherte Erschlie
ßung i.S.v. § 30 Abs. 1 bzw. § 33 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB). Ferner muß eine Satzung nach § 8a Abs. 5 
BNatSchG vorhanden sein. Schließlich muß die Ge
meinde die Kompensationsmaßnahmen durchge
führt haben; sie kann allerdings Vorausleistungen 
erheben (§ 8a Abs. 5 Nr. 5 BNatSchG).

1 Rechtsnatur des Erstattungsanspruchs

§ 8a Abs. 5 Nr. 6 BNatSchG verwendet den Begriff 
"Kostenerstattungsbetrag" und schafft damit den Ju
risten Arbeit, indem er versäumt zu klären, ob es sich 
um öffentliche Abgaben und Kosten im Sinne von § 
80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO handelt, bei denen Rechts
behelfe keine aufschiebende Wirkung haben und 
Gerichtsverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO in Be
tracht kommen. Hierzu wird vertreten, es handle 
sich um einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsan
spruch, auf den § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO nicht 
anwendbar sei. Während die Erschließung nach § 
123 Abs. 1 BauGB eine originäre Aufgabe der Ge
meinde sei, werde sie hier anstelle des primär ver
pflichteten Privaten "ersatzweise" tätig50) Dem ist 
nicht zuzustimmen. Wenn § 8a Abs. 3 Satz 1 
BNatSchG davon spricht, daß die Gemeinde anstelle 
der Vorhabenträger oder Eigentümer tätig wird, so 
bedeutet dies keine - mangels vollstreckungsfähigen 
Leistungsbescheids unstatthafte "Ersatzvomah- 
me" (der Eigentümer ist nach Satz 1 ohnehin nicht 
verpflichtet), sondern ist Ausdruck der Entschei
dung der Gemeinde, die Durchführung der Kompen
sationsmaßnahmen an sich zu ziehen und als eigene 
Aufgabe zu übernehmen, weil deren Erfüllung 
durch Private nicht gesichert erscheint. Auf dieser 
Überlegung beruht im Grunde auch § 123 BauGB: 
Da die Herstellung der Erschließungsanlagen durch 
die Vielzahl von Grundstückseigentümern nicht ge
währleistet werden kann, macht sie das Gesetz von 
vornherein zu Aufgabe der Gemeinde, welche die 
Kosten per Beitrag umgelegt; nur ausnahmsweise 
überträgt sie die Erschließung durch Vertrag nach §

124 BauGB auf einen Dritten. Bei den Kompensati
onsmaßnahmen ist eine Aufgabenerfüllung durch 
die Bauherren zumindest möglich, so daß das Gesetz 
der Gemeinde die Entscheidung einräumt, bei Be
darf diese Aufgabe zu übernehmen und sozusagen 
"öffentliche" Kompensationsmaßnahmen durchzu
führen. Dazu paßt es, daß das Gesetz in § 8a Abs. 3 
Satz 2, anders als in Satz 1, neben dem Vörhabenträ- 
ger auch den Eigentümer zur Kostentragung ver
pflichtet, wenn nämlich noch kein Vorhaben beab
sichtigt ist, aber jederzeit zulässig wäre. Es liegt 
daher nahe, die Kostenerstattungspflicht als Beitrag 
zu qualifizieren, der als Gegenleistung dafür erho
ben wird, daß die Grundstücke den Festsetzungen 
des Bebauungsplans entsprechend genutzt werden 
dürfen, indem auch die Naturschutz und Land
schaftspflege betreffenden Voraussetzungen der 
Nutzung erfüllt werden5

Probleme bereitet dabei die zuvor (vgl. Punkt C 3.3) 
getroffene Feststellung, daß die Zulässigkeit eines 
Vorhabens nicht davon abhängt, ob die Gemeinde 
die Kompensationsmaßnahmen bereits durchge
führt hat. Ist das noch nicht geschehen, so kann die 
für einen Beitrag wesensnotwendige Gegenleistung 
darin gesehen werden, daß die Gemeinde die Vörha- 
benträger und Eigentümer von ihren Verursacher
pflichten freigestellt und die Durchführung der 
Maßnahmen übernommen hat; diese Konstruktion 
erscheint vertretbar. Erforderlich ist ferner, daß sich 
der Beitrag auf die (mögliche) Inanspruchnahme 
einer öffentlichen Einrichtung bezieht. Das könnte 
zweifelhaft sein, wenn die Kompensationsflächen 
den Status von Gemeinschaftsanlagen nach § 61 
BauGB erhalten (vgl. Punkt C 4.2), ließe sich aber 
auch dann noch bejahen, wenn man auf die Wid
mung der Flächen für einen bestimmten öffentlichen 
Zweck abstellt, ohne daß es auf die Rechtsform des 
"Betriebs" der Einrichtung ankommt (vgl. etwa 
kommunale Bäder, die privatrechtlich betrieben 
werden).

Lehnt man trotzdem das Beitragsmodell ab, so wür
de es sich wohl um eine nach verfassungsrechtlichen 
Kriterien zulässige Sonderabgabe handeln, die von 
Vörhabenträgem und Eigentümern als einer homo
genen Gruppe erhoben wird, welche sich durch be
sondere Sachnähe zu den Kompensationsmaßnah
men und ein gemeinsames Interesse von der Allge
meinheit unterscheidet52̂ . Auch für eine solche Ab
gabe würde § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gelten.
Im Ergebnis führt das dazu, daß die Kosten für die 
Kompensationsmaßnahmen ähnlich wie Erschließ
ungsbeiträge den Eigentümer belasten und einen 
gewissen Druck ausüben, das Bauland auch zu nut
zen.

2 Umfang der zu erstattenden Kosten

§ 8a Abs. 4 Satz 1 BNatSchG verpflichtet die Ge
meinde, die Kosten zu erheben. Ein gemeindlicher 
Eigenanteil ist nicht vorgesehen. Welche Rech
nungsposten in Betracht kommen, ergibt sich aus § 8a
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Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG i.V.m. §§ 128 und 130 
BauGB. Zu empfehlen ist, daß die Gemeinden von 
§ 8a Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG Gebrauch machen und 
in der Satzung die Grundsätze für die Ausgestaltung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entspre
chend den Planfestsetzungen regeln53). Damit wird 
für die Beteiligten in etwa vorhersehbar, womit sie 
zu rechnen haben. Zugleich bildet die Satzung einen 
Anhaltspunkt dafür, ob die Abwägungsentschei
dung bezüglich der Bewältigung der Eingriffsfolgen 
vertretbar ist54) Auszuscheiden sind die Kosten für 
solche Kompensationsmaßnahmen, die infolge der 
Herstellung der Erschließungsanlagen erforderlich 
geworden sind, wie sich aus § 8a Abs. 4 BNatSchG 
ergibt. Das alles ist nicht gerade einfach und wird 
die Praxis belasten.

3 Verteilungsmaßstäbe

§ 8a Abs. 4 Satz 2 nennt die überbaubare Grund
stücksfläche, die zulässige Grundfläche sowie die 
Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigungen. 
Die Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbän
de sieht als Verteilungsmaßstab die zulässige 
Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO vor, 
hilfsweise die überbaubare Grundstücksfläche. Die
ser Maßstab ist relativ einfach zu handhaben. Es 
fragt sich jedoch, ob er bei erheblichen Unterschie
den in den von einzelnen Eingriffsgrundstücken aus
gehenden Natur- und Landschaftsbeeinträchtigun
gen ausreicht oder nicht einer Abstufung bedarf, 
wenn man zum Vergleich etwa die Differenzie
rungsverpflichtung im Erschließungsbeitragsrecht 
bei erheblichen Unterschieden in der Nutzungsart 
und im Nutzungsmaß betrachtet. Hierfür kommt 
eine Regelung nach § 8a Abs. 5 Nr. 4 BNatSchG in 
Betracht, die aber wegen der erforderlichen Kriteri
en schwierig zu handhaben ist. Die Einzelheiten 
können im Rahmen dieses Beitrags nicht näher dar
gestellt werden55), sie werden sicher Verwaltung und 
Gerichte beschäftigen. Eine Abstufungsverpflich
tung dürfte aber, wenn die Regelung praktikabel sein 
soll, nur bei offensichtlich starken Unterschieden in 
den Eingriffsfolgen bestehen, und man kann sie 
vermeiden, wenn man bezüglich solcher Eingriffs
grundstücke eine Einzelzuordnung trifft (s. oben 
Punkt B. 4.4.a).

E Unbeplanter Innenbereich

§ 8 a Abs. 6 BNatSchG eliminiert die Eingriffsrege
lung aus dem unbeplanten Innenbereich i. S.v. § 34 
BauGB. Ob die Naturschutzbelange über das Merk
mal des "Sich-Einfügens" in die Eigenart der nähe
ren Umgebung (§ 34 Abs. 1 BauGB) zum Zuge 
kommen können, ist sehr fraglich. Bei schutzwürdi
gen Teilen von Natur im Innenbereich kommt eine 
Unterschutzstellung als Naturdenkmal oder Land
schaftsbestandteil in Betracht (§§ 17, 18 BNatSchG). 
Solche Bauvorhaben gelangen zur Kenntnis der Na
turschutzbehörde, weil die Entscheidung über die 
Errichtung von baulichen Anlagen nach § 34 BauGB

im Benehmen mit der Naturschutzbehörde ergeht (§ 8a 
Abs. 7 Satz 1 BNatSchG). § 8a Abs. 6 BNatSchG 
verdrängt nicht den nach Maßgabe des § 20c 
BNatSchG landesrechtlich angeordneten Schutz be
stimmter Biotope56).

F Außenbereich

Auf Außenbereichs Vorhaben nach § 35 BauGB ist 
die Eingriffsregelung des § 8 BNatSchG bzw. des 
entsprechenden Landesrechts uneingeschränkt an
wendbar. § 8a BNatSchG regelt insoweit nur die 
Beteiligung der Naturschutzbehörde, indem er bei 
der Entscheidung über Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
und 4 BauGB das Benehmen der Naturschutzbehör
de vorschreibt und damit als unmittelbar geltendes 
Bundesrecht das Einvemehmenserfordemis in den 
Naturschutzgesetzen mancher Bundesländer ab
schwächt. Das kann zwar nicht rechtlich, aber im 
praktischen Vollzug zu einer Schwächung der Na
turschutzbelange führen, wenn es um Vorhaben 
nach § 35 Abs. 4 BauGB geht, denen eine Beein
trächtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft 
baurechtlich nicht entgegengehalten werden kann, 
so daß allein das Naturschutzrecht einschlägig ist.

G Schluß

Die gesetzliche Regelung des Verhältnisses von Ein
griffsregelung und Bauleitplanung war notwendig. 
§ 8a BNatSchG ist keine kurze oder einfache Vor
schrift geworden. Das war auch nicht zu erwarten, 
wenn man die zu regelnde Materie und die politi
schen Hintergründe betrachtet; allerdings hätten 
manche Punkte präziser geregelt werden können. 
Für die Gemeinden bedeutet die Neuregelung, daß 
sie bereits auf der Ebene der Flächennutzungspla
nung die Interessenkonflikte zwischen baulicher 
Nutzung und Naturschutz in den wesentlichen 
Grundzügen zu klären haben. Ein wichtiger Punkt 
ist dabei die Vermeidung von Natur- und Land
schaftsbeeinträchtigungen, indem die bauliche Ent
wicklung von vornherein in verträgliche Bahnen 
gelenkt wird. Dabei kann auf eine Landschaftspla
nung kaum verzichtet werden. Die Städte- und 
Landschaftsplaner haben hier Gelegenheit, Einfalls
reichtum zu beweisen.

Bei der Bewertung und Kompensation unvermeid
barer Natur- und Landschaftsbeeinträchtigungen 
und bei der Bereitstellung der dafür notwendigen 
Flächen dürften die hauptsächlichen Schwierigkei
ten liegen. Es dürfte künftig schwieriger werden, die 
Lenkungsfunktion von Bauleitplänen zu vernach
lässigen und die Baulandausweisung in erster Linie 
von der Abgabebereitschaft der Grundeigentümer 
abhängig zu machen. Die Bestimmung der erforder
lichen Kompensationsmaßnahmen und ihre Be
handlung in der Abwägungsentscheidung wird die 
Gemeinden und die Aufsichtsbehörden, aber auch 
die Normenkontrollgerichte beschäftigen. Das kann 
der Neuregelung nicht zum Vorwurf gemacht wer
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den, denn sie ist lediglich Ausdruck der Tatsache, 
daß das zum Normalzustand gewordene Wachstum 
von Städten und Gemeinden auch seinen Preis auf 
dem Umweltsektor hat.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Integration 
der Eingriffsregelung in die Bauleitplanung dazu 
führen würde, die Auswirkungen dieses Wachstums 
auf Natur und Landschaft kritischer als bisher zu 
überprüfen, Mißgriffe zu vermeiden und die Ge
samtbilanz von Natur und Landschaft annähernd zu 
wahren. Die räumlichen und politischen Zwänge, 
denen die Städteplanung unterliegt, veranlassen zu 
einer gewissen Skepsis. Dem Hauptproblem, näm
lich den Ursachen des rasanten Flächenverbrauchs, 
ist auch mit § 8a BNatSchG nicht entscheidend 
beizukommen Nichtsdestoweniger ist die Ab
wägungsentscheidung ernst zu nehmen und nicht als 
willkommenes Mittel zur Vernachlässigung der An
forderungen von Naturschutz und Landschaftspfle
ge zu verstehen. In vielen Orten reicht es aus, Luft
bilder aus den Jahren 1970 und 1995 miteinander zu 
vergleichen, um zu erkennen, was in der Vergangen
heit versäumt worden ist, Insofern haben die Ge
meinden Gelegenheit, Verantwortung für Natur und 
Landschaft zu beweisen. Zu Normenkontrollstrei- 
tigkeiten wird es freilich auch dann kommen, wenn 
die Naturschutzbelange in der Bauleitplanung ge
bührend berücksichtigt werden. Ob sie wollen oder 
nicht, haben auch dann wieder die Richter das zwei
felhafte Privileg, das letzte Wort sprechen zu dür
fen5̂

Dank

Der Vortrag wurde in dieser Form auch auf dem 11. 
Deutschen Verwaltungsrichtertag 1995 in Dresden 
gehalten. Ich danke Herrn RiVGH König, München, 
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nale Betrachtung d.h. ein inhaltlicher und räumlicher 
Funktionszusammenhang zwischen vorhabenbedingter 
Beeinträchtigung und Ausgleichsmaßnahme (inhaltlich: 
Schaffung von Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
gleichartiger Verhältnisse wie vor der Beeinträchtigung; 
räumlich: Bindung an den beeinträchtigten Natur- bzw. 
Landschaftsraum). Im Rahmen des Möglichen sind 
grundsätzlich Verhältnisse anzustreben, die den durch den 
Eingriff beeinträchtigten Verhältnissen (annähernd) 
gleichartig sind. Siehe ergänzend Anm. 40 mit Text.

10) BVerwGE 85:348 = NuR 1991:124; VGH Mannheim, 
NuR: 1994, 234; OVG Münster, UPR 1994: 459. Die 
Ausgleichsmaßnahme muß nicht unbedingt am Ort des 
Eingriffs erfolgen (BVerwG a.a.0.), sondern sie ist an den 
Bereich gebunden, in dem die Beeinträchtigungen auftre- 
ten (KUCHLER, NuR 1991: 465/489 m.w.N.).

Ersatzzahlungen (Ausgleichsabgaben), die vom weiten 
Begriff der Ersatzmaßnahme umfaßt werden (BVerwGE 
81: 220 = NuR 1989: 345), sind aber, wie auch § 8b Abs. 
2 Satz 1 BNatSchG zeigt, hier nicht gemeint.

12) BLUME (1993), NVwZ: 941 f .; a. A. RUNKEL (1993), 
UPR: 201/206. Dazu näher in Abschnitt IV 3.

13) Zum folgenden ausführlich BUNZEL/MEYER  
(1994), UPR: 284.

14) SCHINK (1992), DVBI: 1390/1394. - Das "interkom
munale Abstimmungsgebot" des § 2 Abs. 2 BauGB könn
te auch bei § 8a BNatSchG aktuell werden, z.B. wenn 
Kompensationsmaßnahmen der Gemeinde A durch die 
Bauleitplanung der Nachbargemeinde B in ihrer Wirkung 
geschmälert werden oder wenn beide Gemeinden benach
barte Plangebiete ausweisen, die zu identischen oder sich 
gegenseitig verstärkenden Naturbeinträchtigungen führen 
(z.B. Grundwasserabsenkungen), so daß eine Abstim
mung erforderlich ist.

15̂  Für die Qualifizierung der Verursacherpflichten als 
zwingende, der Abwägung nicht unterliegende "Pla
nungsleitsätze": GASSNER (1993), NuR: 252 ff.; BLU
ME (1993), NVwZ: 941 ff.; ähnlich PEINE (1995), in:
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RAMSAUER (Hrsg.), Die naturschutzrechtliche Ein
griffsregelung, 1995: 39 ff.. Für "Optimierungsgebot": 
FELDER (1994), NuR:53 ff.; JANNASCH (1994), DÖV 
950 ff.; DÜRR (1994), BauR: 460/466. Für einfachen 
Abwägungsbelang: RUNKEL (1993), UPR: 203 und 
NVwZ 1993: 1136; KRAUTZBERGER (1993), NVwZ: 
523. - Aus § 8a Abs. 8 BNatSchG ergibt sich kein zwin
gender Rückschluß auf die Auslegung des Absatzes 1-. 
Planfeststellungs-ersetzende Bebauungspläne bilden als 
solche die Eingriffszulassung i.S.v. § 8 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG.

16̂  Für die Vermeidungs- und Ausgleichspflicht innerhalb 
fachgesetzlicher Zulassungsverfahren bejaht von 
BVerwG, NuR 1993: 125.

17)
’  Voraussetzung ist, daß die Abwägung überhaupt in eine 

Entscheidung für die Baugebietsausweisung mündet, die
se also nicht wegen anderer Belange, etwa des Naturschut
zes, aufgegeben wird.

18'1 § 8a Abs. 1 Satz 2 BNatSchG enthält nicht die einzigen 
Mittel zur Erfüllung der Verursacherpflichten, deswegen 
die Wendung "Dazu gehören auch Z.B. kann die 
Pflicht zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigun
gen von Natur und Landschaft oft dadurch erfüllt werden, 
daß Lage und Zuschnitt des Plangebiets, von vornherein 
darauf ausgerichtet werden. - Die Formulierung "zu erset
zen" ist eine sprachlich unschöne Kurzformel dafür, daß 
auch eine Kompensation in Form von Ersatzmaßnahmen 
(§ 8a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 8 Abs. 9 BNatSchG und 
Landesrecht) in Betracht kommt.

19̂  Zur doppelten Abwägung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG 
einerseits und nach Planfeststellungsrecht andererseits 
vgl. BVerwG, NuR 1993: 125.

20  ̂Dafür spricht auch, daß das Gesetz die Minderung der 
Eingriffsfolgen erwähnt, welche schon deshalb nicht als 
strikter "Planungsleitsatz" angesehen werden kann, weil 
eine Minderung zwar Inhalt eines "Minimierungsgebots", 
gerichtet auf möglichste Reduzierung der Natur- und 
Landschaftsbeeinträchtigungen, sein kann, mangels nähe
rer konkreter Bestimmbarkeit aber nicht den zwingenden 
Charakter eines "Planungsleitsatzes" annehmen kann.

21) FELDER (1994), NuR: 53/57

22) BVerwGE 71: 163/165

23-* Hier gilt entsprechend, was SENDLER (1995), UPR: 
41/45 bezüglich der Belange in § 1 Abs. 5 Satz 3 und 4 
BauGB rät.

^  Dazu näher SENDLER a. a. 0..

25) BVerwG, NuR 1993: 22; OVG Saarlouis, NuR 1992: 
348

25a  ̂Hat eine Gemeinde keine Flächen für Kompensations
maßnahmen mehr zur Verfügung, so kann also § 8a 
BNatSchG der weiteren Ausdehnung der Bauflächen ent
gegenstehen.

25b  ̂Die Frage, ob der Bebauungsplan Kompensationsflä
chen in Bereichen vorsehen darf, die ein vorhandener 
Flächennutzungsplan als Flächen für Landwirtschaft oder

Waldflächen darstellt, könnte auf den ersten Blick mit 
Hinweis auf das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB 
verneint werden; denn die Zweckbestimmung der Kom
pensationsflächen wird meist keine wirtschaftliche Nut
zung zulassen. Es fragt sich aber, ob eine solche Abwei
chung stets die Grundkonzeption des Flächennutzungs
plans berührt, insbesondere wenn man die Rechtspre
chung zu § 35 Abs. 3 BauGB entsprechend heranzieht: 
Widerspricht ein Außenbereichsvorhaben den Darstellun
gen des Flächennutzungsplans, so hegt darin eine Beein
trächtigung öffentlicher Belange, sofern der Flächennut
zungsplan eine konkrete, standortbezogene Aussage ent
hält. Bei der Darstellung von Flächen für die Land- oder 
Forstwirtschaft ist das nur unter bestimmten Umständen 
der Fall (vgl. im einzelnen BATTIS/KRAUTZBER- 
GER/LÖHR (1994), BauGB, 4. Aufl., Rdnr. 54 zu § 35 
m.w.Nachw.).

26  ̂ Dazu und zu weiteren Einzelheiten der Flächennut
zungsplanung BUNZEL/MEYER (1994), UPR: 284 ff 
STEINFORT (1995), VerwArch: 108/123 ff.

27 )
’  Anders z.B„ wenn auf großen Grundstücken nur eine 

aufgelockerte Bebauung zulässig ist, vgl. BUNZEL/MEYER 
a.a.0. S. 288.

28* Bei Änderungen ist der gesamte Geltungsbereich 
maßgebend.

29) BERKEMANN in: RAMSAUER (Hrsg.) a.a.0. (Anm.
15): 108 f.; DÜRR (1994), BauR: 460/467, dort auch zum 
Meinungsstand. DÜRR verweist zu Recht auch darauf, 
daß für die im Gesetz eigens erwähnten Ersatzmaßnahmen 
infolge ihres relativ lockeren räumlichen Bezugs zum 
Eingriff andernfalls nur um den Preis Flächen festgesetzt 
werden könnten, daß auch das gesamte zwischen ihnen 
und den Eingriffsflächen hegende Gebiet überplant wird, 
was mit § 1 Abs. 3 BauGB schwerhch vereinbar und 
außerdem ein städtebaulicher Leerlauf wäre. Siehe auch 
BUNZEL (1994), NVwZ: 960 (auch zu Einzelfragen).

30  ̂wie sie z.B. DÜRR (1994), BauR: 468 fordert.

30a  ̂ Es dürfte aber zulässig sein, daß die Gemeinde im 
Vorgriff auf geplante Baugebietsausweisungen Flächen 
bereithält (und auch schon entsprechend gestaltet), die zu 
gegebener Zeit als Kompensationsflächen fungieren sol
len.

31  ̂Zum Ausgleich etwa OVG Münster, UPR 1994: 459. 
Siehe auch DÜRR (Anm. 8) m. w. N.

32) VGH Mannheim, NuR 1994: 243

33 )
’  Z.B. Schaffung vernetzter Grünbestände, Renatune- 

rung von Gewässern, soweit diese Maßnahmen über die 
erforderliche Kompensation nach § 8a Abs. 1 Satz 2 
BNatSchG ("... dazu dienen ") hinausgehen bzw. kein 
räumlich-funktioneller Bezug mehr besteht. Die Gemein
den sollten sich sinnvollerweise nicht auf das beschrän
ken, was ihnen ggf. von den Vörhabenträgem bezahlt 
werden muß, sondern ein Gesamtkonzept für Naturschutz 
und Landschaftspflege im Gemeindegebiet entwickeln 
(Landschaftsplanung).

34) STEINFORT (1995), VerwArch: 107/138 f., der wohl 
zu Recht rät, die den Eingriffen infolge Errichtung der
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Erschließungsanlagen zuzurechnenden Kompensations
flächen nicht in eine Sammelzuordnung einzubeziehen.

35)
’  Auch wenn die Kompensationsmaßnahmen durch Ver

träge mit den Vorhabenträgem abgesichert sind, sollte die 
Gemeinde von der Zuordnung nicht absehen, um bei 
Nichterfüllung, Konkurs usw. eine Handhabe zur Kosten
abwälzung zu besitzen, vgl. STEINFORT a.a.O. S. 140 f. 
Hat die Gemeinde andererseits die Kosten der Kompen
sationsmaßnahmen beim Verkauf des zuvor ihr gehören
den Baulands bereits (in zulässiger Weise, siehe dazu die 
erschließungsbeitragsrechtlichen Grundsätze bei BVerwG, 
DVBI 1982, 551) abgelöst erhalten, so kann eine Zuord
nung entbehrlich sein (Louis, DÖV 1994, 903/909).

36) SCHINK in: RAMSAUER (Hrsg.) a.a.O. (Anm. 15): 
136 f.

37) SCHINK a. a. 0. S. 131 f.; a.A. BLUME, (1993) NVwZ: 
943

38) SCHINK a. a. 0. S. 1 33 f.

39)
’ Insoweit gilt dasselbe wie für die naturschutzrechtliche 

Ausgleichsabgabe, dazu VGH Kassel, NuR 1992: 240 m. 
Nachw. zum Streitstand.

40  ̂ A.A. schon im Ansatzpunkt SCHMIDT-EICH- 
STAEDT (1994), DVBI: 1165 ff., der aber einen unzutref
fenden, weil zu engen Begriff des Ausgleichs zugrunde
legt, der auf die genaue Wiederherstellung des früheren 
Zustandes hinausläuft. Ein Ausgleich kann nicht immer 
erst nach Beendigung des Eingriffs stattfinden, und been
det i.S.v. § 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG ist ein Eingriff nicht 
erst dann, wenn die Veränderung der Gestalt oder Nutzung 
der Grundfläche rückgängig gemacht wird (sondern so
bald die Änderung der Gestalt oder Nutzung - ggf. in 
Teilabschnitten - beendet ist). Ausgleich ist zu beziehen 
auf bestimmte gestörte Funktionen des Naturhaushalts 
oder Werte des Landschaftsbildes.
Beispiel: Der Bau einer Straße führt (1.) zur Bodenversie
gelung und (2.) zur Zerstömng eines natumahen Laichge
wässers. Beeinträchtigung 2 kann durch rechtzeitige Neu
schaffung des Biotops ausgeglichen werden. Beeinträch
tigung 1 unter gewissen Umständen (z.B. Rückbau vor
handener Straßenteile). - In der Rechtsprechung ist das 
ganz unstreitig, vgl. etwa VGH Mannheim, NuR 1994: 
234.

41) So aber SCHINK, a.a.O.: 141.

42) A.A. wohl DÜRR (1994), BauR: 460/471 "Das 
Bauvorhaben "scheitert an der nicht zu erfüllenden Aus
gleichsauflage" (ähnlich LOUIS, DÖV 1994: 903/909). 
Eine solche Auflage gibt es aber nur im Fall des § 8a Abs. 
3 Satz 1 BNatSchG.

42a  ̂ § 8 a BNatSchG enthält insoweit einen "Konstrukti
onsfehler", denn er macht die Zulässigkeit des Vorhabens 
nicht von der Durchführung der entsprechenden Kompen
sationsmaßnahmen abhängig. Vorbild hätte z.B. § 30 
Abs. 1 BauGB sein können, wonach die Sicherung der 
Erschließung Voraussetzung für die Zulässigkeit des Vor
habens ist, d.h. die Gemeinde muß erst ihre Erschließungs
aufgabe (§ 123 BauGB) im Sinne wenigstens der Benutz
barkeit der Straße erfüllt haben. Eine Ausdehnung des 
Erschließungsbegriffs auf die Kompensationsmaßnah

men dürfte aus scheiden. Ein Anspruch der Vörhabenträ- 
ger gegen die Gemeinde auf Durchführung der Kompen
sationsmaßnahmen bildet ebenfalls keine gute Lösung. 
Diese Probleme können nicht sinnvoll per Rechtsstreit der 
Bauherrn mit der Gemeinde gelöst werden, ganz abgese
hen von der Vollstreckbarkeit eines Urteils auf Durchfüh
rung dieser Maßnahmen einschließlich des etwa erforder
lichen Grunderwerbs. Solange keine gesetzliche Klarstel
lung erfolgt, könnte man sich vielleicht mit folgender 
Überlegung behelfen: Ein Bauvorhaben widerspricht je
denfalls im weiteren, nicht nur auf das Baugrundstück 
bezogenen Sinne, den Festsetzungen des Bebauungspla
nes und ist deshalb nach § 30 Abs. 1 BauGB unzulässig 
wenn die zugeordneten Sammelkompensationsmaßnah
men, welche die Gemeinde übernommen hat, nicht - falls 
im Einzelfall erforderlich - zuvor durchgeführt sind oder 

in den "normalen" Fällen ihre Durchführung nicht 
hinreichend gesichert ist. Welcher Maßstab ist an diese 
"gesicherte" Durchführung anzulegen? Jedenfalls muß 
die Gemeinde darlegen, daß sie alsbald über die Flächen 
verfügen kann und die entsprechenden Maßnahmen kon
kret geplant sind.

43) LÖHR in: BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR, 
BauGB, 4. Aufl. Rdnr. 25 zu § 55.

44  ̂ Zu diesen Fragen eingehend STEINFORT (1995), 
VerwArch: 108/129 ff.

45) Dazu STEINFORT a. a. 0.: 132 ff.

46  ̂ BGHZ 105, 94 - Bau einer privaten Ersatzschule.

47) DÜRR(1994), BauR: 470

48) BVerfGE 74: 265 = NJW 19: 1251

49) SCHINK a.a.O. (Anm. 32): 144

50) STEINFORT, VerwArch 1995: 107/145 f.

51) SCHINK, NuR 199: 365/375

52) BVerfGE 55: 274/305 f.- 82: 159/180

53)
’ Siehe etwa die Anlage zu § 2 der Mustersatzung der 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, 
BAYER. GEMEINDETAG (1994), Heft 2.

54) Das hebt DÜRR (1994), BauR: 460/473 f. zu Recht 
hervor.

55) Näheres bei SCHINK a.a.O. (Anm. 12): 153 ff.

56) BVerwG, Beschl. v. 21.12.1994 - 4 B 266/94

57)' Allerdings würde sich in einer Gemeinde, die beim 
besten Willen keinen Raum mehr für die erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen hat, im Vollzug des § 8a 
BNatSchG die Frage stellen, ob ein weiteres Wachstum 
der Bauflächen mögüch ist.

58  ̂Siehe etwa BayVerfGH, NVwZ 1991: 522 zur Festset
zung einer lockeren Bebauung aus Gründen des Land
schaftsbildes und Naturhaushalts; VGH Mannheim, NuR
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1993:44 zur Freihaltung einer Streuwiesenfläche; BVerwG, 
DVBI 1995: 112 zur Festsetzung der höchstzulässigen 
Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden, wenn in einer 
"ökologisch wertvollen Hanglage eine nur aufgelockerte 
Bebauung ermöglicht, die Erschließung deshalb für ein 
entsprechend geringes Verkehrsaufkommen dimensio
niert und die Zahl Stellplätze gering gehalten werden 
sollen.

Anschrift des Verfassers:

Peter Fischer-Hüftle 
Vorsitzender Richter
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Haidplatz 1 
D-93047 Regensburg
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Naturschutz und Bauleitplanung
Zur bauleitplanerischen Abwägung und Abfolge der Prüfschritte

Peter CZERMAK

1 Einleitung

Die Vorstellung, Bauen und Naturschutz ließen sich 
nicht miteinander vereinbaren, ist weit verbreitet. 
Entsprechend heftig waren gerade in den letzten 
Jahren die Auseinandersetzungen um das Verhältnis 
von Baurecht und Naturschutzrecht. Besonders um
stritten war, ob und gegebenenfalls inwieweit die 
sogenannte naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
bereits im Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen 
war oder erst (bzw. nur) im späteren Einzelgenehmi
gungsverfahren.

Das am 1. Mai 1993 in Kraft getretene Investitions- 
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz hat sich un
ter anderem auch dieser Frage angenommen. Es 
versucht, in einem neu in das Bundesnaturschutzge- 
setz(BNatSchG) aufgenommenen § 8a zu einer bun
deseinheitlichen Lösung zu kommen. Gesetzgeberi
sches Ziel ist dabei nicht ein Zurückdrängen des 
Naturschutzes; Naturschutzrecht und Baurecht sol
len lediglich besser aufeinander abgestimmt ("har
monisiert") werden, damit für Investoren und Bau
herren in diesem Bereich Rechtsklarheit besteht. 
Erreicht wird dieses Ziel durch eine "naturschonen- 
dere" Bauleitplanung und gleichzeitige Entlastung 
des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens 
(vgl. RUNKEL 1993; GASSNER 1993)1}

2 Grundzüge der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

§ 8 BNatSchG und - als verbindliche Regelung auf 
ihm aufbauend Art. 6 6c Bayerisches Natur
schutzgesetz (BayNatSchG) regeln die Rechtsfol
gen eines Eingriffs in Natur und Landschaft.

2.1 Eingriff

Eingriff im Sinne von Art. 6 Abs. 1 BayNatSchG ist 
jede Veränderung der Gestalt oder der Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Natur
haushaltes oder das Landschaftsbild erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigen kann. Die bloße Mög
lichkeit derartiger Wirkungen ist für die Beurteilung 
eines Vorhabens als Eingriff ausreichend.
Die Auswirkungen eines Eingriffs können unmittel
barer und mittelbarer Art sein (z.B. Bodenversiege
lung, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Emis
sionen, Veränderungen des Kleinklimas, Zerschnei
den von Lebensräumen oder Wanderwegen von Tie

ren und Pflanzen, Beeinträchtigung benachbarter 
Landschaftsbereiche, z.B. durch Einleiten von 
Oberflächenwasser in Gewässer oder verminderte 
Grundwasserzufuhr für feuchtigkeitsabhängige Le
bensräume etc.).

2.2 Vermeidbarkeit
von Beeinträchtigungen

Art. 6a Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG verpflichtet den 
Verursachereines Eingriffs (zwingend), vermeidba
re Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen. Dieses Vermeidungsgebot ist kein 
bloßes Minimierungsgebot, sondern als striktes 
Recht uneingeschränkt zu beachten und keiner Ab
wägung oder Ermessensentscheidung zugänglich2̂ 
Bei jedem Eingriff - z.B. durch Baumaßnahmen - ist 
deshalb in einem ersten Schritt zu prüfen, ob einzel
ne Beeinträchtigungen, die das Vorhaben mit sich 
bringt, vermeidbar sind, ohne daß damit das Vorha
ben als Ganzes in Frage gestellt wird, ob es also - 
mit anderen Worten - eine naturschonendere Alter
native in der Ausführung gibt. Über das Vermei
dungsgebot kann - und muß - somit beispielsweise 
Einfluß genommen werden auf die Situierung eines 
Vorhabens, seine Größe, Bauweise, landschaftliche 
Einbindung, Bepflanzung, auf den Grad der Boden
versiegelung etc. In eine ähnliche Richtung zielt 
bereits im Baurecht das Gebot des § 35 Abs. 5 
Baugesetzbuch (BauGB) (Pflicht zur flächensparen
den und den Außenbereich schonenden Ausfüh
rung).
Grenze des Vermeidungsgebots ist (nur) der Grund
satz der Verhältnismäßigkeit. Gestattungen, die in 
diesem Rahmen vermeidbare Beeinträchtigungen 
zulassen, sind rechtswidrig.

2.3 Teilweiser oder vollständiger
Ausgleich der unvermeidbaren
Beeinträchtigungen

Soweit Beeinträchtigungen von Natur und Land
schaft nicht zu vermeiden sind, müssen sie nach Art. 
6a Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG innerhalb einer be
stimmten Frist durch Maßnahmen des Naturschut
zes und der Landschaftspflege im naturschutzfach
lich gebotenen Umfang ausgeglichen werden. Auch 
dieses Gebot ist striktes Recht und damit nicht Ge
genstand planerischer Abwägung3) Ein Ausgleich 
muß deshalb erfolgen; in welchem Umfang und über
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welche Maßnahmen er zu erfolgen hat, ist allerdings 
Sache der fachlichen Beurteilung im Einzelfall. 
Erreicht ist ein vollständiger Ausgleich, wenn nach 
Beendigung des Eingriffs (z.B. der Fertigstellung 
einer baulichen Anlage) und Durchführung der Aus
gleichsmaßnahmen der Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild nicht mehr erheblich oder nachhal
tig beeinträchtigt sind (vgl. Art. 6a Abs. 1 Satz 3 
BayNatSchG). Der Ausgleich muß im vom Eingriff 
betroffenen Funktionsraum, nicht notwendig an Ort 
und Stelle des Eingriffs, erfolgen. Typische Aus
gleichsmaßnahme ist die Bereitstellung von Flä
chen, die fortan (dauerhaft) Zielen des Natur- und 
Landschaftsschutzes dienen.
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind ne
beneinander möglich. Vermeidungsformen orientie
ren sich an der konkreten Ausgestaltung des Vorha
bens, um schon das Entstehen von Beeinträchtigun
gen zu verhindern; Ausgleichsforderungen sollen 
nicht vermeidbare Beeinträchtigungen im Ergebnis 
kompensieren.

2.4 Naturschutzrechtliche Abwägung

Sind Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden und 
nicht im erforderlichen Maß auszugleichen, ist - als 
dritter Prüfungsschritt - eine (naturschutzrechtliche) 
Abwägung vorzunehmen. Nach Art. 6a Abs. 2 Bay
NatSchG ist danach der Eingriff zu untersagen, 
wenn die Belange des Naturschutzes und der Land
schaftspflege bei einer umfassenden Abwägung al
ler berührten öffentlichen und privaten Interessen im 
Rang vorgehen.

2.5 Anordnung von Ersatzmaßnahmen

Ergibt die Abwägung nach Art. 6a Abs. 2 Bay
NatSchG ein Übergewicht der für das Vorhaben 
sprechenden Gesichtspunkte, so ist der mit ihm ver
bundene Eingriff zwar zulässig, es können aber im 
Hinblick auf die nicht ausgleichbaren Beeinträchti
gungen sogenannte Ersatzmaßnahmen gefordert 
werden (Art. 6a Abs. 3 Satz 1 BayNatSchG). Ersatz
maßnahmen sollen die durch den Eingriff gestörten 
Funktionen des Naturhaushalts oder Werte des 
Landschaftsbildes in dem betroffenen Landschafts
raum - und damit weiträumig - möglichst gleichartig 
gewährleisten. Die Festsetzung konkreter Ersatz
maßnahmen ist eine Ermessensentscheidung der 
Gestattungsbehörde.

2.6 Anwendbarkeit der Eingriffsregelung

Uneingeschränkt anwendbar sind die vorstehenden 
Grundsätze der Eingriffsregelung, wenn für den 
konkreten Eingriff eine behördliche Gestattung 
gleich, welcher Art - erforderlich ist (Art. 6a Abs. 1 
Satz 2 BayNatSchG). Die Eingriffsregelung ist da
her insbesondere zu beachten in Planfeststellungs
verfahren (z.B. zum Bau von Abfall-Deponien, 
Straßen, Ausbau von Gewässern etc.), in immissi
onsschutzrechtlichen Anlagengenehmigungsver
fahren sowie nach bisherigem Recht in vollem Um

fang auch im Baugenehmigungsverfahren. Wesent
liche Grundsätze der Eingriffsregelung - insbeson
dere die Pflicht, vermeidbare Beeinträchtigungen zu 
unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen 
erforderlichenfalls auszugleichen - gelten allerdings 
auch bei gestattungsfreien Eingriffen, z.B. dem Bau 
von Orts- oder Gemeindeverbindungsstraßen oder 
dem Fällen einzelner ortsbildprägender Großbäume 
(vgl. Art. 6a Abs. 5 BayNatSchG).

3 Bisherige Rechtslage

3.1 Naturschutz und Landschafts
pflege in der Bauleitplanung

§ 8a BNatSchG ergänzt die bisherigen Regeln für 
die Berücksichtigung von Naturschutzbelangen in 
der Bauleitplanung, läßt sie aber im Kem unberührt. 
Nach wie vor gelten daher die folgenden allgemei
nen Grundsätze:

Das Baugesetzbuch gibt den Gemeinden auf, über 
die Bauleitpläne dazu beizutragen, eine menschen
würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln (§ 1 
Abs. 5 Satz 1 BauGB). Bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen sind deshalb unter anderem die Be
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB). 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen und Wald soll nur im notwendigen 
Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genom
men werden (§ 1 Abs. 5 Sätze 3 und 4 BauGB). In 
dieselbe Richtung zielt § 3 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, 
der die Gemeinden verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Na
turschutzes und der Landschaftspflege zu unterstüt
zen. Die in § 1 BNatSchG, Art. 1 BayNatSchG 
formulierten Ziele des Naturschutzes erhalten so 
unmittelbare Bedeutung für die Bauleitplanung.

Richtiger Ort für die Berücksichtigung der Natur
schutzbelange ist die planerische Abwägung im Sin
ne von § 1 Abs. 6 BauGB. Sie verlangt, daß die 
naturschutzfachlichen und landschaftspflegerischen 
Auswirkungen einer Planung vollständig erfaßt, zu
treffend gewichtet und anschließend untereinander 
und mit den anderen berührten Belangen zu einem 
gerechten Ausgleich gebracht werden. Alle öffentli
chen und privaten Belange sind hierbei grundsätz
lich gleichrangig. Ihre Bewertung in der Abwägung 
kann allerdings durch sogenannte gesetzliche Pla
nungsleitsätze oder Optimierungsgebote gelenkt 
werden (siehe z.B. einerseits § 1 Abs. 5 Satz 3 
BauGB und die Staatszielbestimmung des Art. 141 
Abs. 1 Satz 3 der Bayerischen Verfassung, die beide 
den Belangen des Naturschutzes ein besonderes Ge
wicht verleihen, sowie andererseits § 1 Abs. 1 
Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB - 
MaßnG), wonach dringendem Wohnbedarf der Be
völkerung "besonders" Rechnung getragen werden 
soll).
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Rechtsgrundlage für notwendige Festsetzungen bil
den für den (vorbereitenden) Flächennutzungsplan 
insbesondere § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB und für den 
(verbindlichen) Bebauungsplan § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Art 
und Maß der baulichen Nutzung), Nm. 2 und 3 
(überbaubare Grundstücksflächen und Größe der 
Baugrundstücke), Nr. 15 (Grünflächen), Nr. 16 
(Wasserflächen), Nr. 18b (Wald) sowie vor allem Nr. 
20 (Landschaftsschutzflächen) und Nr. 25 BauGB 
(Anpflanzungen und Erhalt von Bepflanzungen). Zu 
beachten ist, daß Festsetzungen auf dieser Grundla
ge zwar den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Rechnung tragen (können), daß 
sie aber stets - zumindest auch - städtebaulich be
gründbar sein und im Bebauungsplan auch so be
gründet werden müssen; ausschließlich naturschutz
fachlich oder -rechtlich begründete Festsetzungen 
erlauben allenfalls § 5 Abs. 2 Nr. 10 und § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB.

Vorrangiges Instrument für die Berücksichtigung 
naturschutzfachlicher Belange in der Bauleitpla
nung ist die Landschaftsplanung. Rechtsgrundlage 
für verbindliche naturschutzfachliche Darstellungen 
bzw. Festsetzungen in Landschafts- und Grünord
nungsplänen ist Art. 3 Abs. 4 BayNatSchG, der die 
städtebaulichen Festsetzungsmöglichkeiten der §§ 5 
Abs. 2 und 9 Abs. 1 BauGB ergänzt und erweitert 
und der mit seinen weiten Formulierungen dem 
Plangeber großen Entscheidungsspielraum läßt.

3.2 Anwendbarkeit der Eingriffsregelung

3.2.1 Im Baugenehmigungsverfahren

Die Eingriffsregelung war bisher in Bayern bei allen 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitstatbeständen 
(insbesondere §§ 30, 34 und 35 BauGB) zu beach
ten. Sie galt entgegen einer verbreiteten Ansicht 
nicht nur im Außenbereich, sondern auch im (be- 
planten oder unbeplanten) Innenbereich.

3.2.2 Im Bauleitplanverfahren

Umstritten war, ob die naturschutzrechtliche Ein
griffsregelung zusätzlich bereits auf der Ebene der 
Bauleitplanung zu beachten war. Ihre unmittelbare 
Anwendung insbesondere im Bebauungsplanver
fahren wurde zwar allgemein abgelehnt. Die Grund
gedanken der Eingriffsregelung - Bestandsaufnah
me der über einen Bebauungsplan ermöglichten Be
einträchtigungen von Natur und Landschaft, Unter
lassen vermeidbarer Beeinträchtigungen, Kompen
sation unvermeidbarer Beinträchtigungen - wurden 
aber zunehmend als notwendiger Inhalt der pla
nungsrechtlichen Abwägung im Sinne von § 1 Abs. 6 
BauGB angesehen. Begründet wurde dies vor allem 
damit, daß eine ordnungsgemäße Abwägung der 
Naturschutzbelange ohne Beachtung der in der Ein
griffsregelung angelegten Gedanken- und Prüfungs
folge nicht möglich sei. Daß diese Ansicht zutref
fend war (und ist), zeigt ein Blick auf die Behand
lung anderer Belange im Bauleitplan verfahren, wo

das Erfassen der jeweiligen konkreten Planauswir
kungen, das Vermeiden "überflüssiger" Beeinträch
tigungen eines öffentlichen oder privaten Belanges 
sowie geeignete Kompensationsüberlegungen gang 
und gäbe sind.
Vor diesem Hintergrund enthielten bereits bisher 
zahlreiche Bauleitpläne Aussagen und Festsetzun
gen zu naturschutzfachlich gebotenen Vermei- 
dungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Allge
meine Praxis war dies allerdings in Bayern im 
Gegensatz zu anderen Bundesländern - nicht. Dies 
lag unter anderem auch daran, daß es bisher an 
geeigneten Instrumenten fehlte, notwendige Aus
gleichsmaßnahmen, insbesondere über § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB festgesetzte Ausgleichsflächen, auf 
die durch den Bebauungsplan Begünstigten "umzu
legen"

4 Rechtslage nach dem Investitions-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz

4.1 Allgemeines

Ziel des neuen § 8a BNatSchG war es, eine gestaf
felte (doppelte) Prüfung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung sowohl im Bauleitplanverfahren 
als auch im nachfolgenden Baugenehmigungsver
fahren zu vermeiden. Die Lösung setzt auf der Ebene 
der Bauleitplanung an. Die einzelnen Anforderun
gen der Eingriffsregelung werden künftig regel
mäßig nur mehr hier geprüft und inhaltlich umfas
send und abschließend behandelt. Dem nachfolgen
den Einzelgenehmigungsverfahren verbleibt allein 
der Vollzug der im Bebauungsplan getroffenen Fest
setzungen zur Vermeidung und zum Ausgleich oder 
Ersatz zu erwartender Beeinträchtigungen von Na
tur und Landschaft.

4.2 Die Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung

4.2.1 Allgemeines

§ 8a Abs. 1 Satz 1 BNatSchG lautet: "Sind aufgrund 
der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhe
bung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Bau
leitplan unter entsprechender Anwendung des § 8 
Abs. 2 Satz 1 und der Vorschriften des Baugesetz
buches und des Maßnahmengesetzes zum Bauge
setzbuch in der Abwägung nach § 1 des Baugesetz
buches zu entscheiden". Die Rahmenvorschrift des 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG entspricht dem bereits 
erwähnten Art. 6a Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG.

Klargestellt ist damit folgendes:
• Die fachlichen Anforderungen der Eingriffsre

gelung, insbesondere die von ihr geforderte Prü
fungsfolge (Bestandsaufnahme, Vermeidbar
keit, Ausgleichbarkeit und Ersatz), sind uneinge
schränkt Gegenstand der bauplanungsrechtli-
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chen Abwägung im Sinne von § 1 Abs. 6 
BauGB. "Entsprechend" sind § 8 Abs. 2 Satz 1 
und Abs. 9 BNatSchG (nur) deshalb anzwenden, 
weil es sich bei Flächennutzungsplan und Be
bauungsplan nicht um gestattungsbedürftige 
Vorhaben handelt, für die die Eingriffsregelung 
überlicherweise unmittelbar gilt.

• Neben den fachlichen sind auch die rechtlichen 
Aussagen der Eingriffsregelung zu beachten. 
Maßgeblich sind hier die von der Rechtspre
chung für die bauplanungsrechtliche Abwägung 
entwickelten Regeln. Das bedeutet unter ande
rem, daß gesetzliche Planungsleitsätze strikt zu 
beachten sind und nicht in der Abwägung über
wunden werden können. Das in der Eingriffsre
gelung enthaltene Verbot vermeidbarer Beein
trächtigungen und das Ausgleichsgebot sind 
nach der neueren Rechtsprechung des Bundes
verwaltungsgerichts solche Planungsleitsätze4  ̂
Ihre Nichtbeachtung würde daher in jedem Fall 
zu einem (unheilbaren) Abwägungsfehler füh
ren.

• Die Entscheidung für oder gegen eine Planung, 
die zu unvermeidbaren und nicht (vollständig) 
ausgleichbaren Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft führt, erfolgt allein in der bau
leitplanerischen Abwägung nach allgemeinen 
Abwägungsgrundsätzen. Eine vorgeschaltete, 
gleichrangige naturschutzrechtliche Abwägung 
(vgl. § 8 Abs. 3 BNatSchG, Art. 6 a Abs. 2 
BayNatSchG) erfolgt nicht.

4.2.2 Prüfungsfolge

Hieraus ergibt sich für die Aufstellung und Ände
rung von Bauleitplänen folgende Prüfungsreihen
folge:

1. Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft im 
Plangebiet und dem von ihm beeinflußten Um
feld.
Hierbei kann auf eine Bestandsanalyse in einem 
Landschaftsplan zurückgegriffen werden

2. Feststellen der einzelnen von dem Bauleitplan zu 
erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft (vgl. Art. 6 Abs. 1, Abs. 3 Bay
NatSchG).
Der Bauleitplan muß hierzu entsprechende Aus
sagen enthalten, will er nicht wegen eines Ab
wägungsfehlers (Abwägungsdefizits) von vorn
herein rechtsfehlerhaft sein.

3. Vermeidbarkeit der Beeinträchtigungen.
Hier - wie im folgenden - ist zwischen den ein
zelnen Beeinträchtigungen zu unterscheiden. 
Der Bauleitplan muß sich im Erläuterungsbe
richt oder in der Begründung im einzelnen dazu 
äußern, warum die mit seiner späteren Verwirk
lichung verbundenen Natur- und Landschaftsbe
einträchtigungen nicht oder nur teilweise ver
meidbar sind, d.h., warum der mit seiner Aufstel
lung verfolgte Zweck nicht auf naturschonende- 
re Weise erreicht werden kann. Läßt insbesonde

re ein Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu, so ist er rechtsfehlerhaft; eine 
"Abwägung" ist hier nicht möglich.

4. Ausgleich und Ersatz für unvermeidbare Beein
trächtigungen.
Auch hier sind die einzelnen Beeinträchtigungen 
gesondert zu untersuchen. Maßstab für einen 
gelungenen Ausgleich ist Art. 6a Abs. 1 Satz 3 
BayNatSchG. Prüfungsfrage ist, ob nach dem 
Eingriff, d.h. nach Verwirklichung der geplanten 
Nutzung und Durchführung der gebotenen Aus
gleichsmaßnahmen, noch erhebliche oder nach
haltige Beeinträchtigungen Zurückbleiben.
Das Ausgleichsgebot ist - im Rahmen des natur
schutzfachlich Erforderlichen und des allgemei
nen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zwin
gend. Der Bauleitplan muß sich deshalb aus
drücklich zu diesem Aspekt äußern und darle
gen, ob und gegebenenfalls durch welche kon
kreten Darstellungen und Festsetzungen ein vol
ler oder teilweiser Ausgleich erreicht werden. 
Hierbei kann der Maßnahmenteil des Land
schaftsplanes wertvolle Hilfe leisten.
Die in Betracht kommenden Darstellungen und 
Festsetzungen wurden bereits oben kurz ange
sprochen (vgl. Punkt 3.1). In der Praxis wird es 
hier in erster Linie darum gehen, Flächen festzu
setzen, die durch auf den einzelnen Fall abge
stimmte ökologische Maßnahmen so aufgewer
tet werden sollen, daß die durch die Eingriffe zu 
erwartenden Beeinträchtigungen qualitativ aus
geglichen oder zumindest abgemildert werden. 
Unter Umständen sind eine Änderung (insbe
sondere Erweiterung) des räumlichen Geltungs
bereiches ins Auge zu fassen5̂  oder zwei räum
lich getrennte Bebauungspläne - für die Nutzung 
und den Ausgleich - aufzustellen, die dann in
haltlich miteinander verknüpft sind.

5. Abwägung für den Fall unvermeidbarer und 
nicht voll ausgleichbarer Beeinträchtigungen. 
Hier sind die berührten Belange des Naturschut
zes mit den für die geplante Nutzung sprechen
den Gesichtspunkten abzuwägen. Die verbindli
che Entscheidung über die Zulassung der ge
planten Nutzung trifft allein die planende Ge
meinde im Rahmen der allgemeinen bauleitpla
nerischen Abwägung, die deshalb auch die Ge
fahr eines Abwägungsfehlers wegen Fehlge
wichtung der Naturschutzbelange trägt.

4.3 Die Eingriffsregelung im
Einzelgenehmigungsverfahren

Besteht ein Bebauungsplan oder ist er in Aufstellung 
(§§ 30 und 33 BauGB), ist die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung im nachfolgenden Einzelgeneh
migungsverfahren nur noch insoweit anzuwenden, 
als der Bebauungsplan entsprechende Festsetzun
gen nach obigen Grundsätzen enthält (§ 8a Abs. 2 
BNatSchG). Es wird dann nur das vollzogen, was 
der Bebauungsplan festgesetzt hat. Fehlen derartige
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Festsetzungen, erfolgt keine erneute Prüfung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Die ein
zelnen Baugenehmigungen setzen damit in diesem 
Bereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes le
diglich verbindlich um und konkretisieren sie für 
den einzelnen Bauherren.

5 Umsetzung von Festsetzungen
zum Ausgleich und Ersatz von Natur- 
und Landschaftsbeeinträchtigungen

Nach § 8a Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ist im Rahmen 
der Aufstellung und Änderung insbesondere von 
Bebauungsplänen auch über Festsetzungen nach § 9 
BauGB zu entscheiden, die dazu dienen, die zu 
erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfä
higkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbil
des auf den betroffenen Grundstücksflächen oder im 
sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu 
vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen. In der 
Vergangenheit bestand bei vielen Gemeinden eine 
gewisse Scheu, von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
zu machen. Insbesondere bei der Ausweisung von 
Ausgleichsflächen trat regelmäßig die Schwierig
keit auf, wie diese Flächen auf die Begünstigten des 
Bebauungsplanes "umgelegt" werden konnten. § 8a 
BNatSchG gibt für solche Fälle nunmehr den Ge
meinden geeignete Instrumente an die Hand. So 
können die Gemeinden Ausgleichs- und Ersatzflä
chen, die außerhalb der Bauflächen ausgewiesen 
werden sollen, den jeweiligen Bauflächen zuordnen 
(§ 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG). Dies kann z.B. durch 
eine textliche Festsetzung erfolgen, in der bestimmt 
wird, welche Festsetzungen im sonstigen Plangebiet 
als Ausgleich oder Ersatz für einzelne Bauflächen 
dienen. Hierdurch ist es auch möglich, eine größere 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme mehreren Flä
chen zuzuordnen (sogenannte Sammel-Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahme).

Beim Vollzug von Festsetzungen für Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen ist zwischen Maßnahmen, 
die auf den Bauflächen selbst festgesetzt sind, und 
Maßnahmen, die im Bebauungsplan den Bauflächen 
zugeordnet sind, zu unterscheiden:
Festsetzungen auf den Bauflächen werden dem Bau
herren im Einzel-Genehmigungsverfahren verbind
lich als Nebenbestimmung aufgegeben (§ 8a Abs. 2 
BNatSchG).
Für den Vollzug von Festsetzungen für Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen, die im Bebauungsplan den 
Bauflächen zugeordnet worden sind, gelten dagegen 
§ 8a Absätze 3 und 4 BNatSchG. Hiernach hat 
grundsätzlich der jeweilige Verursacher Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen außerhalb der Bauflächen 
durchzuführen. Hat die Gemeinde von der erwähn
ten Möglichkeit des § 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG 
Gebrauch gemacht und einzelne Festsetzungen den 
Bauflächen zugeordnet, soll grundsätzlich die Ge
meinde diese anstelle und auf Kosten der späteren 
Vorhabenträger oder der Grundeigentümer durch
führen. Die Gemeinde kann hiervon absehen, wenn

die Durchführung der Maßnahmen auf andere Weise 
gesichert ist; dies kann beispielsweise durch einen 
städtebaulichen Vertrag nach § 6 Abs. 1 oder 3 
BauGB-MaßnG geschehen. Die Maßnahmen kön
nen bereits vor dem Eingriff durchgeführt werden, 
wenn dies aus städtebaulichen oder naturschutz
fachlichen Gründen erforderlich ist. Die anfallenden 
Kosten können geltend gemacht werden, sobald die 
Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 
baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen. 
Führt die Gemeinde Ausgleichs- oder Ersatzmaß
nahmen außerhalb der Bauflächen selbst durch, hat 
sie die entstehenden Kosten auf die den Ausgleichs
maßnahmen zugeordneten Grundstücke zu vertei
len. Verteilungsmaßstäbe sind nach § 8a Abs. 4 Satz
2 BNatSchG die überbaubare Grundstücksfläche, 
die zulässige Grundfläche sowie die Schwere der zu 
erwartenden Beeinträchtigungen. Diese drei Krite
rien können miteinander verbunden werden. § 8a 
Abs. 5 BNatSchG gibt den Gemeinden zudem die 
Möglichkeit, durch Satzung bestimmte Fragen im 
Zusammenhang mit Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen außerhalb der Bauflächen allgemeingültig 
zu regeln. Die Satzung kann insbesondere - in An
lehnung an das Erschließungsrecht generelle 
Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen außerhalb der Bauflächen 
sowie Einzelheiten der Berechnung und Erstattung 
der Kosten einschließlich der dabei anzuwendenden 
Verteilungsmaßstäbe enthalten. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben entsprechende Mustersat
zungen erarbeitet.

6 Abweichendes Länderrecht

§ 8b Abs. 1 BNatSchG ermächtigt die Bundesländer, 
die oben geschilderte Verknüpfung der naturschutz
rechtlichen Eingriffsregelung mit der Bauleitpla
nung durch § 8a Abs. 1 BNatSchG befristet auf 5 
Jahre nicht vorzunehmen und es bei den bisherigen 
Abwägungsgrundsätzen zur Berücksichtigung der 
Naturschutzbelange nach § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 
zu belassen. Diese sogenannte Unterschreitenser- 
mächtigung soll es nach den Worten des damals 
zuständigen Referatsleiters im Bundesbauministeri
um "denjenigen Ländern, deren Vollzug gegenwär
tig hinter den nun bundesrechtlich vorgegebenen 
Anforderungen zurückbleibt, ermöglichen, diesen 
allmählich an die Anforderungen des Gesetzes heran
zuführen" (RUNKEL6)).
Bayern hat als einziges Bundesland in vollem Um
fang von dieser Aussetzungsmöglichkeit in Art. 6f 
BayNatSchG Gebrauch gemacht . Den Gemeinden 
ist es dort allerdings freigestellt, notwendige Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der oben geschil
derten Weise nach § 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG 
einzelnen Bauflächen zuzuordnen. Der Gemeinde 
bleibt damit die Möglichkeit erhalten, sich des neu
en "Umlegungsinstrumentariums" des § 8a Absätze
3 und 4 BNatSchG zu bedienen.
Auf diese Weise können - für die Gemeinde kosten
neutral - konkrete Projekte der Landschaftsplanung,
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z.B. die im Landschaftsplan vorgesehene Renaturie- 
rung eines alten Bachlaufes, verwirklicht werden. 
Wenn die Gemeinde die Kostenregelung in einem 
städtebaulichen Vertrag - z.B. einem Folgekosten
vertrag mit dem künftigen Bauherrn vereinbart, 
erfordert die Umsetzung dieser Maßnahmen zudem 
keinen großen Verwaltungsaufwand. Schon deshalb 
ist es den Gemeinden anzuraten, sich bereits jetzt der 
Regelungen des § 8a BNatSchG zu bedienen, die ab 
Mai 1998 ohnehin auch in Bayern zwingend zu 
beachten sein werden.

Bis dahin ist die vorstehend geschilderte Gedanken
folge der Eingriffsregelung jedenfalls Grundlage 
und Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Ab
wägung der Naturschutzbelange nach § 1 Abs. 6 
BauGB.
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Bewertungsverfahren in der Bauleitplanung
Ihre Integration in den Planungsprozeß und fachliche Anforderungen an 
die Ermittlung von Eingriffen und deren Kompensation

Hubertus von DRESSLER

Einleitung

Die Zahl an Bewertungsverfahren im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist kaum 
noch überschaubar. Durch Verlagerung der Prüfung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung von 
der bauaufsichtlichen Einzelgenehmigung auf die 
Ebene der Bauleitplanung, die im Rahmen des Inve- 
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes 
1993 durch Änderung des Bundesnaturschutzgeset
zes vorgenommen wurde, hat sich die Zahl der Be
wertungsverfahren noch erhöht.
Gegenstand dieses Beitrags ist nicht ein Überblick 
über die derzeit angewandten Verfahren oder gar der 
Vorschlag für ein neues Bewertungsverfahren. Ein 
Schwerpunkt soll die Einordnung der Verfahren in 
einen aus der Sicht der Planungspraxis als Land
schaftsplaner sinnvollen Gesamtzusammenhang bil
den, weil dies in der andauernden Diskussion über 
Methoden der Qualifizierung und Quantifizierung 
sowie das Für und Wider von Vereinfachungen zu 
oft in den Hintergrund gerät.
Zunächst geht es um die Frage, wann mit der Bewer
tung von Eingriffen in Natur und Landschaft begon
nen werden muß. § 8a BNatSchG bezieht sich auch 
auf die Ebene der Flächennutzungsplanung. Auch 
die politische Diskussion in den Städten und Ge
meinden über die Frage der Bewertung von Eingrif
fen in Natur und Landschaft setzt wesentlich früher 
ein als auf der Ebene des Bebauungsplans. Kann der 
Landschaftsplan ein hilfreiches Instrument im Rah
men der Realisierung des Baurechtskompromisses 
sein? In welchem Verhältnis stehen die Bewertun
gen von Eingriffen auf den verschiedenen Ebenen 
zueinander und welche Vorgaben bzw. Vereinfa
chungen sind für das Verfahren der Eingriffs-/ Aus
gleichsbewertung auf Ebene des Bebauungsplans 
durch die frühzeitige Behandlung dieser Thematik 
auf der Flächennutzungsplanebene gegeben?
Der zweite Teil des Beitrags wird sich auf die Ein
griffsregelung auf Ebene des Bebauungsplans kon
zentrieren. Hierbei sollen zunächst die Probleme bei 
der Anwendung stark standardisierter Bewertungs
verfahren kurz skizziert werden.
Vor diesem Hintergrund werden naturschutzfachli
che Anforderungen an die Verfahrensschritte der 
Eingriffsregelung zum Bebauungsplan formuliert, 
die dazu beitragen sollen, dem Anliegen der Ein
griffsregelung gerecht zu werden:

• Dem Vorrang der Vermeidung von erheblichen 
Beeinträchtigungen bzw. ihrer Verminderung,

• der Sicherung des Status quo durch die Wieder
herstellung der ursprünglichen landschaftsöko
logischen Funktionen des vom Eingriff betroffe
nen Landschaftsraumes,

• der Anwendung des Verursacherprinzips. 
Letztlich bleibt die Frage, ob angesichts der nur 
"entsprechenden" Anwendung der Eingriffsrege
lung in der Bauleitplanung eine sehr weitgehende 
Standardisierung überhaupt geboten erscheint.
Die Diskussion um Bewertungsverfahren zur Um
setzung der Eingriffsregelung bewegt sich in einem 
Spannungsfeld zwischen (naturschutz-)fachlichen, 
rechtlichen und verwaltungspraktischen Anforde
rungen.
Aus fachlicher Sicht ergeben sich besonders Proble
me bei der Bewertung spezifischer Ausprägungen 
des Naturhaushalts (aufgrund fehlender direkter 
Meßbarkeit, unterschiedlicher Parameter und Di
mensionen), aber auch bei der Bewertung von Be
einträchtigungsintensitäten durch Eingriffe und bei 
der Prognose der Wirksamkeit von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, so daß bislang in vielen Fragen 
ein fachlicher Konsens fehlt.
Auch aus juristischer Sicht gibt es zu einer Reihe 
von Aspekten der Eingriffsregelung unterschied
lichste rechtliche Interpretationen.
Auf seiten der Verwaltung steht die möglichst einfa
che Handhabung von Verfahren im Verwaltungsall
tag im Vordergrund.
Allerdings wird von allen am Diskussionsprozeß 
Beteiligten die Notwendigkeit einer Vereinheitli
chung der Handhabung der Eingriffsregelung auf
grund ihrer Bedeutung im Planungssystem für erfor
derlich gehalten. Aktuelle Forschungsvorhaben zur 
Anwendung der Eingriffsregelung^ haben für ein
zelne Arbeitsschritte im Ablauf der Eingriffsrege
lung methodische Grundsätze, Definitionen und 
Konventionsvorschläge für eine einheitliche An
wendung erarbeitet, betonen aber die Notwendigkeit 
einer einzelfallbezogenen Anwendung der Ein
griffsregelung.

1 Anwendung der Eingriffsregelung im Rah
men der vorbereitenden Bauleitplanung

Eine die Eingriffsregelung bewältigende Planung 
hat nach den Vorgaben des §8a BNatSchG bereits

61



Tabelle 1

Für die Schutzgüter im Rahmen des Landschaftsplans 
zum Flächennutzungsplan zu erfassende Kriterien

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Erfassung
- besonders schutzwürdiger Bereiche, z.B. aufgrund 
der Lebensraumstrukturen, ihrer Seltenheit/Gefähr- 
dung, der naturraumtypischen Repräsentanz, der Le
bensraumbedingungen, der vorhandenen oder zu ent
wickelnden Biotopverbundfunktionen.

Schutzgut Boden

Erfassung
- von Bereichen mit besonderem Biotopentwick
lungspotential aufgrund feuchter/nasser/trock- 
ner/nährstoffarmer Standortbedingungen
- natürlicher, natumaher oder seltener Böden

Schutzgut Grundwasser

Erfassung
- der Bereiche mit geringem Geschütztheitsgrad ge
genüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen
- der Bereiche mit besonderer Bedeutung für die 
Grundwassemeubildung
- zerschneidungsempfindlicher, grundwassemaher 
Standorte (Grundwasserflurabstand <l,5m )

Schutzgut Oberflächengewässer

Erfassung
- natumaher Fließgewässer (samt Aue bzw. Niede
rung) und Stillgewässer (s. Schutzgut Arten/Lebens- 
gemeinschaften)

Schutzgut Klima/Lufthygiene

Erfassung
- vorhandener und entwicklungsbedürftiger Leitbah
nen für den Transport bzw. den Austausch von Kalt- 
und Frischluft
- bedeutsamer Flächen für die Entstehung von Kalt- 
und Frischluft

Schutzgut Landschafts-/Ortsbild

Erfassung
- der nach den Kriterien Eigenart, Vielfalt, Schön
heit besonders erlebniswirksamen Strukturen/Räu- 
me unter Berücksichtigung besonderer Blickbezie
hungen und Wegeverbindungen (z.B. Grünzüge)

Schutzgut Kulturgüter

Erfassung
- sinnlich wahrnehmbarer Kulturgüter von beson
ders charakteristischer Eigenart, insbesondere Kul
tur-, Bau-, Bodendenkmalen, historischen Kultur
landschaften und -landschaftsteilen

Schutzgut Wohnen und Wohnumfeld

Erfassung
- von Wohnumfeldflächen mit besonderer Bedeu
tung für die Naherholung, Ferienerholung und son
stige Freizeitgestaltung

auf der Ebene des Flächennutzungsplans anzuset
zen. Die koordinierende und integrierende Steue
rungsfunktion des Flächennutzungsplanes bietet 
umfassende Möglichkeiten zur planerischen Um
weltvorsorge unter Berücksichtigung des gesamten 
Gemeindegebietes. Diese Stufe ist von besonderer 
Bedeutung, da die hier zu treffenden grundsätzli
chen Raumnutzungsentscheidungen in starkem 
Maße die Möglichkeiten der Eingriffsvermeidung 
bzw. den Umfang ggf. notwendig werdender Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen bestimmen. 
Zentrale Bedeutung hat die Ebene der vorbereiten
den Bauleitplanung im Hinblick auf das Vermei
dungsgebot. Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage, 
ob und wie sich die weitere städtebauliche Entwick
lung möglichst günstig mit dem Schutz der natürli
chen Lebensgrundlagen vereinbaren läßt. Ziel ist die 
Lenkung der baulichen Entwicklung in vergleichs
weise gering empfindliche Bereiche des Naturhaus
halts und des Landschaftsbildes. Wichtig ist hierfür 
die Beachtung räumlich-funktionaler Zusammen
hänge für den Schutz und die Entwicklung der Land
schaft.
Zudem hat der Flächennutzungsplan die Aufgabe, 
Vorsorge für die Kompensation der durch ihn vorbe
reiteten Eingriffe zu treffen. Auch hier ermöglicht 
die auf das gesamte Gemeindegebiet bezogene Be
trachtungsweise des F-Plans die Einbindung der 
Kompensationsmaßnahmen in einen großräumig- 
funktionalen Zusammenhang und die vorausschau
ende Sicherung der erforderlichen Rächen.
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
steht nicht die Entwicklung neuer Bewertungsver
fahren im Vordergrund, sondern die konsequente 
Nutzung bestehender Instrumente zur Bewältigung 
der "Eingriffsregelung in der Bauleitplanung"
In den meisten Bundesländern bildet hierfür der 
Landschaftsplan das geeignete Instrument, dem in 
Bezug auf die Eingriffsregelung in der Bauleitpla
nung besondere Bedeutung zukommt. (In diesem 
Zusammenhang verweist §8a BNatSchG auf die 
Darstellungen der Landschaftsplanung, die die er
forderlichen ökologischen Informations- bzw. Ab
wägungsgrundlagen bereitstellen kann.)
Die Kenntnisse über den aktuellen Zustand von Na
tur und Landschaft sind die entscheidende Voraus
setzung

für die Ermittlung der durch die Flächennut
zungsplanung vorbereiteten Eingriffe, 
für die Suche nach Standortvarianten im Sinne 
der Vermeidung,
für die Suche nach entwicklungsfähigen, auf
wertbaren Flächen im Sinne der Kompensation 
von Eingriffen.

Der Flächenbezug des Landschaftsplans bietet dabei 
die Möglichkeit einer naturräumlichen Gesamtbe
trachtung im Gemeindegebiet. Dadurch können 
räumlich-funktionale Zusammenhänge (z. B. Bio
topverbundsysteme, klimatisch relevante Leitbah
nen, Grünzüge) berücksichtigt werden.
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Untersuchungsrelevant im Rahmen des Landschafts
plans zum Flächennutzungsplan sind folgende 
Schutzgüter:

Arten und Lebensgemeinschaften 
Boden
Grundwasser
Oberflächenwasser
Klima/Lufthygiene
Landschafts-/Ortsbild
Kulturgüter i. S. von § 2 Abs. 1 Satz 13 BNatSchG 
Wohnen und Wohnumfeld.

Für diese Schutzgüter sind besondere Funktionen 
und Empfindlichkeiten zu untersuchen (vgl. Tabelle 
1 ).
Durch die Flächennutzungsplanung zu erwartende 
Eingriffe (also geplante Baugebiete) sind vor dem 
Hintergrund des aktuellen Zustands von Natur und 
Landschaft wie auch auf der Basis eines landschafts
planerischen Zielkonzeptes vorzunehmen, welches 
schütz- und entwicklungsbedürftige Funktionen des 
Naturhaushaltes im räumlich-funktionalen Zu
sammenhang darstellt (Bsp. Freiraumsystem, Bio
topverbund, Entwicklung zusammenhängender Er
holungsräume, naturschutzrechtliches Schutzge- 
bietskonzept).
Da die Wirkungen des Eingriffs vorhabens auf dieser 
Ebene nur sehr pauschal abprüfbar sind, steht die 
Suche nach Standorten, die gegenüber dem geplan
ten Vorhaben eine möglichst geringe Empfindlich
keit aufweisen, im Vordergrund.
Zu prüfen ist
• die jeweilige Bedeutung der einzelnen Schutz

güter bzw. die Bedeutung der jeweiligen Funk
tionen am Ort des Eingriffs,

• die Bedeutung der für einen Eingriff vorgesehe
nen Flächen für verschiedene räumlich-funktio
nale Beziehungen zu angrenzenden Bereichen,

• die Bedeutung der für einen Eingriff vorgesehe
nen Fläche für die Verwirklichung von land
schaftsplanerischen Entwicklungszielen (also 
ob sich ggf. bestimmte Ziele durch die Lage oder 
Art bestimmter Eingriffe nicht mehr erreichen 
lassen).

Auf der Grundlage dieser Prüfung ist eine Gesamt
einschätzung vorzunehmen, deren Ergebnis bei
spielsweise in folgenden Kategorien dargestellt wer
den kann:

• Ausschlußfläche:
Die Fläche sollte aufgrund ihrer besonderen Be
deutung für Natur und Landschaft grundsätzlich 
von den Eingriffen freigehalten werden; es sind 
Altemativstandorte für die beabsichtigte Nut
zung zu suchen.

• Bedenklichkeitsfläche:
Aufgrund der Bedeutung der Fläche für die Be
lange von Naturschutz und Landschaftspflege 
sind unter Berücksichtigung des Einzelfalls 

risikoärmere Standorte auszuwählen bzw. 
besondere Vorkehrungen zur Verminderung 
von Beeinträchtigungen zu treffen oder

bei Realisierung der geplanten Nutzung i.d.R. 
umfangreiche Kompensationsmaßnahmen 
erforderlich.

Bei Weiterverfolgung der Planung ist ein erhöh
ter Untersuchungsaufwand im Hinblick auf die 
Eingriffsregelung zu beachten.

• Angebotsfläche (grundsätzliche Zustimmung): 
Die Fläche weist aufgrund ihrer Bedeutung für 
die Belange von Naturschutz und Landschafts
pflege im Gemeindegebiet eine vergleichsweise 
geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Vorha
ben auf. Die aus dem Eingriff resultierenden 
Beeinträchtigungen sind aufgrund der überwie
gend betroffenen Funktionsausprägungen mit 
allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt 
ausgleichbar.

Die Auswahl von Flächen für potentielle Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist aus dem Zielkon
zept des Landschaftsplans zu entwickeln. Dabei soll 
die Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men möglichst differenziert in Abhängigkeit von 
Art und Ort des betrachteten Eingriffs nach natur
räumlichen, funktionalen und qualitativen Kriterien 
vorgenommen werden (Kompensationsmaßnahmen 
z. B. in derselben Landschaftseinheit wie der Ort des 
Eingriffs).
Der Flächenumfang für potentiell notwendig wer
dende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen läßt sich 
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nur nä
herungsweise aus der Art und dem Umfang des 
geplanten Eingriffs, der aktuellen Bedeutung der 
Eingriffsfläche für die Belange von Natur und Land
schaft sowie den Möglichkeiten zur Einbindung der 
Kompensationsflächen in eine räumlich-funktionale 
Gesamtstruktur abschätzen.
Die folgenden beiden Beispiele bzw. Abbildungen 
sollen belegen, daß der Landschaftsplan nicht nur 
theoretisch das zentrale Instrument zur Aufarbei
tung der Belange von Natur und Landschaft auf 
Gemeindeebene ist, sondern in der Praxis ein zen
trales Instrument im Sinne eines übergeordneten 
Konzepts zur Umsetzung der Eingriffsregelung sein 
kann: Abbildung 1 zeigt einen vereinfachten Prüf
katalog auf Ebene der Flächennutzungsplanung für 
ein Gewerbegebiet im Rostocker Osthafen, Abbil
dung 2 die Beurteilung von potentiellen Siedlungs
flächen im Rahmen des Landschaftsplanes für die 
Gemeinde Edemissen.
Die zum Flächennutzungsplan parallele Aufstellung 
eines Landschaftsplans erleichtert die sachgerechte 
Behandlung der Eingriffs-AAusgleichsproblematik 
auf der Ebene der Bebauungsplanung erheblich. Ne
ben einer Reduktion des Verfahrensaufwands führt 
die Wahl vergleichsweise risikoarmer Standorte für 
Siedlungsflächen zu einem geringeren Umfang an 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Weitere Vorteile für die Bearbeitung der Eingriffs
regelung auf der Ebene der verbindlichen Bauleit
planung ergeben sich z.B. hinsichtlich
• der Sicherheit bei der Abgrenzung des Untersu

chungsgebietes (Eingriffsfläche und ggf. beein-
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Bezeichnung des 
geplanten Vorhabens

Rostocker Osthafen, Gewerbegebiet, ca. 18 ha
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F-Plan
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Naturraum Brookhusener Lehmmoräne, eben bis flachwellig; im 
Randbereich zum Urstromtal der Warnow

vorh.
Nutzung

gewerblich genutzt

Umweltplanerische 
Zielkonzeption für 
das Plangebiet 
(im räumlichen 
Zusammenhang)

Städtebauliche Aufwertung des Plangeb. u. a. durch:

• Bodensanierung

• Sicherung von Retentionsraum auf Überflutungsflächen

• Uferzonenrenaturlerung

• Aufwertung der Erlebniswirksamkeit und Zugänglichkeit 
des Ufers

Quelle: Landschaftsplan; Sicherungs- und 
________Sanierungskonzept______________

Umweltrechtliche 
und naturschutz
rechtliche Vorgaben

Gewässerschutzstreifen von 100 m (§ 7 NatSchG M/V)

Abbildung 1

Prüfkatalog zur vereinfachten Risikoeinschätzung für ein Gewerbegebiet im Rostocker Osthafen

trächtigte Randbereiche und ggf. potentiell ge
eignete Kompensationsflächen);

• des notwendigen Umfangs der problemange
messen notwendigen Untersuchungsbreite und 
-tiefe zur Ermittlung des aktuellen Zustands von 
Natur und Landschaft;

• der Möglichkeit zur Anwendung vereinfachter 
Bewertungsverfahren, wenn keine Funktionen 
mit besonderer Bedeutung für die Leistungsfä
higkeit des Naturhaushaltes bzw. das Land
schaftsbild betroffen sind;

• der örtlichen Konkretisierung der Ziele von Na
turschutz und Landschaftspflege als Bewer
tungsmaßstab für verschiedene Bewertungs
schritte im Rahmen der Eingriffsregelung;

• der Festlegung geeigneter Kompensationsziele 
(z. B. insbesondere für das Landschaftsbild und 
die Festlegung von Ersatzmaßnahmen) sowie

hinsichtlich der räumlichen Anordnung dieser 
Maßnahmen.

2 Bewertungsverfahren zur Anwendung der 
Eingriffsregelung im Rahmen der ver
bindlichen Bauleitplanung

2.1 Arbeitsschritte

Die Eingriffsbeurteilung auf Ebene des Bebauungs
planes (B-Plan-Ebene) muß folgende Arbeitschritte 
umfassen:

• Arbeitsschritt 1: Abgrenzung des Untersu
chungsgebietes.

• Arbeitsschritt 2: Erfassung und Bewertung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes.
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Boden Q • Niedermoor, durch Aufschüttung überlagert und bebaut

• hohe Vorbelastung durch Altlasten

• gering. Risiko hlnsichtl. der Beeinträchtigung des Bodens

Grund- Q  
wasser

• geringer Grundwasserflurabstand (< 2m)

• GW nicht geschützt gegenüb. flächenhaft eindringenden 
Schadstoffen

• hohe gewerbl. bedingte Vorbelastung

Ober- Q  
flächen
wasser

• potentieller Überflutungsbereich der Unterwarnow

• hohes Risiko hlnsichtl. Schadstoffeintrag in die 
Unterwarnow bei Hochwasser

Klima, Q
Luft-
hygiene

• Gewerbeflächen - Klimatop

• geringes Risiko aufgr. geringer Leistung Im Klimahaushalt 
und geringer zu erwartender Belastungen

Arten- /  Q  
Lebens
gemein
schaften

• wertvolle Biotope nicht vorhanden

• Vorkommen geschützter Arten nicht ausschließbar

• gering. Risiko hlnsichtl. der Beelntr. von Lebensräumen

Land- Q
schafts-/
Ortsbild

• Erlebniswlrksamkelt gewerblich bedingt gering

• gering. Risiko hlnsichtl. der Beelntr. der Erlebnlswlrksamk.

Wohn-/ Q
Wohnum-
feldqualität

• Wohnnutzung nicht vorhanden

• Beeinträchtigung angrenzender Nutzungen nicht 
ausschließbar

Kulturgüter nicht vorhanden

Umwelt-/ natur
schutzfachliche 
Einschätzung

Angebotsfläche (grundsätzliche Zustimmung)

Untersuchungs
erfordernis; Empf. 
für weitere Planung

• GOP unter besonderer Beachtung des Hochwasser- und 
GW-Schutzes, Fauna und Altlasten

• Reduzierung der Versiegelung, Flachgründung, 
kllmagerechte Bebauung

Ausgleich und Er
satz (erste Hinweise)

• Kompensation erforderlich

• Im Plangebiet möglich

Abbildung 1 (Fortsetzung)

Prüfkatalog zur vereinfachten Risikoeinschätzung für ein Gewerbegebiet im Rostocker Osthafen

• Arbeitsschritt 3: Ermittlung erheblicher oder 
nachhaltiger Beeinträchtigungen (Wirkungspro
gnosen zur Ermittlung der Auswirkungen der 
geplanten Eingriffe auf die Schutzgüter).

• Arbeitsschritt 4: Ermittlung von Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Minderung von mit dem 
Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen.

• Arbeitsschritt 5: Ermittlung von Art, Umfang 
und räumlicher Lage von Maßnahmen zum Aus
gleich bzw. Ersatz der mit dem Eingriff verbun
denen Beeinträchtigungen.

2.2 Zum Einsatz standardisierter Bewer
tungsverfahren

In der Praxis der Eingriffsregelung in der Bauleit
planung werden zunehmend standardisierte Bewer

tungsverfahren zur Ermittlung des Kompensations
umfangs eingesetzt. Als Ziel dieser Verfahren wird 
die Vereinheitlichung der Vorgehensweise, die Be
schleunigung des Verfahrens sowie die Vereinfa
chung von Abstimmungs- und Abwägungsprozes
sen angegeben.

Die bisher in verschiedenen Bundesländern, Land
kreisen oder auch Städten und Gemeinden ent
wickelten und angewandten Verfahren weisen alle 
eine ähnliche Grundstruktur auf. Mit Hilfe einiger 
weniger Bewertungskriterien wird der aktuelle Zu
stand von Natur und Landschaft vor dem geplanten 
Eingriff einer Wertstufe zugeordnet. Die gleichen 
Kriterien werden nachfolgend für die Bewertung der 
voraussichtlichen Situation des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes nach dem Eingriff herangezo
gen. Durch den Vergleich der ermittelten Werte vor
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Abbildung 2

Beispiel zur Beurteilung von geplanten Siedlungsflächen (Landschaftsplan Gemeinde Edemissen, PLANUNGS
GRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT)
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Einstufungsunterschiede von Biotoptypen auf einer 
vereinheitlichten 10-teiligen Bewertungsskala

Abbildung 3

Vergleich ausgewählter Bewertungsverfahren

und nach dem Eingriff wird die eingriffsbedingte 
Wertminderung bestimmt, die in der Regel mit der 
Größe der betroffenen Fläche multipliziert wird. Um 
diese Wertminderung zu kompensieren, soll mit Hil
fe von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men, denen jeweils ebenfalls unterschiedliche Wert
stufen zugeordnet werden, eine entsprechend große 
Wertsteigerung erreicht werden.

Kennzeichnend für die formalisierten Quantifizie
rungsmodelle ist der Umstand, daß sie in der Regel 
im vorhinein ausdrücklich bestimmte, grundsätzlich 
relevante Faktoren nicht in die Rechenoperationen 
einbeziehen bzw. davon ausgehen, daß die nicht 
unmittelbar berücksichtigten Sachverhalte mittelbar 
durch die "berechenbaren" einbezogen werden.

Überwiegend basieren diese Verfahren auf Biotop
wertkonzepten (kardinal skalierte Biotop- und Nut
zungstypen als Rechengröße). Wirkfaktoren des 
Eingriffs Vorhabens, die zu erheblichen oder nach
haltigen Beeinträchtigungen führen können, werden 
allenfalls stark pauschalisiert berücksichtigt.

Aufgrund der unterschiedlichen Bezugsebenen, ins
besondere unterschiedlicher Biotop- und Nutzungs
typenlisten sowie Skalenbreiten und konkreter Ver
rechnungsfaktoren (z.B. Beeinträchtigungs-, Zeit
faktoren) sind die verschiedenen Verfahren nur be
dingt untereinander vergleichbar. Die Transformati
on der Einstufungen vergleichbarer Biotoptypen in 
den verschiedenen Bewertungsverfahren auf eine 
einheitliche zehnteilige Bewertungsskala macht er
heblich voneinander abweichende Einstufungen 
deutlich (Abb.3). Bereits diese Unterschiede in den 
Biotopwerteinstufungen zeigen die fehlende fachli
che Begründbarkeit der kardinalen Werteinstufun
gen. Sie lassen sich auch nicht allein mit der Berück
sichtigung unterschiedlicher regionaler Verhältnisse 
begründen.
Die Unterschiede bei der Einstufung von Biotop- 
werten setzen sich bei der Ermittlung des Flächen
umfangs für Kompensationsmaßnahmen fort. Je 
nach Verfahren zieht die Zerstörung vergleichbarer 
Biotoptypen durch Versiegelung einen unterschied
lichen Kompensationsumfang nach sich (Abb. 4,
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Abbildung 4

Beispiele für den errechneten Kompensationsumfang in ausgewählten Bewertungsverfahren

linke Seite). Die Unterschiede verstärken sich, wenn 
zusätzliche BeeinträchtigungsWirkungen (z. B. die 
Beeinträchtigung randlicher Biotoptypen) bei der 
Ermittlung des Kompensationsumfangs berücksich
tigt werden (Abb.4, rechte Seite).
Ferner zeigt sich, daß das Ziel einer Vereinheitli
chung auch bei den Rechenmodellen vielfach nicht 
erreicht wird. Die Verfahren enthalten - angesichts 
des Bewertungsgegenstands Naturhaushalt und 
Landschaftsbild verständlich - Entscheidungsoptio
nen, die von Bearbeiter zu Bearbeiter verschieden
artige Ergebnisse möglich werden lassen.

2.3 Anforderungen an die Bearbeitung der 
einzelnen Arbeitsschritte

Aus fachlicher Sicht sind an die Bearbeitung der 
jeweiligen Arbeitsschritte der Eingriffsbeurteilung

auf B-Plan-Ebene nachfolgend einige grundsätzli
che Anforderungen zu stellen.
Arbeitsschritt 1:
Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ist von 
besonderer Bedeutung für die umfassende Ermitt
lung möglicher Beeinträchtigungen des Eingriffs
vorhabens und die Planung von Kompensations
maßnahmen. Sie ist abhängig von der zu erwar
tenden räumlichen Ausdehnung der voraussichtlich 
zu erwartenden Beeinträchtigungen, von der Emp
findlichkeit des Naturhaushaltes und muß in ausrei
chendem Maße die Verwirklichung von Kom
pensationsmaßnahmen ermöglichen. Die Abgren
zung des Untersuchungsraumes ist folglich einzel
fallspezifisch festzulegen, ggf. im Zuge der Planung 
auch zu erweitern.
Arbeitsschritt 2:
Gegenstand der Eingriffsregelung sind die Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Land-
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Beispiele für den errechneten Kompensationsumfang in ausgewählten Bewertungsverfahren

schaftsbild. Die Bestandsaufnahme muß daher fol
gende Schutzgüter und deren spezifische Funktio
nen innerhalb des Naturhaushalts umfassen:

Arten und Lebensgemeinschaften (Pflanzen- 
und Tierwelt)
Landschaftsbild (Vielfalt, Eigenart und Schön
heit von Natur und Landschaft)
Boden
Wasser (Grundwasser und Oberflächengewäs
ser)
Klima/Luft.

Die Erzielung rechtskonformer Ergebnisse in den 
Bewertungsverfahren setzt voraus, daß die Untersu
chungsbreite alle Funktionen umfaßt, die von Beein
trächtigungen durch das Vorhaben betroffen sein 
können. Werden z.B. ausschließlich Biotoptypen als 
Indikatoren für die Erfassung und Bewertung von 
Natur und Landschaft herangezogen, besteht eine 
große Wahrscheinlichkeit, daß diese Ergebnisse so
wohl aus fachlicher als auch aus juristischer Sicht 
dann nicht haltbar sind, wenn (andere) Funktionen 
von besonderer Bedeutung erheblich oder nachhal
tig beeinträchtigt sein können.

Im Sinne einer Reduktion des Aufwandes kann die 
mehr oder weniger ausschließliche Verwendung von

Biotoptypen (als Komplexindikatoren) aber ausrei
chen, wenn ausschließlich Funktionen von allge
meiner Bedeutung betroffen sein können. Die An
wendung vereinfachter Bewertungsverfahren muß 
auf diese Fälle beschränkt bleiben. Entscheidend für  
die Auswahl von Bewertungsverfahren bzw. die 
Festlegung der notwendigen Ermittlungsintensität 
sind also Größe und Art des Vorhabens, die Bedeu
tung der potentiell betroffenen Funktionen und die 
sich hieraus ergebenden Wirkungsintensitäten.
Aus fachlicher Sicht lassen sich zur Bewertung der 
(relevanten) Funktionen des Naturhaushalts in der 
Mehrzahl der Fälle nur ordinale Wertskalen (3 
5-stufig) verwenden, da häufig zur Werteinstufung 
unterschiedliche Parameter zusammengefaßt wer
den müssen (Abb. 5). Dies hat entscheidende Kon
sequenzen für die anzuwendende Methodik in den 
weiteren Verfahrensschritten.

Der Bewertung der Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts und des Landschaftsbildes kommt im 
Rahmen der Eingriffsregelung entscheidende Be
deutung zu für

die Bestimmung des Ausmaßes der Beeinträch
tigungen (in Verbindung mit der Intensität der
Einwirkungen),
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Em pfindlichkeit gegenüber Biotopverlust 
und Veränderung der Standortverhältnisse

vorgesehener Standort (detailliert untersucht j

sehr hoch (§28a)

hoch

mittel

gering

sehr gering

Abbildung 5

Beispiel für eine Biotoptypenbewertung (Geplanter Standort GVZ Osnabrück - Ausschnitt)
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Abbildung 6

Räumliche Konkretisierung risikovermeidender/-vermindernder Maßnahmen sowie Bestimmung der Ziele für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (geplanter Standort GVZ Osnabrück - Ausschnitt)
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Tabelle 2

Räumliche Konkretiserung risikovermeidender Maßnahmen

ZiehVC; der Risiko- 
■rmeidung 10 11 12

Flä

i j f ;

che P 

15

fr
16 18 19

Erhalt von Boden
funktionen seltener 
Böden

o

Grundwasser-
schutz/Gewässer-
schutz

o • 0 0

Erhalt der Biotop- 
funktionen (O) • 0 0 0 O 0 0

Schutz angrenzen
der Biotope • • O

Erhalt land
schaftsbildprägen
der Elemente

0 0 0 0 0 0

Erhalt der Biotop
vernetzung • 0 O O 0 0

Erhalt von Wege-
verbindungen/Erho-
lungsfunktionen

o 0 0 O

Schutz angrenzen
der Erholungsfunk
tionen

O

Erhalt von Kultur- 
und sonstigen 
Sachgütern

O 0 0

Einzelkriterien
0  schwerwiegendes Kriterium 
O  relevantes Kriterium

die Freihaltung von Flächen mit besonderen 
Funktionen des Naturhaushalts (Vermeidung), 
die Festlegung gleich wertiger Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen,
die Bestimmung des Vorwertes von vorgesehe
nen Flächen für die Kompensation.

Die Qualität der Bestandsaufnahme und Bewertung 
und ihre nachvollziehbare Aufbereitung bestimmt 
somit wesentlich die Handhabung der Eingriffsrege
lung und ihre Funktion in der Abwägung.

Arbeitsschritt 3:
Die vollständige Erfassung vorhabensbedingter 
Wirkungen stößt aufgrund fehlender Informationen 
über die durch den Bebauungsplan ermöglichten 
Einzelvorhaben an Grenzen. Generell muß von der 
maximal zulässigen Ausnutzung der Festsetzungen 
eines Bebauungsplans ausgegangen werden. Die 
verschiedenen vorhabensbedingten Wirkungen sind 
mit der jeweiligen Empfindlichkeit des Naturhaus
halts (bzw. der Bedeutung der Funktionen) zur Be

wertung der jeweiligen Beeinträchtigungsintensi
täten zu verknüpfen. Angesichts der überwiegend 
notwendigen Verwendung ordinaler Wertskalen zur 
Bewertung des Naturhaushalts muß dies über Be
wertungsmatrizes erfolgen.

Arbeitsschritt 4:
Während auf der Ebene der Flächennutzungspla
nung zur Umsetzung des Vermeidungsgebots die 
Wahl des geeigneten Standortes für das Vorhaben im 
Vordergrund steht, sind auf der Ebene der Bebau
ungsplanung Möglichkeiten zur Modifizierung des 
Vorhabens im Hinblick auf Vermeidung oder Ver
minderung nachhaltiger Beeinträchtigungen erfor
derlich, wie z.B. Verkleinerung von Baugebieten, 
Freihaltung wertvoller Teilflächen, Veränderung der 
Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nut
zung, Festsetzung flächensparender Bauweisen, 
Verwendung orts- und landschaftstypischer Bau
stoffe, Reduktion von Bauhöhen, Reduzierung des 
Versiegelungsgrades, Schaffung von Versickerungs-
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Tabelle 3

Räumliche Konkretisierung spezieller Ausgleichsziele

Ausgleichsziele
III IV V

Fläch
VI

e Nr 

VII VIII IX ' /X; •;

Sicherung der 
Grundwasserneubildung • •

Keine dauerhaften Ein
griffe in das 
Grundwasser

• o
Sicherung von Boden
funktionen X • o X

Berücksichtigung biokli
matischer Funktionen O o
Beeinträchtigung be
nachbarter grundwas
serabhängiger Biotope 
vermeiden (vor allem in 
der Bauphase)

X o O •

Sicherung benachbarter 
Biotope X X X • X X X

Erhalt des Biotopver- 
bundes X o O O

Minimierung der Licht
emission X o O X X X

Schutz des Land
schaftsbildes, Berück
sichtigung des Stadt
bildes

O
X

• • X X • •

Sicherung von Wege Ver
bindungen X X X X X X X

Minimierung der Lärm
emissionen O • X

Ziel ist vorzusehen 
•  für gesamte Fläche 
O für Teilflächen 
x in Randbereichen

flächen für Oberflächenwasser, Ausschluß bestimmter 
störender Nutzungen etc.

Es muß deutlich werden, auf welche Funktionen die 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wirken 
(Abb. 6 und Tabelle 2). Die Maßnahmen müssen 
ihren Niederschlag in der Reduktion des verbleiben
den Kompensationsumfangs finden.

Arbeitsschritt 5:
Für die ermittelten verbleibenden erheblichen und 
nachhaltigen Beeinträchtigungen sind ihre Aus- 
gleichbarkeit zu überprüfen und entsprechende Aus
gleichsmaßnahmen zuzuordnen (Tabelle 3 und Abb. 
7). Ziel dieser Ausgleichsmaßnahmen muß es sein, 
daß die wesentlichen, vor dem Eingriff gegebenen 
Funktionen des betroffenen Raumes wiederher
gestellt werden können (funktionaler Aspekt).

Von einer Nichtausgleichbarkeit ist auszugehen, 
wenn die vor dem Eingriff gegebenen Funktionen

nicht innerhalb von 25 Jahren wiederhergestellt 
werden können (zeitlicher Aspekt).
Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder die 
Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Land
schaftsbildes müssen im gleichen Bezugsraum, der 
durch den Eingriff beeinträchtigt worden ist, wie
derhergestellt werden (z.B. Naturraum, Land
schaftsbildtyp, klimatischer Wirkungsraum, Ein
zugsgebiet).
Generell sind erheblich oder nachhaltig beeinträch
tigte Funktionen gleichartig, mindestens im glei
chen Flächenumfang und gleicher Wertigkeit, wie
derherzustellen. Diese allgemeine Anforderung zum 
Ausgleichsumfang ist in der jeweils speziellen Si
tuation des Einzelfalls z.B. abhängig von

ggf. verbleibenden Teilfunktionen am Eingriffs
ort,
der Lage der Ausgleichsmaßnahme unter räum
lich-funktionalen Gesichtspunkten (randliche
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Abbildung 7

Zuordnung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünordnungsplan (Geplanter Standort 
GVZ Osnabrück - Ausschnitt)
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Störungen, Isolation, Angliederung an vorhan
dene, bereits schutzwürdige Flächen), 
der Vorwertigkeit der gewählten Ausgleichsflä
chen, die generell eine geringe Wertigkeit auf
weisen sollte,
den Lebensraumansprüchen bestimmter Arten 
bzw. Artengruppen.

Die Bemessung des Kompensationsflächenumfangs 
verlangt insbesondere beim Ausgleich bzw. Ersatz 
von Funktionen mit besonderer Bedeutung eine 
über ein Rechenergebnis hinausgehende nachvoll
ziehbare fachliche Begründung.
Darüber hinaus wird in der Praxis der Eingriffsrege
lung die aufgrund der natürlichen Entwicklungszei
ten häufig noch fehlende Wirksamkeit von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durch zusätzliche 
Flächenaufschläge auszugleichen versucht. SCHWEP- 
PE-KRAFT (1994)2) kritisiert zu Recht, daß diese 
Aufschläge eine geringe Effektivität aufweisen, um 
zwischenzeitliche Bestandsverluste durch Entwick
lungszeiten auszugleichen bzw. aufzuheben.
Ebenso wird das immer weitere Anwachsen von 
Ausgleichsflächen angesichts der bereits heute teil
weise an Grenzen stoßenden Möglichkeiten zur Be
reitstellung von Kompensationsflächen langfristig 
als unrealistisch angesehen. Aus fachlicher Sicht 
kommt daher Modellen einer vorsorgenden Neuan
lage von Ausgleichsbiotopen gerade im Rahmen der 
Bauleitplanung besondere Bedeutung zu (vgl. § 8a 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG sowie das "Ökokonto-Kon- 
zept" in Rheinland-Pfalz). Aktuelle Forschungs
vorhaben^ sehen als Ausgleich für den Zeitverzug 
eine zusätzlich zu erbringende Geldleistung gegen
über Flächenaufschlägen als sinnvoll an (die Mittel 
dieses Verzinsungsmodells sollen über einen Fonds 
zur kontinuierlichen Durchführung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen verwendet werden).

3 Ausblick

Aus den hier skizzierten Anforderungen an die Er- 
fassungs- und Bewertungsschritte im Rahmen der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird deut
lich, daß einer weitgehenden Standardisierung - und 
damit notwendigerweise stark vereinfachten Bewer
tungsverfahren - im Hinblick auf eine sachgerechte 
Aufbereitung des Abwägungsmaterials aus fachli
cher Sicht deutlich Grenzen gesetzt sind. Der Einsatz 
standardisierter, vereinfachter Rechenverfahren, 
wird er aus verwaltungspraktischen Überlegungen 
für notwendig erachtet, muß auf "einfache" Ein
griffsfälle beschränkt bleiben (keine Funktionen von 
besonderer Bedeutung vorhanden).
Häufig wird diese Einschränkung auch in die Vor
bemerkungen zur Beschreibung des Verfahrens auf- 
genommen3 4), ohne daß diese Einschränkungen in 
den Tabellenteilen der Verfahren selbst (z. B. durch 
den Verzicht auf Wertangaben/Rechenoperationen 
in den oberen Wertstufenbereichen) umgesetzt wer
den.

Wenn im Rahmen der Abwägung nach §1 Abs.6 
BauGB auch über das "Ob" von Vermeidung und 
Ausgleich entschieden wird, also den vollständigen 
Verzicht auf die Festlegung von notwendigen Ver- 
meidungs-, Ausgleichs- und Ersatzpflichten5), 
kommt der sachgerechten Aufbereitung des im je
weiligen Einzelfall relevanten Abwägungsmaterials 
besondere Bedeutung zu. Sind dann aber unter die
sen Rahmenbedingungen (Vermeidungs- und Aus
gleichspflicht kein striktes Recht wie bei der Ein
griffsregelung zu Einzelvorhaben) für die im Rah
men der Abwägung zu treffenden Planungsentschei
dungen weitgehend standardisierte, rechnerische 
Bewertungsverfahren zur Ermittlung des Kompen
sationsumfangs überhaupt sinnvoll und notwendig? 
Eine nachvollziehbare, vollständige, überwiegend 
verbal-argumentative Abarbeitung der Arbeits
schritte der Eingriffsregelung sollte die Berücksich
tigung ihrer Ergebnisse in der bauleitplanerischen 
Abwägung sichersteilen.
Zu berücksichtigen ist ferner, daß die Anwendung 
der Eingriffsregelung nur ein Teilbeitrag hinsicht
lich der Aufgabe von Bauleitplänen ist, "eine men
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent
wickeln" (§1 Abs.5 BauGB).
Wesentliche Voraussetzung für eine umweltscho- 
nendere und umweltbewußte Stadtentwicklung ist 
eine vorausschauende Gesamtplanung, die sich auf 
die Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürli
chen Lebensgrundlagen konzentriert.

Anmerkungen

X) z.B.: INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE UND  
NATURSCHUTZ DER UNIVERSITÄT HANNOVER 
(1995): Gutachten zur Methodik der Eingriffsregelung, im 
Auftrag der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung LANA, in Bearbeitung; 
PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1995): 
Richtwerte für Kompensationsmaßnahmen beim Bundes- 
femstraßenbau Untersuchung zu den rechtlichen und 
naturschutzfachlichen Grenzen und Möglichkeiten, im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr.

2) SCHWEPPE-KRAFT (1994):
Naturschutzfachliche Anforderungen an die Eingriffs- 
Ausgleichs-Bilanzierung, in: Naturschutz und Land
schaftsplanung 26 (1) und (2).

3) Zuletzt INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE 
UND NATURSCHUTZ DER UNIVERSITÄT HANNO
VER (1995):
Zwischenbericht zum LANA-Gutachten "Methodik der 
Eingriffsregelung" mit weiteren Querverweisen.

Bsp. Osnabrücker Modell: "In ökologisch sensiblen 
Bereichen kann allerdings auch zukünftig nicht auf 
weitergehende Kartierungen und Gutachten verzichtet 
werden, d.h. hier ist eine Biotoptypenbewertung nicht 
ausreichend und das Modell kann keineAnwendung fin
den."
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5-* Entscheidung des OVG NW vom 28.6.1995 - 7aD44/ Anschrift des Verfassers: 
94.NE

Der Beitrag geht auf einen Vortrag im Rahmen des 343. 
Kurses "Städtebau und Recht" des Instituts für Städtebau, 
Berlin, vom 9.-13. Oktober 1995 zurück.

Dipl. Ing. Hubertus von Dressier 
Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
Kronenstraße 14 
D-30161 Hannover
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Laufener Seminarbeitr. 2/96, S. 77-86 « Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) - Laufen/Salzach 1996

Erfahrungen mit der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung in Ludwigshafen am Rhein 
(Rheinland-Pfalz)

Rainer RITTHALER

Vor Inkrafttreten des Investitionserleichterungsge
setzes und der Einführung des § 8a Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG) war die Eingriffsregelung 
in Rheinland-Pfalz schon sechs Jahre lang Bestand
teil der Landschaftsplanung zur Bauleitplanung. 
Viele Umsetzungsprobleme, die sich zur Zeit in 
Bundesländern zeigen, die mit der Eingriffsregelung 
neuerdings konfrontiert sind, sind in Rheinland- 
Pfalz seit Jahren bekannt.

1 Erfahrungen mit der Eingriffsregelung 
seit 1987

Die Frage der Kompensation (Ausgleich und Ersatz) 
von Eingriffen war in Rheinland-Pfalz bis in die 
80er Jahre nicht bzw. nur in geringem Umfang Ge
genstand der Landschaftsplanung in der Bauleitpla
nung.
Da die Praxis jedoch zeigte, daß die Bauleitplanung 
erhebliche und nachhaltige Eingriffe in Natur und 
Landschaft vorbereitet, die häufig überhaupt nicht 
ausgeglichen wurden (z.B. gerade durch Erschlie
ßungsstraßen), sieht das Landespflegegesetz Rhein
land-Pfalz (LPflG) seit 1987 in § 17 vor, daß auf den 
Ebenen der vorbereitenden und verbindlichen Bau
leitplanung Vorstellungen über die Kompensation 
von Eingriffen entwickelt werden.
Bereits im Erläuterungsbericht zum Flächennut
zungsplan und in der Begründung zum Bebauungs
plan ist seit 1987 in Rheinland-Pfalz zur Umwelt
verträglichkeit darzulegen,

aus welchen Gründen von den Zielvorstellungen 
der Landespflege abgewichen wird und 
wie Beeinträchtigungen von Natur und Land
schaft vermieden und unvermeidbare Beein
trächtigungen ausgeglichen werden sollen.

Hieraus ergab sich eine Zweistufigkeit der Land
schaftsplanung zur Bauleitplanung:

• 1. Stufe: Bestandsaufnahme und Bewertung von
Natur und Landschaft sowie Ableitung von Ziel
vorstellungen oder Maßnahmen für eine sinn
volle und wünschenswerte Entwicklung (Was ist 
besonders schutzwürdig oder gegenüber Beein
trächtigungen besonders empfindlich und daher 
besonders zu entwickeln?).
Diese Ziele und Maßnahmen der Landschafts
planung werden im Rahmen der planerischen

Abstimmung und letztendlich der Abwägung 
diskutiert und im jeweiligen Umfang von der 
Bauleitplanung übernommen.
Hierdurch kann schon im Planentwurfsprozeß 
eine Vermeidung und Verminderung von Ein
griffen erreicht werden.

Nach der Entwicklung des Plankonzeptes kommt 
die eigentliche Eingriffsregelung zum Tragen:
• 2. Stufe: Darstellung und Beurteilung der Ein

griffe sowie Ableitung von Maßnahmen zu Ver
meidung, Verminderung, Ausgleich und Ersatz 
von Eingriffen.
Die einzelnen voraussichtlichen Auswirkungen 
der geplanten Nutzungen und baulichen Anlagen 
auf Natur und Landschaft sollen betrachtet und 
entsprechende Ziele, bzw. Maßnahmen hinsicht
lich Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Ein
griffen abgeleitet sowie in der verbindlichen 
Bauleitplanung festgesetzt werden (unmittelba
re Integration).
Voraus geht insbesondere bei Bebauungsplänen 
zunächst eine Betrachtung, ob durch die Aufstel
lung oder Änderung des Bauleitplanes über
haupt Belange des Naturschutzes und der Land
schaftspflege betroffen sind (z.B. regelmäßig 
nicht beim Ausschluß des großflächigen Einzel
handels) oder ob die Eingriffsregelung Anwen
dung findet (z.B. keine Veränderung der Gestalt 
oder Nutzung durch die Bauleitplanung).

2 Planerische Defizite

Zunächst betroffen von der Gesetzesänderung in 
Rheinland-Pfalz war natürlich unmittelbar die ver
bindliche Bauleitplanung. Neben der Organisation 
des Planungsablaufes und den grundsätzlichen me
thodischen Fragen im Rahmen der Umsetzung des 
Landespflegegesetzes ergaben sich erhebliche "tra
ditionelle" Hemmnisse. D.h. beispielsweise mit der 
Frage "Was passiert mit dem Dachflächenwasser"? 
wurden grundsätzliche Aspekte der Abwasserbesei
tigung in Frage gestellt; gleiches galt für die Frage 
"Wie gleiche ich erhebliche Eingriffe in Biotop
strukturen aus"? Auch hier zeigte sich sehr schnell, 
daß auch die alten Planungsgrundlagen und die 
Betrachtung der "Briefmarke" Bebauungsplan häu
fig nicht mehr ausreichten, um letztendlich ge
samtstädtische Probleme zu lösen. Damit war die
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Tabelle 1

Ein- und Ausbuchungsmöglichkeiten im Ökokonto und Flächenfaktor (aus MINISTERIUM FÜR UMWELT UND 
FORSTEN 1995)

B auleitp la
nerisch  zu

lässige 
In an sp ru ch 
nahm e von:

Ziele Notwaidige Entwicklungs
und Pflege

m aßnahm en 
(Beispiele)

Grundsätzlich
einbuchungs-

fahigeKompen-
satinnsfläfhpii

Regä-
mälägar
Eächen-
faktor1̂

Bem erkungen2^

1
Äckern, Son
derkulturen, 
forstl. Mono
kulturen (Na
delholz)

Kompensation 
der im Einzel
fall beeinträch
tigten Schutz
güter
("funktionaler
Zusammenhang)

Umwandlung von Acker in 
Grünland,
- Aushagerung von Fettwie
sen,
- Anlage von Feldgehölzen, 
Alleen, Streuobstbeständen, 
Säumen, Rainen und deren 
Aufwertung,
- Erstaufforstung mit stand
ortheimischen Laubgehölzen 
(in waldarmen Gebieten),
- Wiedervemässung (Regen
rückhaltung, im Einzelfall 
festzulegen),
- Gewässerrenaturierung (im 
Einzelfall festzulegen)

Äcker, (Ufer),
Sonderkulturen,
Intensivgrünland

1 Häufig vorkommender Falltyp, i.d.R. 
relativ einfach kompensierbar. U.U. 
Ersatzmaßnahmen analog Nr. 2.
In ausgeräumten, intensiv landwirt
schaftlich genutzten Räumen (z.B. 
Rheinhessen) tritt die Beeinträchti
gung des Schutzgutes "Arten und 
Biotope" gegenüber Bodenversiege
lungen (u.a. Verminderung der 
Grundwassemeubildung, Beschleuni
gung des Oberflächenabflusses), 
klimatischen Beeinträchtigungen (z.B. 
Abriegelung von Frischluftschnei
sen) und Beeinträchtigungen des 
Landschaffsbildes häufig zurück.
Bei Einbuchung von Sonderkulturflä
chen kann Aufforstung aus Gründen 
des Arten- und Biotopschutzes aus- 
scheiden (z.B. Spargelanbau auf 
Dünen, Steillagenweinbau)

2
"Durchschnitts
grünland" 
(Wiesen, Wei
den) ohne be
sonderes Ar
tenpotential

Entwicklung 
von Wiesen und 
Weiden mittle
rer Standorte

- Umwandlung von Acker in 
Grünland,
- Aushagerung von Fettwiesen, 
Beseitigung landschaftsunty
pischer Aufforstungen und 
Anlage von Grünland 
Pflege: Ein- bis zweischürige 
Mahd oder gelegentliche 
Beweidung (im Einzelfall 
festzulegen)

Acker, Intensiv
grünland, land- 
schaffsuntypi
sche Aufforstun
gen

1 Häufig vorkommender Falltyp; i.d.R. 
relativ einfach kompensierbar

U.U. Ersatzmaßnahme analog Nr. 4

3
Artenreichen 
Grünlandaus
prägungen 
(unterhalb der 
§24a-Schwelle)

Entwicklung 
von Wiesen und 
Weiden mittle
rer Standorte

- Umwandlung von Acker in 
Grünland,
- Aushagerung von Fettwiesen, 
Beseitigung landschaftsunty
pischer Aufforstungen und 
Anlage von Grünland 
Pflege:
Ein- bis zweischürige Mahd 
oder gelegentliche Beweidung 
(im Einzelfall festzulegen)

Acker, Intensiv
grünland, land
schaftsuntypi
sche Aufforstun
gen

2 Häufig vorkommender Falltyp; i.d.R. 
relativ einfach kompensierbar

U.U. Ersatzmaßnahme analog Nr. 4

4
Säumen, Rai
nen, sonstigen 
Kleinstruktu
ren

Entwicklung 
von Säumen, 
Rainen, sonsti
gen Kleinstruk
turen

- Entwicklung von Säumen, 
Rainen u.a.m.
Pflege:
Abschnittsweises "Auf-den- 
Stock-Setzen" u.a.m.
(im Einzelfall festzulegen)

Acker, Intensiv
grünland, land
schaftsuntypi
sche Aufforstun
gen

2 Wegen der besonderen ökologischen 
Bedeutung der in Spalte 1 genannten 
Landschaffselemente ist auf die 
konsequente Beachtung des Vermei
dungsgebots (§5 Abs.l LPflG) beson
derer Wert zu legen.

5
Streuobstwie
sen, Obst
baumbestän
den in Äckern 
und Weinber
gen; Gärten

Entwicklung 
von Streuobst
wiesen, -bestän
den

- Anlage und Erweiterung 
von Streuobstwiesen,
- Umwandlung obstbaumbe
standener Äcker in Streuobst
wiesen (Teilkompensation) 
u.a.m. (im Einzelfall festzule
gen)

Äcker, Grün
land

2-33) Bzgl. Streuobstwiesen ist auf die 
konsequente Beachtung des Vermei
dungsgebots (§ 5 Abs. 1 LPflG) 
besonderer Wert zu legen (s.a. Rote 
Liste d. bestandsgefährdeten Biotop
typen von Rheinland-Pfalz)

^  Eine Reduzierung des regelmäßigen Flächenfaktors erfolgt in dem Maße, wie die Berücksichtigung von Aspekten des "Ökologischen" 

Planens und Bauens zu einer Verringerung von Beeinträchtigungen führt.

2)
Ist die genaue Nachbildung eines in Anspruch genommenen Lebensraumes mangels rechtlicher oder tatsächlicher Verfügbarkeit 

geeigneter Kompensationsflächen (Spalte 4) unmöglich, können Ersatzmaßnahen ausnahmsweise innerhalb des jeweiligen Biotopkom

plexes vorgenommen werden.
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Ein- und Ausbuchungsmöglichkeiten im Ökokonto und Flächenfaktor (aus MINISTERIUM FÜR UMWELT UND 
FORSTEN 1995)

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Bauleitpla
nerisch zu
lässige Inan- 
sprudmahme 

von:

Ziele Notwendige Entwicklungs
und Pflegp- 

maßnahmen 
(Beispiele)

Grundsätzlich
dnbuchungs-

fähigeKompen-
satinnsfläfhpn

Rcgd-
mäß êr
Flädiai-

laklnr

Bemerkungen

6
Gebüschen, 
Feldgehölzen, 
Allen, Hecken

Entwicklung 
von Gebüschen, 
Feldgehölzen, 
Alleen, Hecken

- Anlage von Feldgehölzen 
(nur standortheimische 
Laubgehölze)
- Anlage und Ergänzung von 
Hecken und 
Strauchbeständen,
- Anlage von Alleen
(im Einzelfall festzulegen)

Acker,
Intensivgrün
land,
Sonderkulturen

2-33) Wegen der besonderen ökologischen 
Bedeutung der in Spalte 1 genannten 
Landschaftselemente ist auf die 
konsequente Beachtung des 
Vermeidungsgebots (§5 Abs. 1 
LPflG) besonderer Wert zu legen

7
Wäldern, ins
besondere 
Laubwäldern 
mittlerer 
Standorte

Entwicklung 
natumaher 
Wälder, insbes. 
Laubwälder 
mittler Standorte

- Umwandlung landschafts
untypischer Aufforstungen,
- Aufforstung von Ackerflä
chen mit standortheimischen 
Laubholzarten,
- Anlage von Waldmänteln,
- Verzicht auf Nutzung hiebs
reifer Laubholzbestände 
("Totholzentwicklung); 
Pflege:
Natumahe
Waldbewirtschaftung

Äcker,
Intensivgrünland,
Sonderkulturen,
landschaftsun-
typische
Aufforstungen

>3 In Anbetracht der Bedeutung des Wal
des u.a. auch für Hochwasserschutz 
und Klima (C02-Bindung) sollten 
zumindest Laubwaldbestände für 
größere bauliche Nutzungen ein
schließlich Sportanlagen (Golfplätze!) 
grundsätzlich nicht in Anspruch ge
nommen werden (i.d.R vermeidbarer 
Eingriff in Natur und Landschaft); s.a. 
Rote Liste der Biotoptypen von 
Rheinland-Pfalz

3) Die konkrete Zuordnung des Regelmäßigen Flächenfaktors gemäß Spalte 5 erfolgt in Abhängigkeit von der aktuellen Bestands
ausprägung sowie den jeweiligen ökologischen und gestalterischen Funktionen.

Bei hier nicht genannten Biotoptypen handelt es sich überwiegend um nach §24 LP1G geschützte Lebensräume.Die 
gesetzliche Verbotsregelung ist einer Abwägung durch die Träger der Bauleitplanung nicht zugänglich! Die geschützten 
Flächen dürfen deshalb auch durch bauliche Nutzungen weder beseitigt oder zerstört noch in ihrem charakteristischen 
Zustand verändert werden.

Eingriffsregelung nicht nur ein verfahrensmäßiges 
Problem, sondern sie wurde ein inhaltliches, das 
fehlende oder neue, zeitgemäße Gesamtkonzepte 
wie z.B. der Abwasserbeseitigung oder des Bio
topverbundes geradezu forderte. Im Rahmen der 
Bebauungsplanung ergab sich daher in Hinblick auf 
den Ausgleich und Ersatz von Eingriffen folgende 
Vorgehensweise:
I. Übernahme der Restriktionen und Vorgaben aus 

den übergeordneten Planungen (wobei hier zu 
Anfang der Arbeit keine zeitgemäßen Planungs
konzepte Vorlagen).

II. Antizipatorische Aufnahme von Ausgleichs
maßnahmen in das Plankonzept (wie z.B. Ver
sickerungsmulden u.ä.).

III. Ermittlung der zu erwartenden Eingriffe und 
Darlegung der notwendigen Maßnahmen zu 
Kompensation. Gegenüberstellende Betrach
tung von Bestand und Planung zur Ermittlung 
zusätzlichen Kompensationsbedarfs.

IV. Festsetzung von Nutzungen und Maßnahmen 
zum Erhalt von Beständen oder zur Kompensa
tion unvermeidbarer Eingriffe soweit dies im Pla
nungsgebiet möglich und sinnvoll ist.

V. Festlegung von Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des eigentlichen Planungsgebietes mit Selbst
bindungsbeschluß der Gemeinde bzw. mit einem 
getrennträumlichen Bebauungsplan.

In der Konsequenz muß der Landschaftsplan eine 
Bündelung und Koordinierung dieser Konzepte er
bringen und letztendlich zur Darstellung eines räum
lichen Gesamzkonzeptes zusammenführen. Damit 
wird er mehr und mehr die Funktion einer Umwelt
leitplanung erhalten. Dies zeigt die Erfahrung aus 
anderen Städten in Rheinland-Pfalz.
Im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftspla
nes zur Flächennutzungsplanung für die Stadt Lud
wigshafen, ist folgende Vorgehensweise geplant:
I. Übernahme von Zielvorstellungen und Restrik

tionen aus dem Landschaftsplan.
II. Entwicklung eines optimierten Plankonzeptes 

FNP.
III. Ermittlung der zu erwartenden Eingriffe und 

überschlägiger Kompensationsmaßnahmen.
IV. Zuordnung von Kompensationsräumen (mit 

Zweckbestimmung wie Renaturierung der Aue 
u.ä.) zu den Eingriffsräumen mit überschlägiger 
Flächenbilanz.
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3 Der Methodenstreit: Verbal-argumentativ
versus rechnerisch-bilanzierend

Auseinandersetzungen ergaben sich auch in der Fra
ge der Art der methodischen Bearbeitung der Ein
griffsregelung.

3.1 Verbal-argumetative Verfahren

Klar priorisiert war in Rheinland-Pfalz von Anfang 
an die sogenannte verbal-argumentative Methode: 
Aus einer analytischen Betrachtung heraus werden 
mit Argumenten die Eingriffe behandelt und ent
sprechende Maßnahmen abgeleitet. Im Einzelfall 
kann dies auch über umfassende Teilgutachten (z.B. 
Klimagutachten) erfolgen.
Während sich Aspekte des Landschaftsbildes oder 
auch des Wasserhaushaltes relativ einfach verbal
argumentativ und durch entsprechend festgesetzte 
Maßnahmen (Eingrünung, Versickerungsanlagen 
etc.) auch nachvollziehbar darstellen lassen, ergeben 
sich wie auch im Straßenbau - doch in einigen 
Bereichen erhebliche Probleme, Ausgleich und Er
satz entsprechend zu bemessen.
Dies sind insbesondere die verschiedenen Funktio
nen des Bodens und auch die Verluste im Bereich 
des Arten- und Biotopschutzes. Die Forderung, daß 
qualitativ wie auch quantitativ eine gleichwertige 
Kompensation der Eingriffe erfolgt, ist hier häufig 
nicht zu erfüllen.
Denken wir in diesem Falle gerade an die Umwand
lung einer Ackerfläche in ein Baugebiet. Hier ver
ändern sich die Rahmenbedingungen derart, daß es 
sich um zwei nicht bzw. kaum vergleichbare Ökosy
steme handelt, die ein vollkommen unterschiedli
ches Arteninventar und unterschiedliche Dynamik 
besitzen. Beide werden jedoch intensiv durch den 
Menschen genutzt.
Gerade in diesen Bereichen wurden und werden 
Wertlisten und Wertfaktoren entwickelt und einge
setzt, um einen Vergleich unterschiedlicher Biotope 
und Ökosysteme zu erreichen.

3.2 Rechnerisch-bilanzierende Verfahren

Bekannt sind z.B. die Grünvolumen- und Boden
funktionszahl aus Hamburg sowie das hessische 
Differenzverfahren. Die Biotopwertliste der Be
zirksregierung Rheinhessen-Pfalz wurde aus dieser 
Not heraus geboren, aber nach zwei Jahren Laufzeit 
wegen wissenschaftlicher Unzulänglichkeit wieder 
vom Markt genommen. Die Grundproblematik "In 
welchem Umfang ist die Kompensation zu erbrin
gen?" wurde dadurch jedoch nicht gelöst. Das rhein
land-pfälzische Umweltministerium bemüht sich 
nun im Rahmen des Ökokontos Verhältnisfaktoren 
zwischen 1 1 bis 1 3 für Kompensationsmaßnah
men je nach Bemühungen um den ökologischen 
Ausgleich herbeizuführen (Rundschreiben des MI
NISTERIUMS FÜR UMWELT UND FORSTEN 
vom 27.08.1995; vgl. auch Tabelle 1).
Für den einen oder anderen Bürgermeister und den 
streßgeplagten Bauleitplaner, der sich nicht auch

noch mit einer differenzierten Betrachtung im Rah
men der Bearbeitung der Eingriffsregelung ausein
andersetzen will, sind diese sogenannten rechne
risch- bilanzierenden Verfahren geradezu die beste 
Lösung, das Problem Eingriffsregelung abzuhan
deln. Daher gibt es hierzu Ansätze, um Maßnahmen 
für das Landschaftsbild, Klima usw. vollständig zu 
integrieren, um eine abschließende Gesamtbilanzie
rung zu erhalten.
Aufgrund der schwierigen wissenschaftlichen Be
gründung solcher Wertlisten sollten sie im wesent
lichen nur zum Einsatz kommen, wenn sie als ein
heitliche Regelung der Länder oder des Bundes ge
troffen werden, um eine Vereinheitlichung der Fra
ge, in welchem Umfange Ausgleich und Ersatz zu 
erbringen ist, zu erreichen.
ERBGUTH (1990) spricht davon, z.B. die Grünvo
lumenzahl und Bodenfunktionszahl als flankieren
des Planungsinstrument einzusetzen, sozusagen als 
Ergänzung der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 
Eine ähnliche Haltung nimmt mittlerweile auch der 
Deutsche Städtetag ein.
Aus der jetzigen Sicht werden für den Bereich der 
Stadt Ludwigshafen nur verbal- argumentative Ver
fahren eingesetzt, ergänzt durch vergleichende, ge
genüberstellende Flächenbilanzen.

4 Wege zum gesamträumlichen Ausgleichskon
zept - Biotopverbundplanung Ludwigshafen

Sehr schnell zeigte sich, daß in vielen Fällen (gerade 
in einem Ballungsraum wie Ludwigshafen) unver
meidbare Eingriffe nicht im direkten Planungsum
griff sinnvoll ausgeglichen werden können. Der 
krampfhafte Versuch, Ausgleich und Ersatz in räum
lich begrenzten Bebauungsplangebieten nachzuwei
sen, stellte sich schon sehr früh als nicht sinnvoll dar:

• Die isolierte Anlage von Flächen für den Arten- 
und Biotopschutz in Baugebieten, wie z.B. die 
berühmte Streuobstwiese zwischen verdichte
tem Wohnungsbau, dienen, losgelöst von einer 
gesamträumlichen Konzeption, nicht dem Ar
tenschutz.

• Ökologisch notwendige, städtebauliche Verdich
tung und wirtschaftliche Erschließung sind teil
weise bei der Kompensation im eigentlichen 
Baugebiet nicht möglich.

Ziel der Bemühungen der Städte Ludwigshafen und 
Mainz vor Inkrafttreten des Investitionserleichte
rungsgesetzes war es daher,

• eine räumliche Entzerrung von Eingriff und Er
satzmaßnahmen zu erreichen, um zum einen 
eine sinnvolle städtebauliche Entwicklung (mit 
durchgängigen Grün- und Biotopverbundsyste
men, wirtschaftlich erschließbaren Baugebieten) 
zu sichern, und um zum anderen spekulativen 
Bodenpreissteigerungen für Kompensationsflä
chen und zu renaturierende Bereiche entgegen
zutreten.
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Abbildung 1

Ablauf der Biotopkartierung und -Verbundplanung

• einen möglichst einfachen Weg zur Refinanzie
rung der notwendigen Ersatzmaßnahmen zu ent
wickeln. Dies erschien durch Einführung einer 
Ersatzzahlung im Baugenehmigungsverfahren 
auf der Grundlage des § 5 Abs.3 LPflG recht 
einfach möglich. Hierdurch wären - vom Bau
leitplanverfahren entkoppelt - Gelder zur Finan
zierung entsprechender Kompensationsmaß
nahmen verfügbar gewesen.

Aus diesen praktischen Erwägungen erschien es 
sinnvoll, solche Kompensationsflächen in einem zu
sammenhängenden Grünsystem (Biotopverbünd, 
Biotopsystem) unterzubringen.

Z.B. wurde daher 1990 von der Stadt Ludwigshafen 
der Beschluß zur Planung eines Biotop Verbundsy
stems gefaßt, das unter anderem durch Kompensati
onsmaßnahmen (nicht nur im Rahmen der Bauleit
planung) vervollständigt werden soll (siehe Abbil
dungen 1 und 2). Das jetztige Ziel ist es, dieses 
Grünsystem im Rahmen der weiteren Bearbeitung 
der Landschaftsplanung und Flächennutzungsplan 
zu sichern.

Die Maßnahmen aus dem Biotopverbund heraus 
umfassen eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die 
auf die Stabilisierung der noch vorhandenen Biotop
bestände und deren Vernetzung abzielen (L.A.U.B. 
1992).

Ein Schwerpunkt in Hinblick auf die Neuschaffung 
von Biotopen hegt im Bereich der Wiederherstel
lung des alten Grabensystems und Sicherung von 
Pufferzonen entlang dieser Gewässer. Hierbei wird 
z.Zt. auch eine Reaktivierung der durch Grundwas
serabsenkung häufig ausgetrockneten Gräben über 
Einleitung von Oberflächenwasser im Rahmen der 
Gesamtstadtentwässerung überprüft. In zwei Neu
baugebieten konnten solche Planungen bislang um
gesetzt werden.

Gleichzeitig dient die Bestandsaufnahme und Be
wertung im Rahmen der Stadtbiotopkartierung und 
Biotopverbundplanung einer einheitlichen Bewer
tung aller weiteren Eingriffe in Natur und Land
schaft.
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5 Zeitliche und räumliche Entzerrung von 
Eingriff und Kompensation - 
Die Ökokontoregelung für Rheinland-Pfalz

Um Maßnahmen im Rahmen der Biotopverbundpla
nung, also die guten Taten der Kommunen, auch für 
spätere Eingriffe in die Abwägung miteinstellen zu 
können, wurde die Idee des Ökokontos entwickelt.
§ 8a Abs.3, Satz 3 BNatSchG ermöglicht, daß im 
Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen bereits 
vor dem Eingriff aus städtebaulichen Gründen bzw. 
aus Gründen des Naturschutzes durchgeführt wer
den können. Die Gemeinde ist daher berechtigt, im 
Vorgriff auf spätere Eingriffe, die aufgrund von 
Bauleitplänen zu erwarten sind, Kompensationsflä
chen auszuweisen und dort Maßnahmen bereits in 
Angriff zu nehmen. Die dabei entstehenden Kosten 
kann die Gemeinde gemäß § 8a Abs.3 Satz 2 in 
Verbindung mit § 8a Abs.l Satz4 BNatSchG von 
den Vörhabensträgem zurückverlangen, sobald die 
Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 
genutzt werden dürfen.
Diese Ansätze der Bevorratung und späteren Ab
rechnung sind die Grundzüge des Ökokontos. 
Voraussetzungen hierfür sind:

Auf der Ebene des FNP die Darstellung von 
Kompensationsräumen mit entsprechender Zu
ordnung,
auf der Ebene des B- Planes weiter konkretisie
rende Festsetzungen.

Durch den starken Einfluß des Umlegungsrechtes ist 
man nach langer Diskussion zu dem vorläufigen 
Ergebnis gelangt, daß jedoch getrennträumliche Be
bauungspläne nicht weiter als 300 m voneinander 
entfernt liegen dürfen, da ansonsten keine Rechtssi
cherheit besteht.
Bei einer Absicherung im Rahmen von städtebauli
chen Verträgen dürfte eine solche Problematik je
doch nicht gegeben sein. Ebenso nicht, wenn eine 
Gemeinde nicht beabsichtigt, die Kompensations
maßnahmen zu refinanzieren, und eine Sicherung 
der Flächen in anderer Form stattfindet.

BIOTOPKARTIERUNG UND
BIOTOPVERBUNDPLANUNG
LUDWIGSHAFEN

KONZEPTION7 DER BIOTOPVERBUNDPLANUNG
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5.1 Methodik des Ökokontos

Zu Ziel und Methodik ein zusammenfassender Aus
zug aus den praktischen Hinweisen zum Ökokonto 
des Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz vom 
25.5.94:

"I. Ökokonto zum l.Juni 1994 
Am 1. Juni tritt in Rheinland-Pfalz die neue Ökokon
toregelung in Kraft. Diese Regelung gilt rückwir
kend ab 1. Mai 1993.

II. Bisherige Situation
1. Ausgangslage "End ofthepipe"
Bei Eingriffen in Natur und Landschaft beschränk
ten sich die Möglichkeiten des Umweltschutzes in 
der Vergangenheit in den meisten Fällen bestenfalls 
auf die Rolle eines Reperaturbetriebes.

Legende zu Abbildung 2

Der notwendige Bau von Wohnungen, Gewerbe- 
und Industrieanlagen sowie die dazugehörende In
frastruktur bedeuten in einer Industriegesellschaft 
in der Regel unvermeidbare Eingriffe in den Natur
haushalt.

Der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich stellte 
sich bisher für die das Bauland ausweisende Kom
mune, vor allem in Ballungsgebieten als schwer 
realisierbare Forderung während oder nach den 
Bauarbeiten dar.

Umweltschutz bedeutete hier ein lästiges Anhäng
sel, nicht selten ertönte beim Abwägen der Interes
sen der Vorwurf vom "Verhinderer oder Verzögerer" 
wirtschaftlicher Entwicklung. Der Schutz von Natur
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Abbildung 2

Konzept Biotopverbund- Hauptverbindungsachsen
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und Landschaft hinkte den Nutzungsinteressen hin
terher.
Fazit: "End ofthe pipe " auch bei Eingriffen in Natur 
und Landschaft.

2. Bewertung : unbefriedigend 
Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz stimmen 
mit der Landesregierung überein, daß diese Situati
on unbefriedigend ist.

III. Ziel des Ökokontos
1. Vorsorge statt Nachsorge
Wesentliches Ziel der Umweltpolitik ist die Stärkung 
des Vorsorgeprinzips durch ein ökologisches Flä
chenmanagement der Kommunen. ’Vorrausschau- 
ende Planung durch Vorsorgekonzepte ’ heißt die 
Devise.
Ausgleich und Ersatz für mögliche oder geplante 
unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft 
sollen schon auf Vorrat vor bzw. bei der Erstellung 
der Flächennutzungsplanung bzw. Bebauungspla
nung (Bauleitplanung) verbindlich ausgewiesen 
werden (statt bisher auf der späten Verfahrens stufe 
der Baugenehmigung).
Ein wesentlicher Teil dieser Strategie ist das Öko
konto.
2. Anreiz: Umweltschutz lohnt sich
Der pragmatische Anreiz besteht in der Möglichkeit, 
die Haben-Seite des Ökokontos zu erhöhen - Um
weltschutz, der sich lohnt. Unvermeidbare Eingriffe 
in den Naturhaushalt werden auf der Soll-Seite ver
rechnet.
Einer Gemeinde eröffnet sich so die Chance, im 
Vorgriff auf später beabsichtigte Bauvorhaben Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen anzupacken. Die 
Gemeinde kann daher im Flächennutzungsplan 
Kompensationsmaßnahmen in Zuordnung zu diesen 
Bauvorhaben ausweisen. Sie kann aber auch schon 
bereits im Vorgriff auf die Bauleitplanung und vor 
Beschlußfassung über die Aufstellung eines Flä- 
chennutzungs- oder Bebauungsplanes ökologische 
Aufwertungen vornehmen und dies auf dem Ökokon
to verbuchen lassen.
Damit wird eine ökologische Vorsorgeplanung rea
lisierbar.

Besser als in der Vergangenheit können so Beein
trächtigungen von Naturhaushalt und Landschafts
bild kompensiert werden. Die Gemeinden erhalten 
gleichzeitig mehr Spielraum für ihren Planungspro
zeß, weil ihre ökologischen Vorleistungen, die in 
Hinblick auf bestimmte Eingriffe erbracht wurden, 
bei Bedarf auf der Guthabenseite des Ökokontos 
abgebucht werden und damit eine konzeptionelle 
Konfliktbewältigung ermöglicht wird.

Die neue Ökokontoregelung gilt rückwirkend ab 
dem 1. Mai 1993. Die Vorleistungen der Kommunen, 
die sie seit dieser Zeit erbracht haben, werden so 
honoriert.

IV. Wie funktioniert das Ökokonto?
Konkrete Umsetzung:
Für die konkrete Umsetzung hat das Ministerium für 
Umwelt fü r die Kommunen im Land eine ’Ge
brauchsanweisung’ erarbeitet.
1. Einzahlung auf das Öko- Konto 
Was kann eingezahlt werden?
Hierzu hat das Ministerium einen Vorschlags- bzw. 
Angebotskatalog erarbeitet. A uf der Haben-Seite 
des Öko-Kontos können z.B.gebucht werden

Renaturierung von Quellbereichen, Bächen, 
Flüssen und Altwassern 
Renaturierung der Auen 
Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen 
Schaffung von Halbtrockenrasen und Trocken
rasen
Aufforstung von Laub- und Mischwäldern 
Entwicklung von Streuobstbeständen 
Schaffung von Trockenmauern

Zu jedem dieser Entwicklungsziele werden die kon
kreten Maßnahmen aufgezählt.
Wann kann auf das Öko- Konto eingezahlt werden? 
Die Einzahlung durch die Kommune kann so früh
zeitig erfolgen, wie dies für die Gemeinde überhaupt 
möglich ist. Schon im Rahmen ihrer vorbereitenden 
Bauleitplanung oder auch schon Jahre zuvor, kön
nen so Öko- Konto- Aktivitäten im Sinne einer lang
fristigen Flächenplanung beschlossen und realisiert 
werden.
Wie erfolgt die Einzahlung ?
Die Gemeinde benennt der zuständigen Landespfle
gebehörde die Fläche, die Vorhaben darauf und den 
Zeitplan der Maßnahmen, die zu einer Aufwertung 
von Natur und Landschaft führen.
Wo sind die am besten geeigneten Flächen ? 
Planungshilfe gibt vor allem die landesweite Pla
nung vernetzter Biotopsysteme. Sie gibt a n , welche 
Flächen in jeder Gemeinde am sinnvollsten aufzu
werten sind. So können vernetzte Lebensräume ent
stehen und nicht mehr oder weniger willkürliche 
gebaute Inseln.
Wie hoch ist der Wert der Einzahlung ?
Die Höhe der Einzahlung bemißt sich am Wert des 
zukünftigen Eingriffs der Kommune in Natur und 
Landschaft.
Das heißt, je  mehr wertvolle Landschaft zukünftig 
überbaut wird, desto mehr muß eingezahlt werden, 
um später "öko-schuldenfrei" dazustehen.
Beispiel: Eine Gemeinde plant ein Gewerbegebiet 
in einer Flußaue. Hat die Gemeinde vorher aufs 
Öko-Konto zum Beispiel an anderer Stelle einen 
Bach oder Fluß renaturiert, die Begradigung eines 
Gewässers aufgehoben, Verrohrungen rückgängig 
gemacht, Stauwehre beseitigt, Pufferzonen zu an
grenzenden Nutzungen geschaffen und anderes 
mehr, kann sie diese Einzahlungen in voller Höhe 
abbuchen.
Die Verbands gemeinden bzw. die kreisfreien Städte 
werden die Öko-Konto-Einzahlung bei der Fort
schreibung ihrer Flächennutzungspläne ausweisen
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und darstellen. Damit ist die Einzahlung auf das 
Öko-Konto gebucht (rechtlich fixiert).
2. Abbuchung vom Ökokonto 
Bei der Aktualisierung der Flächennutzungspla
nung der Kommunen werden z.B. neue Baugebiete, 
neue Gewerbegebiete oder neue Industriegebiete 
ausgewiesen. Dies sind jeweils Eingriffe, die nach 
Bundesnaturschutzgesetz kompensiert werden müs
sen.
Jetzt kann das, was vorher auf das Ökokonto einge
zahlt wurde, aktiviert werden. Die Gemeinde kann 
jetzt mit ihrem Guthaben den Eingriff kompensieren. 
Eingriff und Kompensation werden im Flächennut
zungsplan festgeschrieben.

V. Vorteile
1. für die Gemeinde
Die Kommunen können durch die neugeschaffene 
Öko-Konto-Regelung langfristiger, schneller und 
billiger planen und arbeiten. Die Kommunen kön
nen langfristig kalkulieren.
Die Kommunen haben keinen Druck im Einzelfall. 
Die Kommunen können durch voraus schauende 
Planung Ausgleichsflächen preiswert ankaufen. 
Heute geschieht dies häufig im Zusammenhang mit 
der Ausweisung eines Baugeländes. Dies hat zur 
Folge, daß für die Ausgleichsflächen häufig Bau
landpreise gezahlt werden müssen.
2. für Kommunen und Investoren
Durch die langfristige Öko-Konto-Planung der 
Kommunen ergeben sich auch erhebliche Vorteile 
für Investoren und private Bauherren.
Einerseits findet der Ausgleich auf einer im Regel
fall preisgünstig erworbenen Fläche statt. Diese 
Fläche ist bei Bedarf auch sofort verfügbar. 
Andererseits trägt diese Ausgleichsfläche schon lan
ge vor der eigentlichen Baumaßnahme zur Verbes
serung des ökologischen Umfeldes bei.
3. für die Natur
Die Öko-Konto-Regelung sorgt für eine frühzeitige 
Renaturierung von dafür geeigneten Flächen. Bis
her war nicht selten der Fall, daß geeignete Flächen 
(sogar unter Kosteneinsatz) in einem naturfernen 
Zustand bevorratet wurden.
Die Öko-Konto-Regelung schafft die Voraussetzun
gen dafür, daß bisher übliche Ausgleichsmaßnah
men keine Einzelfalllösungen sind, die nicht selten 
erzwungen waren und Insellösungen schafften. 
Nunmehr können konzeptionelle Gesamtlösungen 
für das gesamte Gemeinde- und Verbandsgemeinde
gebiet im Rahmen der landesweiten Biotopverbund
planung realisiert werden."
Erhebliche Probleme bereitet zur Zeit die Frage der 
Finanzierung von solchen Ökokontoflächen.
Im wesentlichen sind zur Zeit die nachfolgend ge
schilderten Wege zur Kostenerstattung bzw. Finan
zierung der Maßnahmen möglich. Unproblematisch 
ist die Refinanzierung, wenn die Kompensationsflä
chen im Bebauungsplangebiet liegen. Es erfolgt 
dann:

• Kostenerstattung über Erschließungsbeiträge. Die 
Kompensation erfolgt über sog."Ausgleichser
schließungsanlagen" (wie z.B. öffentliche Grün
flächen); diese Maßnahmen können über die Er
schließungsbeiträge finanziert werden; ebenso 
sonstige Ausgleichsmaßnahmen, die durch Er
schließungsanlagen ausgelöst werden.

• Kostenerstattung im Rahmen einer Satzung ge
mäß § 8a BNatSchG. Refinanzierung für Flä
chen (z.B. öffentliche Grünflächen, die nicht 
"Anlagen im Sinne §§ 55 Abs.2 u. 127 Abs.2 
BauGB sind, da sie" über das erforderliche Maß 
hinaus" im s. v. §§ 129 Abs.l, 127 Abs.2 Nr.4, 
55 Abs.2 Nr. 2 BauGB hinausgehen. Refinanzie
rung von sonstigen Festsetzungen soweit sie 
durch § 8a BNatSchG begründet sind und vom 
Vorhabensträger nicht durchgefühlt werden.

Da die Grenze der Entfernung von Bebauungsplänen 
vom eigentlichen Planungsgebiet mit 200 - 300 m 
angenommen wird ist gerade bei weiter vom Plan
gebiet entfernten Flächen des Ökokontos eine Refi
nanzierung erschwert.
Möglichkeiten bestehen dann nur in folgender 
Form:
• Unproblematisch ist die Kostenerstattung im Rah

men vertraglicher Regelungen (Folgekostenver
träge § 6 Abs.3 BauGB-MaßnahmenG, Durch
führungsverträge im Rahmen eines Vorhabens - 
und Erschließungsplanes gern. § 7 BauGB- 
MaßnahmenG, Abs.Verträge nach dem § 6 
Abs.l BauGB-MaßnahmenG)

• Kostenübemahme durch die Gemeinde. Dies 
wird möglicherweise im Rahmen des Ökokon
tos bei weit auseinanderliegenden Flächen sinn
voll sein, weiterhin wenn von Seiten der Ge
meinde Interesse besteht, keine zusätzlichen Be
lastungen auf die Grundstücke zu bekommen. 
Gerade in der Zeit vor Inkrafttreten des Investi
tionserleichterungsgesetzes wurden in Lud
wigshafen außerhalb des eigentlichen Bebau
ungsplans liegende Flächen durch die Stadt 
selbst hergestellt.

6 Ausblick

Die Einführung der Eingriffsregelung in die Bau
leitplanung war notwendig und sinnvoll. Wie die 
Erfahrungen in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) 
zeigen, sind jedoch einige Rahmenbedingungen 
notwendige Voraussetzung für eine sinnvolle Um
setzung:
Es bedarf einer vernünftigen Gesamtkonzeption im 
Sinne einer Biotopverbundplanung oder eines Land
schaftsplanes, in der Kompensationsräume vorge
sehen sind.
Die Frage der Refinanzierung von Kompensations
maßnahmen wird auch - gerade in Ballungsräumen - 
in Zukunft Probleme bereiten; hier ist der Gesetzge
ber gefragt, um auch einer stärkeren räumlichen und 
zeitlichen Entzerrung von Eingriff und Kompensa
tion Rechnung zu tragen.
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Vollzug von Standards und Konventionen zur 
Eingriffsregelung im Straßenbau und bei Bahnlinien
Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen aus Sicht des bearbeitenden 
Landschaftsarchitekten

Wolfram HIRT

Naturschutz in der öffentlichen Diskussion
Als Ersteller von Planungen, auf deren Grundlage 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschafts
bild wieder "ausgeglichen" oder "ersetzt" werden 
sollen, wird man immer wieder mit der Grundsatz
frage konfrontiert: Macht die Kompensationsphilo
sophie einen Sinn? Können die Veränderungen, die 
in einer Landschaft durch den Bau einer Autobahn 
oder einer Hochgeschwindigkeitsbahnlinie entste
hen, denn überhaupt ausgeglichen werden?

Als Antwort hierauf findet man in der öffentlichen 
Diskussion oft die kategorische. Ablehnung des 
Kompensationsgedankens. Er wird dann zum einen 
begründet mit Positionen wie "wir haben doch oh
nehin schon zu viele Straßen, Versiegelungsflächen 
etc. und man darf sich doch nicht zum Helfershelfer 
von Ausbeutung und Raubbau der natürlichen Le
bensgrundlagen machen". Zum anderen werden na
turschutzfachliche oder verfahrensrechtliche Unsi
cherheiten (Sicherung und Pflege der geplanten Bio
topentwicklungsflächen) als Argumente angeführt.

Jedoch, so richtig die Analysen über den Status quo 
unserer Umweltbedingungen und so berechtigt die 
Befürchtungen hinsichtlich der Umsetzbarkeit von 
Ausgleichsmaßnahmen auch sind, lösen sie doch 
nicht das akute Problem eines anhaltend hohen An
spruchs verschiedenster Interessengruppen unserer 
Gesellschaft auf die natürlichen Ressourcen, insbe
sondere auf den Standort und Produktionsfaktor R ä
che. Als Beispiel möge hier nur das Reizthema "hoch
technisierte Landwirtschaft" dienen.

Wir alle kennen die bestehenden Kräfteverhältnisse, 
und es ist nicht zu erwarten, daß sich in nächster Zeit 
ein entscheidender Wertewandel in Richtung ökolo
gischer Prinzipien vollziehen wird. Um so wichtiger 
ist es heute, gerade für die im Rahmen der deutschen 
Wiedervereinigung anstehenden umfangreichen 
Verkehrs-Großprojekte, griffige und vermittelbare 
Konzepte, wie z.B. den Gedanken der Kompensati
on, aufzugreifen und anwendungsbezogen weiterzu
entwickeln.

Ein Ja zu Konventionen

Die nächste Frage, die sich bei der Beurteilung von 
Eingriffen und den daraus abzuleitenden Kompen

sationsmaßnahmen stellt, ist in der naturschutzfach
lichen Diskussion ebenfalls heftig umstritten: Macht 
die Anwendung von Standards und Konventionen, 
in denen mit Maß und Zahl "Landschaftsbuchhal
tung" betrieben wird, einen Sinn oder muß man nicht 
vielmehr über die einzelfallbezogene, verbal-argu
mentative Herleitung die Kompensationsinhalte und 
-flächen darstellen und begründen?
Aus der Planungspraxis heraus gesehen lautet meine 
eindeutige Antwort hierauf:

Ja, wir brauchen diese Konventionen,

• auch wenn sie, am grünen Tisch entwickelt, noch 
theoretischer Natur sind und nicht in allen Be
langen auf ihre problemlose Anwendbarkeit hin 
getestet sind (Sachverhalte zu analysieren, zu 
interpretieren und daraufhin Entscheidungen zu 
treffen, ist das Wesen von Planung, das darf und 
kann kein Konventionspapier leisten).

• auch wenn es derzeit eine schier unübersehbare 
Vielzahl an solchen Konventionen gibt, die, auf 
dasselbe Projekt angewendet, durchaus zu 
höchst unterschiedlichen Ergebnissen führen 
können (der Einsatz von Konventionen ist ein 
Politikum und keine fachliche Entscheidung).

• auch wenn über die Konventionen oft keine de
tailgenauen Abbilder der realen Situation be
schrieben werden können (ihr Zielgebiet sind 
nicht die Spezial- und Sonderfälle, sondern die 
möglichst umfassende Anwendung bei Groß
projekten, wie z.B. Straßen- und Bahnlinien).

Konventionen sind Instrumente, die wertvolle Dien
ste in folgenden Bereichen leisten:
1. Zur Sicherung von quantitativen Mindestan

sprüchen im "Kampf" um Kompensationsflä
chen: Der allgemeine gesellschaftliche Konsens 
zum Thema Naturschutz und Ressourcensi
cherung ist nach Umfrageergebnissen sehr breit. 
Er schrumpft aber sehr schnell auf ein Minimum, 
sobald es um harte wirtschaftliche Interessen 
geht. In der Zahlengläubigkeit unserer Zeit zäh
len die besten Argumente nicht halb so viel wie 
"3,5 ha x Wertfaktor 1,8". Hier entstehen handel
bare und verhandelbare Größen.

2. Zur Herstellung von Vergleichbarkeiten: Bei 
Großprojekten bewirken Konventionen durch
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Beispiel für eine Leitbilddarstellung im kleinen Maßstab: Entwicklungspotentiale eines Landschaftsraumes
(Beispiel: Neubau der Bundesautobahn A93 - Ostumfahrung Hof)
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Beispiel: Neubau einer Autobahn (BAB A93 - Ostumfahrung Hof)
Grafik: nach A. Rieder, Büro W.Weinzierl, Ingolstadt

Raumtyp: kleingliedrige; hügelige Landschaft
agrarisch geprägt, 
offene Feldflur mit Waldinseln

Aufbau von Waldinseln auf Hügelkuppen 
in "ausgeräumten" Bereichen

Aufbau von Hecken und Ranken 
zur Strukturierung von Hangbereichen

Nutzungsextensivierung und Gewässerrenaturierung 
in Niederungen

• t • • Markierung von Ortsverbindungen 
durch Baumreihen

Freihalten offener Lagen (Sichtbeziehungen)

Legende zu Abbildung 1

ihren Zwang zur Systematisierung auf einheitli
cher Basis die Einhaltung von Beurteilungs
maßstäben über große räumliche Distanzen (z.B. 
Ausbau-/ Neubaustrecke Nürnberg - Erfurt: 180 
km) sowie über Bearbeiter- und Bürogrenzen 
hinweg.

Zur Anwendung von Konventionen

Die Anwendung von Konventionen bei der Bestim
mung von Ausgleichs-/Ersatzflächen ist eingebun
den in die klassische Vorgehensweise von

- Bestandserfassung und -bewertung
- Konfliktanalyse und -bewertung
- Ableitung von Kompensationsmaßnahmen nach 

Umfang und Inhalt

Unabdingbare Voraussetzung ist hierbei eine diszi
plinierte, systematische Arbeitsweise von Anfang 
an:

- Zum einen, um auf diese Weise den Überblick 
über die Hunderte von Bewertungsflächen und 
Konfliktbereichen zu wahren und gleichzeitig 
ausreichend flexibel auf die im Regelfall auftre
tenden Planungsänderungen reagieren zu kön
nen;

- zum anderen, um Nachvollziehbarkeit der Ent
scheidungsfindungen für Außenstehende (Prü
fung durch den amtlichen Naturschutz oder an
dere Träger öffentlicher Belange) zu erreichen.

Bundesweit existieren derzeit eine Vielzahl solcher 
Modelle und Regelwerke. In Bayern gibt es zur Zeit 
landesweit gültige Konventionspapiere zu den drei 
Themenbereichen Straße, Schiene und Ländliche 
Entwicklung.

Das über die Zahlenwerke der Kompensationen er
mittelte Ergebnis darf allerdings nicht zu der Idee 
verführen, man hätte damit bereits die fachlich-in
haltlichen Probleme eines speziellen Projektes ge
löst. Sicherlich geben einzelne Rechenergebnisse, 
die einem bestimmten Konfliktbereich besonders 
hohe Kompensationsforderungen zuweisen, Hin
weise darauf, daß dieses Gebiet für die spätere 
Maßnahmenplanung im besonderen Maße beachtet 
werden sollte. Die einfache Verknüpfung jedoch "x 
ha Kompensationsforderung, entstanden durch die 
Beeinträchtigung von z.B. Feuchtbiotopflächen, 
muß exakt y ha Neuschaffung von Feuchtbiotopflä
chen nach sich ziehen", kann nicht funktionieren.

Die Bereiche für eine an den Ort des Eingriffs ge
bundene Kompensation lassen sich nur über die dort 
vorhandenen (Rest-)Strukturen und Potentiale be
stimmen. Der benötigte Flächenumgriff hierfür wird 
von dem per Konvention zu ermittelnden Flächen
umfang von Fall zu Fall mehr oder weniger deutlich 
abweichen, kann Defizite, aber auch Überschüsse 
aufweisen. Diesen Effekt kann sich der Landschafts
planer, der die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz zu erstel
len hat, zunutze machen, indem er den für einen 
längeren Streckenabschnitt per Konvention zu er
bringenden Kompensationsbedarf in seiner Gesamt
heit ermittelt, um ihn anschließend nach örtlichem 
Bedarf zu verteilen.

Die Konvention stellt also dem Landschaftsplaner 
in grobem Maßstab die Quantität zur Verfügung, 
über die der politisch-gesellschaftliche Konsens be
steht, und der er nun, kraft seiner fachplanerischen 
Kompetenz, Qualitäten zuweisen muß.
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Grundsatz: Nachzeichnen und Steigern der Geländesituation am Deponiestandort,
nach den im betroffenen Raum vorhandenen Reliefformen

Ebene: Flächige Überschüttung
mit Rekultivierung als landwirtschaftliche Nutzfläche

Ausnahme: Bewußtes Abheben von der "natürlichen" Umgebung duch Gestaltung
als Kunstform in landschaftlich exponierter Lage, in besonderem 
kulturhistorischem Zusammenhang, zur Installation eines 
"Merkzeichens".

____ _

Abbildung 2

Beispiel für Leitbilder im großen Maßstab: Deponien für Erdaushub

Notwendig: Die Formulierung von übergeord
neten Konzepten

Qualitäten bestimmen heißt in diesem Zusammen
hang jedoch nicht nur den Einzelfall, den speziellen 
Konflikt wie z.B. die Störung eines Amphibienwan
derweges, zu lösen. Es bedeutet vielmehr, in der 
Zusammenschau aller Beeinträchtigungen, die bei 
einem Verkehrsprojekt über große Distanzen hin
weg auftreten, übergeordnete Konzepte, "Leitbil
der" zu formulieren. Dabei kann man sich auf zwei 
Wegen dem Ziel nähern - beide sind sinnvoll, denn 
sie ergänzen sich:

a) Arbeiten im kleinen Maßstab :

Charakterisierung eines betroffenen Landschafts
raumes
nach landschaftsökologischen Inhalten:

• Boden, Wasser, Klima, Luft, Tier- und Pflanzen
welt,

nach landschaftskulturellen und ästhetischen As
pekten:

• Landschaftsgrundgestalt (Berg- und Talformen, 
Ebene, markante Einzelberge oder Reliefkanten)
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Beispiel: Neubau einer Bahnlinie (NBS Ebensfeld-Erfurt)
Grafiken: Chr. Gräßle, W GF Werkgemeinschaft Freiraum, Nürnberg

Dammbauwerke

Grundsatz: Böschungen sind so steil, wie möglich zu erstellen
Begründung: Bodenschutz, Arten- u. Biotpschutz 
(Minimierung von Flächenbedarf und Durchlaßlängen)

Ausnahme: Lage in weithin einsehbaren Bereichen (Ebene, exponierte Hanglage):
Böschungen sind geländeangepaßt, flach auszumodellieren 
Begründung: Landschaftsbild

Abbildung 3

Beispiel für Leitbilder im großen Maßstab: Bauwerksoptimierung

• deckende Strukturen:
Art, Lage und Zuordnung charakteristischer, 
raumwirksamer Elemente wie

Vegetation (Wo stehen die Wälder? Wo be
findet sich Acker, Grünland? Kommen Alle
en oder Hecken vor? Wo und wie sind sie 
angeordnet?)
Gewässer (Ist der betroffene Landschafts
raum durch einen Fluß oder durch kleine 
Bäche und Gräben bestimmt? Gibt es Still
gewässer? Sind sie natürlichen oder anthro
pogenen Ursprungs?)
Siedlungsflächen (markante Ortslagen, Sil
houetten?)
Baudenkmäler/historische Relikte (Lassen 
sich historische Spuren finden und wiederbe
leben? Sind zeitgenössische Reminiszenzen 
möglich?)
"Vorbelastungen" (Ist der Landschaftsraum 
bereits durch große Verkehrstrassen durch
schnitten? Gibt es unmaßstäbliche Bebauun
gen? u.a.)

(Siehe auch Abbildung 1).

Aus solchen Überlegungen heraus läßt sich z.B. 
ableiten, ob zusammenhängende Waldflächen oder 
eher kleinflächige Feldgehölze und Hecken in die 
Maßnahmenplanung Eingang finden sollen, ob die 
Anlage von Alleen sinnvoll ist oder ob Sichtbezie
hungen nicht verstellt werden dürfen u.a.m.

b) Arbeiten im großen Maßstab

(siehe auch Abbildungen 2 und 3)

Hier gilt es, die typische Eingriffssituation am Bau
werk selbst zu definieren (Aufgabe des Landschafts
architekten ist in dem Planungsstadium, in dem Ein
griffsermittlung und Kompensationsflächenbestim
mung nach Umfang und Inhalt die Themen sind, d.h. 
auf der Ebene der Planfeststellung, nicht mehr der 
Variantenvergleich sondern vielmehr die Eingriffs- 
minimierung durch Bauwerksoptimierung):

• Welche (grundsätzlichen) Gestaltungsmerkmale 
sollen Dammbauwerke oder Einschnitte erhal
ten - flach ausmodelliert mit hohem Flächenan
spruch oder platzsparend auf das technisch 
machbare Mindestareal beschränkt?

• Welchen Einfluß hat der Standort des Bauwerks? 
Befindet es sich in einer offenen weithin einseh
baren Ebene oder in einer kleingliedrigen Land
schaft mit bewegtem Relief ?

• Welche Art von Lärmschutzbauwerk (Wall, 
Wand, Kombinationsform) soll an welchen 
Standorten Einsatz finden - soll es in städtischer 
oder dörflicher Lage, im Ortsinneren oder Orts
randlage erstellt werden?

• Wie sollen Deponien für überschüssigen Boden
aushub (Tunnelbau) ausgebildet werden - mög
lichst "natürlich", sich an das vorhandene Relief 
am Standort anpassend, es ggf. nachzeichnend 
und damit "steigernd" oder sich als "Kunstform" 
selbstbewußt absetzend und sich damit als neu-
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es, anthropogenes Element in der Landschaft 
eindeutig erkennbar zeigen?

Sich auf diese Weise dem Thema nähern, fordert 
natürlich dazu auf, Stellung zu beziehen zu der 
Streitfrage, ob und inwieweit ein Verkehrsbauwerk 
mit seinen Nebenflächen in ein Ausgleichs-/Ersatz- 
konzept eingebunden werden soll. Hierbei ist sicher
lich ein Unterschied zwischen Straßen und Schienen 
zu machen. Die von Fall zu Fall gewissenhaft nach
zuprüfende Entscheidung sollte meiner Meinung 
nach jedoch eine Abkehr von der Baumaßnahme 
grundsätzlich vermeiden. Diese Bauwerke sind 
Landnutzungsformen, die in unserer Zeit und Ge
sellschaft hervorgebracht wurden. Es muß wenig
stens der Versuch unternommen werden, sie über

den Anspruch an gestalterische Mindestqualität 
auch zu einem Teil unserer Alltagskultur zu machen. 
Begleitende landschaftspflegerische Maßnahmen 
können hierbei großen Einfluß haben. Die Land
schaftsplanung darf sich nicht aus der Verantwor
tung stehlen.

Anschrift des Verfassers:

Wolfram Hirt
Landschaftsarchitekt BDLA 
Werkgemeinschaft Freiraum 
Emilienstraße 5 
D-90489 Nürnberg
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Laufener Seminarbeitr. 2/96, S. 93-97 • Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) - Laufen/Salzach 1996

Zur Notwendigkeit von Konventionen für den Vollzug 
der Eingriffsregelung

Hans KIEMSTEDT

1 Die Eingriffsregelung auf dem Prüfstand

Zur Zeit häufen sich die Veranstaltungen, in denen 
ein kritischer Rückblick auf den bisherigen Vollzug 
der Eingriffsregelung geworfen wird. Auffällig ist 
ebenfalls die Zahl der in jüngster Zeit in Auftrag 
gegebenen Gutachten und neuen amtlichen Anwei
sungen zur Eingriffsregelung (LANA 1994). Das 
hängt sicher auch - wie deren Themen zeigen - mit 
der Einbeziehung der naturschutzrechtlichen Ein
griffsregelung in die Bauleitplanung durch das In- 
vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz 
vom Mai 1993 zusammen. Jedoch muß dieser ge
setzgeberische Schritt seinerseits als Reaktion auf 
die Praxis der Eingriffsregelung verstanden werden. 
Offenbar steht die Eingriffsregelung derzeit auf dem 
gesellschaftlichen Prüfstand. Ihre Akzeptanz schwin
det, und das in einer Zeit, da das öffentliche Bewußt
sein gegenüber weiterer Naturzerstörung und stei
genden Umweltbelastungen eher kritischer wird.

Dafür sind sicher mehrere, unterschiedliche Gründe 
anzuführen, denen hier nicht im einzelnen nachge
gangen werden kann. Sie sind vorrangig ökonomi
scher Natur; denn nach bekanntem Schematismus 
werden in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
und knapper öffentlicher Kassen die Mittel vorzugs
weise in den "unproduktiven" Sektoren wie bei den 
sozialen Leistungen und im Naturschutz zusam
mengestrichen.

Doch gibt es auch naturschutzinteme Ursachen 
(KIEMSTEDT 1995), um die wir uns vorrangig 
kümmern sollten, weil wir hier auf seiten des Natur
schutzes selbst etwas ändern können, anstatt immer 
nur andere für die Misere verantwortlich zu machen 
(LESERFORUM 1995). Zu dieser Kategorie von 
Gründen zählen die uneinheitlichen, für Außenste
hende oft verwirrenden, wenn nicht gar unverständ
lichen und gegensätzlichen Praktiken der Eingriffs
regelung.

Es ist aufschlußreich, daß die Länderarbeitsgemein
schaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erho
lung (LANA) ein Gutachten an das Institut für 
Landschaftspflege und Naturschutz der Universität 
Hannover vergeben hat mit dem Ziel, Vorschläge 
zur Verbesserung der Praktikabilität und zur Verein
heitlichung des methodischen Vorgehens der Ein
griffsregelung zu erarbeiten (LANA 1994). Ist doch 
die LANA ein Gremium der Ländervertretungen, in 
dem vorrangig darauf geachtet wird, daß die jeweils

unterschiedlichen Länderpositionen und die darauf 
basierende divergierende Handhabung der Ein
griffsregelung zur Geltung kommen. Offenbar ver
liert aber zur Zeit die Wahrung der wohlverstande
nen Länderinteressen an Gewicht gegenüber den 
negativen Folgen der Zersplitterung und Uneinheit
lichkeit im Naturschutz.

Die Vielzahl der in den Bundesländern bis hinunter 
zu einzelnen Landkreisen verschiedenen Verfahren 
und Methoden zum Vollzug der Eingriffsregelung, 
ihre Gegensätzlichkeiten und fachlichen Schwä
chen wirken sich mittlerweile kontraproduktiv für 
das gemeinsame Naturschutzziel aus. Das braucht 
vor diesem Kreis sachverständiger Leser nicht im 
einzelnen belegt zu werden. Nur einige Stichworte 
sollen diese Ausgangsposition für die weiteren 
Überlegungen markieren. Es beginnt mit den unter
schiedlichen Positiv-Listen, nach denen eine be
stimmte Maßnahme in einem Bundesland ein Ein
griff ist, im anderen nicht. Ein weiterer Fall sind die 
Kriterien zur Inwertsetzung von Biotopen. Nicht 
nur sind sie in den verschiedenen Verfahren unter
schiedlich, sondern auch ihre Gewichtung unterein
ander und die Höhe der ihnen zugewiesenen Wert- 
ziffem. Es ist einleuchtend, daß damit höchst unter
schiedliche Kompensationsumfänge errechnet wer
den können, ganz zu schweigen von den grundsätz
lichen Fehlem, die solchen Rechenoperationen zu
grunde liegen (vgl. LANA 1995a u. b).

2 Der Zweck von Konventionen

Eine Durchforstung dieses Verfahrenswildwuchses 
erscheint überfällig. Eine fachinteme Einigung auf 
bestimmte Vorgehensweisen würde schon viel für 
die öffentliche Akzeptanz des Naturschutzes brin
gen. Das wäre ein wesentliches Ziel von Konven
tionen in der Eingriffsregelung.

Konventionen, um die es hier geht, sind fachliche 
Übereinkünfte über Vörgehensweisen und Ent
scheidungsmaßstäbe, die nicht objektiv - wie etwa 
Naturgesetzmäßigkeiten bestimmt werden kön
nen. An die Enttäuschung, daß die Wissenschaft in 
den wenigsten Fällen wenn überhaupt - Verhal
tensnormen oder genaue Grenzwerte liefern kann, 
haben wir uns längst gewöhnen müssen. Deshalb ist 
die Aushandlung von mehrheitlich akzeptablen Re
gelungen und Festsetzungen erforderlich, die zwar
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auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt, aber 
nicht objektiv findbar oder beweisbar sind.
Solche Konventionen - wenn sie denn eingehalten 
werden - lenken das gesamte gesellschaftliche Le
ben. Die allgemeinen Regeln der Fairneß und Höf
lichkeit, tradierte Bräuche und Riten gehören eben
so dazu wie die Qualitätsnormen für Nahrungsmit
tel, Belastungsgrenzwerte für Luft und Wasser, das 
ganze Regelwerk der technischen DIN-Normen 
oder die Honorarordnung für Architekten und Inge
nieure. Dieser Exkurs ins Allgemeine verdeutlicht, 
daß zu Konventionen die Fachdisziplinen gefragt 
sind und daß andere darin offenbar schon geübter 
sind (SCHRÄDER 1993).

Auch im Naturschutz sind Konventionen nichts 
grundsätzlich Neues. Schon die frühen Aufgaben 
und Erfolge, wie die Begründungen für den Schutz 
von einzelnen Naturschöpfungen, Landschaftsräu
men, Tier- und Pflanzenarten setzten Konventionen 
voraus. Sie gewinnen mit der weiteren Institutiona
lisierung des Naturschutzes und der Dringlichkeit 
seiner Aufgaben an Bedeutung.

D.h. eine Vielzahl von Konventionen besteht bereits 
und ist Grundlage der Naturschutzarbeit. Typisch 
für unser Aufgabengebiet scheint jedoch zu sein, 
daß noch große Lücken bestehen und daß wir in 
vielen Fällen - jedenfalls was die Eingriffsregelung 
betrifft - höchstens unausgereifte Vörstadien effek
tiver Konventionen erreicht haben; denn zahlreiche 
Übereinkünfte gelten nur für begrenzte administra
tive, räumliche und sachliche Geltungsbereiche und 
sie sind - wie bereits festgestellt - keineswegs auf
einander abgestimmt. Hier zeigt sich, daß der für 
den Naturschutz typische Hang zum Einzelgänger- 
turn - um nicht zu sagen zur Eigenbrödlerei -, der 
sich gerne mit dem Hinweis auf die Individualität 
und Nicht-Normierbarkeit der Natur rechtfertigt, 
gefördert wird durch den Selbstdarstellungs- und 
Profilierungszwang der Fachverwaltungen und 
nochmals unterstützt durch den Föderalismus der 
Länder (KIEMSTEDT 1995).

Dennoch soll hier nicht zu einer allgemeinen und 
grenzenlosen Konventionskampagne aufgerufen 
werden. Wegleitend müssen die Fragen sein: Was 
sollte vernünftigerweise für den Vollzug der Ein
griffsregelung durch Konventionen geregelt werden 
und wie weit sollen sie reichen?

3 Grundsätze und Beispiele für
Konventionen zur Eingriffsregelung

(1) Der Zweck von Konventionen ist einfach und 
klar: Die derzeitige Vielfalt der Methoden und Ver
fahren zur Umsetzung der Eingriffsregelung muß 
durch Übereinkünfte unter den Vertretern des Na
turschutzes und der Landschaftspflege auf eine ge
wisse Bandbreite reduziert werden, um den Vollzug 
zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.

(2) Rechtskonformität ist eine der vorrangigen Rah
menbedingungen. D.h. die anzustrebenden Kon

ventionen müssen innerhalb des durch die Natur
schutzgesetzgebung gezogenen Rahmens liegen. 
Andererseits gehen die in der Öffentlichkeit zu Irri
tationen führenden Unterschiede der Eingriffspra
xis z.T. darauf zurück, daß die Bundesländer den 
durch das Bundesnaturschutzgesetz gesteckten 
Rahmen nur teilweise oder unterschiedlich konkre
tisiert haben. Man nehme nur die unbestimmten 
Rechtsbegriffe der Erheblichkeit und Nachhaltig
keit von Beeinträchtigungen oder die geforderte 
Unterscheidung zwischen Ausgleich und Ersatz. 
D.h. auch das Erfordernis einer an der Praxis orien
tierten Rechtsfortentwicklung darf nicht ausgeblen
det werden. Bei der Setzung von Konventionen 
können sowohl die Prioritäten als auch die Spielräu
me dafür deutlicher werden.

(3) Die Konventionsbildung im Naturschutz wird 
durch das "magische Dreieck" Rechtskonformität - 
Praktikabilität - fachliche Validität bestimmt. Nach
dem der Vorrang der Rechtskonformität herausge
stellt wurde und die Verbesserung der Praktikabili
tät eine unstrittige Forderung ist, erscheint es not
wendig, noch einmal auf die Bedeutung der fachli
chen Validität hinzuweisen. Das ist besonders des
halb angebracht, weil man derzeit den Eindruck hat, 
daß die Vertreter von Naturschutz und Landschafts
pflege umso mehr zu weitestgehenden Zugeständ
nissen für die Praktikabilisierung der Eingriffsrege
lung bereit sind, je eisiger für sie die Luft in den 
Ministerien wird. Die Frage jedoch ist, von wann ab 
eine Anpassung an die politischen Zwänge um je
den Preis den Zielen des Naturschutzes mehr scha
det als nutzt. Das betrifft u.a. die Quantifizierung 
und Standardisierung der Qualitäten von Natur und 
Landschaft.
Die Reduzierung der Beurteilung von Eingriffen 
und möglichen Kompensationsmaßnahmen nur auf 
der Basis von Biotoptypen ist noch eine der gerin
geren, wenn auch fachlich nicht akzeptablen Verein
fachungen. Wichtiger ist, ob die Rechenoperationen 
zur Ermittlung von Art und Umfang der Kompen
sation daran orientiert sind, wie weit die Eigen
schaften des Naturhaushaltes und des Landschafts
bildes einer Quantifizierung zugänglich sind (KIEM- 
STEDT 1995 und LANA 1995a u. b). Damit wird 
nicht etwa gegen die Inwertsetzung von Naturqua
litäten auf ordinalen oder auch kardinalen Skalen 
votiert. Entscheidend ist, welche Genauigkeit man 
vorgibt erreichen zu können und wie mit solchen 
Ziffern weitergearbeitet wird.

Bekanntlich entscheiden Art und Anzahl der Krite
rien darüber, wie genau eine Eigenschaft der Natur 
erfaßt wird. Der sogeannte "Spezifizierungsfehler" 
kann also unterschiedlich groß sein. Unabhängig 
davon treten auch Meßfehler auf. Sie hängen davon 
ab, wie genau ein Kriterium gemessen wird. Bei den 
Rechenoperationen Wert x Fläche unter Einbezie
hung von Zu- und Abschlagfaktoren werden die 
offenbar noch nicht ausgeschalteten Spezifizie
rungsfehler durch die groben Ungenauigkeiten der 
Messung bedenkenlos potenziert und mit Stellen
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Liegt ein Engriff vor?
Welche Vorhaben bzw. Vorhabensbestandteile oder -aspekte sind Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen i.S.d.G.?
Welche Beeinträchtigungen bzw. welche Beeinträchtigungsintensitäten sind erheblich oder nachhal
tig i.S.d.G.?

I Eingriffsbestimmung

II Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes
sowie der Eingriffsfolgen

Wie ist die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild zu erfassen und zu bewer
ten?
Welches Naturhaushalts- und Landschaftsbildmodell ist in welchen Fällen zu wählen?
Wie sind erhebliche Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben zu ermitteln/zu prognostizieren?

III Vermeidung/Minderung

Kann das Vorhaben vermieden werden?
Könnten Beeinträchtigungen durch das Vorhaben ganz oder teilweise vermieden (gemindert/mini- 
miert) werden?

IV Ausgleich

Welche Beeinträchtigungen sind grundsätzlich ausgleichbar/nicht ausgleichbar?
Welche Ausgleichsziele sind in welcher Qualität, Größenordnung (Umfang) und in welchem Zeit
raum und -verlauf zu erreichen, um die erheblichen Beeinträchtigungen auszugleichen?
Wo müssen geeignete Rächen in ausreichender Größe verfügbar sein?
Welche Maßnahmen sind wann durchzuführen, um die Ziele voraussichtlich zu erreichen?

V Ersatz

Welche Ersatzziele sind in welcher Qualität, Größenordnung (Umfang) und in welchem Zeitraum 
und -verlauf zu erreichen, um die erheblichen Beeinträchtigungen zu ersetzen?
Wo müssen geeignete Rächen in ausreichender Größe verfügbar sein?
Welche Maßnahmen sind wann durchzuführen, um die Ziele voraussichtlich zu erreichen?

VI Bemessung von Geldleistungen

Wie ist die Höhe der Geldleistungen zu bestimmen, die ein Verursacher im Falle nicht ausgleich- 
bzw. ersetzbarer Beeinträchtigungen zur vollständigen Kompensation i.S.d.G. zu leisten hat?

VII Abwägung

Mit welchem Gewicht sind die Belange von Natur und Landschaft in die Abwägung mit den übrigen 
Belangen des Vorhabens einzustellen?

VIII Bilanzierung

Wie soll die Gegenüberstellung von Eingriffsfolgen, Minderung und Ausgleich sowie ggf. Ersatz er
folgen?

Quelle; LANA 1995 a

Abbildung 1

Arbeitsschritte und Entscheidungspunkte der Eingriffsregelung - Überblick
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hinter dem Komma werden nur Scheingenauigkei
ten vorgespiegelt (ALONSO 1969). Das kann nur 
so lange gut gehen, wie es der Kontrahent nicht 
merkt oder die errechneten Werte ökonomisch trag
bar erscheinen. Ist das nicht der Fall, müssen die 
"objektiv" errechneten Beträge nach unten korri
giert werden. Das Ärgerliche daran ist, daß in Sonn
tagsreden immer ein notwendiger anderer Umgang 
mit der Natur gefordert wird, daß aber alle schon vor 
Jahrzehnten diskutierten bewertungstheoretischen 
Grundlagen in Vergessenheit geraten sind (ALON
SO 1969; BECHMANN & KIEMSTEDT 1974; 
SCHERNER 1995; TÖPFER 1969).
Die weite Verbreitung dieser Vörgehensweise zur 
rechnerischen Bestimmung von Art und Umfang 
der Kompensation beruht zwar auf einer Art Kon
vention, für die Vielzahl der einzelnen Verfahren 
gilt das jedoch noch nicht, weil sie nicht durch 
übergreifenden fachlichen Konsens abgestimmt 
sind. Vor ihrer unkritischen Fortschreibung wird 
nicht nur wegen der oben angedeuteten Fehler ge
warnt sondern auch deshalb, weil durch diese For
meln eine solide fachliche Planung als Grundlage 
für Entscheidungen ausgeklammert wird.

(4) Die Bearbeitung des bereits erwähnten Gutach
tens hat ergeben, daß eine möglichst weitgehende 
Praktikabilisierung und Vereinheitlichung am ehe
sten systematisch und zweckmäßig erreicht werden 
kann, wenn man die Eingriffsregelung als Pla
nungsverfahren betrachtet. Die Zielsetzung, Ein
griffe in Natur und Landschaft möglichst zu vermei
den und bei UnVermeidbarkeit von Beeinträchti
gungen für Kompensation zu sorgen, erfordert eine 
Folge abgestufter Entscheidungen und deren fach
liche Vorbereitung - also Planung.
Abbildung 1 zeigt die Arbeitsschritte der Eingriffs
regelung mit Entscheidungsrelevanz. Sie treten z. T. 
mehrfach am administrativen Ablauf des Vollzuges 
auf. Konventionen sind für alle diese Arbeitsschritte 
erforderlich. Einige Beispiele, wie solche Konven
tionen aussehen könnten, werden im folgenden ge
nannt (vgl. LANA 1995b).

(5) Inhalte von Konventionen zur Eingriffsregelung 
können im Prinzip

die Definition unbestimmter Rechtsbegriffe, 
methodische Verfahrensweisen, 
Meßvorschriften zur Quantifizierung sowie 
Standards und Schwellenwerte

sein.

Zum ersten Punkt gehört u.a. eine Festlegung, wie 
die im Bundesnaturschutzgesetz genannten Begrif
fe "erheblich" und "nachhaltig" den Tatbestand ei
nes Eingriffs definieren sollen. Sinnvoll wäre z.B., 
Beeinträchtigungen dann als Eingriffsfall einzustu
fen und hinsichtlich der Rechtsfolgen zu beachten, 
wenn sie erheblich oder unerheblich, aber nachhal
tig sein können.

Unter den Verfahrensweisen zur fachlichen Vorbe
reitung von Entscheidungen wäre ein Vorschlag

dazu notwendig, inwieweit eine Beurteilung von 
Eingriffen und die Bestimmung von Kompensati
onsmaßnahmen nur auf der Basis von Biotoptypen 
geschehen kann. Dafür ist ausschlaggebend, ob be
sondere Funktionen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes betroffen sein können. D.h. es 
muß auch festgelegt werden, welche Funktionen 
unterschieden werden sollen und was ggf. ihre be
sondere Bedeutung ausmacht.
Daß im erwähnten Gutachten für die LANA unter 
den Meßvorschriften der Ansatz Wert x Fläche zur 
Bestimmung des Kompensationsumfanges nicht 
weiterverfolgt wird, dürfte nach dem unter (3) ge
sagten klar sein. Statt dessen wird vorgeschlagen - 
genaueres kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
mitgeteilt werden -, für diese Bemessung jeweils die 
Herstellungskosten des fiktiven Ausgleichs heran
zuziehen. Kostendateien liegen im Prinzip dazu vor.

Um die Festlegung von Standards und Schwellen
werten wird man nicht herumkommen. Sie werden 
durch den Zwang zur Praktikabilität bestimmt, müs
sen aber auch den Maßstäben der fachlichen Vertret
barkeit genügen. Ein Beispiel dafür wäre, daß Be
einträchtigungen dann als nachhaltig gelten könn
ten, wenn sie voraussichtlich länger als 5 Jahre 
andauem.

(6) Vor allem erforderlich und fachlich am ehesten 
zu vertreten sind Vereinheitlichungen der Verfah
rensweisen für den Vollzug der Eingriffsregelung. 
D.h. unter den o.g. Inhalten von Konventionen sind 
fachliche Übereinkünfte über grundlegende Positi
onen i.S. der Interpretation der gesetzlichen Grund
lagen, über das methodische Vorgehen, Mindestin
halte und Meßvorschriften besonders wichtig.
Der Spielraum für eine Vereinheitlichung der Er
gebnisse ist gering. Er sollte für die Berücksichti
gung der jeweils unterschiedlichen Ausprägung der 
Natur im Einzelfall offenbleiben. Das wird auch 
durch das jüngste Gutachten zu den Möglichkeiten 
und Grenzen von Standards und Schwellenwerten 
bestätigt (PLANUNGSGRUPPE 1995; vgl. auch 
den Beitrag von LAMBRECHT in diesem Band).

(7) Gegenstand der für die Eingriffsregelung anzu
strebenden Konventionen sollte auch eine stärkere 
Berücksichtigung der landschaftsplanerischen 
Zielkonzeption für die Bestimmung von Art, Um
fang und Ort der Kompensationsmaßnahmen sein. 
Das der Eingriffsregelung zugrunde liegende Ver
schlechterungsverbot für Natur und Landschaft 
kann nicht durch schlichte Flächenkompensation 
eingehalten werden, wie sie noch vielfach prakti
ziert wird. Besonders die Integration der Eingriffs
regelung in die Bauleitplanung nach § 8 a-c bietet 
die Chance, die Rächen für Ausgleich und Ersatz in 
eine umfassende ökologische und gestalterische 
Entwicklungskonzeption des Gemeindegebietes 
einzuordnen.
Die Landschaftsplanung hat nach dem Bundesna
turschutzgesetz die Aufgabe, solche Zielkonzeptio
nen zu erarbeiten. Wenn dies bisher nicht in ausrei-
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chendem Maße geschehen ist, wird es Zeit, das zu 
ändern.

Viel spricht dafür, daß die unter (3) kritisierten 
Berechnungsformeln für Art und Umfang der Kom
pensationsmaßnahmen vielfach deshalb erfunden 
werden mußten, weil den Behörden keine plausi
blen Zielvorstellungen des Naturschutzes zur Ver
fügung standen. Insofern verspricht eine stärkere 
Verbindung zwischen Eingriffsregelung und Land
schaftsplanung eine Flexibilisierung der Kompen
sationsbestimmung. Davon abgesehen würden auch 
die Einführung eines sogenannten Ökokontos (MI
NISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN 
RHEINLAND-PFALZ 1995) und die Verwendung 
monetärer Ersatzzahlungen (vgl. den Beitrag von 
MARTICKE in diesem Band) durch landschaftspla
nerische Entwicklungskonzeptionen auf eine solide 
fachliche Grundlage gestellt.

Offen bleibt - und das ist eine Frage an alle Natur
schutzinstitutionen -, ob und wann ein Gremium 
bestimmt und autorisiert werden kann, die notwen
dige Konventionsbildung im Naturschutz weiterzu
treiben.
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Standardisierungen bei der Eingriffsregelung im 
Straßenbau
Praxis und Perspektiven zwischen rechtlichen und naturschutzfachlichen 
Grenzen und Möglichkeiten

Heiner LAMB RECHT1}

1. Ausgangssituation

Straßenbaumaßnahmen führen i.d.R. zu erhebli
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Land
schaftsbildes, so daß sie der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung nach den Vorschriften der Lan
desnaturschutzgesetze i.V.m. § 8 Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG) unterliegen. Die Ein- 
griffsregelung ist im jeweiligen Planungsfall als 
unselbständiger Teil des straßenbaurechtlichen Zu
lassungsverfahrens anzuwenden. Zur praktischen 
Umsetzung der mit der Eingriffsregelung verbunde
nen materiell-rechtlichen Anforderungen ist von 
den Straßenbau- sowie den Naturschutz Verwaltun
gen eine Vielzahl von Vorgaben, Verfahren und 
Methoden entwickelt worden2) Mit diesen Stan
dardisierungsbestrebungen gehen Auffassungsun
terschiede bezüglich der Berücksichtigung der na
turschutzrechtlichen Vermeidungs- und Kompensa
tionsgebote, abweichende methodisch-fachliche 
Anforderungen an die Beurteilungsgrundlagen und 
insbesondere Abstimmungsprobleme bei der Pla
nung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, vor 
allem was deren Umfang betrifft, einher.

Möglichkeiten zu Standardisierungen bei der Ein
griffsregelung bestimmen sich nach dem materiel
len Gehalt der naturschutzrechtlichen Vorschriften, 
dem Verhältnis von Rahmenrecht und Landesnatur
schutzgesetzgebung sowie gesetzlich begründeten 
Ermächtigungen der die Eingriffsregelung anwen
denden Verwaltungen. Davon ausgehend müssen 
Standardisierungen ausreichend wissenschaftlich - 
hier im besonderen naturschutzfachlich - begründet 
werden können, um eine über den Einzelfall hinaus
gehende Gültigkeit zu erlangen. Praxiserfahrungen 
tragen dazu bei, indem sie als theoretisch und me
thodisch für richtig erkannte Anforderungen auf 
ihre Umsetzungsfähigkeit und praktische Gültigkeit 
zu überprüfen ermöglichen und damit eine Fort
schreibung bisheriger Standards erlauben.

Die rechtlich fixierte systematische Abfolge der 
materiellen Gebote und Prüfungsschritte der Ein- 
griffsregelung3) definiert als rahmengebenden Stan
dard eine Grobstruktur von Arbeitsschritten und 
-inhalten4):

1. Feststellung des Eingriffstatbestandes bzw. der 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigun
gen

2. Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen
3. Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen
4. Ersatz nicht ausgleichbarer Beeinträchtigungen, 

soweit bei der naturschutzrechtlichen Abwä
gung die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Range nachgehen.

Zu diesen Prüfungsschritten werden im vorliegen
den Beitrag die rechtlichen Bedingungen für bunde
seinheitliche Standardisierungen aufgezeigt. Es 
werden die bisherigen praktischen Bestrebungen 
sowie Probleme veranschaulicht und Perspektiven 
von fachwissenschaftlich begründeten Standards 
entwickelt. Als Standardisierungen bei der Ein
griffsregelung im Straßenbau sind alle verallgemei
nerungsfähigen Vorgaben zu verstehen, die auf eine 
Vereinheitlichung der Anwendung der Eingriffsre
gelung, ihrer Arbeitsschritte und -inhalte sowie der 
Beurteilungsmaßstäbe ausgerichtet sind. Die Stan
dards konkretisieren die unbestimmten Rechtsbe
griffe und führen günstigstenfalls zu vergleichbaren 
Planungsergebnissen bei unterschiedlichen Straßen
bauvorhaben.

2. Eingriffsdefinition und Feststellung der 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch
tigungen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Straßenbauvorhaben sind nach den Positivlisten der 
Landesnaturschutzgesetze überwiegend als Eingrif
fe definiert5), womit dann die Prüfungsschritte un
mittelbar ausgelöst werden. Des weiteren sind in 
den Positivlisten unterschiedlichste Eingriffstatbe
stände überwiegend qualitativ-beschreibend aufge
führt, die i.d.R. mit Straßenbauvorhaben einherge
hen. Teilweise wird damit der Gegenstand der Ein
griffsregelung formal-inhaltlich erweitert^ Dane
ben enthalten die vereinzelten Negativlisten eben
falls straßenbaurelevante Maßnahmen bzw. Vorha
benbestandteile wie Erdwälle für den Lärmschutz 
an Straßen7) oder Baustelleinrichtungen8), die damit 
von der Eingriffsregelung ausgeschlossen werden.
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Indessen ist die Vereinbarkeit mit der Ermächtigung 
nach § 8 Abs. 8 BNatSchG zum Teil fraglich, da 
nicht bei allen Maßnahmen davon auszugehen ist, 
daß diese i.d.R. nicht mit erheblichen oder nachhal
tigen Beeinträchtigungen verbunden sind.
Für eine bundeseinheitliche Standardisierung ist des 
weiteren beachtlich, daß von der Legaldefinition des 
Eingriffsbegriffs gemäß § 8 Abs. 1 BNatSchG91 in 
sieben Landesnaturschutzgesetzen abgewichen 
wird. Neben lediglich erklärenden bzw. begriffli
chen Modifizierungen101 sind inhaltliche Erweite
rungen des Katalogs der betroffenen Schutzgüter 
wie um den "Erholungswert der Landschaft"111 we
sentlich. Demgegenüber sind mit dem Rahmenrecht
nicht vereinbar die Einschränkung der Eingriffsre-

12)gelung auf lediglich die Außenbereichs vorhaben 
und die Beschränkung der eingriffsrelevanten Be
einträchtigungen auf lediglich die erheblichen, ohne 
Nennung der nachhaltigen Beeinträchtigungen131 
Neben den gesetzestextlich fixierten Unterschieden 
geben die unbestimmten Rechtsbegriffe der Ein
griffsregelung "Leistungsfähigkeit des Naturhaus
halts" und "Landschaftsbild" Anlaß zu abweichen
den Interpretationen.
Beim Naturhaushalt geht es auch in Rechtskreisen 
anerkanntermaßen um dessen Einzelbestandteile 
und deren Wechselbeziehungen in einem ökosyste- 
maren Wirkungsgefüge. Die ökologischen Funk
tionen stehen im Vordergrund; es kann statt von 
Leistungsfähigkeit auch von Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts gesprochen werden. Der Bezug auf 
die Pflanzen- und Tierwelt in ihren jeweiligen Le
bensstätten ist regelmäßig unstrittig. Klärungs
bedürftig ist jedoch der Bezug auf die einzelnen 
abiotischen Naturhaushaltsfaktoren, denn zum Teil 
greifen umweltmediale Fachgesetze Platz. So exi
stieren landesrechtlich vereinzelt gesetzliche Rege
lungen zum Bodenschutz141, die aufgrund ihrer Spe
zialgesetzlichkeit hinsichtlich der Beeinträchtigun
gen des Bodens und seiner Funktionen gegenüber 
der Eingriffsregelung Vorgehen. Im weiteren findet 
wegen der spezialgesetzlichen Regelung des Was
serrechts151 bei einer isolierten Betrachtung des Me
diums Wasser die Eingriffsregelung keine Anwen
dung. Das heißt, Beeinträchtigungen des Wassers 
müssen stets eine Beeinträchtigung anderer Na
turhaushaltsfaktoren bzw. des Naturhaushalts in sei
ner Gesamtheit oder des Landschaftsbildes zur Fol
ge haben, um Gegenstand der Eingriffsregelung zu 
werden. Das Immissionsschutzrecht enthält dem
gegenüber Bestimmungen, die die Berücksichti
gung konkreter eingriffsrelevanter Beeinträchti
gungen wie beispielsweise die mittelbar durch ver
kehrsbedingte Immissionen betroffene Tier- und 
Pflanzenwelt nicht eindeutig erkennen lassen. Die 
Notwendigkeit dazu läßt sich in Verbindung mit der 
Eingriffsregelung bestimmter ableiten. Bislang 
nicht geklärt ist, inwieweit nach der Eingriffs
regelung auch eine Kompensation möglich ist. Das 
Immissionsschutzrecht verlangt einen Ausgleich 
bei solchen unvermeidbaren Beeinträchtigungen 
nicht. Lärmbeeinträchtigungen im Bereich der so

genannten Nachbarschaft hingegen beurteilen sich 
nur nach dem Immissionsschutzrecht161 
Für die konkrete Umsetzung der verschiedenen na- 
turschutz- und umweltfachrechtlichen Anforderun
gen kommt es allerdings darauf an, zunächst die 
insgesamt zu erwartenden Beeinträchtigungen zu 
ermitteln. Nach deren Feststellung kann entschie
den werden, auf welcher Rechtsgrundlage sich kon
krete Maßnahmen wie zur Vermeidung und Kom
pensation ergeben. Daher kann es im Einzelfall 
angezeigt sein, von einer weiten Betrachtung rele
vanter Beeinträchtigungen des Naturhaushalts aus
zugehen. Hinzu kommt, daß der Begriff "Leistungs
fähigkeit des Naturhaushalts" ein dynamischer Rechts
begriff ist171, hängt er doch wesentlich von einer 
dem aktuellen Stand des Fachwissens entsprechen
den Begründung und nachvollziehbaren Beschrei
bung ab.
Der Begriff "Landschaftsbild" läßt es naheliegend 
erscheinen, daß es ausschließlich um optisch-visu- 
eile Beeinträchtigungen der Landschaft geht . Da
bei ist eine Betrachtung von gewisser Großräumig
keit zugrunde zu legen191. Das Bundesverwaltungs
gericht (BVerwG) deutet jedoch mittlerweile auf der 
Fachdiskussion basierende im Einzelfall gegebene 
Erweiterungsmöglichkeiten einer engen Auslegung 
in Richtung einer synästhetischen Wahrnehmung 
als "Landschaftserleben" an, um die jeweilige maß
gebende Eingriffslage bestimmen und die sich dar
aus ergebenden Pflichten zutreffend erfassen zu 
können201
Die kompensationsrelevanten Beeinträchtigungen 
sind nach "Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit" ein
zugrenzen. Die Rechtsprechung hat dazu bislang 
nur allgemeine Definitionen vor allem die Beein
trächtigungen des Naturhaushalts betreffend formu
liert. Die Erheblichkeit hängt danach von der Inten
sität, im einzelnen von der deutlichen Spürbarkeit 
bzw. Wesentlichkeit von Funktionsstörungen ab211 
Sie verweist jedoch unmißverständlich auf die zu 
beachtenden konkreten Verhältnisse des Einzel
falls221. Damit ist eine abstrakte oder einzelfallunab
hängige Festlegung von Art, Umfang und Intensität 
von Beeinträchtigungen nicht möglich. Denn bei 
der Prüfung der Beeinträchtigungsqualitäten und 
-quantitäten ist eine argumentative, rational begrün
dete Bewertung der jeweiligen Umstände des Ein
zelfalls wesentlich231. Flächen geringerer Schutzbe
dürftigkeit kann nicht ohne jede Rücksicht auf die 
konkrete Beeinträchtigungsintensität eines Ein
griffsvorhabens von vornherein die Qualität abge
sprochen werden, Gegenstand einer zu unterlassen
den vermeidbaren oder gegebenenfalls auszuglei
chenden bzw. zu kompensierenden Beeinträchti
gung zu sein241 Die Ermittlung und Bewertung 
straßenbaubedingter Beeinträchtigungen muß im 
Einzelfall auch deswegen vollständig und im einzel
nen ausreichend konkret sein, um unter Beachtung 
des Vermeidungsgebotes alle kompensationsrele
vanten Beeinträchtigungen berücksichtigen und im 
Sinne des Verursachungsgrundsatzes eindeutig dem 
geplanten Vorhaben zuordnen zu können251. Ist die
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Bestands- und Konfliktanalyse wegen einer unzu
reichenden Berücksichtigung von Bereichen mit er
heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen of
fenkundig falsch und sind damit die Eingriffswir
kungen nicht hinreichend erhoben, ist auch nicht 
erkennbar, in welchem Umfang und an welcher 
Stelle zusätzliche Vermeidungs- und Ausgleichs
maßnahmen geboten sind und wo und inwieweit 
gegebenenfalls Ersatzmaßnahmen nötig werden. 
Die abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen sind 
folglich nicht ausreichend26)
Die Feststellung der Beeinträchtigungen setzt neben 
der Erfassung der Eingriffsursachen die den konkre
ten Verhältnissen des Einzelfalls entsprechende 
vollständige und ausreichend differenzierte Erhe
bung und Bewertung des jeweiligen Zustandes der 
Funktionen des Naturhaushalts und des Land
schaftsbildes voraus. In welchem Maße im Einzel
fall besondere Untersuchungen durchzuführen sind 
und inwieweit der damit verbundene Aufwand ver
tretbar ist, läßt sich nicht abstrakt beantworten. Ent
scheidend ist, daß durch solche Erhebungen ein 
relevanter Erkenntnis gewinn für die Eingriffsbeur
teilung und die Maßnahmenplanung resultiert, daß 
bei Berücksichtigung der ansonsten fehlenden Er
kenntnisse eine substantiell andere Entscheidung 
über das Vorhaben und die Maßnahmen getroffen 
würde27) Die Notwendigkeit weitergehender Un
tersuchungen muß plausibel begründet werden und 
es müssen konkrete Anhaltspunkte für die anson
sten vernachlässigten Wirkungen und Beeinträchti- 
gungen vorliegen . Der konkret gegebene Rat aus
gewiesener Fachleute und der dadurch dokumen
tierte Stand des Fachwissens können Anhaltspunkte 
für die Bestimmung der im Einzelfall notwendigen 
Untersuchungen sein29) Ob dabei stets der Stand 
von Wissenschaft und Forschung zu berücksichti
gen ist, kann nur aufgrund der spezifischen Pro
blemsituation, insbesondere der Empfindlichkeit 
und Schutzwürdigkeit der betroffenen Landschaft 
und den dazu vorliegenden Daten sowie der Neuar
tigkeit und Schwere der befürchteten Beeinträchti
gungen entschieden werden.
Die Meinungen der Rechtsprechung über Art und 
räumliche wie zeitliche Intensität notwendiger Er
hebungen gehen jedoch zum Teil deutlich ausein
ander . Zur weitergehenden Klärung tragen in die
sem Zusammenhang auch nicht die in einzelnen 
Landesnaturschutzgesetzen definierten Anforde
rungen an Art und Umfang von notwendigen Er
mittlungen bei. Die Anforderungen sind im wesent
lichen allgemeiner Art31) Inwieweit die nach ein
zelnen Landesnaturschutzgesetzen von den zu be
teiligenden Naturschutzbehörden zu erstellende gut
achtliche Stellungnahme32) unterstützend wirkt, hängt 
wesentlich von deren praktischer Handhabung ab. 
Die abweichenden Definitonen bzw. Auslegungen 
zum Eingriffstatbestand und die darauf basierenden 
Ermittlungserfordemisse haben zwangsläufig Aus
wirkungen auf die weiteren Verpflichtungen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich bzw. Ersatz. Eine 
umfassende und fachlich anspruchsvolle Sicherung

der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes aufgrund der Anwendung der 
Eingriffsregelung muß bei einer bundesweiten Be
trachtungsweise bereits hier fraglich erscheinen. In
soweit bleibt insbesondere in diesem Punkt die 
Rechtsfortentwicklung abzuwarten.

2.2 Standardisierungsmöglichkeiten

Die rechtlichen, nur qualitativ-inhaltliche Aspekte 
betreffenden Vorgaben zur Eingriffsbestimmung 
sind uneinheitlich, interpretationsfähig und vor al
lem auf den Einzelfall bezogen auszufüllen. Praxis
erfahrungen und naturschutzfachlich begründete 
Methoden bieten allerdings Möglichkeiten für 
Standardisierungen. Sie bauen strukturell auf me
thodischen Anforderungen der Wirkungsprognose 
auf, indem Eingriffsursachen mit den betroffenen 
Funktionen verknüpft und damit die Beeinträchti
gungen abgeleitet werden.

2.2.1 Beeinträchtigungsursachen bzw. Wirk
faktoren von Straßenbauvorhaben

Zur ausreichenden Bestimmung der Eingriffsfakto
ren eines Straßenbauvorhabens werden in der Praxis 
Checklisten verwendet. Solche Listen, in denen re
gelmäßig auch nach Bau, Anlage und Betrieb von 
Straßen unterschieden wird, liegen in verschiede- 
nen Formen vor . Sie lassen sich für eine bundes
einheitliche Anwendung weiterentwickeln und ver
vollständigen. Dabei können die einzelnen Wirk
faktoren aufgrund ihrer jeweiligen Relevanz unter
schiedlichen Straßenbaumaßnahmen zugeordnet 
werden34̂

Diese beschreibende Aussage verändert sich jedoch 
bei der Ermittlung von Wirkintensitäten und -reich- 
weiten. Die Wirkungen auf den unmittelbar durch 
Flächeninanspruchnahme, Überbauung und Ver
siegelung anlagebedingt betroffenen Flächen lassen 
sich relativ präzise beschreiben und auch quantifi
zieren. Eine solche Bestimmung ist bei den Fakto
ren des Baubetriebs sowie des späteren Verkehrsge
schehens, insbesondere des voraussichtlichen Ver
kehrsaufkommens, mit Unsicherheiten behaftet. 
Prognosemodelle zur Ermittlung von Lärm- und 
Schadstoffausbreitungen35) ermöglichen nur nähe
rungsweise Angaben, sind jedoch nicht verzichtbar. 
In der Praxis werden für die Abschätzung der rand- 
lichen räumlichen Wirkungen des Straßenbetriebs, 
i.d.R auf die Biotopsituation, zum Teil standardi
sierte Belastungszonen verwendet36). Die Zonie- 
rungsmodelle weichen jedoch zum Teil gravierend 
voneinander ab. Nicht zuletzt ist fraglich, ob die 
Komplexität der zu berücksichtigenden Wirkungen 
auf die ökologischen und landschaftsästhetischen 
Funktionen überhaupt derart vereinfacht abgebildet 
werden kann. Neben den anerkannten Prognosemo
dellen sind daher für eine hinreichende Ermittlung 
von Wirkintensitäten emissions- und immissionsbe
zogene Erfahrungswerte hilfreicher, auf die fachwis-
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senschaftlich abgesichert allerdings nur begrenzt 
zurückgegriffen werden kann37).
Insofern bietet sich für den einzelnen Planungsfall 
an, pauschalisierte Belastungszonen nur als Be
trachtungsbereiche zu verwenden und möglichst auf 
Erfahrungswerte zurückzugreifen sowie beide an 
die Bedingungen des Einzelfalls anzupassen.

2.2.2 Erfassung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts und des Landschafts
bildes

Die Wirkungsprognose setzt die inhaltlich und 
räumlich-zeitlich hinreichende Erfassung des aktu
ellen Zustandes von Natur und Landschaft voraus. 
Für die Planungspraxis sind zwischenzeitlich zahl
reiche wissenschaftlich und naturschutzfachlich be
gründete Anforderungskataloge für die Erfassung 
der biotischen und abiotischen Faktoren des Na
turhaushalts und die Erfassung des Landschafts
bildes erarbeitet worden. Die Anforderungen bezie
hen sich auf jeweils betroffene Funktionen und re
levante Faktoren, methodisch-inhaltliche, räumli
che, zeitliche, darstellerische und organisatorische 
Fragestellungen der Bestandserfassung und -bewer- 
tung38) Diese Anforderungen sind allerdings nicht 
soweit vereinheitlicht und in der Planungspraxis 
verbreitet, daß damit eine weitgehende Vergleich
barkeit in der Vorgehensweise und tatsächlich aus
reichende Bestandserfassungen gewährleistet sind. 
Wesentlich sind zudem Auffassungsunterschiede 
bezüglich der Verwendung von mathematisieren- 
den Beurteilungsmethoden wie Biotopwertverfah
ren. Die Notwendigkeit der eigenständigen Erfas
sung und Bewertung der Fauna sowie von abioti
schen Faktoren wird ebenfalls unterschiedlich gese
hen. Bundesweite Standards für die Bestandsbeur
teilung können sich daher nur auf allgemeine inhalt
liche Fragestellungen beziehen. Unter Berücksich
tigung von Erfahrungswerten können qualitative 
Anforderungen formuliert und systematisiert wer
den39̂ Weitergehendes muß der länderbezogenen 
bzw. regionalen Differenzierung überlassen blei
ben.

Daneben ist für die problemangemessene Bestim
mung des notwendigen Untersuchungsbedarfs, ein
schließlich der sachgerechten Abgrenzung des Un
tersuchungsraumes, dessen frühzeitige Klärung im 
Rahmen von strukturierten Abstimmungsprozes- 
s e n Q) von Wichtigkeit. Wesentlich ist auch die sys
tematische Berücksichtigung von Ergebnissen vor
angehender Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 
(UVU) aus der UVP41).

Bezüglich der im weiteren vorzunehmenden Be
wertung lassen sich die zu berücksichtigenden Kri
terien und Maßstäbe nur bedingt vereinheitlichen. 
Eine wesentliche Hilfestellung kann dazu jedoch 
eine qualifizierte Landschaftsplanung leisten, vor
ausgesetzt sie enthält eine entsprechend differen
zierte Beschreibung und Darstellung der Funktio
nen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes

und deren Bewertung nach naturschutzfachlich 
plausiblen Kriterien42)

2.2.3 Feststellung der erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen

Im Einzelfall sind die Beeinträchtigungen so weit
gehend zu erfassen, wie Erheblichkeit oder Nach
haltigkeit anzunehmen ist und wie di© Beeinträchti
gungen von Bedeutung für das Abwägungsergebnis 
sind. Die Wirkungsprognose muß so präzise sein, 
daß die notwendigen Vorkehrungen bzw. Maßnah
men zur Vermeidung und zum Ausgleich bzw. Er
satz abgeleitet werden können. Im Zusammenhang 
mit den für die Bestandsbeurteilung definierten An
forderungen sind für die Planungspraxis Kataloge 
zu den zu berücksichtigenden Beeinträchtigungen 
und deren Beeinflussungsfaktoren ausgearbeitet 
worden43) Sie werden jedoch bislang nicht aus
reichend beachtet. In solchen für die Einzelfallbeur
teilung als Checklisten zugrundezulegenden Kata
logen können rahmenhafte Angaben zum maßnah- 
mentypbezogenen bau-, anlage- und betriebsbe
dingten Auftreten von Beeinträchtigungen getrof
fen werden44̂  Daraus lassen sich differenzierte vor
habenspezifische Checklisten ableiten.
Für eine standardisierte Ermittlung von Beein
trächtigungen lassen sich wissenschaftlich und na
turschutzfachlich begründet nur grundsätzliche me
thodisch-inhaltliche Anforderungen definieren. In 
der Planungspraxis werden unter den Gesichts
punkten von Praktikabilität, Problemangemes
senheit und Rechtssicherheit unterschiedliche Vor
gehensweisen für die Feststellung von Beeinträchti
gungen, insbesondere deren Ausbreitung und Inten
sität, für richtig und zweckmäßig gehalten. So er
folgt die Beschreibung der Beeinträchtigungen über
wiegend qualitativ und verbal-argumentativ sowie 
ergänzend räumlich-quantitativ kartographisch. Für 
die Beurteilung der Beeinträchtigungen, auch der 
randlichen, betriebsbedingten Wirkungen - insbe
sondere auf die Biotopsituation werden jedoch 
zudem stark formalisierte Verfahren mit pauschalen 
Vorgaben zur Ausbreitung und Intensität von Beein
trächtigungen (siehe Pkt. 2.2.1) und deren Verrech
nung mit den als betroffen definierten Flächen an
gewendet. Fehlende Herleitungen und die zum Teil 
gravierend voneinander abweichenden Ergebnisse 
bei jeweils vergleichbaren Eingriffssituationen be
gründen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit, 
Plausibilität und planungstauglichen Verwendbar
keit solcher Vörgehensweisen (siehe Pkt. 4.2.4). 
Zumal bei einer auf Biotopbeeinträchtigungen be
schränkten Betrachtung regelmäßig andere Beein
trächtigungen vernachlässigt werden. Insoweit sind 
die betroffenen Funktionen des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes i.d.R. separat zu beurteilen. 
Die einzelnen Beeinträchtigungen sind in den je
weiligen funktionalen, räumlichen und zeitlichen 
Dimensionen zu erfassen. Diese Feststellung bein
haltet stets die qualitative verbale Beschreibung und 
die soweit mögliche Quantifizierung. Unter ökosy-
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Tabelle 1

Definitionen für die Erheblichkeit (oder Nachhaltigkeit) von Beeinträchtigungen (PLANUNGSGRUPPE ÖKO
LOGIE + UMWELT 1995: 85ff.)

Betroffene
Schutzgüter

Erhebliche (oder nachhaltige) Beeinträchtigungen

B o d e n E rh e b lic h  s in d  B e e in trä c h tig u n g e n  d e r  B o d e n fu n k tio n e n  u nd  d e r  p h y s ik a lis c h e n , c h e m is c h e n  o d e r  b io lo g is c h e n  B e s c h a f

fe n h e it d e s  B o d e n s  im m e r d a n n , w e n n  d ie  F u n k tio n e n  v o lls tä n d ig  b e s e itig t o d e r  d ie s e  b z w . d ie  B o d e n b e s c h a ffe n h e it  

n ach te ilig  g ru n d le g e n d  v e rä n d e r t  w e rd e n . In  d ie s e m  S in n e  is t e in e  B e s e itig u n g  d e s  B o d e n k ö rp e rs  m it e in e r  a n s c h lie 

ß e n d e n  V e rs ie g e lu n g  in d e r  R e g e l e in e  e rh e b lic h e  B e e in trä c h tig u n g . A u c h  d ie  E n tfe rn u n g  d e s  O b e rb o d e n s , in s b e s o n d e 

re  a u f  g e w a c h s e n e n  S ta n d o rte n , d u rc h  A b g ra b u n g  u n d  A u fs c h ü ttu n g  s te llt e in e  e rh e b lic h e  B e e in trä c h tig u n g  d a r. V o n  

e in e r  e rh e b lic h e n  B e e in trä c h tig u n g  is t z u d e m  a u s z u g e h e n , w e n n  e in z e ln e  b o d e n b e s t im m e n d e  F a k to re n  u n d  M e r k m a le  

w ie  W a s s e rh a u s h a lt , S tru k tu r  u n d  N ä h rs to ffg e h a lt  g ra v ie re n d  v e r ä n d e r t  w e rd e n , d a ß  a u c h  e in e  V e rä n d e ru n g  d e r  B o d e n 

e n tw ic k lu n g  z u  b e fü rc h te n  ist. E in  ü b e r  d a s  n a tü rlic h e , g e o g e n  b e d in g te  M a ß  h in a u s g e h e n d e r  G e h a lt  a n  S c h w e rm e ta l

len  u n d  o rg a n is c h e n  F re m d s to ffe n  im  B o d e n  ist e b e n fa lls  a ls  e rh e b lic h  a n z u s e h e n .

W a s s e r B e e in trä c h tig u n g e n  d e r  G ru n d w a s s e rn e u b ild u n g  s in d  e rh e b lic h , w e n n  d u rc h  V e rs ie g e lu n g  u n d  Ü b e rfo rm u n g  d e r  G e lä n -

Grundwasser
d e g e s ta lt  d ie  lo k a le  G ru n d w a s s e rn e u b ild u n g s ra te  d e u tlic h  re d u z ie r t  w ird . G ru n d w a s s e re n tn a h m e n  fü h re n  z u  e rh e b lic h e n  

B e e in trä c h tig u n g e n , w e n n  s ich  in fo lg e d e s s e n  d ie  S ta n d o rt-  u n d  L e b e n s b e d in g u n g e n  v o n  P fla n z e n  u n d  T ie r e n  -  in s 

b e s o n d e re  d e s  B o d e n s  -  d e ra r t ä n d e rn , d a ß  e s  z u  P o p u la t io n s v e rä n d e ru n g e n  u n d  Ä n d e ru n g e n  in d e r  B o d e n e n tw ic k lu n g  

k o m m t. B e e in trä c h tig u n g e n  d e r  G ru n d w a s s e rs trö m u n g s v e rh ä ltn is s e  s in d  a ls  e rh e b lic h  a n z u s e h e n , w e n n  d ie s e  m e rk lic h  

b e e in flu ß t w e rd e n  und  s ich  in fo lg e d e s s e n  in s b e s o n d e re  d ie  S ta n d o rt-  u n d  L e b e n s b e d in g u n g e n  v o n  P f la n z e n  u nd  T ie re n  

ä n d e rn  o d e r  d a s  s o n s tig e  o b e rflä c h lic h e  A u s tre te n  v o n  G ru n d w a s s e r ,  z .B . in Q u e llb e re ic h e n , s ic h  w e s e n tlic h  v e rä n d e rt .  

G ru n d w a s s e rq u a litä ts b e e in trä c h tig u n g e n  s in d  e rh e b lic h , w e n n  d ie  p h y s ik a lis c h e , c h e m is c h e  o d e r  b io lo g is c h e  B e s c h a f

fe n h e it  d e s  G ru n d w a s s e rs  w e s e n tlic h  v o n  d e r  n a tü rlich e n , g e o g e n  b e d in g te n  Q u a litä t a b w e ic h t, u n d  w e n n  s ic h  in fo lg e 

d e s s e n  d ie  S ta n d o rt-  u n d  L e b e n s b e d in g u n g e n  v o n  P fla n z e n  u n d  T ie re n  ä n d e rn .

Oberflächen
gewässer

B e e in trä c h tig u n g e n  v o n  O b e r f lä c h e n g e w ä s s e rn  s in d  e rh e b lic h , w e n n  s ie  v o lls tä n d ig  b e se itig t, ih re  p rä g e n d e n  S tru k tu re n  

w e s e n tlic h  v e rä n d e rt , d ie  S trö m u n g s v e rh ä ltn is s e  u n d  d a s  A b f lu ß g e s c h e h e n  n e g a t iv  b e e in flu ß t w e rd e n  s o w ie  d ie  p h y s i

k a lis c h e , c h e m is c h e  o d e r  b io lo g is c h e  B e s c h a ffe n h e it  d e s  W a s s e r s  n e g a t iv  v o n  d e n  A u s g a n g s b e d in g u n g e n  a b w e ic h t  

u n d  s ic h  in fo lg e d e s s e n  d ie  S ta n d o rt-  u n d  L e b e n s b e d in g u n g e n  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n  n e g a t iv  ä n d e rn  o d e r  d a s  L a n d 

s c h a fts b ild  b e e in trä c h tig t w ird . E in e  E rh ö h u n g  d e s  O b e r f lä c h e n w a s s e ra b f lu s s e s  is t e rh e b lic h , w e n n  in fo lg e d e s s e n  d a s  

A b flu ß g e s c h e h e n  in F lie ß g e w ä s s e rn  e rh ö h t w ird  b z w . d a s  O b e r f lä c h e n w a s s e r  n ich t a u f  s o n s t ig e  n a tu rn a h e  A r t  und  

W e is e  z u rü c k g e h a lte n  w e rd e n  k a n n .

K l im a /L u f t E rh e b lic h  s in d  B e e in trä c h tig u n g e n , w e n n  d u rc h  Ü b e rb a u u n g , B e s e itig u n g  d e r  V e g e ta t io n s d e c k e  u n d  S ta n d o r tv e rä n d e 

ru n g e n , in s b e s o n d e re  d u rc h  V e rs ie g e lu n g e n , d ie  m e s o - u n d  m ik ro k lim a tis c h e n  K lim a fu n k tio n e n  b e s e itig t b z w . w e s e n t

lich v e rä n d e r t  w e rd e n . B e e in trä c h tig u n g e n  d e s  L u fta u s ta u s c h e s  s in d  e rh e b lic h , w e n n  d a fü r  g e e ig n e te  R ä u m e  b zw .  

B a h n e n  in ih re r  F u n k tio n s fä h ig k e it w e s e n tlic h  g e m in d e r t w e rd e n  u nd  ih re  W o h lfa h r ts w irk u n g e n  a u f  fu n k tio n a l z u g e o rd 

n e te  Z ie lg e b ie te  n ich t m e h r  in v o lle m  U m fa n g  e rb r in g e n  k ö n n e n . B e e in trä c h tig u n g e n  d e r  L u ftq u a litä t d u rc h  s tr a ß e n b e 

d in g te  L u ftv e ru n re in ig u n g e n  s in d  e rh e b lic h , w e n n  s ic h  d ie  L ü ftq u a litä ts p a ra m e te r  w e s e n tlic h  ä n d e rn , d a ß  g e g e n ü b e r  

L u fts c h a d s to ffim m is s io n e n  e m p fin d lic h e  F u n k tio n e n  d e s  N a tu rh a u s h a lts  o d e r  d e s  L a n d s c h a fts b ild e s  w ie  n ä h rs to ffa rm e  

B io to p typ en  o d e r  G e b ie te  m it e in g e s c h rä n k te m  L u fta u s ta u s c h  g ra v ie re n d  v e rä n d e r t  w e rd e n .

T ie r e ,  P f la n z e n  

u n d  d e r e n  

L e b e n s r ä u m e /  

L e b e n s r a u m 

fu n k t io n e n  

(n a c h  Reck u. 
Kaule (1 9 9 2 , S . 

1 4 1 , v e rä n d e rt )

E rh e b lic h  s in d  B e e in trä c h tig u n g e n , w e n n  L e b e n s -  u n d  F u n k tio n s rä u m e  n e g a tiv  v e rä n d e r t  w e rd e n , d e re n  A r te n g e m e in 

s c h a fte n  n o c h  n ich t s ta rk  v e ra rm t s in d , o d e r  w e r tb e s tim m e n d e  A rte n  s o w ie  E n tw ic k lu n g s p o te n tia le , in s b e s o n d e re  

p rä g e n d e  S ta n d o rtfa k to re n , n a ch te ilig  b e e in flu ß t w e rd e n .

N a c h h a ltig  s in d  B e e in trä c h tig u n g e n , w e n n  A rte n  o d e r  ty p is c h e  A r te n g e m e in s c h a fte n  n a c h  e in e r  e in g riffs b e d in g te n  

D e p re s s io n  d u rc h  d e n  S tra ß e n b a u  n a c h  d e s s e n  B e e n d ig u n g  n ich t w ie d e r  in n e rh a lb  e in e s  Z e it ra u m e s  v o n  5  J a h re n  in 

d e r  v o rh e r ig e n  P o p u la tio n s d ic h te  je  F lä c h e n g rö ß e  V o rk o m m e n  k ö n n e n . U n te r  d e n  g le ic h e n  z e it lic h e n  B e d in g u n g e n  g ilt 

e in e  B e e in trä c h tig u n g  a u c h  a ls  n a c h h a ltig , w e n n  b e is p ie ls w e is e  ze it lic h , rä u m lic h  u nd  fu n k tio n a l v o n e in a n d e r  a b h ä n g ig e  

L e b e n s ra u m m o s a ik e , d ie  in d e r  R e g e l a u fg ru n d  v o n  k o n k re te n  Z ie le n  d e s  N a tu rs c h u tz e s  u n d  d e r  L a n d s c h a fts p fle g e ,  

in s b e s o n d e re  n a c h  d e n  Z ie la u s s a g e n  d e r  L a n d s c h a fts p la n u n g  z u  E rh a lt  o d e r  E n tw ick lu n g  v o n  L e b e n s rä u m e n , Z ie ls y 

s te m e  im  B e z u g s ra u m  s in d , n ic h t in g le ic h a rtig e n  F u n k tio n s g e fü g e n  w ie d e rh e rg e s te llt  w e rd e n  k ö n n e n .

L a n d s c h a f ts b i ld E rh eb lic h  s in d  B e e in trä c h tig u n g e n  d e s  L a n d s c h a fts b ild e s , w e n n  s tru k tu re ll-ä s th e tis c h e  Q u a litä te n  u n d  W e r te  ü b e rfo rm t  

b z w . v e rm in d e r t w e rd e n . D e s  w e ite re n  is t v o n  e rh e b lic h e n  B e e in trä c h tig u n g e n  a u s z u g e h e n , w e n n  d ie  F u n k tio n  vo n  

E le m e n te n , S tru k tu re n  o d e r  L a n d s c h a fts te ile n  a ls  T r ä g e r  k u ltu rh is to r is c h e r b zw . la n d e s g e s c h ic h t lic h e r In fo rm a tio n e n , 

v o n  S y m b o lg e h a lte n  w ie  H e im a tg e fü h l o d e r  Id e n tifiz ie ru n g s m ö g lic h k e ite n  s o w ie  v o n  fre iz e it-  b z w . e rh o lu n g s b e z o g e n e n  

N u tz u n g s g ru n d la g e n  d e u tlich  g e m in d e rt, g e s tö r t b z w . z e rs tö r t  w ird  (Planungsgruppe Ökologie +  Umwelt 1 9 9 0 , S . 2 3 ,  

v e rä n d e rt ) . D ie s e  B e e in trä c h tig u n g e n  m ü s s e n  v o n  e in e m  fü r  d ie  S c h ö n h e it  e in e r  L a n d s c h a ft a u fg e s c h lo s s e n e n  D u rc h 

s c h n itts b e tra c h te r  a ls  n a ch te ilig  e m p fu n d e n  w e rd e n  (B V e rw G , U rt. v . 2 7 .0 9 .1 9 9 0  -  4  C  4 4 .8 7  -  N u R  1 9 9 1 , S . 1 2 4 , 1 2 7 ;  

O V G  N o rd rh e in -W e s tfa le n , U rt. v . 0 4 .0 6 .1 9 9 3  -  7  A  3 1 5 7 /9 1  -  N u R  1 9 9 4 , S . 2 4 9 ,  2 5 0 f .) .

L ä rm b e e in trä c h tig u n g e n  s in d  im  Z u s a m m e n h a n g  m it d e m  E rh o lu n g s w e rt d e r  L a n d s c h a ft b z w . d e r  la n d s c h a fts b e z o g e 

n e n  E rh o lu n g sfu n k tio n  a ls  e rh e b lic h  a n z u s e h e n , w e n n  s ic h  d e r  B e u rte ilu n g s p e g e l d e s  V o re in g r iffs z u s ta n d e s  d u rc h  d e n  

S tra ß e n v e rk e h rs lä rm  w e s e n tlic h , d a s  h e iß t  u m  m in d e s te n s  3  d B  (A ), e rh ö h t (v g l. d a z u  §  1 A b s . 2  N r. 2  1 6 . B Im S c h V  

e in e  E rh ö h u n g  d e s  v o n  e in e m  V e rk e h rs w e g  a u s g e h e n d e n  L ä rm s  -  b e i e in e r  e rh e b lic h e n  b a u lic h e n  Ä n d e ru n g  -  u m  

m in d e s te n s  3  d B  (A ) a ls  e in e  w e s e n tlic h e  Ä n d e ru n g  v o n  S tra ß e n  im  S in n e  v o n  §  1 A b s . 1 1 6 . B Im S c h V  q u a lif iz ie rt)  

o d e r  w e n n  d ie  L ä rm b e e in trä c h tig u n g e n  ( Im m is s io n e n ) e in e n  Im m is s io n s r ic h tw e rt v o n  4 5  d B  (A ) ü b e rs c h re ite n  (Pla
nungsgruppe Ökologie +  Umwelt 1 9 9 0 , S . 1 6 0 ) .

D ie  Z u g ä n g lic h k e it  d e r  L a n d s c h a ft w ird  e rh e b lic h  b e e in trä c h tig t, w e n n  d ie  fü r  d ie  la n d s c h a f ts b e z o g e n e  E rh o lu n g  b e d e u t

s a m e n  W e g e  b e s e itig t und  W e g e b e z ie h u n g e n  z e rs c h n itte n  w e rd e n .

103



stemaren Gesichtspunkten ist zudem eine zusam
menfassende Beurteilung der sich insgesamt und in 
ihren Wirkungsbeziehungen ergebenden Beein
trächtigungen notwendig.
Für eine räumliche Erfassung der Beeinträchtigun
gen sind die betroffenen Flächen von besonderer 
Wichtigkeit, und die Größe der betroffenen Fläche 
stellt einen wesentlichen Beurteilungsaspekt dar. 
Flächengrößen bilden den Beeinträchtigungsum
fang jedoch nicht ausschließlich und vollständig ab. 
Meßgrößen können zudem z.B. Län^e in m, Volu
men in m3 und Anzahl in Stück sein ^
Für die Wirkungsprognose kann zwar auch auf 
übertragbare Erfahrungswerte, wie sie zum Teil an
hand wissenschaftlicher Untersuchung belegt sind46), 
zurückgegriffen werden. Regelmäßig ist jedoch nur 
eine Beurteilung nach den konkreten örtlichen Ver
hältnissen möglich.
Die für die Eingriffsbeurteilung grundsätzlichen 
Maßstäbe "Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit" wer
den bei den mit pauschalisierten Vorgaben operie
renden Beurteilungsverfahren unmittelbar und quan
tifizierend definiert. Ansonsten existieren aus der 
Planungspraxis nur qualitative Anforderungen und 
Erfahrungen zur Bestimmung der Erheblichkeit. 
Fachwissenschaftlich sind verallgemeinerungsfähi
ge Maßstäbe nur für die Schutzgüter Arten und 
Biotope47̂ und das Landschaftsbild48) sowie im Sin
ne von wirkungsbezogenen Zuordnungen für die 
einzelnen Naturhaushaltsfaktoren49̂ definiert. 
Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit von Beeinträch
tigungen sind neben der Art und Intensität der Ein
griffsursachen maßgeblich an die konkrete Ausprä
gung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes geknüpft. Sie lassen sich da
her nur in jedem einzelnen Planungsfall beantwor
ten. Die Aussagen der Landschaftsplanung als ört
liche Konkretisierung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege haben hierbei eine be
sondere Relevanz, um regional- und naturraum
spezifische Besonderheiten und Bewertungsmaß
stäbe berücksichtigen zu können. Im Vordergrund 
steht folglich die die örtlichen Bedingungen berück
sichtigendefachlich qualifizierte Bewertung. Für die
se Beurteilung können allerdings Zusammenstel
lungen über Funktionen und Werte mit besonderer 
Bedeutung, die bei Betroffenheit regelmäßig als 
erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt angesehen 
werden können, oder Listen über zeitlich nicht bzw. 
kaum wiederherstellbare Biotoptypen wichtige Hil
festellungen leisten50)
Des weiteren lassen sich auf den in Wissenschaft 
und Forschung sowie Rechtsprechung entwickelten 
Maßstäben basierend rahmengebende Grundsätze 
für die Beurteilung der Erheblichkeit und Nachhal
tigkeit formulieren (Tabelle 1)51). Bezüglich der 
Nachhaltigkeit von Beeinträchtigungen ist ein Zeit
punkt zu definieren, über den hinausgehend Beein
trächtigungen wirksam sind, um als nachhaltige Be
einträchtigung angesehen zu werden. Da sich dies 
naturwissenschaftlich nicht ausreichend ableiten 
läßt, bedarf es einer Konvention. In der Fachdiskus

sion wird vorgeschlagen, Beeinträchtigungen als 
nachhaltig anzusehen, wenn sie länger als 5 Jahre 
andauem52)

3. Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigun
gen

3.1 Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zur Unterlassung vermeidbarer Beein
trächtigungen nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist 
striktes Recht Sie unterliegt nicht der Abwä- 
gung54) Wie die anderen materiellen Gebote der 
Eingriffsregelung steht das Vermeidungsgebot un
ter der Voraussetzung der Erforderlichkeit des Ein- 
griffs55). Das Vermeidungsgebot bezieht sich auf die 
Beeinträchtigungen des konkreten Vorhabens, um 
die Auswirkungen des Eingriffs selbst (an Ort und 
Stelle) auf Natur und Landschaft möglichst gering 
zu halten56). Weder der Verzicht auf das Vorhaben57̂

c o \
noch die Verweisung auf eine andere Trassierung 
stellen eine zwingend zu veranlassende Vermeidung 
im Sinne des Naturschutzrechts dar. Denn grund
sätzliche Zulässigkeit sowie richtige Trassiemng und 
Auswahl von Planungsvarianten sind Fragen sach
gerechter Abwägung59̂ Die sich nach dem Abwä
gungsgebot ergebende Pflicht zur Alternativenprü
fung60’ wird jedoch durch das naturschutzrechtliche 
Vermeidungsgebot hinsichtlich der Betroffenheit 
von Natur und Landschaft intensiviert61\  Unter dem 
Gesichtspunkt der weitestgehenden Vermeidung von 
naturschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigun
gen sind daher insbesondere Trassen- und Standort
varianten hinsichtlich ihrer jeweihgen Auswirkungen 
auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das 
Landschaftsbild zu untersuchen.
Eine verkürzte Betrachtung, wonach aus den er
heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen 
unmittelbar der Ausgleich abgeleitet werden kann, 
ist als bereits im Grundsatz rechtsfehlerhaft zu be
trachten, insbesondere wenn vermeidbare Beein
trächtigungen unterlassen werden können. Indessen 
sind Art und Intensität der im Einzelfall vorzuneh
menden naturschutzrechtlich begründeten Ver
meidung, insbesondere der Durchführung von be
sonderen technischen und folglich kostenintensiven 
Maßnahmen wie Grünbrücken und Tunnelführun
gen, verwaltungsgerichtlich noch klärungsbedürf- 
tig62). Die Frage etwaiger Kosten kann dabei nicht über 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bzw. dem dar
in eingeschlossenen Übermaßverbot Berücksichtigung 
finden, so wie es in Rechtsprechung, Rechtsliteratur 
und Verwaltungspraxis vielfach erfolgt63) Denn die 
Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßig
keit mit seiner die individuelle Rechts- und Frei
heitssphäre verteidigenden Funktion bezieht sich 
ausschließlich auf das Verhältnis Staat und Bür
ger6̂  und kann somit für die Umsetzung der Ein
griffsregelung für Straßenbaumaßnahmen nur im 
Zusammenhang mit etwaigen Enteignungen von 
Bedeutung sein65). Vielmehr ist im Zusammenhang
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Tabelle 2

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE+ 
UMWELT 1995, Anlage 11.3, S. 11-13)

B e e in t r ä c h t ig u n g e n  

d e s  B o d e n s

{ 4 }  V o l ls t ä n d ig e r

F u n k ö o n s v e r lu s t  b e tre ffs  

Ub$n$r3vuWurtkW>rt {Standort für 
Pferden Tiere} 
Regutatronsfunktion (Schadstoffrück- 

:: öhaltung , :Grundwassemeubildung{: 
Wasserspeicherung . -regulation) 
allgemeine Produktansfunktion (Bio- 
masseprodukSon)

[2 )  Ü b e r p r ä g u n g  d e r

u r s p r ü n g l ic h e n  S t a n d o r t -  

V e r h ä l t n is s e  /  M in d e r u n g  

d e r  B o d e n f u n k t io n e n
(Infolge von Auf- und Abfrag. Ver
mischung:: . * jdfonfaht infolge-.vorr: 
Siegelung)

£3) B o d e n v e r d ic h tu n g
.(Veränderung der.Sfandbrtbedlngungen >3; Minderung: x 

der flodenfunkfionen —> Erhöhung des Oberflächen- 
wasserabHußes)

V e r m e id u n g

Anm.:
-  Landesrechtlich sind, 

soweit vorhanden, vor
rangig Anforderungen 
von Bodenschutzgeset
zen beachtlich (z.B. 
BodSchG-BW).

-  p la n e r is c h e  V e rm e id u n g /R e d u -  

z ie ru n g

R e d u z ie ru n g  d e r  S tra ß e n 

q u e rs c h n itte

W a h l d e r  k ü rz e s te n  T r a s s ie 

ru n g

Ä n d e ru n g  d e r  B e fe s tig u n g s 

a r t

-  V o rk o p fb a u w e is e  b z w . B a u  

v o n  b e re its  b e fe s tig te n  

S tra ß e n b e s ta n d te ile n  a u s

( -  B a u ta b u z o n e n )

( -  E in s c h rä n k u n g  d e s  B a u fe ld e s )

-  S c h u tz  d e r  R a n d flä c h e n

-  p la n e r is c h e  V e rm e id u n g /R e d u -  

z ie ru n g

R e d u z ie ru n g  d e r  S t r a ß e n 

q u e rs c h n itte

W a h l  d e r  k ü rz e s te n  T r a s s ie 

ru n g

Ä n d e ru n g  d e r  G r a d ie n te /-  

R e d u z ie ru n g  d e r  E n tw u rfs 

g e s c h w in d ig k e it  

A n p a s s u n g  a n  G e lä n d e n i-  

v e a u /V e r z ic h t  a u f  E in s c h n it

te  u . D ä m m e

-  V o rk o p fb a u w e is e  b z w . B a u  

v o n  b e re its  b e fe s t ig te n  

S tra ß e n b e s ta n d te ile n  a u s

-  B a u ta b u z o n e n

-  E in s c h rä n k u n g  d e s  B a u fe ld e s

-  S c h u tz  d e r  R a n d flä c h e n

-  k e in  E in b a u  v o n  s ta n d o rtfre m 

d e n  B ö d e n

-  V o rk o p fb a u w e is e  b z w . B a u  v o n  b e re its  

b e fe s t ig te n  S tra ß e n b e s ta n d te ile n  a u s

-  B a u ta b u z o n e n

-  E in s c h rä n k u n g  d e s  B a u fe ld e s

-  V e r z ic h t  a u f  B e fa h re n  v o n  z u  n a s s e n  

B ö d e n

-  s c h ic h tg e re c h te  L a g e ru n g  u n d  W ie d e r 

e in b a u  d e r  B ö d e n

-  V e rz ic h t  a u f  A u s -  u n d  E in b a u  v o n  B ö d e n

B e e in t r ä c h t ig u n g e n  

d e s  B o d e n s

(Ar) B o d e n e r o s io n
(Veränderung der Standorteedlngungen 

Minderung der Bodenfunkbonen)

($ )  V e r ä n d e r u n g  d e s  B o d e n 

w a s s e r h a u s h a l t e s
(Veränderung -der Sfandortbedihgungen 

m$bes, dar Lebansraurn- . produk- 
ijpnsfurikhört)

( $ )  S c h a d s t o f f a n r e ic h e r u n g
(Veränderung :der$tendt>rteed|ngungen;. Beeinträdi-x 
tigung: aller BodenfuriMJßnen.. . Beeinträchtigung; d a s :  
Grundwassers)

V e r m e id u n g

Anm.:
-  Landesrechbich sind, 

soweit vorhanden, vor
rangig Anforderungen 
von Bodenschutzgeset
zen beachtlich (z.B. 
BodSchG-BW).

-  k u r s i v  dargestellte Vor
kehrungen bzw. Maß
nahmen ergeben sich 
ausschließlich nach an
deren Rechtsgrundla
gen und nicht nach der 
Eingriffs regelung.

V o rk o p fb a u w e is e  b z w . B a u  v o n  

b e re its  b e fe s t ig te n  S tra ß e n 

b e s ta n d te ile n  a u s

-  B a u ta b u z o n e n

-  E in s c h rä n k u n g  d e s  B a u fe ld e s

-  s a c h g e m ä ß e  L a g e ru n g  d e s  

B o d e n s

-  frü h z e it ig e  W ie d e rb e g rü n u n g /-  

Z w is c h e n a n s a a t

-  V e r z ic h t  a u f  A u s -  u n d  E in b a u  

v o n  B ö d e n

-  V e r z ic h t  a u f  E n tw ä s s e ru n g s 

m a ß n a h m e n

-  W a h l  a n g e p a ß te r  B a u v e r fa h 

re n

-  B e w ä s s e ru n g  w ä h r e n d  d e r  

E n tw ä s s e ru n g s m a ß n a h m e n

-  E n tw ä s s e ru n g  w ä h re n d  d e r  

V e r n ä s s u n g s m a ß n a h m e

-  B a u ta b u z o n e n

-  d u rc h lä s s ig e  b z w . u m s trö m -  

b a re  B a u w e rk e  im  G ru n d w a s 

s e rb e re ic h

-  Reduzierung der KFZ-bezogenen Schad
stoffemissionen

- verkehrslenkende Maßnahmen (Ge
schwindigkeitsbegrenzung)

-  W a h l g e e ig n e te r  u m w e ltn e u tra le r  B a u 

s to ffe

-  W a h l g e e ig n e te r , u m w e ltn e u tra le r  U n h a l

tu n g s m a ß n a h m e n  (k e in  H e rb iz id e in s a tz ,  

u m w e ltv e r trä g lic h e  S tre u m itte l)

-  B e a c h tu n g  e n ts p re c h e n d e r  R e g e lw e rk e

- Maßnahmen nach Vorschriften in beson
deren Schadensfällen (z.B. nach Polizei- 
recht)

-  frü h z e it ig e  A n la g e  v o n  Im m is s io n s s c h u tz 

p fla n z u n g e n

- bauliche Immissionsschutzmaßnahmen 
(z.B. auch Lärmschutz) b z w . E rd w ä lle

- Verkehrsicherhertsmaßnahmen
-  Maßnahmen nach RiStWag
-  Öl- und Schadstoffabscheider.

mit Kosten von Maßnahmen auf die in der Verwal
tung zu beachtenden Grundsätze der Wirtschaftlich
keit und Sparsamkeit abzustellen, wonach bei glei
cher Zielerfüllung das Mittel zu wählen ist, das mit 
einem geringeren Aufwand verbunden ist66).

3.2 Standardisierungsmöglichkeiten

Standardisierungsmöglichkeiten bestehen zunächst 
dahingehend, die sich aus den rechtlichen Rahmen
bedingungen unmittelbar ergebenden straßenbau
spezifischen Anforderungen zu definieren. Nach 
dem Vermeidungsgebot der Eingriffsregelung be
gründbare und zu veranlassende Vorkehrungen, Tä
tigkeiten oder Maßnahmen zur Vermeidung von

Beeinträchtigungen sind danach im Sinne einer ne
gativen Abgrenzung zunächst alle Möglichkeiten, 
die nicht nach dem Abwägungsgebot im Rahmen 
der Altemativenprüfung zu behandeln sind und die 
sich nicht nach fachgesetzlichen Erfordernissen wie 
der Vermeidungspflicht aus § la  Abs. 1 Wasser
haushaltsgesetz (WHG) ergeben67) Des weiteren 
können es nur Möglichkeiten sein, die auch geeignet 
sind, Beeinträchtigungen tatsächlich zu vermeiden. 
Dazu müssen Realisierbarkeit und Wirksamkeit sol
cher Maßnahmen gegeben sein. Bei der Frage, ob 
solche realisierbaren Möglichkeiten zur Vermeidung 
zu veranlassen sind, kommt es dann nur auf den 
Tatbestand einer ansonsten gegebenen (erheblichen 
oder nachhaltigen) Beeinträchtigung an.
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Geeignete und untersuchungswürdige Vorkehrun
gen, Tätigkeiten und Maßnahmen, die grundsätzlich 
zu einer Vermeidung der verschiedenen Beeinträch
tigungen führen können, lassen sich, auf der Grund
lage von z.T. für die Praxis bereits ausgearbeiteten 
Listen681, als konkrete Arbeitshinweise checklisten
artig zusammenstellen. Durch die Zuordnung der 
Vermeidungsmaßnahmen zu den verschiedenen Be
einträchtigungen wird der funktionale Bezug deut
lich. Querverweise zu den nach Fachgesetzen ggf. 
zu veranlassenden Maßnahmen zeigen die Erforder
nisse für eine planungsrechtlich abgesicherte Ab
stimmung der gesamten Maßnahmenerfordemisse 
auf (vgl. Tabelle 2 als Beispiel für mögliche Vermei
dungsmaßnahmen bezüglich Beeinträchtigungen6Q}
von Bodenfunktionen)
Eine verbesserte Berücksichtigung des Vermei
dungsgebots kann bei der Entwurfsoptimierung vor 
allem durch eine intensive und frühzeitige Abstim
mung zwischen Straßenentwurfsplanem und Bearbei
tern des naturschutzfachlichen Beitrags erfolgen,

4. Kompensation unvermeidbarer Beeinträchti
gungen

4.1 Rechtliche Grundlagen

4.1.1 Ausgleich

Das Ausgleichsgebot ist wie das Vermeidungsgebot 
striktes Recht und nicht Gegenstand der planeri- 
sehen Abwägung Die an den Ausgleich zu stel
lenden tatbestandlichen Anforderungen gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 4 BNatSchG sind für die ausfüllende 
Landesgesetzgebung verbindlich711 Andere Rege
lungen gelten folglich nur, wenn sie dahinter nicht 
Zurückbleiben721 Bei der Bestimmung der Aus
gleichsmaßnahmen kommt es vorrangig auf den 
funktionalen Zusammenhang zum Eingriff an731. 
Dabei ist eher auf Kompensation als auf Restitution 
abzustellen741 Die räumliche Verbindung der Aus
gleichsmaßnahmen zum Ort der Beeinträchtigun
gen muß ausreichend sein, daß die Maßnahmen 
funktional auf den Ort des Eingriffs zurückwirken 
können751 Um mit diesen Maßnahmen einen Aus
gleich im Sinne des Gesetzes zu erreichen, ist in 
dem betroffenen Landschaftsraum ein Zustand zu 
schaffen, der den vor dem Eingriff vorhandenen 
Zustand in weitest möglicher Annäherung in glei
cher Art, mit gleichen Funktionen und ohne Preis
gabe wesentlicher Faktoren des ökologischen und/ 
oder optischen Beziehungsgefüges fortführt761 
Die Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchti
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
müssen in einem funktionalen Zusammenhang mit 
der durch den Eingriff gestörten ökologischen 
Funktion stehen, deren Kompensation sie bezwek- 
ken771. Dabei können solche Maßnahmen im Einzel
fall durchaus in unmittelbarer Nähe der geplanten 
Straße liegen781
Als Ausgleich von Landschaftsbildbeeinträchtigun
gen gelten in gleichem Maße Maßnahmen zur land
schaftsgerechten Wiederherstellung oder - ebenfalls

landschaftsgerechten - Neugestaltung791. Als Maß
nahmen kommen zunächst Bepflanzungsmaßnah
men an Böschungen und auf Freiflächen des Stra
ßenbauvorhabens in Betracht801 Oft ist ein Aus
gleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbil
des allein dadurch nicht zu erreichen811 Der Aus
gleich ist jedoch nicht deswegen ausgeschlossen, 
weil eine Veränderung z.B. durch Brücken, Ein-

R2)schnitte oder Dämme optisch wahrnehmbar bleibt , 
gleichwohl können im Einzelfall auch derart inten
sive Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes aus
gelöst werden, die nicht wirklich ausgleichsfähig 
sind831. Ein in solchen Fällen notwendiger weitergehen
der Ausgleich kann gleichzeitig auch durch die 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigun
gen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts er
reicht werden841
An diesen Anforderungen müssen sich Ausgleichs
maßnahmen im Einzelfall in genügendem Maße 
orientieren, auch um die erforderliche Abgrenzung

oc\
zu den Ersatzmaßnahmen zu wahren Insoweit 
kommt es bei der Ableitung der Maßnahmen stets 
auf die jeweiligen Verhältnisse des konkreten Ein
zelfalls an861
Die materiellen Anforderungen des Ausgleichsge
bots stellen grundsätzliche Schranken bezüglich in
haltlicher, räumlich-funktionaler und zeitlicher Fra
gen des Ausgleichs dar. Sie leiten die Planung des 
Ausgleichs. Ein planerischer Beurteilungs- oder Ge
staltungsspielraum besteht dabei nicht grundsätz
lich871 In den rechtlichen Grenzen bestehen allen
falls Beurteilungsspielräume und planerische Ent
scheidungsmöglichkeiten zur Konkretisierung un-

OQ\

bestimmter Reehtsbegriffe Davon wird jedoch 
die grundsätzliche Pflicht zur Erfüllung des Aus-

Q Q\

gleichsgebots nicht berührt .
Im Rahmen der prognostischen Erwägungen ist die 
Geeignetheit der geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
darzulegen. Insofern steht das Ausgleichsgebot un
ter der Voraussetzung der Möglichkeit, Ausgleichs
maßnahmen zu treffen901. Realisierbarkeit und Wirk
samkeit der Maßnahmen stellen selbstverständliche 
Grundvoraussetzungen dar, um das angestrebte 
Ausgleichsziel zu erreichen911 Bei der Eingriffs- 
Ausgleichs-Bilanzierung ist die Wertigkeit des je
weiligen aktuellen Zustandes der Flächen für Kom-

^  9 2 )pensationsmaßnahmen zu berücksichtigen Die 
Maßnahmen müssen zu einer Aufwertung des bis
herigen Zustandes der überplanten Flächen füh
ren931. Eine allgemeine Verbesserung der Situation 
von Natur und Landschaft gegenüber dem Vörein- 
griffszustand kann mit den Mitteln der Eingriffsre
gelung grundsätzlich nicht erreicht werden941, es 
geht nur um eine Verhinderung der Verschlechte
rung der ökologischen und landschaftlichen Ver
hältnisse in der Gesamtbilanz, diese muß ausrei
chend sein951
Der räumliche Umfang von Kompensationsmaß
nahmen ist ein wesentliches Kriterium zur Beurtei
lung einer ausreichenden Kompensation. Indessen 
sind aus den Rechtsentscheidungen keine Richtwer-ü 96}te ableitbar, wonach bei einer bestimmten Relation
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von einer ausreichenden Kompensation ausgegan
gen werden kann971.
Die Maßnahmen müssen gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG in einer zu bestimmenden Frist ergriffen 
werden, um den Ausgleich im Sinne von § 8 Abs. 2 
Satz 4 BNatSchG nach Beendigung des Eingriffs 
erreichen zu können. Dieser Zeitpunkt muß sich an 
der Fertigstellung des Bauwerks Straße orientie
ren981, wobei der Zeitraum bis zum Erreichen des 
Ausgleichs überschaubar bleiben muß \  die zu set- 
zenden Fristen müssen zeitlich angemessen sein1001. 
Die notwendigen zeitlichen Maßstäbe und Abläufe 
sind rechtsverbindlich festzulegen, ansonsten ist die 
Verwaltungsentscheidung rechtsfehlerhaft101'1’ min
destens sind Bedenken angebracht, wenn die Frist
bestimmungen zu ungenau sind1021 Die Fristset
zung orientiert sich insbesondere an den ökologi
schen räumlich-funktionalen Erfordernissen des 
Einzelfalls. Diese können dann dazu führen, daß 
Ausgleichsmaßnahmen bereits vor Baubeginn einer 
Straße durchzuführen sind1031, um das Ausgleichs
ziel erreichen zu können1041. Im Einzelfall kann der 
Ausgleichspflicht auch dann noch entsprochen wer
den, wenn die Maßnahmen erst nach längerer Zeit 
wirksam werden und insofern zunächst nur die Vor
aussetzungen geschaffen werden, unter denen sich 
bei Berücksichtigung natürlicher Entwicklungspro
zesse auf Dauer gleichartige Verhältnisse herausbil
den können1051
Bei der Eingriffs- und Kompensationsbeurteilung 
ist eine qualitative Gesamtbetrachtung wesentlich; 
es geht nicht um ein enges Auffechnen einzelner Be
einträchtigungen gegen einzelne Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen. Eine ausschließlich quantitative 
Betrachtung ist nicht genügend1061. Die ausreichen
de Begründung der Kompensationsmaßnahmen 
insbesondere bezüglich des Ableitungszusammen
hangs zu den Beeinträchtigungen - ist entscheidend, 
wenn die Auflagen nicht rechtsfehlerhaft sein sol
len10̂  Praktische Ausgleichsansätze, in denen 
objektiv nicht eindeutig bestimmbare - Wertigkei
ten von Funktionen multipliziert mit deren Flächen
größe dergleichen Wertzahl (gebildet aus Wert mul
tipliziert mit Flächengrößen von Kompensations
flächen) gegenübergestellt werden, dürften in ihrem 
Ansatz bereits unvereinbar mit den Kriterien für 
einen funktionalen Ausgleich und eine vorhabenbe
zogene Verursacherhaftung sein1081. Die Nachvoll
ziehbarkeit der geplanten Kompensationsmaßnah
men kann im Hinblick auf deren Ableitungszusam
menhang und bezüglich Qualität und Quantität 
durch eine tabellarische Eingriffs-Ausgleichs-Bi- 
lanzierung zweckmäßig unterstützt werden1091.
Die gesetzlichen Festlegungen und deren Ausle
gung in Rechtsprechung und Rechtsliteratur ermög
lichen nicht die Ableitung von Richtwerten als kon
krete verallgemeinerungsfähige Maßstäbe zur Aus
gleichsbemessung. Zwar geben zwei Landesgesetz
geber Ermächtigungen für die etwaige Festlegung 
von Regeln bzw. Standards über Inhalt, Art und 
Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen1101, 
ein ausreichender Ausgleich kann sich jedoch auch

danach nicht in der Festlegung von quantitativen 
Dimensionen für Kompensationsmaßnahmen er
schöpfen. Qualität und Quantität der Maßnahmen 
sind nur in der auf die konkreten Verhältnisse des 
Einzelfalls abgestimmten Ausprägung aufeinander 
bezogen festlegbar. Sie können weder im konkreten 
Fall isoliert noch allgemeingültig bestimmt werden.

4.1.2 Ersatz

Von der Ermächtigung nach § 8 Abs. 9 BNatSchG 
zu weitergehenden Anforderungen bezüglich Er
satzmaßnahmen haben alle Bundesländer Gebrauch 
gemacht. Das Gebot, Ersatzmaßnahmen für nicht 
ausgleichbare Beeinträchtigungen durchzuführen, 
ist als sekundäres Ausgleichsgebot nach fast allen 
landesrechtlichen Regelungen ebenfalls striktes 
Recht und damit nicht Gegenstand der planerischen 
Abwägung1111
Die an Ersatzmaßnahmen im einzelnen definierten 
Anforderungen weichen jedoch zum Teil deutlich 
voneinander ab. Bedeutsam sind Einschränkungen 
wie Nichtberücksichtigung von nicht ausgleichbaren 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes1121, Be- 
zug der Ersatzmaßnahmen nur auf "zerstörte" , 
nicht aber auch auf nicht ausgleichbare "gestör
te"1141 Funktionen oder Werte1 51 Die funktionale 
Bindung an die nichtausgleichbaren Beeinträchti
gungen liegt zwischen "möglichst ähnlich und/oder 
gleichwertig" sowie "möglichst gleichartig"1161 Teil
weise wird nur allgemein auf Wiederherstellung 
bzw. Ersatz oder sogar auf Ausgleich der beein-

1 17 )trächtigten Funktionen abgestellt 
Der räumliche Bezug der Ersatzmaßnahmen ist ent
weder eine andere Stelle im vom Eingriff betroffe- 
nen Raum , eine andere Stelle im allgemeinen 
(auch außerhalb des Eingriffsraums)1191, der betrof
fene Landschafts- oder Naturraum1201 oder der 
räumliche Zusammenhang zum Eingriff1211 
Für eine allgemeine Charakterisierung von Ersatz
maßnahmen sind insofern eher die Merkmale von 
Ausgleichsmaßnahmen wesentlich, von denen sich 
der Inhalt der Ersatzpflicht negativ abgrenzt1221. Da 
die erheblichen oder nachhaltigen unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit zu kompen
sieren sind und zu diesen ein ursächlicher Zusam
menhang bestehen muß bzw. soll, müssen funktio
naler und räumlicher Bezug der Ersatzmaßnahmen 
zum Eingriff hinreichend gewahrt bleiben1231 
Zwei Landesgesetzgeber weisen schließlich auf 
eine Berücksichtigung der Landschaftsplanung bei 
der Planung von Ersatzmaßnahmen hin 241

4.2 Standardisierungsmöglichkeiten

Bezüglich Standards für die Planung von Kompen
sationsmaßnahmen stellt sich angesichts der recht
lichen Rahmenbedingungen die Frage, ob und in
wieweit unter Beachtung der Einzelfallbezogenheit 
der Eingriffsregelung eine an einheitlichen Maßstä
ben orientierte Vergleichbarkeit von einzelnen zu 
behandelnden Sachverhalten hergestellt werden
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kann125). Derartige Maßstäbe müssen fachlich aus
reichend begründet sein. Sie können nur empfehlen
den Charakter für die Konkretisierung der unbe
stimmten Rechtsbegriffe haben. Lediglich zwei Ge
setzgeber könnten in untergesetzlicher Form kon
krete Festlegungen treffen (vgl. Pkt. 4.1.1).
Die Anwendung von inhaltlichen Standards für die 
Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
erfordert die systematische Einhaltung der Arbeits
schritte der Eingriffsregelung. Standardisierungen 
können dabei nur soweit vorgenommen werden, 
wie auch die vorangehenden Schritte dazu Möglich
keiten eröffnen1261 Unter Berücksichtigung der 
maßgeblichen rechtlichen Kriterien für einen aus
reichenden Ausgleich bzw. Ersatz können sich 
Standards auf die Dimensionen Art/Funktion, Raum 
und Zeit von Kompensationsmaßnahmen beziehen. 
Der Erfüllungsgrad der Teildimensionen beeinflußt 
wesentlich die Unterscheidung nach Ausgleich und 
Ersatz und damit die Ausgleichbarkeit im Sinne von 
§ 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG bzw. der besonderen 
landesnaturschutzrechtlichen Anforderungen an 
Ersatz(maßnahmen).
Die im Einzelfall geplanten Kompensationsmaß
nahmen müssen grundsätzlich geeignet sein, die 
vorgesehenen Kompensationsziele zu erreichen. 
Dies ist i.d.R. gewährleistet, wenn die Realisierbar
keit im Sinne der tatsächlichen technisch-baulichen 
und konkreten örtlichen Umsetzbarkeit und die 
Wirksamkeit im Sinne der Erfüllung der räumlichen, 
zeitlichen und funktionalen Anforderungen gege
ben ist. Gleichzeitig sind Kompensationsmaß-nah- 
men so zu planen, daß sie nicht selbst Eingriffe 
darstellen und zu zusätzlichen Beeinträchtigungen 
führen. Dies setzt eine fachgerechte Planung, Aus-

1 2 7 ) ^führung und etwaige Pflege voraus .
Die im weiteren dargestellten Standardisierungs
überlegungen sind entsprechend dem vorrangigen 
Bezug den funktionalen, räumlichen und zeitlichen 
Dimensionen zugeordnet. Des weiteren ergeben 
sich Möglichkeiten bezüglich des Maßnahmenum
fangs und der Bilanzierung.

4.2.1 Funktionale Dimensionen

Die auf die Funktion der beeinträchtigten Land
schaftsfaktoren ausgerichtete Kompensation be
stimmt vorrangig die konkreten planerischen Maß
nahmen. Im Sinne einer qualitativen Bestimmung 
werden damit Art und strukturelle Merkmale der 
Kompensationsmaßnahmen festgelegt. Gleichar
tigkeit, einschließlich der Gleichwertigkeit, zu den 
beeinträchtigten Funktionen und Werten sind für die 
Erfüllung des Ausgleichs und damit die Frage der 
Ausgleichbarkeit wesentlich. Entsprechend der en
gen funktionalen Bindung ergibt sich die Art von 
Ausgleichsmaßnahmen unmittelbar aus den beein
trächtigten Funktionen.
Für Ersatzmaßnahmen gelten vergleichbar - unter 
Berücksichtigung der jeweiligen landesnaturschutz
rechtlichen Anforderungen - die Maßstäbe Ähnlich
keit und Gleichwertigkeit. Die Bestimmung der Er

satzmaßnahmen hängt einerseits von der Art und 
Ausprägung der nicht ausgleichbaren Funktionen 
und Werte ab, die auch durch Ersatzmaßnahmen 
wiederhergestellt werden sollten und können. An
dererseits können die in der Landschaftsplanung 
definierten Ziele zur Entwicklung bestimmter be
sonderer Funktionen und Werte Vorgaben darstel
len.
Durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in ihrer 
Gesamtheit ist ein dem Vöreingriffszustand qualita
tiv gleichartiges bzw. -wertiges und funktionsfähi
ges Ganzes zu schaffen. Die auf die Kompensation 
von Beeinträchtigungen der einzelnen Landschafts
faktoren gerichteten Maßnahmen sind daher auch in 
ihrer ökosystemaren Bedeutung zu würdigen. Dies 
gilt, obwohl für z.B. stoffliche Beeinträchtigungen 
der abiotischen Landschaftsfaktoren und die Ver- 
lärmung der Landschaft nur bedingt funktions
gerechte Kompensationsmaßnahmen ableitbar sind. 
Nicht nur deswegen ist grundsätzlich zu prüfen,
inwieweit die sich nach anderen Rechtserfordernis-

. 128)sen ergebenden Maßnahmen zum Ausgleich 
auch für die naturschutzrechtliche Kompensation 
von unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Be
deutung sind. Insoweit sind die konsequente An
wendung der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen 
und eine ressortübergreifende Zusammenarbeit als 
besonders wesentlich für die ausreichende Kom
pensation von unvermeidbaren Beeinträchtigungen

1 2 9 )anzusehen
In der Planungspraxis finden insbesondere Listen 
über funktionsgerechte Maßnahmen Verwendung130). 
Bei ausreichend differenzierter und qualifizierter 
Ermittlung der Beeinträchtigungen bestehen keine 
Schwierigkeiten, funktionsgerechte Maßnahmen 
abzuleiten. Dabei kann zum Teil auf fachwissen
schaftlich begründete Erkenntnisse und Erfahrun
gen zurückgegriffen werden1311 Gleichwohl stellt 
sich z.B. bei Gestaltungs- bzw. Bepflanzungsmaß
nahmen am Bauwerk Straße oft die Frage, ob diese 
als landschaftsgerechte Wiederherstellung bzw. 
Neugestaltung des Landschaftsbildes anzusehen 
sind.
Zur Verbesserung einer funktionsgerechten Kom
pensation bieten sich auf die spezifischen funktio
nalen Beeinträchtigungen ausgerichtete Zusam
menstellungen von möglichen Maßnahmen an (vgl. 
Tabelle 3, beispielhaft zu Maßnahmen zur Kompen
sation von Beeinträchtigungen des Landschaftsbil
des). Auf eine Unterscheidung in Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen muß dabei weitgehend ver
zichtet werden, da diese von der tatsächlichen Rea
lisierbarkeit der Maßnahmen und in besonderem 
Maße von den spezifischen räumlich-funktionalen 
und zeitlichen Bedingungen abhängig ist, um einen 
Ausgleich im Einzelfall erreichen zu können.

4.2.2 Räumliche Dimensionen

Die räumliche Dimension der Kompensationsmaß
nahmen bestimmt als zweites Kriterium die Aus
gleichbarkeit. Zur räumlichen Dimension gehören
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Tabelle 3

Mögliche Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbüdes: Maßnahmen zur land
schaftsgerechten Wiederherstellung oder Neugestaltung und Ersatzmaßnahmen (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLO- 
GIE +UMWELT 1995, Anlage 11.3, S. 11-31)

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
(und des Erholungswertes sowie der Zugänglichkeit der Landschaft)

(1)
Verlust erlebnisw irksam er 
Landschaftselem ente
(Zerstörung von wertvollen E lem enten  

des Landschaftsbildes)

(2 )
Visuelle Störung bzw . Über
prägung des Landschafts
bildes
(Störung, Überlagerung, Verfrem dung  

durch landschaftsuntypische Elem ente, 

elnschl. visueller Zerschneidungseffekte)

(3)
Akustische u. sonstige Beein
trächtigung des Landschafts
erlebens
(Beeinträchtigung des Landschaftserle

bens durch V etiärm ung, G eruchs- u. 

Schadstoffim m issionen, insbes. von lärm - 

u. schadstofffre ien /-arm en R äum en  als 

V oraussetzung für d ie  landschaftsgebun

d en e  Erholung; im besonderen  zu  beur

teilen sow eit Erholungw ert d er Land

schaft ausdrücklicher S c hulzgegenstand  

d er Eingriffsregelung)

(4)
Zerschneidung und B eein
trächtigung der Zugänglichkeit 
der Landschaft bzw . von Räu
men fü r die landschaftsgebun
dene Erholung
(Unterbrechung von W e g eb e z ieh u n g en , 

B am erew irkungen für Erholungssuchen

de; im besonderen  z u  beurteilen  sow eit 

Zugänglichkeit d er Landschaft ausdrück
licher S chu tzgegenstand d er Eingriffs

regelung)

Kompensationsmaßnahmen
(Maßnahmen zur laridschaftsgerechten Wiederherstellung oder Neugestaltung und Ersatzmaßnahmen)

-  (W ie d e r h e r s te l lu n g  n a tu r 

ra u m ty p is c h e r  L a n d s c h a fts 

e le m e n te  (H e c k e n , B a u m g ru p 

p e n , L e s e s te in h a u fe n )

-  D u rc h fü h ru n g  v o n  R e n a tu r ie -  

ru n g s m a ß n a h m e n  (B ä c h e ,  

T ü m p e l, T ro c k e n h ä n g e  u s w .)  

z u r  E rh ö h u n g  d e r  N a tu rv ie lfa jt

-  A u fk o m m e n  la s s e n  n a tü r lic h e r  

S u k z e s s io n s flä c h e n

-  A n s a a t  g e b ie ts ty p is c h e r  W il

d ra s e n

-  V e rw e n d u n g  s ta n d o rtg e re c h 

te r , b o d e n s tä n d ig e r  G e h ö lz e

-  A n la g e  s tru k tu rre ic h e r  H e c k 

e n p fla n z u n g e n  a u f  B ö s c h u n 

g e n , W ä lle n , S e ite n s tre ife n  m it 

e in g e s tre u te n  G r o ß b ä u m e n  

u n d  a u s re ic h e n d  g ro ß e n  v o r 

g e la g e r te n  S ä u m e n

-  A n la g e  n e u e r  W a ld m ä n te l und  

-s ä u m e

- A n la g e  k u ltu rh is to ris c h  b e le g 

te r  E le m e n te  w ie  A lle e n , 

B a u m re ih e n  u s w .

-  E rg ä n z u n g  o d e r  E n tw ick lu n g  

v o n  R e s te n  c h a ra k te r is tis c h e r  

V e g e ta tio n s b ild e r , F ö rd e ru n g  

v o n  G ra b e n b e p fla n z u n g e n  

u s w .

-  A u fn a h m e  la n d s c h a fts ty p i

s c h e r  N u tz u n g e n  w ie  W e g e 

b e p fla n z u n g e n  m it O b s tb ä u 

m e n , S tre u o b s tw ie s e n  u s w .

-  V e rm e h ru n g  c h a ra k te r is tis c h e r  

N u tz u n g s s tru k tu re n  w ie  S o m 

m e rw e g e

M a ß n a h m e n  n a c h  (1 )

(W ie d e r )E in b r in g u n g  c h a ra k 

te r is t is c h e r  L e its tru k tu re n  u. 

g lie d e rn d e r  E le m e n te  

B e to n u n g  w ic h t ig e r  

S ic h tv e rb in d u n g e n , S c h a ffu n g  

n e u e r  Z ie lp u n k te  b e i Z e r 

s c h n e id u n g  (p o in t d e  v u e )  

E in b in d u n g  v o n  B a u w e rk e n ,  

n ic h t o p tis c h e  K a s c h ie ru n g  

E in b in d u n g  v o n  O rts rä n d e rn  

S c h a ffu n g  v o n  K o n tra s tp u n k 

te n  d u rc h  G ro ß v e g e ta t io n  be i 

n ich t e in b in d b a re n  B a u w e rk e n

A u fw e rtu n g  v o n  b is la n g  n ich t 

a ttra k t iv e n  R ä u m e n  fü r  d ie  

la n d s c h a f ts b e z o g e n e  E rh o 

lu n g s n u tz u n g  d u rc h  g e s ta lte r i

s c h e  M a ß n a h m e n  n a c h  (1 )  u. 

(2)
R e d u z ie ru n g  v o n  L ä rm -, G e 

ru c h s - u. S c h a d s to ff im m is s io 

n e n  a n  (a n d e re n )  b e s te h e n 

d e n  S tr a ß e n  d u rc h  g e e ig n e te  

Im m is s io n s s c h u tz m a ß n a h m e n

-  W ie d e rh e rs te llu n g  u rs p rü n g 

lic h e r W a n d e r w e g e  b z w . W e 

g e b e z ie h u n g e n  d u rc h  

(G rü n )B rü c k e n , U n te r fü h ru n 

g e n  (a u c h  b e i U m -  u . A u s b a u 

v o rh a b e n )

-  E rs te llu n g  n e u e r  W e g e b e z ie 

h u n g e n

-  A u fw e rtu n g  v o n  b is la n g  n ic h t  

a ttra k t iv e n  R ä u m e n  fü r  d ie  

la n d s c h a f ts b e z o g e n e  E rh o 

lu n g s n u tz u n g  d u rc h

g e s ta lte r is c h e  M a ß n a h m e n  

n a c h  (1 )  u. (2 )  

V e rb e s s e ru n g  d e r  Z u g ä n g 

lich k e it d u rc h  A n la g e  z u 

s ä tz lic h e r  b z w . A u fw e rtu n g  

v o rh a n d e n e r  W e g e

die Lage von Maßnahmen und wesentliche Aspekte 
des Maßnahmenumfangs (siehe Pkt. 4.2.4), da Kom
pensationsmaßnahmen überwiegend flächenwirk
sam sind.

An die Lage der Kompensationsmaßnahmen lassen 
sich im Sinne inhaltlicher Standards grundsätzliche 
Anforderungen definieren. Danach sind Ausgleichs
maßnahmen in einem engen räumlichen Zusam
menhang zum Eingriff und zu den beeinträchtigten 
Funktionen zu realisieren. Die Maßnahmen bezie
hen sich auf den unmittelbaren Raum der betroffe

nen Funktionen. Ersatzmaßnahmen beziehen sich 
demgegenüber auf den weiteren räumlichen Zusam
menhang zum Eingriff. Sie sind möglichst im vom 
Straßenbauvorhaben betroffenen Landschaftsraum 
zu realisieren. Ob eine darüber hinausgehende Ent
fernung noch eine Einordnung als Ersatz zuläßt, ist 
aufgrund der jeweiligen Verhältnisse des Einzelfalls 
und der besonderen landesnatur-schutzrechtlichen

132)
Anforderungen zu entscheiden

Diese allgemeinen Anforderungen lassen sich auf 
der Grundlage von z.T. für die Planungspraxis be-
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reits definierten Anforderungen133) differenzieren 
(vgl. Tabelle 4).

4.2.3 Zeitliche Dimensionen

Zeitliche Wiederherstellbarkeit der beeinträchtigten 
Funktion und fristgerechte Durchführung der Kom
pensationsmaßnahmen entscheiden als drittes Kri
terium über die Ausgleichbarkeit der Beeinträchti
gungen. Eine Standardisierung bezieht sich zu
nächst auf den Zeitpunkt "Beendigung des Eingriffs 
Straßenbaumaßnahme" Dieser geht mit dem Ab
schluß von direkten oder indirekten Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen einher. 
Diese Beendigung betrifft die drei Tätigkeiten bzw. 
Entwicklungen: Abschluß der ausschließlich bau
bedingt beanspruchten bzw. veränderten Grundflä
chen, Fertigstellung des Bauwerks Straße als anla
gebedingte Eingriffsursache und Zeitpunkt des Er
re ichen  des prognostizierten Verkehrsaufkom
mens. Das zeitliche Erreichen des Ausgleichs der 
jeweiligen Beeinträchtigungen ist daran auszurich
ten, möglichst sollte eine enge Bindung erfolgen. 
Bis zu welchem Zeitpunkt der gesetzlich geforderte 
Ausgleich erreicht sein muß, leitet sich darüber 
hinausgehend aus den charakteristischen Eigen
schaften der betroffenen Funktionen und Land- 
schaftsfaktoren ab. Die komplexen naturbedingten 
Entwicklungsmöglichkeiten und -richtungen einer 
Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen 
erlauben jedoch keine pauschale und zugleich aus
reichend naturwissenschaftlich begründete Festle
gung. Insofern bedarf es einer Regelung im Sinne 
einer Konvention, die definiert, bis zu welchem 
Zeitpunkt nach Beendigung des Eingriffs noch von 
einer Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigungen aus
gegangen werden kann134).
In der Fachdiskussion und Planungspraxis wird im 
Sinne einer solchen Konvention überwiegend von 
einer Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigungen aus
gegangen, wenn die beinträchtigten Funktionen in
nerhalb eines Zeitraumes von 25-30 Jahren wieder-

i o c \
hergestellt werden können . Soweit kürzere Wie
derherstellbarkeitszeiträume eingehalten werden 
können, sind diese jedoch entsprechend zu erfüllen. 
Die Zeitspanne von bis zu etwa 25 Jahren ist dann 
auch als Maßstab für die naturschutzrechtliche Ab
wägung der Eingriffsregelung nach § 8 Abs. 3 
BNatSchG heranzuziehen. Auf der Grundlage die
ser Konvention lassen sich grundsätzlich nicht aus
gleichbare Funktionen definieren, wozu in der Pra
xis naturschutzfachlich begründete Listen einge
führt sind136)
Das Erreichen des Ausgleichsziels ist durch die 
festzulegenden Fristen für die Realisierung von 
Kompensationsmaßnahmen abzusichem. Diese 
sind nach dem zeitlichen Eintreten der Beeinträch
tigungen und der für die Wiederherstellung der be
einträchtigten Funktionen anzulegenden Zeiträume zu 
bestimmen. Daher können auch Umsetzungsfristen 
getroffen werden, die die Durchführung von Maß
nahmen vor Realisierung des Eingriffs bestimmen137).

Die zu bestimmenden Fristen sind in die Zulas
sungsentscheidung für das Straßenbauvorhaben 
aufzunehmen und bei der Vorbereitung der Bau
durchführung in den Bauzeitenplan einzustellen. 
Dazu sind die in der Praxis bereits eingeführten 
Anforderungen wie den Richtlinien für die Anlage 
von Straßen, Teil Landschaftspflege (RAS-LP, Ab
schnitt 2 138)) zu  berücksichtigen.

4.2.4 Bestimmung des Maßnahmenumfangs

Um die funktionalen, räumlichen und zeitlichen 
Anforderungen an eine ausreichende Kompensati
on erfüllen zu können, bedarf es eines ausreichen
den Maßnahmenumfangs.
Dazu werden in der Planungspraxis insbesondere 
zwei Meinungen vertreten. Die eine ist der Auffas
sung, daß der Umfang aus den ermittelten Beein
trächtigungen nur verbal-argumentativ für jeden 
einzelnen Planungsfall abgeleitet werden könne und 
sich der notwendige Maßnahmenumfang insbeson
dere aufgrund der räumlich-funktionalen Zusam
menhänge ergebe139). Dazu bräuchten und könnten 
keine mathematisierenden Rechenverfahren einge
setzt werden. Es fehle damit zwar eine rechnerisch 
reproduzierbare Genauigkeit. Der Kompensations
umfang werde jedoch inhaltlich hinreichend genau 
und fachlich nachvollziehbar und begründet ermit
telt. Die andere Meinung beinhaltet, daß es zur 
Bewältigung der Vielzahl von gleichartigen Pla
nungsfällen und von vergleichbaren Eingriffssitua
tionen der Verwendung von den Maßnahmenum
fang in grundsätzlichen Faktoren bestimmenden 
Rechenverfahren bedürfe. Dazu könnten formali
sierte Quantifizierungsverfahren eingesetzt wer
den, womit sich dann auch grundlegende Metho
dendiskussionen erübrigen würden.
Werden im Zusammenhang mit der ersten Meinung 
ausschließlich inhaltliche und verfahrensmäßige 
Anforderungen bezüglich der Maßnahmenermitt
lung formuliert, liegen zu der zweiten Auffassung 
verschiedenste mathematisierende Vorgehenswei
sen vor140). Diese formalisierten Quantifizierungs
verfahren basieren in der Regel auf sogenannten 
Biotopwertverfahren unterschiedlichster Ausprä
gung. Deren Struktur und Inhalte sind allerdings nur 
bedingt miteinander vergleichbar. Es werden insbe
sondere bestimmte Beeinträchtigungen wie solche 
faunistischer Funktionen oder des Landschaftsbil
des bzw. einzelfallabhängige und spezifische Pro
bleme in der Regel ausgeklammert oder sie bedür
fen Sonder- bzw. Zusatzbewertungen.
Des weiteren sind mit den Verfahren regelmäßig 
abweichende Bewertungen verbunden, die unmit
telbar Eingang in die Rechenoperation finden. Denn 
die jeweils einzubeziehenden Faktoren unterschied
lichster Qualität und Dimension werden in der Re
gel kardinal skaliert, indem Wertzahlen für die be
troffenen Funktionen, Faktoren für die Wiederher
stellbarkeit und Wertzahlen für die Funktionen auf 
den Kompensationsflächen (Vörwertigkeit) defi
niert werden. Die skalierten Faktoren werden über
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Tabelle 4

Anforderungen an die räumliche Lage von Kompensationsmaßnahmen bei Straßenbauvorhaben (PLANUNGS
GRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995, S.94 ff.)

Anforderungen
an

Ausgleichsmaßnahmett Ersatzmaßnahmen

K o m p e n s a t io n s 

m a ß n a h m e n  fü r  

B e e in trä c h tig u n g e n  

d e r  Leistungs
fähigkeit des 
Naturhaushalts

-  A u s g le ic h s - u n d  E rs a tz m a ß n a h m e n  s in d  i.d .R . a u ß e rh a lb  d e r  v o m  S tr a ß e n b a u v o rh a b e n  b e e in trä c h tig te n  B e re ic h e  

(Z o n e n )  z u  p la n e n , u m  a u s re ic h e n d e  E n tw ic k lu n g s b e d in g u n g e n  z u  g e w ä h rle is te n .

-  B e s o n d e re , w e ite re  E n tfe rn u n g e n  z u m  S tr a ß e n b a u v o rh a b e n  s in d  in s b e s o n d e re  b e i M a ß n a h m e n  fü r  T ie ra r te n  m it 

b e s o n d e re n  L e b e n s ra u m a n s p rü c h e n  ( in s b e s o n d e re  F lu c h td is ta n z e n , B e w e g u n g s ra d ie n , rä u m lic h -fu n k tio n a le  B e z ie 

h u n g e n ) e in z u h a lte n .

-  G e r in g e re  E n tfe rn u n g e n  z u m  S tra ß e n b a u v o rh a b e n  (in s b e s o n d e re  in n e rh a lb  d e s  B e e in trä c h tig u n g s b e re ic h e s ) s in d  

n u r a u s n a h m s w e is e  u nd  b e g rü n d e t m ö g lich , z .B . bei:

-  ö k o lo g is c h -fu n k tio n a le n  E r fo rd e rn is s e n , z .B . s ta n d ö rtlic h e  B e d in g u n g e n

- V e r m e id u n g s m a ß n a h m e n  a n  d e r  S tra ß e  (z .B . L ä rm s c h u tz w ä lle , S c h u tz p fla n z u n g e n ) g e w ä h r le is te n  n o tw e n d ig e  

E n tw ic k lu n g s b e d in g u n g e n

-  E n ts ie g e lu n g  v o n  n ic h t m e h r  b e fe s tig te n  b is h e rig e n  V e rk e h rs f lä c h e n

-  M a ß n a h m e n  fü r  b e e in trä c h tig te  F u n k tio n e n , d ie  in d e r  B e la s tu n g s z o n e  v o n  b e s te h e n d e n  S tra ß e n  lieg e n  (n u r  re le 

v a n t  b e i b e s ta n d s o rie n t ie rte n  A u s b a u m a ß n a h m e n )

-  M a ß n a h m e n  in P u ffe rz o n e n  fü r  b e s o n d e rs  s c h u tz w ü rd ig e  B e re ic h e .

In  d e r  R e g e l is t b e i d ie s e r  P o s itio n ie ru n g  v o n  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  e in  g e s te ig e r te s  K o m p e n s a t io n s e r fo r 

d e rn is  v e rb u n d e n . D ie s e m  k a n n  im  E in ze lfa ll e n tw e d e r  d u rc h  e in e  E rh ö h u n g  d e s  M a ß n a h m e n u m fa n g s  o d e r  M a ß 

n a h m e n , d ie  z u  q u a lita tiv  w e r tv o lle re n  b z w . h ö h e rw e rtig e n  F u n k tio n e n  fü h re n , e n ts p ro c h e n  w e rd e n .

-  A u s g le ic h s m a ß n a h m e n  s in d  in e in e m  e n g e n  rä u m lic h e n  

Z u s a m m e n h a n g  z u m  E in g riff in n e rh a lb  d e s  L a n d s c h a fts -  

b z w . F u n k tio n s ra u m e s  v o rz u s e h e n , in d e m  d a s  S tr a ß e n 

b a u v o rh a b e n  g e p la n t w ird .

-  E rs a tz m a ß n a h m e n  s in d  i.d .R . n ich t a u ß e rh a lb  d e s  

L a n d s c h a fts - b z w . F u n k tio n s ra u m e s  v o rz u s e h e n , in 

d e m  d a s  S tra ß e n b a u v o rh a b e n  g e p la n t w ird .

K o m p e n s a tio n s 

m a ß n a h m e n  fü r  

B e e in trä c h tig u n g e n  

d e s  Landschafts
bildes

-  G e s ta ltu n g s m a ß n a h m e n  a m  B a u w e rk  S tr a ß e  d ie n e n  v o rra n g ig  d e r  o p tis c h e n  E in b in d u n g  d e r  S tra ß e  in d ie  L a n d 

s c h a ft. Im  E in ze lfa ll k ö n n e n  s ie  d e r  la n d s c h a fts g e re c h te n  W ie d e rh e rs te llu n g  o d e r  N e u g e s ta ltu n g  d e s  L a n d s c h a fts 

b ild es  d ie n e n . J e  n a c h  F u n k tio n  k ö n n e n  A u s g le ic h s m a ß n a h m e n  fü r  d a s  b e e in trä c h tig te  L a n d s c h a fts b ild  a u c h  in 

u n m itte lb a re r  N ä h e  d e r  S tra ß e  lieg e n . Im  E in ze lfa ll k ö n n e n  b e i U m - u nd  A u s b a u v o rh a b e n  d ie  g e s ta lte r is c h e n  

W irk u n g e n  e in e r  b e s e itig te n  B ö s c h u n g s - b z w . R a n d b e p fla n z u n g  d u rc h  d e s s e n  N e u a n la g e  w ie d e rh e rg e s te llt  w e rd e n .

-  D a rü b e r  h in a u s g e h e n d  m ü s s e n  w e ite rg e h e n d  e r fo rd e rlic h e  

M a ß n a h m e n  z u r  W ie d e rh e rs te llu n g  b z w . N e u g e s ta ltu n g  

d e s  L a n d s c h a fts b ild e s  in n e rh a lb  d e r  d u rc h  d a s  S tr a ß e n 

b a u v o rh a b e n  b e e in trä c h tig te n  B e re ic h e , in s b e s o n d e re  im  

b e tro ffe n e n  S ic h tra u m  lieg e n .

-  E rs a tz m a ß n a h m e n  s in d  n ich t a u ß e rh a lb  d e s  L a n d 

s c h a fts ra u m e s  v o rz u n e h m e n , in d e m  d a s  S tr a ß e n 

b a u v o rh a b e n  re a lis ie rt w e rd e n  soll.

spezielle A n fo rd e 

ru n g e n

-  U n te r  B e a c h tu n g  d e r  A n fo rd e ru n g e n  a n  d e n  A u s g le ic h  a lle r  im  e in z e ln e n  b e e in trä c h tig te n  F u n k tio n e n  k a n n  e s  

v e r tre tb a r  s e in , fü r e in e  g rö ß tm ö g lic h e  W irk u n g  (a u c h  fü r  e in e  b e s s e re  K o o rd in a tio n  d e r  e rfo rd e rlic h e n  P fle g e  

s in n vo ll) K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  a u c h  rä u m lic h  k o n z e n tr ie r t  in e in e m  A u s g le ic h s k o n z e p t z u s a m m e n fa s s e n d  z u  

p la n e n . V o rra n g ig  k o m m t d ie s  b e i E rs a tz m a ß n a h m e n  in B e tra c h t.

-  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  s in d  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  rä u m lic h -fu n k tio n a le n  B e z ie h u n g e n  z u  ih re r  U m g e b u n g  

z u  p la n e n . E in e  iso lie rte  L a g e  is t z u  v e rm e id e n . E in e  a u s re ic h e n d e  N ä h e  z u  re le v a n te n  F a k to re n  u n d  S tru k tu re n  

d e s  N a tu rh a u s h a lte s  und  d e s  L a n d s c h a fts b ild e s  is t e in z u h a lte n .

-  A u s g le ic h s - u n d  E rs a tz m a ß n a h m e n  k ö n n e n  im  E in ze lfa ll m it s o n s tig e n  (re c h ts )v e rb in d lic h  fe s tg e le g te n  M a ß n a h m e n  

in e in e m  rä u m lic h e n  und  z e it lic h e n  Z u s a m m e n h a n g  g e p la n t u n d  re a lis ie rt w e rd e n . D ie s  s o llte  in s b e s o n d e re  in d e n  

F ä lle n  e rfo lg e n , w o  s tra ß e n b e d in g te  B e e in trä c h tig u n g e n  in S c h u tz g e b ie te n  z u  e rw a rte n  s in d . D a b e i s in d  d ie  B e s t im 

m u n g e n  d e r  je w e ilig e n  R e c h ts v e ro rd n u n g  b z w . S a tz u n g  s o w ie  A u s s a g e n  v o n  P fle g e - u n d  E n tw ic k lu n g s p lä n e n  z u  

b e a c h te n .

z.B. Additionen und Multiplikationen zu einem 
Punktweit verrechnet, der im Hinblick auf die Be
stimmung des Maßnahmenumfangs mit der jewei
ligen Flächengröße der beeinträchtigten Funktionen 
bzw. der Größe der verfügbaren Kompensations
flächen multipliziert wird141) Durch die kardinale 
Skalierung und die Verrechnung der unterschiedli
chen Sachdimensionen werden diese letztlich aus
tauschbar.

Diese strukturellen, inhaltlichen und bewertungs
methodischen Unterschiede wirken sich unmittel
bar auf den zu ermittelnden Maßnahmenumfang 
aus, so daß die Ergebnisse zwangsläufig voneinan
der abweichen. Gründe liegen zum einen in den

unterschiedlichen relativen Einstufungen von ver
gleichbaren Biotoptypen. Bei einer Transformation 
auf eine einheitliche Bewertungsskala treten erheb
lich voneinander abweichende Einstufungen auf. 
Zum anderen wirkt sich die für die Bewertung ver
wendete Skalenbreite unmittelbar auf den zu errech
nenden Maßnahmenumfang aus. Die Abweichun
gen bei Berechnungen nach derselben Rechenvor
schrift betrugen bei vergleichbaren Randbedingun
gen zum Teil über 100%. Bereits einfachste Ein
griffstypen, z.B. durch Versiegelung, führen bei ver
gleichbaren Biotoptypen zu einem unterschiedli
chen Kompensationsumfang, je nachdem welches 
Bewertungs- und Berechnungsmodell verwendet
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Tabelle 5

Hinweise zu grundsätzlich zu berücksichtigenden Sachverhalten bei der Ermittlung des Kompensationsmaßnah- 
menumfangs (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995, S. 99ff.)

Hinweise und Anforderungen

Zustand der  
Flächen fü r  
Kom pensations
m aßnahm en

-  A u s g le ic h s - u n d  E rs a tz m a ß n a h m e n  s in d  g ru n d s ä tz lic h  n u r a u f  F lä c h e n  d u rc h z u fü h re n , d ie  im  H in b lic k  a u f  d ie  Z ie le  

d e r  je w e ilig e n  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  d a u e rh a ft  e n tw ic k e lb a r  s in d . D ie  s ta n d ö rtlic h e n  u n d  rä u m lic h -fu n k tio 

n a le n  V o ra u s s e tz u n g e n  m ü s s e n  a u s re ic h e n d  g e g e b e n  s e in . D ie s  g ilt in s b e s o n d e re  fü r  g e p la n te  B io to p e n tw ic k 

lu n g s m a ß n a h m e n . D ie  E ig n u n g  d e r  F lä c h e n  is t z u  p rü fe n . E rfo rd e rlic h e n fa lls  s in d  V o ro r tu n te rs u c h u n g e n  d u rc h z u 

fü h re n .

-  F lä c h e n , a u f  d e n e n  b e s te h e n d e  F u n k tio n e n  u nd  W e r te  n ic h t m e h r  b z w . n u r  n o c h  g e rin g fü g ig  v e r b e s s e r t  w e rd e n  

k ö n n e n , k ö n n e n  fü r  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  n ic h t h e ra n g e z o g e n  w e rd e n . In s o w e it s in d  -  u n te r  B e a c h tu n g  d e r  

E n tw ic k lu n g s fä h ig k e it u n d  d e r  rä u m lic h -z e it lic h e n  A n fo rd e ru n g e n  -  i.d .R . F lä c h e n  m it a k tu e ll re la tiv  g e r in g e r  B e d e u 

tu n g  fü r  d ie  L e is tu n g s fä h ig k e it d e s  N a tu rh a u s h a lts  u n d  d a s  L a n d s c h a fts b ild  w ie  in te n s iv  g e n u tz te  la n d w irts c h a ftlic h e  

F lä c h e n  h e ra n z u z ie h e n .

-  F ü r  d ie  A u s w a h l d e r  F lä c h e n  s te llt e in e  q u a lif iz ie rte  L a n d s c h a fts p la n u n g  e in e  w e s e n t l ic h e  In fo rm a tio n s g ru n d la g e  

d a r.

-  D ie  je w e ils  a k tu e lle  B e d e u tu n g  d e r  K o m p e n s a t io n s flä c h e n  fü r  d ie  L e is tu n g s fä h ig k e it d e s  N a tu rh a u s h a lts  u n d  d a s  

L a n d s c h a fts b ild  (s o g e n a n n te r  V o rw e r t)  is t b e i d e r  P la n u n g  v o n  A u s g le ic h s - u n d  E rs a tz m a ß n a h m e n  z u  b e rü c k s ic h 

tig e n . A u fg ru n d  e in e r  g e g e b e n e n  V o rw e rtig k e it ist e n tw e d e r  d e r  M a ß n a h m e n u m fa n g , in s b e s o n d e re  d e r  F lä c h e n 

u m fa n g , z u  v e rg rö ß e rn  o d e r  e s  s in d  M a ß n a h m e n  fü r  h ö h e n w ertig e  F u n k tio n e n  d u rc h z u fü h re n . L e tz te re s  k o m m t  

je d o c h  n u r b e im  E rs a tz  in B e tra c h t. D ie s e  z u s ä tz lic h e n  E rfo rd e rn is s e  fo lg e n  p rin z ip ie ll d e n  M ö g lic h k e ite n  fü r  d ie  

B e w ä ltig u n g  e in e s  z e it lic h e n  K o m p e n s a tio n s d e fiz its , d a  a u c h  h ie r  B e u rte ilu n g s - u n d  E n ts c h e id u n g s m ö g lic h k e ite n  

g e g e b e n  u n d  a u s z u fü lle n  s in d . P la n e ris c h  w ird  d e r  V o n w e rt v o r  a lle m  b e i d e r  B e u rte ilu n g  d e r  F ra g e , o b  a u f  d e n  

F lä c h e n  d a s  K o m p e n s a t io n s z ie l e r re ic h t w e rd e n  k a n n , b e rü c k s ic h tig t

M ehrfachfunk
tionalität

-  S t r a ß e n b a u v o rh a b e n  b e e in trä c h tig e n  re g e lm ä ß ig  v e rs c h ie d e n e  F u n k tio n e n  u n d  W e r te ,  d ie  s ic h  rä u m lic h  ü b e rla g e rn  

o d e r  in e in e m  rä u m lic h e n  N e b e n e in a n d e r  b e fin d e n . D a h e r  is t z u  p rü fe n , o b  d u rc h  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  

u n te rs c h ie d lic h e  b e e in trä c h tig te  F u n k tio n e n  u n d  W e r te  a u f  e in e r  F lä c h e  w ie d e rh e rg e s te llt  w e rd e n  k ö n n e n . In s o w e it  

s in d  b e i d e r  P la n u n g  v o n  A u s g le ic h s - u n d  E rs a tz m a ß n a h m e n  s o lc h e  F lä c h e n  -  u n te r  W a h ru n g  d e r  A n fo rd e ru n g e n  

a n  d ie  E n tw ic k lu n g s fä h ig k e it u n d  d e r  rä u m lic h -fu n k tio n a le n  B e z ü g e  z u  d e n  B e e in trä c h tig u n g e n  -  z u  b e v o rz u g e n , a u f  

d e n e n  m ö g lic h s t v ie le  F u n k tio n e n  w ie d e rh e rg e s te llt  w e rd e n  k ö n n e n .

-  D ie  M e h rfa c h fu n k tio n a litä t v o n  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  is t e n ts p re c h e n d  d e n  je w e ils  d a m it b e g ü n s tig te n  F u n k 

tio n e n  o d e r  W e r te n  z u  b e g rü n d e n . E in e  im  E in ze lfa ll m ö g lic h e  M e h rfa c h fu n k tio n a litä t v o n  K o m p e n s a t io n s m a ß 

n a h m e n  is t b e i d e r  (E in g riffs -A u s g le ic h s -)B ila n z ie ru n g  z u  b e rü c k s ic h tig e n  u n d  d a rz u s te lle n  (v g l. P k t. 4 .2 .6 ) .

Entw icklungszelt/- 
dauer von 
Kom pensations
maßnahm en

D ie  E n tw ic k lu n g s d a u e r  v o n  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  is t fü r  d ie  B e s t im m u n g  d e r  M a ß n a h m e n  u n d  ih re s  U m fa n g s  

d a n n  v o n  B e d e u tu n g , w e n n  d e r  n o tw e n d ig e  A u s g le ic h  n ich t z e itn a h  n a c h  B e e n d ig u n g  d e s  E in g riffs  -  u n d  z w a r  lä n g e r  

a ls  5  J a h re  n a c h  F e rtig s te llu n g  d e s  S tra ß e n b a u v o rh a b e n s  -  e r re ic h t w e rd e n  k a n n . D ie s  s e t z t  e in e  w e r te n d e  B e u r

te ilu n g  u nd  E n ts c h e id u n g  v o ra u s . F ü r  d ie  B e w ä ltig u n g  e in e s  d a m it e in h e rg e h e n d e n  z w is c h e n z e it lic h e n  K o m p e n s a 

tio n s d e fiz its  b e d a r f e s  K o n v e n tio n e n , d a  d e r  d a b e i e in z u s te lle n d e  Z e it fa k to r  n ich t a u s s c h lie ß lic h  u n d  a u s re ic h e n d  

w is s e n s c h a ftlic h  b e g rü n d e t in e in e  a n d e re  K o m p e n s a tio n s d im e n s io n  ü b e rfü h rt w e rd e n  k a n n .

A u f  d e r  G ru n d la g e  v o n  p ra k t iz ie r te n  o d e r  in d e r  F a c h w is s e n s c h a ft d is k u tie rte n  V o rg e h e n s w e is e n  la s s e n  s ic h  a ls  K o n 

v e n t io n  V o rs c h lä g e  fü r  a lte rn a tiv e  p la n e r is c h e  B e w ä ltig u n g s fo rm e n  a b le ite n , d ie  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  k o n k re te n  

V e rh ä ltn is s e  d e s  E in ze lfa lls  a n z u w e n d e n  s in d . D e n n  b e i d e r  B e w ä ltig u n g  d e s  z e it lic h e n  K o m p e n s a t io n s e r fo rd e rn is s e s  

s in d  im  E in ze lte il a u s re ic h e n d e  B e u rte ilu n g s s p ie lrä u m e  u n d  E n ts c h e id u n g s m ö g lic h k e ite n  z u  b e la s s e n , d a  e in e  

a u s re ic h e n d e  V e rg le ic h b a rk e it  u n te rs c h ie d lic h e r P la n u n g s fä lle  s o w ie  d e r  v o rg e s c h la g e n e n  a lte rn a tiv e n  M o d e lle  n ich t 

a u s re ic h e n d  e rs ic h tlic h  ist.

Z u  b e a c h te n  ist, d a ß  u .U . a u fg ru n d  a n d e rw e it ig  z u  b e rü c k s ic h tig e n d e r  E rfo rd e rn is s e  w ie  M in im a la re a le  v o n  b e e in 

trä c h tig te n  T ie ra r te n  d ie  s ic h  a u s  d e m  z e it lic h e n  D e fiz it  a b le ite n d e n  N o tw e n d ig k e ite n  b e re its  e rfü llt w e rd e n  k ö n n e n .

A ls  im  E in ze lte il a n z u w e n d e n d e  K o n v e n tio n e n  w e rd e n  fo lg e n d e  a lte rn a tiv e  M o d e lle  u n te rs c h ie d e n :

-  Zeitfaktorenu7): In  A b h ä n g ig k e it  v o n  d e r  D a u e r  d e r  W ie d e rh e rs te llb a rk e it  d e r  b e e in trä c h tig te n  F u n k tio n e n , in s b e 

s o n d e re  b e e in trä c h tig te r  B io to p e, s in d  M u ltip lik a tio n s fa k to re n  z u r  E rh ö h u n g  d e s  U m fa n g s  d e r  e in z e ln e n  K o m p e n s a 

t io n s m a ß n a h m e n , in s b e s o n d e re  z u r  V e rg rö ß e ru n g  d e r  je w e ils  b e n ö tig te n  F lä c h e n , e in z u s e tz e n :

-  b is  2 5  -  3 0  J a h re  (A u s g le ic h ): a  1 ,0  -  3 ,0  x

-  2 5 /3 0  J a h re  bis 1 0 0  J a h re  (E rs a tz ) :  ^  2 ,0  -  7 ,0  x

-  ü b e r  1 0 0  J a h re  (E rs a tz ) :  a  3 ,0  - 1 0 ,0  x .

-  Maßnahmen für höhenvertigere Funktionen: D ie  D u rc h fü h ru n g  v o n  M a ß n a h m e n  fü r  h ö h e n w e rtig e re  F u n k tio n e n  

k a n n  im  R a h m e n  v o n  E rs a tz m a ß n a h m e n  z u m  T r a g e n  k o m m e n ; d e n n  h ie r  is t i .d .R . d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  b e e in 

trä c h tig te n  F u n k tio n e n  u n d  K o m p e n s a t io n s m a ß n a h m e n  g e lo c k e rt.

-  Reduzierung, möglicherweise Beseitigung bestehender straßenbaubedingter Beeinträchtigungen (Vorbelastun
gen): G e e ig n e te  b a u lic h -te c h n is c h e  M a ß n a h m e n  w ie  z u r  R e d u z ie ru n g  v o n  b e s te h e n d e n  Z e rs c h n e id u n g s e ffe k te n  

k o m m e n  in s b e s o n d e re  b e i A u s -  u nd  U m b a u v o rh a b e n  in F ra g e .

-  Zusätzliche Maßnahmen aufgrund der Berechnung nach einer monetären Abgeltung: D e r  U m fa n g  d e r  z u s ä tz lic h e n  

M a ß n a h m e n  e rg ib t s ic h  a u fg ru n d  e in e s  m o n e tä re n  V e rz in s u n g s m o d e lls . D ie  H ö h e  d e r  e rm it te lte n  G e ld b e trä g e  is t 

d e r  M a ß s ta b  fü r  w e ite re  M a ß n a h m e n . D ie  A r t d e r  M a ß n a h m e n  m u ß  d e n  je w e ilig e n  A n fo rd e ru n g e n  a n  A u s g le ic h  

u n d  E rs a tz  g e n ü g e n 148*.
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Tabelle 6

Hinweise zur Bestimmung des Umfangs von Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995, Anlage 11.3, S. 11-32, vgl. a. Tab. 3).

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
(und des Erholungswertes sowie der Zugänglichkeit der Landschaft)

(1)
Vertust erlebnisw irksam er 
Landschaftselem ente
(Zerstörung von w ertvollen Elem enten  

des Landschaftsbildes)

(2)
Visuelle Störung bzw. Über
prägung des Landschafts
bildes
(Störung, Ü berlagerung, Verfrem dung  

durch landschaftsuntypische Elem ente , 

einschl. visueller Zerschneidungseffekte)

(3)
A kustische u. sonstige Beein
trächtigung des Landschafts- 
eriebens
(B eeinträchtigung des Landschaftser

lebens durch  V e d ärm ung , G eruchs- u. 

Schadstoffim m issionen, insbes. von lärm - 
u. schadstofffre ienA arm en R äum en  als  

V o raussetzung  für d ie  landschaftsgebun
d e n e  Erholung; im  besonderen  zu  beur

teilen so w eit E rholungw ert der  

Landschaft ausdrücklicher Schutz

g egenstand  d er Eingriffsregelung)

(4)
Zerschneidung und Beein
trächtigung der Zugänglichkeit 
der Landschaft bzw . von Räu
men fü r die landschaftsgebun
dene Erholung
(Unterbrechung von W eg eb e z ieh u n g en , 

B arrierew irkungen für Erhoiungs- 

suchende; im besonderen  z u  beurteilen  

sow eit Zugänglichkeit d er Landschaft 

ausdrücklicher S chutzgegenstand der  

Eingriffsregelung)

Hinweise zur Bestimmung des Umfangs von Kompensationsmaßnahmen

- M a ß n a h m e n , d ie  a u s s c h lie ß 

lich d e r  K o m p e n s a t io n  d e s  

V e r lu s ts  e r le b n is w irk s a m e r  

L a n d s c h a fts e le m e n te  d ie n e n  

s in d  i.d .R . im  U m fa n g  v o n  

m in d e s te n s  1:1 e n ts p re c h e n d  

d e r  m e ß b a re n  G r ö ß e n  d e r  

B e e in trä c h tig u n g e n  w ie d e rh e r 

z u s te lle n . A u fs c h lä g e  s in d  n u r  

b e i B e p fla n z u n g s m a ß n a h m e n  

v o rz u s e h e n ; s ie  e n ts p re c h e n  

d e n  R e g e lu n g e n  fü r  A u fs c h lä 

g e  b e i d e r  K o m p e n s a tio n  v o n  

V e g e ta tio n s -/B io to p z e rs tö ru n -  

g e n .

-  E s  is t g ru n d s ä tz lic h  z u  p rü fe n , 

o b  b e i n o tw e n d ig e n  B e p fla n -  

z u n g s -  b z w . R e n a tu r ie ru n g s -  

m a ß n a h m e n  d ie  K o m p e n s a 

t io n s z ie le  b e re its /a u c h  d u rc h  

M a ß n a h m e n  z u r  K o m p e n s a 

tio n  d e r  B e e in trä c h tig u n g e n  

d e s  N a tu rh a u s h a lts , in s b e s o n 

d e r e  d e r  P fla n z e n , T ie r e  und  

ih re r  L e b e n s rä u m e , e rre ic h t  

w e r d e n  k ö n n e n .

-  B e s e itig te  b a u lic h -te c h n is c h e  

M a ß n a h m e n  m it B e d e u tu n g  

fü r  d a s  L a n d s c h a fts b ild /-e r -  

le b e n  s in d  w ie d e rh e rz u s te lle n .

-  D ie  W ie d e rh e rs te llu n g  b z w .  

N e u g e s ta ltu n g  d e s  b e e in trä c h 

tig te n  L a n d s c h a fts b ild e s  ist 

d u rc h  g e e ig n e te  M a ß n a h m e n  

in d e m  rä u m lic h e n  U m fa n g  

d e s  b e tro ffe n e n  E rle b n is -  

r a u m e s  v o rz u n e h m e n . F ü r  d ie  

a u s re ic h e n d e  K o m p e n s a tio n  

is t n e b e n  d e n  e rfo rd e rlic h e n  

F lä c h e n  v o r  a lle m  d ie  r ich tig e  

A u s w a h l u n d  P o s itio n ie ru n g  

d e r  M a ß n a h m e n  v o n  W ic h tig 

k e it. D ie s  g ilt in s b e s o n d e re  

b e i F e rn w irk u n g e n  d u rc h  V e r 

ä n d e ru n g  d e r  K o n tu rlin ie n  d e s  

S ic h tfe ld h o riz o n te s .

-  E s  is t g ru n d s ä tz lic h  z u  p rü fe n , 

o b  b e i n o tw e n d ig e n  

B e p fla n z u n g s - b z w . R e n a tu -  

r ie ru n g s m a ß n a h m e n  d ie  K o m 

p e n s a tio n s z ie le  b e re its /a u c h  

d u rc h  M a ß n a h m e n  z u r  K o m 

p e n s a tio n  d e r  B e e in trä c h tig u n 

g e n  d e s  N a tu rh a u s h a lts , in s 

b e s o n d e re  d e r  P fla n z e n , T ie r e  

u n d  ih re r  L e b e n s rä u m e  (v g l. 

D ), e r re ic h t w e rd e n  k ö n n e n .

-  F ü r  d ie  a u s s c h lie ß lic h  d e r  

K o m p e n s a t io n  d e r  Ü b e rp rä 

g u n g  d e s  L a n d s c h a fts b ild e s  

d ie n e n d e n  M a ß n a h m e n  s in d  

A u fs c h lä g e  a u f  d e n  U m fa n g  

n u r  b e i B e p fla n z u n g s m a ß n 

a h m e n  v o rz u s e h e n ; s ie  d a z u  

(1 ).

- D ie  A u fw e rtu n g  v o n  b is la n g  

n ic h t a ttra k t iv e n  G e b ie te n  is t 

d u rc h  g e e ig n e te  M a ß n a h m e n  

im  rä u m lic h e n  U m fa n g  d e s  

b e tro ffe n e , v o r  a lle m  z u s ä tz 

lich  v e r lä rm te n  E rle b n is 

r a u m e s  v o rz u n e h m e n . F ü r  d ie  

a u s re ic h e n d e  K o m p e n s a tio n  

is t n e b e n  d e n  e rfo rd e rlic h e n  

F lä c h e n  v o r  a lle m  d ie  r ich tig e  

A u s w a h l u n d  P o s itio n ie ru n g  

d e r  M a ß n a h m e n  v o n  W ic h tig 

k e it.

-  E s  is t g ru n d s ä tz lic h  z u  p rü fe n , 

o b  b e i n o tw e n d ig e n  

B e p fla n z u n g s -  b z w . R e n a tu r i-  

e r u n g s m a ß n a h m e n  d ie  K o m 

p e n s a t io n s z ie le  b e re its /a u c h  

d u rc h  M a ß n a h m e n  z u r  K o m 

p e n s a tio n  d e r  B e e in trä c h tig u n 

g e n  d e s  N a tu rh a u s h a lts , ins

b e s o n d e re  d e r  P fla n z e n , T ie r e  

u n d  ih re r  L e b e n s rä u m e , e r 

re ic h t w e r d e n  k ö n n e n .

-  F ü r  d ie  a u s s c h lie ß lic h  d e r  

A u fw e rtu n g  d e s  L a n d 

s c h a fts b ild e s  d ie n e n d e n  M a ß 

n a h m e n  s in d  A u fs c h lä g e  n u r  

b e i B e p f la n z u n g s m a ß n a h m e n  

v o r z u s e h e n ;  s ie  d a z u  (1 ) .

- M a ß n a h m e n  z u r  Im m is s io n s 

re d u z ie ru n g  s in d  im  g le ic h e n  

U m fa n g  v o rz u n e h m e n , w ie  

d a d u rc h  Im m is s io n s b e la s tu n 

g e n  a n  d e r  g e p la n te n  S tr a ß e  

(b ila n z ie ll) k o m p e n s ie r t  w e r 

d e n  k ö n n te n .

-  B e z ü g lic h  d e r  A u fw e rtu n g  d e s  

L a n d s c h a fts b ild e s  s ie h e  

A n m e rk u n g e n  z u  (3 )

-  B a u lic h -te c h n is c h e  M a ß n a h 

m e n , in s b e s . W e g e iv e r b in 

d u n g e n ) s in d  in d e m  U m fa n g  

b z w . d e r  A n z a h l h e rz u s te lle n  

w ie  e s  fü r  d ie  W ie d e rh e rs te l

lung  b z w . V e rb e s s e ru n g  d e r  

Z u g ä n g lic h k e it  e in e s  d e r  G r ö 

ß e  d e s  b e tro ffe n e n  R a u m e s  

e n ts p re c h e n d e n  (n e u e n  b z w .  

a u fz u w e r te n d e n )  E rh o lu n g s 

ra u m e s  n o tw e n d ig  ist.

wird. Die Ergebnisse weichen regelmäßig um den 
Faktor 2 bis 3, zum Teil bis um den Faktor 7 von
einander ab (vgl. auch den Beitrag von v. DRESS- 
T -FR in diesem Band). Die Abweichungen verstär
ken sich, wenn neben den unmittelbar durch Versie
gelung betroffenen Rächen auch die randlich durch 
Böschungen beanspruchten Flächen sowie die auf
grund von betriebsbedingten Wirkungen darüber 
hinaus gehend betroffenen Bereiche Berücksichti
gung finden. Der kompensationsrelevante Flächen
umfang ist bei den randlichen betriebsbedingten 
Wirkungen bei vergleichbaren Verkehrsbelastun

gen aufgrund unterschiedlich definierter Wirkungs
zonen und Belastungsfaktoren sehr unterschiedlich; 
er weicht überwiegend um den Faktor 2 bis 3, zum 
Teil um den Faktor 10 ab. Folglich ergeben sich bei 
vergleichbar betroffenen Situationen bzw. Biotop
typen zum Teil noch gravierendere Abweichungen 
beim Flächenumfang 42).

Als ein grundlegendes Problem ist daher anzusehen, 
daß sich formalisierte Quantifizierungsverfahren 
nicht im Sinne von ausreichend wissenschaftlich 
begründbaren numerischen Prognosemodellen ei
chen lassen, um eine verläßliche und auf fundierten
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Daten sich stützende reproduzierbare Bezugsbasis 
zu schaffen und dann unterschiedliche Kompensa- 
tionserfordemisse umfassend bewältigen zu kön
nen. Lediglich für einzelne Sachverhalte sind solche 
modellgestützten Beurteilungsverfahren verfügbar 
wie beim Grundwasser entsprechende numerische 
Modelle143). Als problematisch erweist sich zudem, 
daß in Biotopwertverfahren die Bewertungen nur 
bedingt nachvollziehbar sind. Dies betrifft vor allem 
die Transformation von tatsächlich qualitativen in 
scheinbar quantifizierbare Dimensionen. Diese In
wertsetzungen lassen sich jedoch weder ausrei
chend wissenschaftlich, noch allgemein und bun
desweit gültig naturschutzfachlich begründen. Die 
Bewertungen besitzen allenfalls für den Kreis der 
jeweils Beteiligten Gültigkeit. Fraglich ist, ob in 
jedem Fall und ohne ausdrückliche Begründung 
z.B. der rechnerisch bilanzierte 10%ige Wertverlust 
bei erheblich beeinträchtigten Funktionen durch 
eine 10%ige Vergrößerung der Kompensationsflä
chen ausgleichbar ist. Die Ergebnisse solcher Ver
fahren können daher nur den Charakter von nicht 
bzw. wenig abgesicherten Fachmeinungen besitzen. 
Die vorliegenden mathematisierenden Bewertungs
verfahren können insofern als nur landesweit bzw. 
regional gültige Konventionen betrachtet werden. 
Sie scheinen hinsichtlich ihrer Ergebnisse auch da
von bestimmt zu sein, was naturschutz- und um
weltpolitisch in den einzelnen Bundesländern bzw. 
Regionen durchsetzbar ist. Bezüglich einer bundes
einheitlichen Anwendung ermöglichen diese Ver
fahren für die Eingriffsbeurteilung und Maßnah
menplanung daher keine ausreichend abgesicherten 
und einvemehmlich eingeschätzten Aussagen. Die 
einzige Ausnahme ist bezüglich der Erfordernisse 
bei Boden Versiegelungen erkennbar, zu denen in 
der Planungspraxis und Fachdiskussion i.d.R. die 
Entsiegelung im Flächenverhältnis von 1:1 für not
wendig und ausreichend erachtet wird. Entsiege- 
lungsmöglichkeiten sind praktisch jedoch nur be
grenzt gegeben.
Neben den Zweifeln bezüglich der wissenschaft
lich-bewertungsmethodischen Richtigkeit und Zweck
mäßigkeit einer stark formalisierten und mathema
tisierenden Bestimmung des Maßnahmenumfangs 
stellt sich aus rechtlicher Sicht zudem die Frage der 
hinreichend plausiblen Begründung der Maßnah- 
menerfordemisse. Auch insofern können derartige 
Verfahren die verbal-argumentative Ableitung von 
Kompensationsmaß-nahmen nicht ersetzen144’
Des weiteren wird in der Planungspraxis und in 
entsprechenden Vorgaben und Verfahrensweisen re
gelmäßig übersehen, daß der ausreichende Umfang 
von Kompensationsmaßnahmen nicht auschließlich 
in entsprechenden Größen für Maßnahmenflächen 
besteht. Kompensationsmaßnahmen sind zwar 
überwiegend auch flächenwirksam, jedoch nicht 
ausschließlich145̂
Für die Bestimmung des Maßnahmenumfangs sind 
unter einer bundesweiten Perspektive nur rahmen
hafte Anforderungen definierbar, die sich vor allem 
auf die grundsätzlich planerisch zu berücksichtigen

den Faktoren beziehen. Die dazu möglichen Diffe
renzierungen, insbesondere bezüglich zweckmäßi
ger und operativer Vorgaben zur Quantifizierung, 
sind Fragen von Konventionen. Zu berücksichtigen 
ist, daß es für die Bewältigung der Kompensati- 
onserfordemisse im Einzelfall Beurteilungsspiel
räume und Entscheidungsmöglichkeiten gibt, die 
nicht willkürlich eingeengt werden dürfen.
Als Basis zur Bestimmung des Kompensations
maßnahmenumfangs sind insofern die unterschied
lichen quantitativen Dimensionen von erheblichen 
oder nachhaltigen unvermeidbaren Beeinträchti
gungen wesentlich. Der notwendige Umfang von 
Kompensationsmaßnahmen muß sich folglich nach 
den jeweils meßbaren Dimensionen wie Fläche in 
m2, Länge in m, Volumen in m3, Anzahl von Exem
plaren in Stückzahl usw. ergeben. Unter Einhaltung 
der funktionalen, strukturellen, räumlichen und 
zeitlichen Bedingungen sollte der Ausgleich vor 
allem im Umfang solcher meßbar ermittelten Beein
trächtigungen geleistet werden.146)
Darüber hinausgehend können für einzelne im wei
teren zu beachtende Sachverhalte wie Entwick
lungszeit von Kompensationsmaßnahmen, Zustand 
der Kompensationsflächen (Vorwert) und Mehr
fachfunktionalität Anforderungen definiert werden 
(vgl. Tabelle 5). Zudem sind für eine strukturierte 
funktionsspezifische Ermittlung des Maßnahmen
umfangs nähere Hinweise möglich (Tabelle 6 als 
Beispiel bezüglich der Ermittlung von Kompensa
tionsmaßnahmen beim Landschaftsbild).
Der Maßnahmengesamtumfang für eine ausrei
chende Kompensation ergibt sich dann aus der 
Summe der jeweiligen Erfordernisse für die ver
schiedenen unvermeidbaren Beeinträchtigungen 
unter besonderer Berücksichtigung der Mehrfach
funktionalität von Kompensationsmaßnahmen und 
den bei den Einzelerfordemissen gegebenenfalls zu 
beachtenden Konventionsbildungen wie bezüglich 
der Entwicklungszeiten.

4.2.5 Ausgleichbarkeit

Werden die an die Ausgleichbarkeit zu stellenden 
Maßstäbe bezüglich der funktionalen, räumlichen 
und zeitlichen Anforderungen sowie an den Maßnah
menumfang vollständig erfüllt, gilt der Straßenbau
eingriff als ausgeglichen. Bei der fachlich plausi
blen und vor allem rechtskonformen Differenzierung 
zwischen Ausgleich und Ersatz treten in der Planungs
praxis jedoch regelmäßig Unsicherheiten auf1491.
Auf der Grundlage der standardisierbaren funktio
nalen und räumlichen Anforderungen an Ausgleich 
und Ersatz sowie unter Berücksichtigung von nähe
ren Begriffsbestimmungen der Rechtsprechung und 
von fachwissenschaftlich Definitionsvorschlägen 
lassen sich rahmenhafte Anforderungen an Aus
gleich und Ersatz sowie die Ausgleichbarkeit bei 
einzelnen betroffenen Schutzgütem formulieren 
(vgl. Tabelle 7). Die zeitlichen Anforderungen an 
den Ausgleich gelten entsprechend den Ausführun
gen unter Punkt 4.2.3.
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Tabelle 7

Definitionen für die Ausgleichbarkeit unvermeidbarer Beeinträchtigungen und die Unterscheidung von Aus
gleich und Ersatz (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995, S. 93f.)

Betroffene
Schutzgitter

Ausgleicbbarkeit unvermeidbarer Beeinträchtigungen

Boden Ein Eingriff in betroffene Bodenfunktionen ist ausgeglichen, wenn in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Wirkungsbe
reichs der Straßenbaumaßnahme nach dessen Realisierung die die betroffenen Bodenfunktionen charakterisierenden 
Merkmale durch geeignete Maßnahmen auf anderen Flächen wiederhergestellt sind, so daß sich möglichst gleichartige 
und -wertige Bodenfunktionen dauerhaft entwickeln können.

Als Ersatzmaßnahme gilt die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Bodenfunktionen außerhalb des 
Gesamtwirkungsbereichs der Straßenbaumaßnahme oder die Förderung sonstiger vom Straßenbauvorhaben nicht 
betroffener Bodenfunktionen bzw. Böden.

Wasser Beeinträchtigungen der Gewässerfunktionen sind ausgeglichen, wenn durch geeignete Maßnahmen die ursprünglichen 
Wassermengen- und -qualitätsparameter wiederhergestellt sind, so daß die ursprünglichen Standort- und Lebensbedin
gungen von Pflanzen und Tieren und deren Entwicklungspotentiale auf Dauer erhalten bleiben. Aufgrund struktureller 
Veränderungen hervorgerufene Beeinträchtigungen sind ausgeglichen, wenn z.B. an anderen Gewässerabschnitten 
und in potentiellen Retentionsräumen naturnahe bzw. landschaftsökologisch zweckmäßige Verhältnisse geschaffen 
werden, die in der Lage sind, möglichst gleichartige und -wertige Gewässerfunktionen, insbesondere als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere, auf Dauer zu ermöglichen.

Als Ersatzmaßnahmen gelten die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Gewässerfunktionen außerhalb des 
Gesamtwirkungsbereichs der Straßenbaumaßnahme oder die Förderung sonstiger vom Straßenbauvorhaben nicht 
betroffener Gewässerfunktionen bzw. Gewässer.

(Es ist zu prüfen, inwieweit die sich nach dem Wasserrecht ergebenden Maßnahmenerfordemisse die naturschutz- 
rechtlich bedeutsamen Kompensationsanforderungen bereits erfüllen (können)).

Klima/Luft Beeinträchtigungen der Klimafunktionen sind ausgeglichen, wenn durch geeignete Maßnahmen die klimatisch relevan
ten Strukturen wiederhergestellt sind. Aufgrund Barrierewirkungen hervorgerufene Beeinträchtigungen des Luftaus
tauschs sind ausgeglichen, wenn z.B. in anderen potentiell geeigneten Bereichen vergleichbare Luftaustauschverhält- 
nisse bzw. den Luftaustausch fördernde Strukturen geschaffen werden.

Beeinträchtigungen der Luftqualität sind nach der derzeitigen Rechtslage nicht ausgleichsfähig, sie können lediglich 
vermieden bzw. reduziert werden. Beeinträchtigungen anderer Landschaftsfaktoren infolge von Luftqualitätsverände
rungen sind entsprechend den jeweils schutzgutbezogenen Beeinträchtigungen auszugleichen.

Als Ersatzmaßnahmen gelten die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Klima- und Luftaustauschfunktionen 
außerhalb des Gesamtwirkungsbereichs der Straßenbaumaßnahme oder die Förderung sonstiger vom Straßenbauvor
haben im Einzelfall nicht betroffener Klimafunktionen.

Tiere, Pflanzen 
und deren 
Lebensräume/ 
Lebensraum
funktionen 
(nach Reck u. 
Kaule 1992,
S. 150, verändert)

Ein Eingriff durch ein Straßenbauvorhaben ist ausgeglichen, wenn im Einflußgebiet der geplanten Straßenbaumaßnah
me nach dessen Realisierung die wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften durch Ausgleichsmaßnahmen 
in etwa gleichen Populationen mit gleichen Lebenswahrscheinlichkeiten Vorkommen und die vorherigen Entwicklungs
möglichkeiten erhalten bleiben (nach Kaule u. Schober 1985, ergänzt).

Als Ersatzmaßnahme gilt vorrangig die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Arten bzw. möglichst ähnlicher 
Artengemeinschaften, die außerhalb des Wirkungsbereichs der Straßenbaumaßnahme Vorkommen. Eine Ersatzmaß
nahme stellt - soweit nach Landesnaturschutzrecht möglich - des weiteren die Förderung von (besonders) schutz- 
bedürftigen, aber durch das Straßenbauvorhaben nicht beeinträchtigten Arten und Artengemeinschaften im Land
schaftsraum, in dem der Eingriff erfolgt, dar.

Landschaftsbild Die landschaftsgerechte Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes ist darauf gerichtet, in dem vom 
Straßenbau betroffenen Landschaftsraum einen Zustand zu schaffen, der in gleicher Art mit gleichen Funktionen und 
ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren der das Landschaftsbild bestimmenden Elemente bzw. des optischen Bezie
hungsgefüges den vor der Straßenbaumaßnahme vorhandenen Zustand in weitest möglicher Annäherung fortführt Der 
Ausgleich ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, auch wenn der Straßenbaueingriff fortdauernd optisch wahrnehmbar 
bleibt (nach BVerwG, Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - NuR 1991, S. 124, 127). Der Straßenbaueingriff muß folglich 
nicht unsichtbar gemacht werden. Ausgleichsmaßnahmen für das Landschaftsbild orientieren sich an den charak
teristischen Leitstrukturen und gliedernden Elementen des betroffenen Landschaftsraumes (Planungsgruppe Ökologie 
+ Umwelt (1990, S. 191).

Bei Neubaumaßnahmen ist regelmäßig von nicht vollständig ausgleichbaren Beeinträchtigungen (z.B. durch Massivität 
des Straßenkörpers oder Verlärmung hervorgerufen) auszugehen ( Vgl. in diesem Sinne für Einzelfälle z.B. BVerwG, 
Beseht, v. 04.10.1994 - 4 B 196.94 - Amtl. Umdruck, S. 4f.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt v. 19.01.1994 - 23 D 
133/91 .AK - NuR 1995, S. 46, 48).

Ersatzmaßnahmen für nicht ausgleichbare Landschaftsbildbeeinträchtigungen sind in ihrer Art den Ausgleichsmaßnah
men ähnlich.

4.2.6 Bilanzierung

Um die abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen 
und deren Umfang sowie die Ableitung bzw. Be
gründung besser nachvollziehen zu können, ist es 
zweckmäßig, die einzelnen Erfordernisse zur Ver
meidung, zum Ausgleich und zum Ersatz zusam

menfassend in einer Bilanz darzustellen. Dies er
folgt ergänzend zu den sonstigen naturschutzrecht
lichen Darstellungserfordemissen150) sowie der im 
besonderen auf Straßenbauvorhaben ausgerichte
tem Anforderungen1511. Eine solche tabellarische 
Übersicht, regelmäßig auch als Eingriffs-Ausgleichs- 
Bilanzierung bezeichnet und zum Teil eingeführt1521,
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enthält in verbal-argumentativer und soweit mög
lich in quantifizierender Form die wesentlichsten 
Angaben insbesondere zu Art und Lokalisierung der 
Beeinträchtigungen, zu Art und Umfang der Maß
nahmen, deren etwaiger Mehrfachfunktionalität und 
zum zeitlichen Eintreten des Kompensationszieles. 
Insoweit ist die tabellarische Bilanzierung auch bei 
der naturschutzrechtlichen Abwägung nach § 8 
Abs. 3 BNatSchG zu verwenden1 .

5. Erfolgskontrolle

5.1 Rechtliche Anforderungen

Im Planfeststellungsbeschluß können Anordnungen 
getroffen werden, mit Hilfe derer festgestellt wer
den kann, ob Kompensationsmaßnahmen ihr Ziel 
erreichen154) Einzelne Gesetzgeber, insbesondere 
der neuen Bundesländer, haben die Notwendigkeit 
zur Prüfung der Durchführung und Wirksamkeit 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und deren 
systematische Erfassung in Registern bzw. Kata
stern gesetzlich fixiert15 \
Gesetzliche Anknüpfungspunkte für Erfolgskon
trollen bieten sich zudem bezüglich wasserhaus- 
haltlicher Aspekte156) Die Notwendigkeit von Er
folgskontrollen kann auch nach den verwaltungs
praktisch zu berücksichtigenden Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit begründet wer
den157)

5.2 Standardisierungsmöglichkeiten

Für die Verwaltungspraxis sind zwar verschiedene 
Anforderungen, Zielsetzungen und Handlungsan
leitungen für im Einzelfall durchzuführende Erfolgs-

^  158) °kontrollen ausgearbeitet worden Diese können 
jedoch aufgrund von personellen, organisatorischen 
und finanziellen Restriktionen überwiegend nicht 
umgesetzt werden. Hinzu kommen Defizite bei der 
fachgerechten Durchführung der Maßnahmen. 
Gleichwohl sind in verschiedenen Ländern syste
matische EDV-gestützte Kataster über die Kompen
sationsflächen in Vorbereitung159). Insoweit stehen 
bislang keine ausreichenden bzw. nur begrenzte Da
ten zur Wirksamkeit von Kompensationsmaßnah
men zur Verfügung160), um hinreichend sichere Pro
gnosen hinsichtlich des Erreichens der Kompensa
tionsziele treffen zu können. Die Erfordernisse der 
Eingriffsregelung gelten aber erst dann als erfüllt, 
wenn die geplanten Maßnahmenziele entsprechend 
den Prognosen erreicht werden161). Systematische 
Erfolgskontrollen sollten insofern zu den künftig 
besonders zu intensivierenden Aufgaben der Stra
ßenbau- und Naturschutz Verwaltungen gehören. 
Die Ergebnisse der Kontrollen können als Erfah
rungswerte dienen.
Für eine Verbesserung und soweit Standardisierung 
lassen sich differenzierte Anforderungen an Art, 
Umfang und Zeitpunkt der Kontrollen, an die Do
kumentation der Kontrollergebnisse, an mögliche 
Konsequenzen sowie an Zuständigkeiten formulie

ren162). Dabei werden die Realisierbarkeit der Maß
nahmen im Rahmen von Herstellungskontrollen 
und die Wirksamkeit im Rahmen von Funktions
kontrollen geprüft.
Herstellungskontrollen leisten die Prüfung der ord
nungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen im 
Sinne einer Bauabnahme und als Vorbereitung für 
die Funktionserfüllung. Es werden die planerischen 
Vorgaben zu Art, Lage, Umfang und Fristen für die 
Durchführung und Fertigstellung der Maßnahmen, 
insbesondere entsprechend den zu berücksichti
genden anerkannten Regeln der Technik, auf ihre 
Erfüllung überprüft.
Die ordnungsgemäß ausgeführten Maßnahmen wer
den im Rahmen von nachfolgenden Funktions
kontrollen auf ihre tatsächliche Wirksamkeit im 
Hinbück auf das Erreichen des festgelegten Maßnah
menziels kontrolliert. Die Funktionskontrolle bein
haltet insbesondere die Beurteilung, ob die Funkti
onserfüllung bzw. -fähigkeit der Maßnahmen ent
sprechend den definierten Zielen erreicht worden ist 
bzw. absehbar erreicht wird. Notwendigkeit, Art, 
Umfang, Zeitpunkte und Methodik der Funktions
kontrollen sind nach der Art der Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen zu bestimmen. Ein Er
fordernis für Funktionskontrollen besteht insbeson
dere bei Maßnahmen mit einem erheblichen Pflege- 
und Entwicklungsaufwand sowie bei Maßnahmen, 
deren Entwicklung und damit die Zielerfüllung sich 
aufgrund bisheriger Erfahrungen nicht in ausrei
chendem Maße zum Zeitpunkt der Zulassung des 
Vorhabens Vorhersagen lassen.
Die Ergebnisse der Herstellungs- und Funktions
kontrollen sind systematisch zu dokumentieren. So
weit Defizite festgestellt werden, sind Änderungen 
bzw. Nachbesserungen der ursprüngüchen Maßnah
men vorzunehmen. Um dies planungsrechtlich zu 
ermöglichen, sind in der Zulassungsentscheidung 
bzw. Planfeststellung entsprechende Vorbehalte 
festzulegen.

6. Schlußbetrachtung

Die Erwartungen und darauf gerichteten Anstren
gungen, eine weitestgehend standardisierte bundes
einheitliche Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung beim Straßenbau erreichen zu 
könneft, stoßen sowohl auf rechtliche als auch na
turschutzfachliche und methodisch-wissenschaftli
che Schwierigkeiten. Gleichwohl sind eine Vielzahl 
fachlich plausibel begründbarer Hilfestellungen 
möglich, die im Ergebnis zu einer vereinheitlichten 
Handhabung führen können.
Die Hoffnungen der Verwaltungspraxis, insbeson
dere der behördlichen eingriffsverursachenden Vor
habenträger nach einem umfassend formalisierten, 
einfach handhabbaren, möglichst mit verrechenba- 
ren Bewertungseinheiten operierenden und zu
gleich alle Prüfungsschritte der Eingriffsregelung 
zusammenführenden Beurteilungsverfahren kön
nen nach dem derzeitigen Stand von Wissenschaft 
und Forschung nicht erfüllt werden. Keines der
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bislang entwickelten formalisierten und vor allem 
mathematisierenden Beurteilungs- und Bilanzie
rungsverfahren leistet dies163). Die derzeitigen Ver
fahren sind zudem zu unterschiedlich, um ohne 
weiteres vereinheitlicht werden zu können.
Den praktischen Bestrebungen nach Vereinheitli
chung und Vereinfachung stehen zudem gravieren
de Defizite bei der Bestandserfassung, Eingriffsbeur
teilung, Maßnahmenableitung und -Umsetzung entge
gen, wie anhand der analysierten derzeitigen Pla
nungspraxis belegt ist164) Insoweit bestehen, insbe
sondere bezüglich der Ermittlung des Umfangs von 
Kompensationsmaßnahmen, auch keine empirisch 
und naturwissenschaftlich hinreichend belegbaren 
Praxiserfahrungen, die Vereinfachungen rechtferti
gen könnten wie z.B., daß eine funktionale Beein
trächtigung B im Umfang M i.d.R. die Kompensa
tion durch die Maßnahme K im Umfang eines 
Richtwertes m zur Folge hat. Der derzeitige Wis
sensstand kann eher als Summe von (begrenzten) 
Einzelerfahrungen und verschiedenen regional oder 
landesweit gültigen Konventionen beschrieben 
werden. Hinzu kommt, daß gerade ausreichende 
Konflikterfassung und -beurteilung und die strikte 
Beachtung des Vermeidungsgebots unerläßliche 
Voraussetzungen für die Planung von Kompensati
onsmaßnahmen sind. Stanardisierungsüberlegun- 
gen müssen schon deswegen bei diesen grundlegen
den Arbeitsschritten beginnen.
Um insofern bei der Einzelfallbeurteilung die Ge
bote der Eingriffsregelung rechtskonform und dabei 
vor allem systematisch und sachangemessen Umset
zen zu können, lassen sich im Hinblick auf eine 
Vereinheitlichung die verschiedenen unbestimmten 
Rechtsbegriffe der Eingriffsregelung naturschutz
fachlich plausibel und unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung präzisieren und ausfüllen. Dies ist 
zumindest als rahmenhafte Konkretisierung mög
lich, die den im Einzelfall bestehenden Beurtei
lungsspielräumen und Entscheidungsmöglichkei
ten nicht entgegensteht. Bei den Präzisierungen 
handelt es sich vor allem um methodisch-fachliche 
Hilfestellungen, definierbare Mindestanforderun
gen und rahmenhafte Beurteilungsmaßstäbe. Ein
zelne Standardisierungen, die sich naturschutzfach
lich nicht hinreichend begründen lassen, bei denen 
aber ein besonderes Bedürfnis der Planungspraxis 
an praktischen Hilfestellungen besteht, stellen Kon
ventionen dar, über die von den Planungsbeteiligten 
ein grundsätzlicher Konsens herzustellen ist. Solche 
Konventionen sollten allerdings möglichst zurück
haltend verwendet werden, da ihnen zwangsläufig 
ein politisch geprägtes Moment der Abwägung in
newohnt.
Einer weitergehenden länderübergreifenden Stan
dardisierung stehen spezifische naturschutzrechtli
che Unterschiede, insbesondere bezüglich der An
forderungen an Ersatzmaßnahmen, und kompeten
tielle Gründe im Bund-Länder-Verhältnis gegen
über.
Die hier entwickelten Standardisierungsüberlegun
gen bauen auf der derzeitigen Rechtslage auf, sind

jedoch gleichzeitig durch diese begrenzt. Insofern 
können im wesentlichen die Landesnaturschutzge
setzgeber durch Angleichung, Differenzierung und 
Präzisierung der rechtlichen Anforderungen eine 
Vereinheitlichung der Anwendungsgrundlagen der 
Eingriffsregelung herbeiführen. Zweckmäßig er
scheint dies insbesondere für die Bereiche, die der
zeit erhebliche Interpretationsprobleme hervorru- 
fen. Notwendig ist dies, wo die Landesnaturschutz
gesetze hinter den rahmenrechtlichen Vorgaben des 
BNatSchG Zurückbleiben. Was darüber hinausge
hend sinnvollerweise einer vergleichbaren rechtli
chen Ausgestaltung zugeführt werden sollte, kann 
nur aufgrund von Praxiserfahrungen und insbeson
dere dem naturschutzpolitischen Willen beantwor
tet werden. Zu beachten ist, daß die Verschiedenar
tigkeit z.B. bezüglich der Anforderungen an Ersatz
maßnahmen zwar einerseits nach Vereinheitlichung 
zu verlangen scheint, die Möglichkeiten zu unter
schiedlichen landesrechtlichen Formulierungen an
dererseits ein nicht zu vernachlässigendes Entwick
lungspotential bergen.
Ziel der Umsetzung der bestehenden Standardisie
rungsmöglichkeiten sollte es insofern zunächst sein, 
den derzeitigen Rechtsrahmen im Einzelfall fach
lich anspruchsvoll auszufüllen, daß die Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege im Planungs
prozeß weitestgehend berücksichtigt werden kön
nen. Dies gilt insbesondere für die Beachtung des 
Vermeidungsgebots und mit Blick auf die Durchset
zungsmöglichkeiten der Naturschutzbelange in der 
Abwägung. Hierzu gehört auch eine klare, fachlich 
plausible und rechtskonforme Unterscheidung zwi
schen ausgleichbaren und nicht ausgleichbaren Be
einträchtigungen. Eine allgemeine Flexibilisierung 
der Ausgleichsanforderungen oder gar die Auflö
sung der Unterscheidung von Ausgleich und Ersatz 
zu fordern, würde dem entgegenstehen.
Für die fachlich begründete Weiterentwicklung der 
Eingriffsregelung wird es wichtig sein, die derzeit 
möglichen Standardisierungsanforderungen in der 
Planungspraxis umzusetzen und deren Zweckmäßig
keit zu überprüfen. Für verbesserte Beurteilungs- und 
Planungsgrundlagen wird es zudem darauf ankom
men, die Realisierung und vor allem die Wirksamkeit 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen künftig we
sentlich intensiver zu kontrollieren und als Erfah
rungswerte nutzbar zu machen. Auf einer solchen 
Grundlage kann wiederum eine Fortschreibung der 
derzeitigen Standardisierungsüberlegungen vorge
nommen werden.

Anmerkungen

^ Der Beitrag basiert im wesentlichen auf den Ergebnis
sen des von der PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UM
WELT im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr 
bearbeiteten Forschungsvorhabens"Richtwerte für Kom
pensationsmaßnahmen beim Bundesfemstraßenbau - Unter
suchung zu den rechtlichen und naturschutzfachlichen 
Grenzen und Möglichkeiten" (Forschungsbericht VU
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18003 V 94; Hannover, Mai 1995; Forschung Straßenbau 
und Straßenverkehrstechnik, Heft 714, 1996, Hrsg. Bun
desministerium für Verkehr, Abt. Straßenbau, Bonn-Bad 
Godesberg). Herrn Dr. G. Hartmann und Herrn Dipl.-Ing. 
A. Hoppenstedt sei für die kritische Durchsicht des Ma
nuskripts gedankt.

2) Beispielsweise AG EINGRIFFSREGELUNG DER 
LANDESANSTALTEN/-ÄMTER u.d. BfN (1995); 
ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994); BMV 
(1992a); HABER et al. (1992); LfU-Saarland (1992); 
LStVw Rheinland-Pfalz (1995); OBN NBL u. Bayern, 
BfN (1993); OBB im BayStMI u. BayStMLU (1993a); 
MWV-SH u. MELF-SH (1987); MV-NW u. MURL-NW 
(1992); SMEETS + DAMASCHEK u. B-L AK EIN
GRIFF-AUSGLEICH (1993); STAATSRÄTE-AK Ham
burg (1991).

3) Vgl. z.B. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 
- 5 S 1602/94 - NuR 1995:358,359; OVG NordrheinWest- 
falen, Urt. v. 19.01.1994 - 23 D 133/91.AK - NuR 1995: 
46,47; siehe a. BERKEMANN (1993: 102). Ausnahms
weise ist in Hessen nach § 6b HeNatG die Ausgleichsab
gabe gegenüber Ersatzmaßnahmen i.d.R. vorrangig.

Fragen zu Anforderungen an die naturschutzrechtliche 
Abwägung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG und an die im 
Einzelfall letztendlich nach Maßgabe der Landesnatur
schutzgesetze mögliche Ausgleichsabgabe bzw. -Zahlung 
(vgl. z.B. § 15 BbgNatSchG; § 5a LPfIG-Rh-Pf; § 8b 
LNatSchG-SH) werden im Rahmen dieses Beitrags nicht 
vertieft.

5) Z.B. § 10 Abs. 1 NatSchG-BW; § 4 Abs. 2 LG-NW; § 
8 Abs. 2 SächsNatG. Ausnahmen bilden Niedersachsen, 
das nicht von der Ermächtigung nach § 8 Abs. 8 BNatSchG 
zu Positvlisten Gebrauch gemacht hat und Bremen sowie 
Sachsen-Anhalt, wo die Positivlisten nur auf in Betracht 
zu ziehende mögliche Eingriffe hinweisen, diese jedoch 
nicht definitorisch bestimmen.

Z. B. indem "Vorhaben, die den Zugang zur freien Natur 
(bzw. Landschaft; Wald, Flur und Gewässer) aus
schließen oder erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen 
bzw. behindern" (z.B. § 10 Abs. 2 NatSchG-BW; § 5 Abs. 
1 HeNatG; § 6 Abs. 2 VörlThürNatG) oder "Vorhaben, 
die den Naturgenuß erheblich beeinträchtigen" (Art. 6 
Abs. 3 BayNatSchG) als Eingriffe definiert werden.

7) § 4 Abs. 3 LG-NW.

8) § 6 Abs. 3 VörlThürNatG.

Q\
Sie ist für den Landesgesetzgeber verbindlich (BVerwG, 

Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - NuR 1991: 124, 127)

10̂ Z.B. "das örtliche Klima" oder "die Lebensbedingun
gen der Tier- und Pflanzenwelt" (§ 5 Abs. 1 HeNatG; § 6 
Abs. 1 VorlThürNatG).

U) § 10 Abs. 1 BbgNatSchG; § 5 Abs. 1 HeNatG.

12-* § 10 Abs. 1 NatSchG-BW. Zur fraglichen Vereinbar
keit vgl. z.B. KOLODZIEJCOK (1992: 310) und VGH 
Baden-Württemberg, Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 874/92- 
NuR 1994: 234, 237.

13) § 7 Abs. 1 NNatG.

14̂  Baden-Württemberg: Gesetz zum Schutz des Bodens 
(Bodenschutzgesetz BodSchG-BW). Ein Bundes-Bo- 
denschutzgesetz (BBodSchG) ist demgegenüber erst in 
Vorbereitung (vgl. Umwelt Nr. 10/95: 354ff.).

15̂  Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. den jeweiligen 
landeswasserrechtlichen Regelungen.

16) Nach § 41 Abs. 1 BImSchG i.V.m. 16. BImSchV.

17) KUSCHNERUS (1995: 19).

18̂  Vgl. z. B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 04.
06.1993 7 A 3157/91 NuR 1994: 249, 250f. Nach
bisheriger Auffassung des BVerwG wird das Land
schaftsbild maßgeblich durch die optischen Eindrücke 
bestimmt (BVerwG, Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - NuR: 
124,128).

19̂  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 05.07.1993 - 11 A 
2122/90 - NuR 1994: 95.

20) BVerwG, Beschl. v. 04.10.1994 - 4 B 196.94 - Amtl. 
Umdruck, S. 3f., m.V.a. GASSNER (1989).

21) Vgl. Nachweise in PLANUNGSGRUPPE ÖKOLO
GIE + UMWELT (1995: 17, insbes. Fn. 141).

22)’ Dieses läßt sich aus den bisherigen Entscheidungen 
ableiten (vgl. dazu PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE 
+ UMWELT 1995, Anlage 3); siehe a. GASSNER (1991); 
LOUIS (1990, § 7. Rn. 2, S. 167); KUSCHNERUS 
(1995: 21); SCHINK (1992: 1395). Gleichwohl lassen 
sich aus bisherigen Rechtsentscheidungen auch relevante 
Beeinträchtigungen erkennen (PLANUNGSGRUPPE 
ÖKOLOGIE + UMWELT 1995: 14f.).

23) KUSCHNERUS (1995: 21f.).

^  VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 - 5 S 
1602/93 - NuR 1995: 358, 361.

25) Vgl. KUSCHNERUS (1995: 14ff. u. 18f.).

26) VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 - 5 S 
1602/93 - NuR 1995: 358, 360f„ 363.

27-* Vgl. bezüglich des Fehlens einer UVP VGH Baden-Würt
temberg, U it v. 03.09.1993 -5 S 874/92 - NuR 1994:236.

28) Bayerischer VGH,Beschl.v.24.01.1992-8 CS 91.01233- 
35 - NuR1992: 337,339; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. 
v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 23.

29) Bayerischer VGH, Urt. v. 05.07.1994 - 8 A 93.40056 
NuR 1995: 274, 279: OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v.

29.12.1994 - 1 C 10893/92. OVG (nicht rechtskräftig) - 
Amtl. Umdruck: 38. Diese im Zusammenhang mit § 20 
UVPG getroffenen richterlichen Aussagen treffen auch 
auf die Problematik von Ermittlungsstandards der Ein
griffsbeurteilung zu, da die Schutzgüter der Eingriffsre
gelung vollständig von der Zielsetzung des Gesetzes ab
gedeckt werden (vgl. § 1 UVPG).

30) Vgl. im einzelnen PLANUNGSGRUPPE ÖKOLO
GIE + UMWELT (1995: 19ff.).

31) Vgl. z.B. § 16 Abs. 1 BbgNatSchG; § 5 Abs. 4 LPflG- 
Rh-Pf, § 12 Abs. 4 SNG.

118



32) §13 Abs. 1 BiemNaiSchG;§§ 14u. 15 NNatG; § 15 NatSchG 
LS A. Davon unabhängig gelten die planungsrechtlichen Be
teiligungspflichten nach § 73 VwVfG sowie die besonderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen sowieBeteiligungs- 
und Abstimmungserfordemisse nach § 3 Abs. 2 BNatSchG 
i.V.m. den landesnaturschutzrechtlichen Regelungen

33) Vgl. z.B. ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994:
103); HABER et al. (1992, Arbeitshinweis A.5.1: 153f.); 
OBN NBL u. Bayern, BfN (1993, Tab. 4.-1: 17); SMEETS 
+ D A M A SC H E K  u. B L -A K  E IN G R IF F-A U S- 
GLEICH(1993): 11 u. 28f.

34) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 
(1995, Anlage 11.1).

35) Z.B. RLS 90 (BMV 1990); RBLärm-92 (BMV 
1992b); MLuS-92 (FGSV 1992).

36) Siehe PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UM
WELT (1995, Anlagen 9.3 u. 9.4), die dann für die Quan
tifizierung von Kompensationsmaßnahmen weiterver
wendet werden (vgl. Pkt. 4.2.4).

37) Vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 
(1995: 67ff. u. 80f„ Anlagen 10.2, 10.6. 10.8, 10.9 u. 
10.17).

38) Z.B. AG EINGRIFFSREGELUNG DER LANDESAN- 
STALTEN/-ÄMTER u. d. BfN (1995); ARGE EIN
GRIFF-AUSGLEICH NW (1994); BMV (1992a); PLA
NUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1988 u. 
1990); REINIRKENS & KLINK (1991); RECK & KAU
LE (1992); SMEETS + DAMASCHEK u. BL-AK EIN
GRIFF-AUSGLEICH (1993); STRASSENVERWAL- 
TUNG RHEINLAND-PFALZ (1994).

39) Vgl. z.B. Hinweise in PLANUNGS GRUPPE ÖKO
LOGIE + UMWELT (1995: 81ff. u. Anlage 11.2).

40)
’ Vgl. dazu z.B. die Vorgehensweisen nach § 5 UVPG 

und sogenannte Antrags- bzw. Projektkonferenzen im 
Rahmen von Raumordnungsverfahren.

41) Vgl. KÜSTER (1995).

42') Zu den inhaltlichen Anforderungen vgl. z.B. BRUNS & 
HOPPENSTEDT (1993); v. DRESSLER & FRISSE (1993).

43) Vgl. insbes. ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994, 
Tab. 3.1.2-4,3.1.2-5,3.1.2-6, S. 56,81-85,104 f.); ONB NBL 
u. Bayern, BfN (1993, Tab. 4.-1 Teü 2); SMEETS + DAMA
SCHEK u. BL-AK EINGRIFF- AUSGLEICH (1993:28ff.).

44) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE+ UMWELT (1995, 
Anlage 11.3).

45) Vgl. ONB NBL u. Bayern, BfN (1993, Tab. 4.-1 Teil 2)

m  Vgl. BAY & RODI (1990); BAST (1995); BOSCH & 
PARTNER (1994); PLANUNGRUPPE ÖKOLOGIE + 
UMWELT (1990); RECK & KAULE (1992); REINIR
KENS & KLINK (1991); UNGER (1991).
47) RECK & KAULE (1992: 141).

48) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1990: 
22f.).

49) Vgl. HABER et al. (1992, Arbeitshinweis A.3.H: 64ff.).

50) Vgl. ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994, Abb. 
3.1.1-6); HABER et al. (1992, Arbeitshinweise A.3..EH.: 
67ff. u. A.8.I: 258ff.); KAULE & SCHOBER (1985); 
SMEETS + DAMASCHEK u. BL-AK EINGRIFF-AUS- 
GLEICH (1993: 72ff. u. 82f.).

51-* Auf die Nachhaltigkeit wird in Tab. 1 nur soweit einge- 
gangen, wie sich spezifische Sachverhalte ergeben.

52) Vgl. HABER et al (1992: 252); ILN (1995); PLA
NUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1995: 85); 
RECK & KAULE (1992: 141)

53) BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A. 4.92 - NuR 1993: 
125, 128; im Anschluß daran z.B. VGH Baden-Württem
berg in ständiger Rechtsprechung, z.B. Urt. v. 03.09.1993 - 
5 S 874/92 - NuR 1994: 234, 237; VGH Kassel, Urt. v.
20.09.1994 - 2 A 249/88 - Amtl. Umdruck: 21f. Von der 
Ermächtigung nach § 8 Abs. 9 BNatSchG zu weitergehen
den Vorschriften haben nur einzelne Landesnaturschutzge
setzgeber Gebrauch gemacht (z.B. § 12 Abs. 1 Satz 2 
BbgNatSchG; § 6a Abs. 1 Nr. lf. HeNatG; §§ 7a Abs. 3 u. 
10 Abs. lf. LNatSchG-SH; § 10 Abs. 2 Satz 2 SNG).

54) BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A. 4.92 - NuR 1993: 
125, 128; im Anschluß daran VGH Baden-Württemberg in 
ständiger Rechtsprechung, z.B. Urt. v. 03.09.1993 -5 S 
874/92 - NuR 1994.:234, 237. Vorangehende Entscheidun
gen, die das Vermeidungsgebot in die Abwägung stellen 
bzw. entsprechende Auffassungen der Rechtsliteratur sind 
damit nicht mehr zutreffend.

55) BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A. 4.92 - NuR 1993: 
125. 129. Bei fehlender Erforderlichkeit einer Straßenbau
maßnahme, stellt sich die Frage nach dem naturschutzrecht
lichen Erfordernis zur Unterlassung vermeidbarer Beein
trächtigungen erst gar nicht. Sinngemäßes gilt für das Aus
gleichsgebot. Zu der die Erforderlichkeit von Straßenbau
vorhaben darstellenden Planrechtfertigung siehe bezüglich 
Bundesfemstraßen § 1 FStrAbG und im weiteren HART
MANN (1995) und SCHLARMANN (1991:57ff.). Anson
sten scheitert ein Vorhaben an der mangelnden Planrechtfer
tigung als einer rechtlichen Planungsschranke, wenn ein 
Vorhaben sinnvoll oder zweckmäßig unterbleiben kann 
(BVerwG, Urt. v. 03.05.1988 - 4 C 26.84 - NuL 1989: 411; 
vgl. a. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 19.01.1994 - 
23 D 133/91.AK NuR 1995: 46- 47).

56  ̂ VGH Baden-Württemberg in ständiger Rechtspre
chung, z.B. Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 874/92 - NuR 1994: 
234,237; VGH Kassel, Urt. v. 20.09.1994 - 2 A 249/88 - 
Amtl. Umdruck: 21f.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v.
09.06.1994 - 23 A 1081/91 - Amtl. Umdruck: 20f.

57  ̂ Z.B. VGH Baden-Württemberg in ständiger Recht
sprechung, z.B. Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 874/92 - NuR 
1994: 234, 237; VGH Kassel, Urt. v. 20.09.1994 - 2 A 
249/88 - Amtl. Umdruck: 21f.

58)
VGH Baden-Württemberg in ständiger Rechtsprechung, 

z.B. Urt. v. 23.06.1988 5 S 1030/87 - NuR 1989: 439; 
Bayerischer VGH, Urt. v. 05.07.1994 - 8 A 93.40056 - 
NuR 1995: 274, 281f.; VGH Kassel, Urt. v. 20.09.1994 - 
2 A 249/88 Amtl. Umdruck: 21f.; OVG Nordrhein- 
Westfalen, Urt. v. 09.06.1994 - 23 A 1081/91 Amtl. 
Umdruck: 20f.
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59) Vgl. z.B. BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A 4.92 - 
NuR 1993: 125, 128; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. 
v.19.01.1994 - 23 D 133/91.AK - NuR 1995: 46, 48f.

60) Im einzelnen SCHLARMANN (1991, insbes. zu 
Straßenbauvorhaben: 5ff.).Eine Planungsaltemative ist 
zu würdigen, wenn sie sich nach Lage der konkreten 
Verhältnisse aufdrängt oder zumindest naheliegt (vgl. 
z.B. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 
874/92 - NuR 1994: 234, 238).

61) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE+ UMWELT (1995: 
24). Gleichzeitig stellt die ausreichende Prüfung von Pla- 
nungs- und Ausführungsvarianten der Straßenbaumaß
nahme im Gesamten und bezüglich ihrer Bestandteile 
auch eine Voraussetzung für die einzelfallbezogene Um
setzung des Vermeidungsgebots dar.

62-* Hier stellt sich die Frage, ob es sich um abwägungsre
levante Planungsaltemativen handeln könnte.

63  ̂Z.B. auch bezüglich der Kosten von Kompensations
maßnahmen OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10. 11. 
1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 27; VGH Baden- 
Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 - 5 S 1602/93 NuR 
1995: 358, 362f.; VG Schleswig, Urt. v. 16.09.1992 -1  A 
38/92 NuR 1994: 100. Siehe derart auch AG EIN
GRIFFSREGELUNG DER LANDESANSTALTEN/- 
ÄMTER u.d. BfN (1995, Kap. 2.6.1); ILN (1995); 
KUCHLER (1991: 469); KUSCHNERUS (1995: 22); 
SCHINK (1992; 1399); SMEETS + DAMASCHEK u. 
BL-AK EINGRIFF-AUSGLEICH (1993: 22).

64)BVerfG, Beschl. v. 15.12.1965 -IB vR  513/65, BVerf
GE 19: 342, 348f.; BVerfG, Urt. v. 22.05.1990 - 2 BvG 
1/88 - BVerfGE: S. 342. In diesem Sinne ist auch die 
Entscheidung des BVerwG, Beschl. v. 26.06.1992 - 4 B 1 
- 11.92 - NuR 1993: 22, 24 zu verstehen.

65  ̂ Dies gilt grundsätzlich auch bezüglich Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen (vgl. PLANUNGSGRUPPE  
ÖKOLOGIE + UMWELT 1995: 30f.). Die in Rechtslite
ratur und Rechtsprechung vertretenen Auffassungen zur 
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sind 
diesbezügüch nicht zutreffend.

66  ̂Vgl. dazu entsprechend zu § 7 Nr. 1.1 Vorl. VV-BHO

67  ̂ Danach hat jede vermeidbare Beeinträchtigung der 
Gewässer zu unterbleiben. Im weiteren sind z.B. nach § 
50 BImSchG durch eine entsprechende Lokalisierung 
von raumbedeutsamen Straßenbaumaßnahmen schädli
che Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 Abs. 2 
BImSchG auch auf sonstige schutzbedürftige Gebiete wie 
Erholungsgebiete soweit wie möglich zu vermeiden 
(PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE+ UMWELT 1995:16).

68) Vgl. ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994:57, 
86f. u. 106); HABER et al. (1992, Arbeitshinweis A.4.I.: 
101-104); SMEETS + DAMASCHEK u. BL-AK EIN
GRIFF-AUSGLEICH (1993: 73ff.).

69) Vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 
(1995: 89f. u. Anlage 11.3).

70) BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A. 4.92 NuR 
1993: 125,129 (in ausdrücklicher Korrektur der Qualifi
zierung des Ausgleichsgebots in BVerwG, Beschl. v. 
21.08.1990 - 4 B 104.90 - NuR 1991: 75). Es ist als

Planungsleitsatz neuerer Prägung konzipiert (BERKE- 
MANN 1993: 103, m.w.N.).

71) BVerwG, Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - NuR 1991: 
124, 126.

72-) Dies ist jedoch vereinzelt der Fall, zB. nach §11 Abs. 
2 NatSchG LAS die Einschränkung der Ausgleichsver
pflichtung bezüglich Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes auf die landschaftsgerechte Wiederherstel
lung. § 10 Abs. 1 Satz 1 NNatG z.B. nennt nicht den 
Zeitpunkt, bis zu dem ein Ausgleich im Sinne von § 8 
Abs. 2 satz 4 BNatSchG ausgegelichen ist.

73) Siehe z.B. BVerwG, Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - 
NuR 1991: 124, 127-VGH Baden-Württemberg in stän
diger Rechtsprechung, z.B. Urt. v. 03.09.1993 5 S
874/92 -NuR 1994: 234, 237f.; OVG Bremen, Beschl. v. 
31.08.1984 1 B 53/84 NuR 1984: 310, 312; OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11. 1993 - 23 D 57/92 - 
Amtl. Umdruck: 21f. Im Ergebnis ist ein Zustand zu 
schaffen, der mit dem Voreingriffszustand gleichartig ist.

74-) Z.B. VGH Baden-Württemberg in ständiger Recht
sprechung, z. B. Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 874 /92 - NuR 
1994: 234, 238; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v.
10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 20. Einzelne 
Verwaltungsgerichte halten es dabei im Einzelfall für 
unbedenklich, wenn u.U. deutliche Abstriche an der 
Gleichartigkeit bestimmter Maßnahmen zu den beein
trächtigten Funktionen vorhegen. Der Ausgleich werde 
dadurch nicht in Frage gestellt (OVG Nordrhein-Westfa
len, Urt. v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 
21f.; ähnlich auch Bayerischer VGH., Beschl. v. 24.
01.1992 - 8 CS 91.01233-35 - NuR 1992: 337, 340).

75) KUSCHNERUS (1995: 23); KUCHLER (1991:409); 
SCHINK (1992: 1398, m.w.N.). Im Einzelfall kann es 
geboten sein, statt verschiedener Einzelmaßnahmen ein
zelne großflächige Maßnahmen vorzusehen (VGH Ba
den-Württemberg, Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 874/92 - NuR 
1994:234,238; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11. 
1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 26).

76) BVerWG; Urt. v. 27.09.1990 - C 44.87 - NuR 1991: 
124, 127; im Anschluß daran VGH Baden-Württemberg 
in ständiger Rechtsprechung, z.B. Urt. v. 03.09.1993 - 5 
S 874/92 - NuR 1994:234,238; imErgebnis ähnlich OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11. 1993 - 23 D 57/92 - 
Amtl. Umdruck: 20ff.

77) Z.B. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 - 5 
S 1602/93 - NuR 1995: 358, 359.

78) Z.B. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 03.09.1993 - 
5 S 874/92 - NuR 1994:234,238; OVG Nordrhein-West
falen, Urt. v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 27

79) BVerwG, Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - NuR 1991:124, 
127; vgl. a. KOLODZIEJCOK & RECKEN 1125, Rn. 21.

80) Vgl. VG Darmstadt, Urt. v. 28.11.1990 - II/3 E 530/87 
(nicht rechtskräftig) - NuR 1991: 390, 398; VGH Kassel. 
Urt. v. 11.02.1992 - 2 UE 969/88 - NuR 1992: 382. 387; 
OVG Lüneburg, Urt. v. 11.04.1984 - 5 OVG A 13/83 NuR 
1985: 119f.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11.1993 
- 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 30f.
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81) Siehe z.B. OVG Lüneburg, Urt. v. 11.04.1984-5 OVG A 
13/83 NuR 1985: 119L; VG Darmstadt, Urt. v. 
28.11.1990 H/3 E 530/87 (nicht rechtskräftig) NuR 
1991: 390, 398; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10. 
11. 1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 31.

82) BVerwG, Urt. v. 27.09.1990 - 4 C 44.87 - NuR 1991: 
124, 127; im Ergebnis ähnlich OVG Nordrhein-Westfalen, 
Urt. v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 20ff.

83) BVerwG, Beschl. v. 04.10.1994 4 B 196.94
Amtl. Umdruck: 4f. Vgl. a. OVG Nordrhein-Westfalen, 
Urt. v. 19.01.1994 - 23 D 133/91 .AK - NuR 1995:46,48.

84  ̂Z.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11. 1993 - 
23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 31.

85'* Diese Abgrenzung ist erforderlich, um die dazwi
schengeschaltete naturschutzrechtliche Abwägung ge
mäß § 8 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. mit den Bestimmungen 
der Landesnaturschutzgesetze vornehmen zu können. 
Dabei handelt es sich um eine echte Abwägung (BVerwG, 
Urt. v. 27.09.1990-4 C 4 4 .8 7 -N u R  1991: 124,128; s.a. 
VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 14.11.1991 10 S
1143/90 - NuR 1992: 188, 190 u. VGH Kassel, Urt. v.
20.09.1994 - 2 A 249/88 - Amtl. Umdruck: 27f.), die der 
fachplanerischen Gesamtabwägung quasi als natur
schutzrechtliche Zwischenprüfung vorgelagert ist (BER- 
KEMANN 1993: 103; KUSCHNERUS 1995: 25) und 
somit von der endgültigen Entscheidung über die Zulas
sung des Vorhabens zu trennen ist (BVerwG, Beschl. v.
30.10.1992 - 4 A 4.92 - NuR 1993: 125, 129).

86  ̂Siehe z.B. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 03.09.1993 
- 5 S 874/92 - NuR 1994:234,238; OVG Bremen, Beschl. 
v. 31.08.1984 - 1 B 53 /84-NuR 1984: 310; VGH Kassel, 
Urt. v. 11.02.1992 - 2 UE 969/88 - NuR 1992: 382; VGH 
Kassel, Urt. v. 12.02.1993 - 4 UE 2744/90 - NuR 1993: 
338; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11.1993 23 D 
57/92 - Amtl. Umdruck.

87) Vgl. BVerwG, Beschl. v. 04.10.1994 - 4 B 196.94 - 
Amtl. Umdruck: 5f. Im Ergebnis ähnlich VGH Baden- 
Württemberg, Urt. v. 09.12.1994 - 5 S 1648/94 - Amtl. 
Umdruck: 44. Auf einen solchen Spielraum hebt jedoch 
die Rechtsprechung vereinzelt ab, siehe OVG Bremen, 
Urt. v. 24.10.1989 - OVG 1 G 1/88 - NuR 1990:225,226; 
VGH Kassel; Urt. v. 11.02.1992 - 2 UE 969/88 NuR 
1992: 382, 388; VGH Baden-Württemberg, Urt. v.
03.09.1993 - 5 S 874/92 - NuR 1994: 234, 238; VGH 
Baden-Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 - 5 S 1602/93 - 
NuR 1995: 358, 362.

88) Vgl. BVerwG, Beschl. v. 04.10.1994 - 4 B 196.94 - 
Amtl. Umdruck: 5f. Im Ergebnis ähnüch VGH Baden- 
Württemberg, Urt. v. 09.12.1994 - 5 S 1648/94 - Amtl. 
Umdruck: 44.

89  ̂"§ 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG läßt sich allenfalls dahin 
deuten, daß in Fällen unterschiedlicher Ausgleichsmög
lichkeiten der Behörde ein Auswahlermessen zuzugeste
hen ist" (BERKEMANN 1993: 103).

90) BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A. 4.92 - NuR 
1993: 125, 129.

91) Vgl. BERKEMANN (1993: 103). In diesem Sinne 
auch BVerwG, Beschl. v. 30.10.1992 - 4 A. 4.92 - NuR 
1993: 125, 129. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

ist entsprechend dessen Irrelevanz bei der Festlegung von 
Vermeidungsmaßnahmen (s. Pkt. 3.1) bei der Planung 
von Ausgleichs- wie Ersatzmaßnahmen nur dann zu be
rücksichtigen, wenn Enteignungen für Kompensations
flächen notwendig werden.

92) OVG Bremen, Urt. v. 24.10.1989 - OVG 1 G 1/88 - 
NuR 1990: 225, 226; VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 
09.12.1994- 5 S 1648/94 Amtl. Umdruck: 55. Hier 
jeweils bezogen auf Flächen für Ersatzmaßnahmen. 
Sinngemäßes gilt für den Ausgleich.

93) Vgl. KOLODZEEJCOK (1992: 312); OVG Berlin, Urt. 
v. 14.12.1982 - AVG 2 A 10.81 - NuR 1983: 193, 200.

94) KUSCHNERUS (1995: 16f.). Sinngemäßes gilt auch 
für Ersatzmaßnahmen (s. BERKEMANN 1993: 105).

95) KOLODZIEJCOK (1992: 309 u. 312).

96̂  Z.B. Verhältnis von versiegelter Straßenfläche zu ge
samten Kompensationsflächen von 1:1,5.

97) Vgl. z.B. VGH Kassel, Urt. v. 11.02.1992 2 UE
969/88 - NuR 1992:382,387; VGH Baden-Württemberg, 
Urt. v. 03.09.1993 - 5 S 874/92 - NuR 1994: 234, 238; 
VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 15.11.1994 5 S
1602/93 - NuR 1995: 358,361; OVG Nordrhein-Westfa
len, Urt. v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 
33f. Im Hinblick auf den grundsätzlichen Einsatz von 
pauschalen Faktoren ist die Auseinandersetzung der Ge
richte bislang lediglich nachvollziehender Art.

98) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 
(1995: 33), nicht wie von SCHMIDT-EICHSTAEDT 
(1994: 1166L) vertreten erst mit Entwidmung und außer 
Gebrauchnahme einer Straße.

"Ein Zeitraum von 100 Jahren ist ( ) für einen
Ausgleich nicht angemessen, weil dieser der von dem 
Eingriff in Natur und Landschaft gegenwärtig und unmit
telbar betroffenen Bevölkerung nicht mehr zugute 
kommt" (VG Karlsruhe, Urt. v. 29.06.1989 - 1 K 208/87
- NuR 1990: 332; 334).

100) VG Darmstadt, Urt. v. 28.11.1990 - II/3 E 530/87 
(nicht rechtskräftig) - NuR 1991: 390. 398f.

101) VG Darmstadt, Urt. v. 28.11.1990 - II/3 E 530/87 
(nicht rechtskräftig) - NuR 1991: 390, 399.

102) Z.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.11. 1993
- 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 31.

103) Z.B. VG Darmstadt, Urt. v. 28.11.1990 - II/3 E 530/87 
(nicht rechtskräftig) - NuR 1991: 390, 399; OVG Nord
rhein-Westfalen, Urt. v. 10.11. 1993 - 23 D 57/92 - Amtl. 
Umdruck: 31.

104) KUCHLER (1991:469); vgl. a. SCHINK(1992:1399).

105) KUSCHNERUS (1995:24; m.V.a. OVGNordrhein-West- 
falen, Urt. v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 21).

106) VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 03.09.1993 - 5 S
874/92 - NuR 1994:234,238; VGH Baden-Württemberg, 
Urt. v. 15.11.1994 - 5 S 1602/93, NuR 1995: 358, 361f.; 
VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 09.12.1994 5 S
1648/94 - Amtl. Umdruck: 55f; OVG Bremen, Beschl.
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v. 31.08.1984 - 1 B 53/84 - NuR 1984: 310, 312; OVG 
Bremen, Urt. v. 24.10.1989 - OVG 1 G 1/88 - NuR 1990: 
225,226; VGH Kassel, Urt. v. 11.02.1992 - 2 UE 969/88 
- NuR 1992: 382, 387; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. 
v. 10.11.1993 - 23 D 57/92 - Amtl. Umdruck: 26ff.; Saar
louis, Urt.v. 16.02.1990 - 7 M 1/88 - NuR 1990:348, OVG 
350.

107) GASSNER (1991:35f. m.V.a. OVGNordrhein-West- 
falen, Urt. v. 15.08.1985 - 7 A 1140/84). Insbesondere im 
Hinblick auf etwaige Enteignungen.

108) KUSCHNERUS (1995: 23f.).

109) Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 09.12.1994 - 
5 S 1648/94 - Amtl. Umdruck: 55f.

110) § 9 Abs. 5 SächsNatSchG; § 8 Abs. 8 LNatSchG-SH.

Ausnahmen bilden Bayern, wo das "Ob" der Ersatz
maßnahmen in das Ermessen der Zulassungsbehörde ge
stellt ist (Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG); Hessen, wo die 
Zahlung einer Ausgleichsabgabe gegenüber Ersatz
maßnahmen vorrangig ist und nur bei vom Verursacher 
angebotenen Ersatzmaßnahmen zurücktreten soll (§ 6 b 
Abs. 4 HeNatG) und Rheinland-Pfalz, wo durch die For
mulierung "soll verpflichten" eine geringfügige Locke
rung der Verbindlichkeit zur Verpflichtung von Ersatz
maßnahmen besteht (§ 5 Abs. 3 LPflG-Rh-Pf).

112* § 1 Abs. 3 Satz 1 Erstes Gesetz zum Naturschutz im 
Land Mecklenburg-Vorpommern; § 8 Abs. 3 LNatSchG- 
SH

113) Z.B. § 14 Satz 1 BbgNatSchG; § 9 Abs. 6 Satz 1 u. 2 
HmbNatSchG; § 12 Abs. 1 NNatG.

114) Z.B. Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG; § 5 Abs. 3 LPflG- 
Rh-Pf.; § 11 Abs. 3 Satz 2 SNG; § 9 Abs. 3 SächsNatG

115̂  Es dürfte fraglich sein, ob diese Regelungen mit der 
rahmenrechtlichen Legaldefinition des Ausgleichs nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG und der Ermächtigung des § 
8 Abs. 9 BNatSchG zu "weitergehenden" Vorschriften 
bezüglich Ersatzmaßnahmen in Einklang stehen.

116) Z.B. § 14 Satz 1 BbgNatSchG; § 9 Abs. 6 Satz 1 u. 2 
HmbNatSchG; § 12 Abs. 1 NNatG; § 9 Abs. 3 SächsNatG, 
§ 8 Abs. 3 LNatSchG-SH; § 7 Abs. 5 VorlThürNatG.

117) Z.B. § 14 Abs. 5 Satz 3 NatSchGBln; § 5 Abs. 1 
LG-NW, § 5 Abs. 3 LPflG-Rh-Pf.

118) Z.B. § 14 Satz 1 BbgNatSchG; § 9 Abs. 6 Satz 1 u. 2 
HmbNatSchG; § 12 Abs. 1 NNatG; § 5 Abs. 1 LG-NW; 
§ 13 Abs. 1 NatSchG LSA.

119) Z.B. § 11 Abs. 3 Satz 4 NatSchG-BW; § 14 Abs. 5 
Satz 3 NatSchGBln; § 11 Abs. 3 Satz 2 SNG.

120) Z.B. Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG; § 7 Abs. 5 
VorlThürNatG.

121) § 6 Abs. 3 Satz 3 HeNatG; § 8 Abs. 3 LNatSchG-SH.

122) Vgl. BERKEMANN (1993:105);SCMNK(1992:1401).

123) Vgl. BERKEMANN (1993:105); KOLODZIEJCOK 
(1992: 310). Die Rechtsprechung hat sich zu den inhalt
lichen Formen von Ersatzmaßnahmen bislang nicht wei
tergehender geäußert, als es bezüglich der Planung von 
Ausgleichsmaßnahmen dargestellt wurde.

124) § 14 Satz 2 BbgNatSchG; § 8 Abs. 4 Satz 1 LNatSchG- 
SH.

125)
' Insoweit ist der Begriff "Richtwerte für Kompensati

onsmaßnahmen" wenig treffend (vgl. PLANUNGSGR UP- 
PE ÖKOLOGIE + UMWELT 1995: 34 u. 42).

126̂  Das heißt z.B. für die Ermittlung des Maßnahmenum
fangs können keine pauschalen Faktoren angewendet 
werden, wenn dazu bei der Feststellung von erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen keine entsprechen
den Anhaltspunkte gegeben werden.

127)
’ Vgl. dazu im einzelnen die Anforderungen der RAS- 

LP 2 (FGSV 1993).

128) Z.B. aufgrund von § 4 Abs. 2 Nr. 2a WHG; § 9 Abs. 
1 BodSchG-BW oder nach landesforstrechtlichen Rege
lungen zu treffende Ersatzaufforstungen.

129)
' Allerdings fehlen bei einzelnen ausschließlich fach

gesetzlich zu beurteilenden Beeinträchtigungen entspre
chende Kompensationsgebote. Insoweit verspricht der 
Gesetzgeber bezüglich der Kompensation von Beein
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes mehr als er halten kann. Tat
sächlich ist nur eine approximative Kompensation der- 
Eingriffsfolgen realisierbar. Die Kompensation erfolgt 
lediglich bezüglich ausgewählter Funktionen (vgl. 
GASSNER 1984: 86).

130) Z.B. ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994: 
81-85 u. 114); FGSV (1993 u. 1994); LfU-Saarland 
(1992: 22-37); MV-NW u. MURL-NW (1992, Ziff. 
1.3L); SMEETS + DAMASCHEK u. BL-AK EIN
GRIFF-AUSGLEICH (1993: 34ff.).

131) Vgl. z.B. BAY & RODI (1990); KNEITZ & OERTER
(1 9 9 4 ) ;ÖKÖPLAN (1993); PLANUNGSGRUPPE  
ÖKOLOGIE+UMWELT (1990); RECK & KAULE
(1992); REINIRKENS & KLINK (1991).

132)
’ Aufgrund der praktischen Probleme bei der Realisie

rung von Ersatzmaßnahmen spricht einiges für eine stär
kere Lockerung des räumlichen Bezugs.

133) Z.B. ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994: 
61); MV-MW u. MURL-NW (1992); OBB im BayStMI 
u. BayStMLU (1993).

134̂  Daran schließt sich die Frage an, wie das möglicher
weise wegen der Zeitspanne entstehende Kompensations
defizit bewältigt wird. Siehe dazu Pkt. 4.2.4 u. Tab. 5.

135) AG EINGRIFFSREGELUNG DER LANDESAN- 
STALTEN/-ÄMTER u. d. BfN (1995, Pkt. 2.7.2); ARGE 
EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994: 56 u. 123); ILN
(1995) ; ONB NBL u. Bayern; BfN (1993. 25); SMEETS 
+ DAMASCHEK u. BL-AK EINGRIFF-AUSGLEICH 
(1993: 22). Eine solche Regelung vermittelt zwischen 
einer engen Auslegung des Gesetzes bezüglich der "Be
endigung des Eingriffs" und dem Sachverhalt, daß auch
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nach ausreichend langen Zeiträumen zahlreiche beein
trächtigte Funktionen wiederhergestellt werden können.

136) ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994, Abb. 
3.1.1-6); OBB im BayStMI u. BayStMLU (1993, Anlage,
S. 8); vgl. a. HABER et al. (1992, Arbeitshinweise 
A.3.III: 67ff. u. A.8.1: 258ff.).

137-* Z.B. ist die Anlage von Amphibienlaichgewässem 
i.d.R. ca. 3-4 Jahre vor Beseitigung bzw. erheblicher 
Beeinträchtigung der alten Gewässer notwendig (siehe 
KNEITZ & OERTER 1994: 274)

138) FGSV (1993, insbes. Kap. 1.2.2: 8f. u. Kap. 1.2.6:10).

139)’ Dazu werden allerdings, soweit fachwissenschaftlich 
begründbar, auch rechnerische Methoden eingesetzt wie 
die Ableitung von z.B. wiederherzustellenden Feuchtwie
senflächen aufgrund von Arealansprüchen ausgewählter 
Indikatorarten (vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE 
+ UMWELT 1995: 6.4-15, Ziff. C.5).

140) Siehe ausführlich PLANUNGS GRUPPE ÖKOLO
GIE + UMWELT (1995: 55ff.).

141̂  Zu den Rechenvorschriften siehe PLANUNGSGRUP
PE ÖKOLOGIE + UMWELT (1995, Anlage 9.12).

142) PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 
(1995:56f. u. Anlagen 9.3.9.12-9.17); vgl. a. im Ergebnis 
ähnlich SCHWEPPE-KRAFT (1994a: 6).

143) Vgl.a. SCHWEPPE-KRAFT (1994a: 9f.).

144  ̂ Bei einer fehlenden ausreichenden Begründung der 
Maßnahmen stellt sich zwangsläufig die Frage der 
Rechtskonformität der jeweiligen Planung (vgl. Pkt. 4.1.1).

145̂  So geht es z.B. bei der Beeinträchtigung von wasser
geprägten Lebensräumen infolge von straßenbaubeding
ten Wasserhaushaltsveränderungen, unter quantitativen 
Gesichtspunkten vorrangig um die Wiederherstellung 
von z.B. Grundwasserständen, Abflußmengen oder Mit
telwasserständen in Fließgewässem, wozu u.U. entspre
chend dimensionierte Wassermengen bereitzustellen 
sind, um einen Ausgleich zu erreichen.

146̂  Insoweit ist die hinreichend genaue und soweit mög
lich meßbare Ermittlung der erheblichen oder nachhalti
gen Auswirkungen von Beeinträchtigungen eine unver
zichtbare Grundlage (vgl. Pkt. 2.1 u. 2.2.3).

147') Derartige Faktoren finden vor allem in folgenden 
Verfahren bzw. Untersuchungen Verwendung: ARGE 
EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994: 62); NRW-LV 
Westfalen-Lippe (1992); OBB im BayStMI u. BayStMLU
(1993); SCHWEPPE-KRAFT (1992).

148  ̂ Der Zweckmäßigkeit und Praktikabilität eines sol
chen Bemessungsansatzes wird in ILN (1995) nachge
gangen,- es sollen weitergehende Vorschläge entwickelt 
werden. Indessen ist dabei die Abgrenzung zur Aus
gleichsabgabe zu wahren.

149) Vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UM
WELT (1995:53f.). Deswegen wird vielfach der Verzicht 
dieser Differenzierung befürwortet (vgl. z.B. ILN 1995), 
was jedoch eine geänderte Rechtslage voraussetzt. Eine 
solche Forderung wäre nicht zuletzt auch unter Berück

sichtigung der Auswirkungen auf die naturschutzrechtli
che Abwägung zu beurteilen (vgl. Anm. 85).

150̂  Z.B. nach § 8 Abs. 4 BNatSchG bezüglich des land
schaftspflegerischen Begleitplans sowie nach § 16 Abs. 
1 BbgNatSchG, § 6 Abs. 2 LG-NW, § 5 Abs. 4 LPflG- 
Rh-Pf, § 12 Abs. 4 SNG, § 9 Abs. 2 LNatSchG-SH, § 10 
Abs. 3 SächsNatSchG bezüglich spezieller landesrechtli
cher Erfordernisse.

151̂  Z.B. BMV (1985 u. 1987, insbes. Maßnahmenver
zeichnis); NLStB (o.J.).

152) ONB NBL u. Bayern, BfN (1993: 41); SCHWEPPE- 
KRAFT (1994b: 70 u. 72); SMEETS + DAMASCHEK u. 
BL-AK EINGRIFF-AUSGLEICH (1993: 88); STRAS- 
SENVERWALTUNG RHEINLAND-PFALZ (1993).

153) Vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 
(1995: 102 u. Anlage 11.4).

154) Zum Beispiel die Auswirkungen auf Amphibienpo
pulationen, insbesondere deren Wanderbewegungen (vgl. 
Bayerischer VGH, Beschl. v. 24 .01.1992 8 CS
91.01233-35 - NuR 1992: 337, 340).

155) § 16 Abs. 1 BbgNatSchG; §§ 8 Abs. 5 u. 9 Abs. 5 
LNatSchG-SH; §§ 8 Abs. 9 u. 9 Abs. 5 VorlThürNatG.

156) Nach den §§ 4 Abs. 2 Nr. 1 u. 5 Abs. 1 Nr. 2 WHG 
sind Auflagen bzw. nachträgliche Anordnungen bezüg
lich der Beobachtung der Beeinträchtigungen infolge von 
Wasserbenutzungen möglich. Entsprechendes dürfte sich 
auch auf die Wirksamkeit von den Wasserhaushalt berüh
renden Kompensationsmaßnahmen beziehen.

157) Bei Maßnahmen des Bundes sehen die im Zusam
menhang mit der Eingriffsregelung zwar nicht unmittel
bar anwendbaren Vorläufigen Verwaltungsvorschriften 
zur Bundeshaushaltsordnung (Vörl.W-BHO) zu § 7 un
ter Nr. 1.3 entsprechende Ziele einer Erfolgskontrolle vor.

158) MV-NW u. MURL-NW(1992, Ziff. 5.4ff.); OBB im 
BayStMI u. BayStMLU (1993a u. 1993b); ONB NBL u. 
Bayern, BfN (1993: 36f.); SMEETS + DAMASCHEKu. 
BL-AK EINGRIFF-AUSGLEICH (1993: 24).

159̂  Insbesondere in Bayern, Hessen, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen.

160) Vgl. dazu insbes. BAY & RODI (1990); KNEITZ & 
OERTER (1994); RECK & KAULE (1992); ÖKOPLAN 
(1993); WERNECK (1993).

161̂  Die Durchführung der Maßnahmen schließt erforder
lichenfalls die kontinuierliche Pflege der Kompensations
flächen ein. Diese ist im Sinne des Verursachungsgrund
satzes grundsätzlich ebenfalls Aufgabe des Eingriffsver
ursachers.

162) Vgl. im einzelnen PLANUNGS GRUPPE ÖKOLO
GIE + UMWELT (1995: 103ff.). Siehe a. WERNECK 
(1993).

163̂  Selbst sehr anspruchsvolle Methodenentwicklungen 
(vgl. z.B. HABER et al. 1992; ARGE-EINGRIFF-AUS
GLEICH NW 1994) konnten in dieser Richtung keine 
einfachen Lösungen entwickeln.
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164) Siehe im einzelnen PLANUNGSGRUPPE ÖKOLO
GIE + UMWELT (1995: 81-117 u. Anlage 6). Vgl. a. 
HABER et al. (1992).
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Die Anwendung der Eingriffsregelung für Boden, 
Wasser und Klima/Luft

Emst BRAHMS und Susanne JUNGMANN

1 Einleitung

Die Schutzgüter Boden, Wasser, und Klima/Luft, 
also die abiotischen Faktoren des Naturhaushaltes, 
werden im Vergleich zu den Schutzgütem Arten und 
Biotope sowie dem Landschaftsbild in Theorie und 
(vor allem) Praxis der Anwendung der Eingriffsre
gelung immer etwas stiefmütterlich behandelt. Der 
überwiegende Teil der auf dem "Markt" befindli
chen Verfahrensansätze oder der für die gutachter
liche Praxis geltenden Anwendungshinweise ein
zelner Gebietskörperschaften befaßt sich überwie
gend mit letzteren; Verfahrenshinweise für Boden, 
Wasser, Klima/Luft bzw. deren Operationalisierung 
in der Eingriffsregelung fehlen entweder ganz oder 
sie werden pauschal mit Zu- oder Abschlägen be
dacht.

Zwei Gründe erscheinen in diesem Zusammenhang 
erwähnenswert:
• Das abiotische Teilsystem des Naturhaushaltes 

weist eine hohe Komplexität in Hinblick auf 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge auf.

• Die Schutzgüter "Arten und Biotope" und "Land
schaftsbild" sind traditionell in allen land
schaftsplanerischen Instrumentarien Bearbei
tungsschwerpunkte, so daß ausgereifte und ins
besondere anerkannte Erfassungs- und Bewer
tungsmethoden vorliegen.

Der Beitrag möchte einen Vorschlag für eine fach
gerechte Berücksichtigung der abiotischen Fakto
ren in der Eingriffsregelung liefern. Er stützt sich 
auf verschiedene Ergebnisse von Arbeiten der AR
BEITSGEMEINSCHAFT UMWELTPLANUNG 
(Hannover); so z.B. der Erstellung eines Leitfadens 
für die Eingriffsregelung in Rheinland-Pfalz, auf 
Überlegungen im Rahmen der Entwicklung eines 
Verfahrensansatzes zur Berücksichtigung der Ein- 
griffsregelung in der Bauleitplanung für den Land
kreis Stade sowie auf Gutachten zur Beurteilung der 
Beeinträchtigungserheblichkeit von Vorhaben/ 
Maßnahmen im Zuge von Grünordnungsplänen und 
Landschaftspflegerischen Begleitplänen.

Die typische und verbindliche Abfolge von Verfah
rensschritten der Eingriffsregelung ist in Abbildung 1 
schematisch dargestellt. In Anlehnung an den Ver
fahrensablauf werden die Begriffe Beeinträchti
gungsfaktoren, Vermeidung, Beeinträchtigungser
mittlung qua Empfindlichkeit und Schutzwürdig
keit, Erheblichkeit und Nachhaltigkeit von Beein

trächtigungen sowie Ausgleich und Ersatz unter 
methodischen Gesichtspunkten näher erläutert.

2 Beeinträchtigungsfaktoren und Beeinträchti
gungsarten

Die Nachvollziehbarkeit von Gutachten zur An
wendung der Eingriffsreglung ist von vomeherein 
durch ein klares begriffliches Gerüst in Hinblick auf 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu gewährlei
sten. Die Beschreibung eines geplanten Vorhabens 
muß so umfassend sein, daß daraus die für die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft relevanten 
Beeinträchtigungsfaktoren ableitbar sind. Diese Be
einträchtigungsfaktoren, die bau-, anlage- und be
triebsbedingte Ursachen zu berücksichtigen haben, 
wirken in spezifischer Weise auf die betroffenen 
Schutzgüter (vgl. Abbildung 2, oberer Teil). Beson
ders an den Faktoren Versiegelung, Bodenabtrag,

Abbildung 1

Ablauf der Verfahrensschritte bei Anwendung der 
Eingriffsregelung
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Abbildung 2

Beeinträchtigungsfaktoren und dadurch ausgelöste 
Beeinträchtigungsarten

Grundwasserveränderung und Schadstoffimmissio
nen wird der enge Zusammenhang zwischen den 
abiotischen Schutzgütem deutlich. Im unteren Teil 
der Abbildung 2 sind die wesentlichen Beeinträch
tigungsarten angeführt, die durch die Beeinträchti
gungsfaktoren "ausgelöst" werden:

• Bei dem Schutzgut Boden sind zwei Kategorien 
von Beeinträchtigungen zu unterscheiden: der 
Verlust von Bodenfunktionen und durch Verän
derung der Standorteigenschaften ausgelöste 
negative Veränderungen der Bodenfunktionen.

• Beim Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 
sind quantitative und qualitative Beeinträchti
gungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus stel-
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Abbildung 3

Beispielhafte Vermeidungsmaßnahmen für das Schutz
gut Boden

len eine Reduzierung der Schutzwirkung der 
Deckschichten für Grundwasser und eine Verän
derung charakteristischer hydrologischer Ge
wässereigenschaften für Oberflächenwasser Be
einträchtigungen dar.

• Bei Klima/Luft stellen einerseits der Verlust von 
bioklimatischen Flächenfunktionen und ande
rerseits die Veränderung klimawirksamer Para
meter (Temperatur, Luftfeuchte, Windverhält
nisse) Beeinträchtigungen für das Schutzgut dar.

3 Vermeidung

Der Vermeidung ist aus der Sicht des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege die größte Bedeutung 
innerhalb der Anwendung der Eingriffsregelung 
beizumessen. Sie setzt ausschließlich an den Beein
trächtigungsfaktoren an. Damit wird begrifflich wie 
inhaltlich eine klare Abgrenzung zu Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen vorgenommen, die sich auf 
die Beeinträchtigungen beziehen.

In Abbildung 3 sind beispielhaft für den Boden
schutz geeignete Vermeidungsmaßnahmen zusam
mengestellt.

Neben derartigen Vermeidungsmaßnahmen schließt 
das Vermeidungsgebot der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung auch die Steuerung der Beein
trächtigungsfaktoren auf Flächen möglichst gerin
ger Empfindlichkeit und/oder Schutzwürdigkeit (s. 
Pkte. 4 und 5) ein.
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Abbildung 4

Empfindlichkeit der abiotischen Schutzgüter gegen
über verschiedenen Beeinträchtigungsfaktoren

4 Empfindlichkeit

Ob die relevanten Beeinträchtigungsfaktoren tat
sächlich eine Beeinträchtigung für die Schutzgüter 
darstellen, hängt ab von

der Art und Intensität bzw. dem Ausmaß der 
Beeinträchtigungsfaktoren und 
der Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber 
den Faktoren.

Die Empfindlichkeit der einzelnen Schutzgüter gilt 
immer spezifisch, d.h. speziell für jeden einzelnen 
Beeinträchtigungsfaktor.

In Abbildung 4 ist die Art der Empfindlichkeit von 
Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowie Kli- 
ma/Luft in Bezug auf verschiedene Beeinträchti
gungsfaktoren dargestellt. Grundsätzlich ist zu un
terscheiden:

• Eine generell hohe Empfindlichkeit der Schutz
güter gegenüber bestimmten Beeinträchtigungs
faktoren (alle gefüllten Kreise). Es gibt keine 
geeigneten Kriterien, die eine Differenzierung 
der Empfindlichkeit des Schutzgutes gegenüber 
bestimmten Beeinträchtigungsfaktoren sinnvoll 
erscheinen lassen. So sind bspw. Böden jegli
cher Ausprägung hoch empfindlich gegenüber 
Versiegelung. Eine Ausnahme bilden bereits 
versiegelte und damit nicht mehr funktionsfähi
ge Böden oder besser Flächen.

• eine differenzierbare Empfindlichkeit der Schutz
güter gegenüber bestimmten Beeinträchtigungs
faktoren (alle offenen Kreise). Bei dieser Kate
gorie ist es aufgrund bestimmter wissenschaftli
cher Erkenntnisse möglich, die Empfindlichkeit 
des Schutzgutes mehr oder weniger stark zu

S chutzg ut E m p fin d lich ke itsaspekt E rfassu n g sm erkm ale
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Abbildung 5

Empfindlichkeitsaspekte und Erfassungsmerkmale

differenzieren. So ist z.B die Empfindlichkeit 
des Grundwassers gegenüber Stoffeintrag von 
der Art und Mächtigkeit der Deckschichten ab
hängig.

• eine partielle Empfindlichkeit der Schutzgüter 
gegenüber bestimmten Beeinträchtigungsfakto
ren (alle halb-gefüllten Kreise). Bspw. hängt die 
Frage, ob eine Grundwasserabsenkung zu Be
einträchtigungen von Oberflächenwasser füh
ren kann oder nicht, vom Grund wasserkontakt 
des jeweiligen Gewässers ab. Ist dieser gegeben, 
so ist auch eine Beeinträchtigung durch grund- 
wasserabsenkende Maßnahmen zu erwarten.

• keine Empfindlichkeit der Schutzgüter gegen
über bestimmten Beeinträchtigungsfaktoren (oh
ne Kreise).

Demnach besteht für die Anwendung der Eingriffs
regelung bei der ersten und letzten Kategorie für das 
Empfindlichkeitskriterium kein Erfassungsbedarf. 
Für die beiden anderen Kategorien sind Empfind
lichkeiten spezifisch zu ermitteln. Die jeweiligen 
Erfassungsmerkmale sind in Abbildung 5 zusam
mengestellt.

Die Erfassungsmerkmale sind bestimmt durch die 
der Ermittlung bzw. Bewertung/Einstufung der 
Empfindlichkeit zugrundeliegende Methode. In 
Niedersachsen kann dabei auf eine umfangreiche 
Methodenbank im Rahmen des Niedersächsischen 
Bodeninformationssystems (NIBIS) beim Nieder
sächsischen Landesamt für Bodenforschung zu
rückgegriffen werden.
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N a tu rn ä h e  d e r  G e w ä s s e r 
m o rp h o lo g ie , Ü b e r 
s c h w e m m u n g s g e b ie te

V o rb e la s tu n g G e w ä s s e ra u s b a u ,
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Abbildung 6

Schutzwürdigkeitskriterien und Erfassungsmerkmale

5 Schutzwürdigkeit

Ein weiteres wesentliches Kriterium zur Beschrei
bung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ist 
die Schutzwürdigkeit von Boden, Wasser und Kli- 
ma/Luft.

In Abbildung 6 sind analog zur Empfindlichkeit die 
Schutzwürdigkeitsaspekte und deren Erfassungs
merkmale zusammengestellt. Neben den schutzgut
spezifischen Kriterien ist jeweils die Vorbelastung 
für die Bewertung der Schutzwürdigkeit von Be
deutung. Auch hier richten sich die Erfassungs
merkmale nach bestehenden Erfassungsmethoden.

Am Beispiel des Schutzgutes Boden soll kurz das 
Verfahren zur Ableitung der Schutzwürdigkeit vor
gestellt werden.
Aus pragmatischen Gründen ist im jeweils relevan
ten Untersuchungsgebiet die Vorbelastung der Bö
den als erstes Schutzwürdigkeitskriterium zu erfas
sen und zu bewerten (vgl. Abbildung 7). Alle Böden 
mit "sehr starker" und "starker" Vorbelastung sind 
bereits in einem Maße beeinträchtigt, daß eine Be
stimmung ihrer (potentiell) natürlichen Funktionen 
nicht mehr angemessen erscheint. Sie sind nicht 
oder nur noch bedingt funktionsfähig und bieten 
sich daher für eine Inanspruchnahme für unver
meidbare Eingriffe an. Auf Flächen mit "geringer" 
oder "mäßiger" Vorbelastung ist es dagegen sinn
voll, die Bodenfunktionen zu ermitteln. Hier han
delt es sich um grundsätzlich funktionsfähige Bö

B o d e n n u t z u n g  (B e is p ie le ) V o r b e la s t u n g s s tu fe n

e x t e n s iv e s  G r ü n la n d ,  

n a tu r n a h  b e w ir ts c h a f te te r  W a ld

g e r in g

□

A c k e r ,  In te n s iv g r ü n la n d ,  

B a u m s c h u lf lä c h e ,  G ä r t e n  u n d  

Z ie r a n la g e n

m ä ß ig

E

s ta rk  v e r d ic h te te  o d e r  te i lv e r s ie g e lte  

V e r k e h r s f lä c h e n ,  B o d e n a u fs c h ü t tu n g e n ,  

F r ie d h ö fe ,  T ie fu m b r u c h f lä c h e n

s ta rk

V e r s ie g e l t e  V e r k e h r s f lä c h e n ,  B e b a u u n g ,  

M ü lld e p o n ie n ,  A lt la s te n

s e h r  s ta rk  

rpi
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Abbildung 7

Ermittlung des Schutzwürdigkeitskriteriums "Vorbe
lastung" für das Schutzgut Boden

den. Die Ermittlung der natürlichen Bodenfunktio
nen ist daher auf diese funktionsfähigen Böden zu 
begrenzen.

Die Ableitung der Schutzwürdigkeit der Böden er
fordert weiterhin die Verknüpfung der Bodenfunk
tionen "Natürliche Bodenfruchtbarkeit", "Potentiel
le Lebensraumfunktion" und "Wasserspeicher- und 
rückhaltefunktion" (vgl. Abbildung 8). Andere Bo- 
denfunktionen finden beim Schutzgut Wasser (z.B. 
Filter- und Pufferfunktion als Verschmutzungsemp
findlichkeit des Grundwassers) oder beim Schutz
gut "Arten und Biotope" (aktuelle Lebensraum
funktion) Berücksichtigung. Zur Verdeutlichung 
der bewertenden Verknüpfung sind in Abbildung 8 
einige Bodenformen, überwiegend aus dem nord
deutschen Raum, beispielhaft genannt.
Während die Bewertung der einzelnen Funktionen 
als Klassifikation auf der Basis wissenschaftlich 
abgeleiteter Methoden anzusehen ist, begibt man 
sich mit der Gesamtbewertung auf das "Spielfeld" 
der Konvention. Das ist bewußt etwas provokativ 
formuliert, da sich durch Veränderung sowohl der 
Bewertungsstufen als auch der Verknüpfungsregel 
(alle Funktionen gleich oder unterschiedlich ge
wichtet) im Einzelfall andere Flächenbewertungen 
ergeben. Hier soll lediglich das Prinzip dargestellt 
werden. Die Verknüpfungsregel muß sich allerdings 
grundsätzlich an den regionalen Gegebenheiten 
(Verbreitung/Vorkommen bestimmter Bodenfunk
tionen) orientieren.

Dies gilt in gleicher Weise für die Bewertung der 
Schutzwürdigkeit, die das Ergebnis der Verknüp
fung von Vorbelastung und Gesamtbewertung dar
stellt (Abbildung 9). Sehr stark vorbelastete Böden 
gelten nicht mehr als schutzwürdig; stark vorbela
stete sind lediglich bedingt schutzwürdig. Da sie
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B e i s p i e l e  \  Gesamt- 
bewertung

_________________________
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F lu ß s e d im e n t e n H o © ©
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Abbildung 8

Bewertung hinsichtlich der Bodenfunktionen

G e s a m tb e w e r tu n g  
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Abbildung 9

Bewertung der Schutzwürdigkeit (Beispiel Boden)

grundsätzlich noch als "offene" Böden anzusehen 
sind, sind sie zwar hinsichtlich des Verlustes von 
Bodenfunktionen (durch Versiegelung) schütz wür
dig, nicht jedoch hinsichtlich negativer Veränderun
gen der Bodeneigenschaften (z.B. durch Bodenver
dichtung).

S c h u tz 
w ü r d ig k e it

B e e in tr ä c h t ig u n g

•

Q
&
©

O

b e d in g t geg. Versiegelung e rh e b lic h  

geg. Veränderungen n ic h t e rh e b l.

k e in e
n ic h t erhe b lic h
(Inanspruchnahm e
wünschenwert)

b e i d i f fe r e n z ie r b a r e r  ( o d e r  p a r t ie l le r )  E m p fin d lic h k e it :

E m p f in d -
l ic h k e it

S c h u tz w ü r d ig k e it

▼  •  © O

•

€
v ^ 'CXN

6 ^ ®

O nicht
erheblich:

E rh e b lic h 
k e its 
s c h w e lle

^ R U ^^ rb e ito jem e in sc h a^ Jm w eltg la n u n ^

Abbildung 10

Bestimmung der Beeinträchtigungserheblichkeit

6 Erheblichkeit und Nachhaltigkeit 
der Beeinträchtigungen

Mit der Empfindlichkeit und der Schutzwürdigkeit 
sind die erforderlichen Voraussetzungen zur Be
stimmung der Erheblichkeit der Beeinträchtungen 
gegeben. Wie die Erheblichkeitsschwelle zu be
stimmen ist, soll weiterhin am Beispiel Boden auf
gezeigt werden (vgl. Abbildung 10):

• Maßnahmen, die auf nicht schutzwürdige Bö
den gerichtet sind, stellen keinen Eingriff dar. Es 
ist sogar wünschenswert, wenn eine geplante 
Inanspruchnahme auf solche Flächen gelenkt 
wird.

• Böden mit bedingter Schutzwürdigkeit sind 
zwar gegenüber Veränderungen der Standortei
genschaften (z.B. durch Stoffeintrag oder Ver
dichtung) als nicht empfindlich, gegenüber Ver
siegelung aber als empfindlich einzustufen. 
D.h., Veränderungen der Standorteigenschaften 
sind auf derartigen Flächen nicht, Versiegelung 
sehr wohl als Eingriff zu werten.

• Bei uneingeschränkt funktionsfähigen Böden 
läßt sich die Erheblichkeitsschwelle aus der spe
zifischen Verknüpfung von Empfindlichkeit 
und Schutzwürdigkeit ableiten (Konvention). 
Lediglich eine Inanspruchnahme oder Verände
rung von Böden mit (spezifisch) geringer Emp
findlichkeit und geringer Schutzwürdigkeit ist 
nicht als erhebliche Beeinträchtigung und damit 
als Eingriff zu werten.

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist im Vergleich zur 
Erheblichkeit einfach zu bestimmen. Inwieweit eine
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Beeinträchtigung
z.B.

Eingriffsfall
z.B.

Ausgleichsfall Ersatzfall

Verlust von 
Bodenfunktionen

nicht ausgleichbar

A d -► 8 3 nicht ausgleichbar ^ ■ ► 0 * 2

□  □ - ► 8 ] nicht ausgleichbar ^ - ► 0

Veränderung von 
Bodenfunktionen

■  0 - ^ 0

□  □ - ► 0

■  0 - * * 0  

B  0 - ^ 0  

H 0 - ^ 0

0 - * - 0

0 ^ 0

Beispiele:

B s p .1: 

■  0

B sp .2:
Q □

Bsp. 3:
y 0

Überbauung einer Ersatz: 
ackerbaulich 
genutzten Gley- 
Braunerde aus 
Hochflutlehm

Entsiegelung und 
Schaffung von 
Vegetationsflächen 
nach DIN 18915 
(z.B. Boden
gruppe 4 oder 6)

Versiegelung einer 
stark trockenen, 
flachgründigen 
Rendzina aus 
Kalkstein in exten
siver Grünland
nutzung

Ersatz:
^ ► 0

Entsiegelung und 
Schaffung von 
Vegetationsflächen 
nach DIN 18915 
(z.B. Boden
gruppe 5 oder 7)

Teilversiegelung Ausgleich:Extensivierung der 
[X] eines Wechsel- I Z I ^ “D  Grünlandnutzung 

feuchten Braunerde auf einem
Pseudogleys in wechselfeuchten
intensiver Grünland- Braunerde-Pseudo
nutzung gley oder

0 ^ ^ - 0  Tiefenlockerung 
einer stark 
verdichteten 
Parabraunerde

A R U M  A r b e its g e m e in s c h a ft  U m w e ltp la n u n g ___________________________________________________________________________ 1 9 9 5

Abbildung 11

Ausgleich und Ersatz (Beispiel Boden)

Beeinträchtigung nachhaltig ist, hängt ausschließ
lich von der Dauerhaftigkeit der Wirkung ab, die ein 
Beeinträchtigungsfaktor bei den Schutzgütem aus
löst, und nicht oder nicht notwendigerweise auch 
von der Dauer der Existenz des Beeinträchtigungs
faktors.

Da anlage- und betriebsbedingte Beeinträchti
gungsfaktoren in der Regel auf Dauer angelegt 
sind, wirken auch die damit verbundenen Beein
trächtigungen nachhaltig negativ auf die Schutzgü
ter. Baubedingte Beeinträchtigungsfaktoren dage
gen haben normalerweise temporären Charakter. 
Das heißt allerdings nicht, daß auch alle ihre Aus
wirkungen vorübergehend sind. Welche der baube

dingten Beeinträchtigungen nachhaltig oder tempo
rär wirken, kann nicht generell, sondern nur schutz
gutspezifisch geklärt werden.

7 Ausgleich und Ersatz

Für alle nicht vermeidbaren, erheblichen Beein
trächtigungen ist Ausgleich und ggf. Ersatz zu 
schaffen. Wie bei den Schutzgütem Arten und Bio
tope und Landschaftsbild sind auch bei den abioti- 
schen Faktoren die drei wesentlichen Bedingungen 
für einen funktions-räumlichen Ausgleich zu erfül
len:
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B e e in t r ä c h -  A u s g le ic h b a r -  E r s e tz b a r k e i t  /  E r s a tz  (im
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m ö g lic h
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Legende:

A n rechenbarke it i.V.m. A u sg le ichs-/E rsa tzbedarf bei 
gegeben (insb. zw ischen Boden u. W asser)

► keine A n rechenbarke it i.V.m. Ausgle ichs-ZErsatzbedarf bei anderen Schutzgütern 
gegeben

^  A n rechenbarke it i.V.m. A u sg le ichs-/E rsa tzbedarf bei den Schutzgütern "A rten 
u.B iotope" und "Landschaftsb ild " gegeben

Abbildung 12

Wechselseitige Anrechnung von Ausgleichs- und Er
satzbedarf einzelner Schutzgüter - am Beispiel des 
Schutzgutes Boden

B e e in t r ä c h 
t ig u n g s a r t
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Legende:

A n re che nb arke it i.V .m . A u sg le ichs-/E rsa tzbedarf bei den ab iotischen Schutzgütern 
gegeben (insb. zw ischen Boden u. W asser)

► keine A n re che nb arke it i.V .m . Ausgle ichs-/E rsa tzbedarf bei anderen Schutzgü tern 
gegeben

£  A n re che nb arke it i.V .m . A u sg le ichs-/E rsa lzbedarf bei den SchutzgQtern "A rten 
u.B iotope" und "L an dsch aftsb ild " gegeben

Abbildung 13

Wechselseitige Anrechnung von Ausgleichs-' und Er-
satzbedarf einzelner Schutzgüter - am Beispiel des 
Schutzgutes Luft/Klima

Sicherstellung des räumlichen Zusammenhangs 
(zum Eingriffsort),
Sicherstellung eines funktionalen Ausgleichs 
(Gleichartigkeit, Gleichwertigkeit, gleicher Um
fang),
Sicherstellung eines zeitnahen Ausgleichs.

Sind diese Bedingungen nicht zu erfüllen, ist ein 
Eingriff nicht ausgleichbar!

Neben der Erfüllung der Ausgleichsbedingungen ist 
sicherzustellen, daß das Ausgleichsziel aus natur
schutzfachlicher Sicht eine Verbesserung gegen
über dem Bestand auf der gewählten Kompensati
onsfläche darstellt.
Im Hinblick auf den Ersatz sind die oben genannten 
Bedingungen des funktions-räumlichen Ausgleichs 
gelockert. In den einschlägigen Formulierungen der 
einzelnen Ländergesetze tauchen u.a. Begriffe wie 
"ähnlich" und "geeignet" auf, die entsprechende 
Ermessensspielräume eröffnen.
In Fortführung der oben angestellten methodischen 
Überlegungen haben die funktions-räumlichen 
Ausgleichsbedingungen für das Schutzgut Boden 
folgende Konsequenzen (vgl. Abbildung 11):
• Der Verlust von Bodenfunktionen (durch Ver

siegelung) kann - im Falle noch funktionsfähi
ger Böden - nicht ausgeglichen werden, da bei 
einer Entsiegelung (angemessene Kompensati
onsmaßnahme), die potentiellen Bodenfunktio

nen "unter" der Entsiegelungsfläche in der Regel 
nicht bekannt sind und darüber hinaus weder 
bestimmbar noch vorhersehbar ist, welche Qua
lität von Bodenfunktionen hergestellt werden 
kann. Es ist allenfalls zu prognostizieren, daß im 
Ergebnis günstigenfalls ein "Boden mäßiger 
Vorbelastung" zu erwarten ist. Die Kompensati
on solcher Eingriffe kann nur im Rahmen des 
Ersatzes erfolgen, wobei eine unvermeidliche 
Inanspruchnahme von Böden mit herausragen
der Funktion oder geringer Vorbelastung einen 
erhöhten Entsiegelungsumfang zur Folge hat, da 
entsiegelte Böden in diesem Fall nicht die Wert
stufe des Status-quo (geringe Vorbelastung) er
reichen. In diesem Zusammenhang wird ein Zu
schlagsfaktor von 2 vorgeschlagen. Dabei han
delt es sich bei der Größe des Faktors um eine 
normative Setzung, da eine fachliche Begrün
dung der Zuschlagshöhe nicht möglich ist.

• Im Falle bedingt funktionsfähiger Böden (starke 
Vorbelastung) dagegen ist ein Ausgleich mög
lich. Hier führt die Rücknahme einer bestehen
den Versiegelung dazu, daß sich der Entsiege
lungsumfang reduziert, da im Ausgleichsfall 
durch Entsiegelung Böden mit einer höheren 
Wertstufe (mäßige Vorbelastung) als im Status- 
quo zu erwarten sind. Analog zu oben wird ein 
Faktor von 0,5 (normative Setzung) angesetzt.
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• Bei Beeinträchtigungen, die zu "Veränderungen 
der Bodenfunktionen" führen, ist Ausgleich nur 
dann möglich, wenn auf der Ausgleichsfläche ne
ben der Rücknahme bestehender Belastungen 
(Vorbelastung) die Bindung an die beeinträch
tigte Funktion sichergestellt werden kann. Sollte 
dies aufgrund der räumlichen Gegebenheiten 
nicht möglich sein, ist eine angemessene Kompen
sation im Rahmen des Ersatzes vorzunehmen.

Zur Verdeutlichung sind im unteren Teil der Abbil
dung 11 die Ausgleichs- bzw. Ersatzmöglichkeiten 
beispielhaft für drei Eingriffsfälle konkretisiert.
Es bedarf keines besonderen Hinweises, daß Entsie- 
gelungsmaßnahmen nur schwer durchsetzbar sind. 
Hier kann der Landschaftsplan durch Ausweisung 
von Entsiegelungspotentialen Schützenhilfe leisten. 
Wenn keine Entsiegelungsmaßnahmen möglich 
sind, kommen Bodenverbesserungsmaßnahmen 
(z.B. Extensivierung, Rücknahme von Entwässe
rung etc.) in Frage. Hier stellt sich erneut das Ver
rechnungsproblem: Verlust von Bodenfunktion (Ein
griffsfall) mit Bodenverbesserungsmaßnahmen (bei 
vorhandener Funktionsfähigkeit) als Kompensati
on. Normative Festlegungen sind auch hier unum
gänglich.

Welche Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz der 
durch einen Eingriff ausgelösten Beeinträchtigun
gen geeignet erscheinen, ist in Abbildung 12 am 
Beispiel des Schutzgutes Boden und in Abbildung 
13 am Beispiel des Schutzgutes Klima/Luft aufge
zeigt.

Die beiden Abbildungen machen die vielfältige An
rechenbarkeit der Maßnahmen im Hinblick auf die 
verschiedenen Schutzgüter deutlich. Aus diesem 
Grunde ist auf den Wirkungsraum des Eingriffs 
bezogen ein gesamträumliches Konzept unverzicht
bar, in dem die Eignung der jeweils schutzgutspezi
fisch abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen zum 
Ausgleich bzw. Ersatz von erheblichen Beeinträch
tigungen für andere Schutzgüter geprüft wird. Al
lerdings kann a priori nicht davon ausgegangen 
werden, daß Maßnahmen, die sich aufgrund von 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes "Arten und 
Biotope" ergeben, auch gleichzeitig die Beeinträch
tigungen z.B. für das Schutzgut "Boden" kompen
sieren. Biotopentwicklungsmaßnahmen beispiels
weise, die aufgrund von Versiegelung zu fordern 
sind, stellen keine Kompensation des Verlustes von 
Bodenfunktionen dar. Sie sind allenfalls eine "se
kundäre Ersatzmaßnahme" für den Fall, daß Entsie
gelungsmaßnahmen nicht durchsetzbar sind. Um
gekehrt sind jedoch Entsiegelungsmaßnahmen 
durchaus geeignet, Beeinträchtigungen des Schutz
gutes "Arten und Biotope" zu kompensieren, was in 
der praktischen Anwendung der Eingriffsregelung 
dafür spricht, in der Bilanzierung die abiotischen 
Faktoren vor den Schutzgütem "Arten und Biotope" 
und "Landschaftsbild" zu behandeln.

8 Abschlußbemerkung

Die Ermittlung aller hier vorgestellten Empfindlich- 
keits- und Schutzwürdigkeitskriterien und die Rea
lisierung der methodischen Ansätze sind nach den 
gutachterlichen Erfahrungen der Arbeitsgemein
schaft Umweltplanung mit im allgemeinen verfüg
baren Informationsgrundlagen (z.B. Boden-, Bo
denschätzungskarten, hydrologischen Karten, Kli
maatlas, Baugrundkarten etc.) zu bewältigen und 
stellen somit eine praktikable Grundlage für die 
Anwendung der Eingriffsregelung auf die Schutz
güter Boden, Wasser, Klima/Luft dar.

Literatur

ARUM - ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTPLA
NUNG (1993):
Verfahrenskonzeption zur Anwendung der Eingriffsrege
lung in der Bauleitplanung. - Im Auftrag des Landkreises 
Stade

--------- (1994):
Leitfaden zum Vollzug der Eingriffsregelung in Rhein
land-Pfalz - Entwurf. - Im Auftrag des Ministeriums für 
Umwelt Rheinland-Pfalz, unveröff. Manuskript, Hanno
ver

--------- (1995):
Grünordnungsplan zum B-Plan 1.53 "Liebigweg" - Im 
Auftrag der Stadt Bad Münder am Deister (in Bearbei
tung)

BERGER, C. (1995):
Bodenbewertung in Umweltverträglichkeitsuntersuchun- 
gen. - UVP-Report 1/95: 10 - 14

BREUER, W. (1993):
Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung. - Unveröff. Manuskript, Hannover

KIEMSTEDT, H.; MÖNNECKE, M. & OTT, S. (1993): 
Methodik der Eingriffsregelung. - Gutachten im Auftrag 
der LANA, Protokoll des 1. Expertenkolloquiums zum 
Gutachten am 4./5. Oktober 1993 in Hannover

MÜLLER, U.; DEGEN, C. & JÜRGING, C. (1992): 
Dokumentation zur Methodenbank des Fachinformati
onssystems Bodenkunde. - Hrsg.: Niedersächss. Landes
amt für Bodenforschung, 5. überarbeitete Auflage, Techn. 
Berichte zum NIBIS, Heft 3

Anschrift der Verfasser:

Dr. Emst Brahms 
Dipl. Ing. Susanne Jungman 
Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung (ARUM) 
Alte Herrenhäuser Straße 32 
D-30419 Hannover

134



Laufener Seminarbeitr. 2/96, S. 135-148 • Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) - Laufen/Salzach 1996

Praxis und Anforderungen an die naturschutz
rechtliche Eingriffsregelung bei Wintersportanlagen

Ulrike PRÖBSTL

"Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verände
rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, 
die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beein
trächtigen können", so Artikel 6 Absatz 1 des Baye
rischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG). 
Gehören Wintersportanlagen in diese Kategorie? 
Dies soll im folgenden an zwei Beispielen diskutiert 
werden:

- an einem Langlaufgebiet, d.h. einer Sportart, 
deren Ausübung und deren Einrichtungen allge
mein nicht als Eingriffe gelten, und an

- Beschneiungsanlagen, für die durch eine Be
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeri
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
vom 18. Oktober 1993 geregelt ist, ob und in 
welchem Fall es sich um einen Eingriff handelt.

1 Langlaufgebiet

Während über den alpinen Skilauf, über Pisten bzw. 
Aufstiegshilfen und mögliche negative Wechselwir
kungen auch in der breiten Öffentlichkeit einiges 
bekannt ist, gilt der Skilanglauf als unproblematisch 
und naturverträglich. Er zählt zu den sanften Erho
lungsformen und stellt nach Auffassung der Ski
langläufer keinen Eingriff, keine Naturbelastung, 
dar (vgl. Abb.l).
In einem Modellprojekt wurde in den Hochlagen des 
Biosphären-Reservats Rhön der Einfluß des Ski

langlaufes untersucht. Dabei zeigte sich, daß mit 
dem Boom dieser Sportart in den 70er Jahren die 
Bestandszahlen des Birkwildes drastisch abnahmen. 
Obwohl für den Rückgang viele Ursachen, z.B. auch 
langfristige Lebensraumveränderungen, oder die 
Entwicklung der Freßfeinde eine Rolle spielen, ist 
bei einer Bestandsreduzierung, die fast zeitgleich 
mit der intensiven Langlaufnutzung einsetzte (vgl. 
Abb. 2), ein Zusammenhang wahrscheinlich.
Geht man von dem in § 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) formulierten Ziel aus, daß die Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzungs
fähigkeit der Naturgüter und die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft zu schüt
zen, zu pflegen und zu entwickeln sind und davon, 
daß wir dies u.a. an den vorkommenden Tier- und 
Pflanzenarten als Indikatoren messen können, dann 
gewinnt dieses Beispiel an Bedeutung.
Loipenkartierungen sowie Kartierungen des ver
spürten Geländes zeigten hier deutliche negative 
Auswirkungen, insbesondere auf Kemzonen, Moor
flächen und Birkwildlebensräume (vgl. auch Abb.3). 
Aus der Sicht der analysierten Belastungen ist hier 
also durchaus von einem Eingriff z.B. bei Neuaus
weisungen, Änderungen des Loipennetzes oder er
gänzenden Baumaßnahmen usw. auszugehen.

Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ob dieses Bei
spiel eines Eingriffs durch solche Wintersportanla
gen, d.h. durch Loipen, Langlaufzentren, Parkplätze 
u.a. Infrastruktureinrichtungen für den Skilanglauf

Belastungen der Natur durch Langlauf

denkbar
(n=176)

Abbildung 1

Ausschnitt aus einer Befragung unter Skilangläufern in der Hohen Rhön 1994
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denn aktuell ist, insbesondere im Hinblick auf Neu
erschließungen?
Wenn man sich die vor einiger Zeit gefeierte Öff
nung der Grenze zur Tschechoslowakei und die er
warteten Impulse für das Langlaufen und Wandern 
vor Augen hält, also eine Entwicklung von der Na
turschützer extreme Beunruhigungen des Birkwil
des erwarten, dann muß diese Frage bejaht werden. 
Eine Begleitplanung erscheint daher für solche Fälle 
dringend erforderlich (vgl auch Abb. 4).

2 Beschneiungsanlage

Wie werden in der Praxis bei Beschneiungsanlagen 
die Auswirkungen auf Natur und Landschaft ge
prüft?

2.1 Rechtliche Vorgaben in Bayern

Im Jahr 1992 wurde durch Beschluß des Bayeri
schen Landtags das zuvor aus naturschützerischer 
Sicht unbefriedigende Genehmigungsverfahren 
durch eine Ergänzung des Bayerischen Wasser
rechts verbessert. Nach dem neuen Art. 59a Bayeri
sches Wassergesetz (BayWG) ist nun grundsätzlich 
eine Genehmigung für die Errichtung, die Aufstel
lung, den Betrieb und die wesentliche Änderung von 
Beschneiungsanlagen erforderlich. Ausdrücklich 
hat der Gesetzgeber darauf verwiesen, daß Auflagen 
und Bedingungen sowie Versagung und Widerruf 
insbesondere deshalb zulässig sind, um Auswirkun
gen zu verhüten, die den Naturhaushalt oder das 
Landschaftsbild beeinträchtigen können. Verboten 
ist es nun auch, außer Wasser und Luft andere Zu
sätze (z.B. Bakterien) zur Beschneiung zu verwen
den. Die Genehmigung wird von den Kreisverwal
tungsbehörden - das sind die jeweiligen Landrats
ämter - erteilt.
Dieser neue Art. 59a BayWG wird ergänzt durch 
Grundsätze für die Genehmigung von Beschnei
ungsanlagen, in Form einer Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick
lung und Umweltfragen. Hier sind das Vorgehen 
beschrieben und die Anforderungen an Beschnei
ung, Bescheid und Überwachung festgelegt. Dort ist 
zum Beispiel auch geregelt, daß es sich beim Bau 
einer Beschneiungsanlage um einen Eingriff im Sin
ne des Naturschutzgesetzes handelt.
Zu beteiligen sind im Zuge des Genehmigungsver
fahrens:

Wasserwirtschaftsamt
Untere Naturschutzbehörde
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz
Amt für Landwirtschaft
Forstamt
Geologisches Landesamt 
evtl, weitere Stellen (Straßenbauamt, Gesund
heitsamt, Fischereiverband.... ).

Die Antragsunterlagen müssen Angaben enthalten 
über:

das Skigebiet (Aufstiegshilfen und Pisten; übli
ches natürliches Schneeangebot; vorhandene 
Beschneiungsanlagen);
den Bestand von Natur und Landschaft ein
schließlich vorhandener Beeinträchtigungen; 
die geplante Anlage (einschließlich erforderli
cher Erdarbeiten) und ihren Betrieb (zeitlich, 
flächenmäßig, Art der Beschneiung); 
die Auswirkungen auf Naturhaushalt und Land
schaftsbild sowie die erforderlichen Minimie- 
rungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
(landschaftspflegerischer Begleitplan).

In Bayern kommen Beschneiungsanlagen dieser 
Richtlinie zufolge dann in Frage, wenn

einzelne frühzeitig ausapemde Stellen dadurch 
geschlossen werden können, d.h. zum Schutz der 
Flächen während des Skibetriebs; 
für den allgemeinen Skisport wichtige Abfahrten 
zu sichern sind, die regelmäßig von einer großen 
Zahl befahren werden;
Flächen bedeutenden nationalen oder internatio
nalen Skiwettkämpfen dienen.

Nicht in Frage kommen Beschneiungsanlagen,

wenn eine großflächige Erschließung von Skiab
fahrten damit angestrebt wird, 
wenn dadurch in geographisch oder klimatisch 
benachteiligten Gebieten die Voraussetzungen 
für den Wintersport erst geschaffen werden sol
len,
wenn dadurch die Skisaison verlängert werden 
soll.

Einschränkungen ergeben sich in der Regel auch in 
Schutzgebieten mit störempfindlichen Tierarten, 
Erosionsbereichen und Rächen oberhalb der Wald
grenze.
Im Landschaftspflegerischen Begleitplan werden 
die Maßnahmen festgelegt, die zur Überprüfung 
möglicher Folgewirkungen geeignet sind. Diese 
Kontrollmaßnahmen werden im Bescheid festgehal
ten. Sie müssen vom Betreiber durchgeführt und der 
Behörde (Untere Naturschutzbehörde, Landrats
amt) vorgelegt werden.

2.2 Anforderungen an die Begleitplanung

Wenn klar ist, daß es sich - wie bei den Beschnei
ungsanlagen - um einen Eingriff handelt, dann sind 
es vor dem Hintergrund des komplexen Öko- und 
Nutzungssystem der Alpen die nachstehenden 
Aspekte, die die Planung hier bestimmen:

1. Die Nutzungen und Vorbelastung
Baumaßnahmen (z.B. Planien, Rodungen für 
den Pistenbau, Bau von Almstraßen),
Weide, Wintersport und Sommertourismus, 
Schäden.

2. Sensible Flora und Fauna mit hohem Anteil an 
seltenen und geschützten Tier- und Pflanzenar
ten.

3. Auswirkungen der technischen Beschneiung.
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Abbildung 2

Die stark abnehmenden Bestandszah
len der Birkhähne seit Ende der 70er 
Jahre legen einen Zusammenhang mit 
dem Boom des Langlaufsportes nahe
(Quelle: HEIGEL 1987; DIETZEN et al. 
1992; KOLB mdl. 1994).

2.2.1 Bestandsaufnahme:
Das Problem von Nutzungsüberlage
rungen und Vorbelastung

Die Voraussetzung für Konfliktlösungen und Sanie
rungsvorschläge ist eine detaillierte Bestandsauf
nahme. Sie umfaßt neben den natürlichen Gegeben
heiten die im Gebiet erfolgten Baumaßnahmen, die 
Vegetation, die Nutzung, die Schäden und die Fauna 
anhand von Indikatoren.
Dazu ist es erforderlich, zunächst einmal alle Berei
che abzugrenzen, die durch den Skisport beeinflußt 
sind. Das heißt, sowohl offizielle Pisten als auch die 
durch Variantenskifahrer geprägten Abschnitte.

Baumaßnahmen

Der erste Schritt ist eine Erfassung der Baumaßnah
men. In den bayerischen Alpen wurden zumeist 
Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren Bau
maßnahmen unterschiedlicher Intensität durchge
führt. Bei der Bestandsaufnahme werden der Um
fang, d.h. die Eingriffstiefe, die Fläche und das Jahr 
erfaßt.
Diese Veränderungen wirken sich sehr unterschied
lich aus. In den Hochlagen über 1500m sind die 
Veränderungen und Folgen oft auch 30 Jahre später 
noch gut erkennbar. Durch die klimatischen Bedin
gungen dauern hier die Einwanderung standortge
rechter Arten und Renaturierungsprozesse sehr lan
ge an. Dagegen können sich planierte und wiederbe
grünte Flächen in tieferen Lagen nach 15 Jahren bei 
extensiver Bewirtschaftung und Pflege wieder zu 
natumahen Wiesen entwickeln (vgl. PRÖBSTL 
1990).
Eine so gestaltete Bestandsaufnahme trägt auch der 
Erfahrung Rechnung, daß die Baumaßnahmen - dies 
gilt für alle bisher untersuchten Gebiete - vielfach 
entscheidender sind, als die Schäden, die durch den 
Skibetrieb entstehen. Kennt man die "Vorgeschich

te" der Piste, dann versteht man auch die ablaufende 
Vegetationsentwicklung besser.

Nutzungskartierung

Die Nutzungskartierung ist wesentlich für die Beur
teilung der Vorbelastung. In den meisten Skigebie
ten werden die Skipisten und Variantenabfahrten 
fast ausnahmslos von der Weidenutzung überlagert. 
Zudem führt meist auch ein dichtes Netz an Wander
wegen durch das Projektgebiet (vgl. Abb. 5).

Nachdem die meisten bayerischen Skigebiete nicht 
alleine vom Wintersport leben können, sind fast alle 
Gebiete auch intensiv genutzte Ausflugsziele der 
Sommertouristen (Wanderer, Drachen- oder Gleit
schirmflieger, Mountainbikefahrer).
Die Kartierung der Nutzung besitzt deshalb einen 
hohen Stellenwert, weil vielfach nicht die Einzelbe
lastung, sondern die Summe der Nutzungsüberlage
rungen die Hauptursache für ein Schadbild ist. In 
diesem Fall kann nur eine Nutzungsentflechtung zu 
einer Verbesserung führen.

Schadenskartierung

Eine weitere erforderliche Vorarbeit ist die Erfas
sung der Schäden. Hier werden - wie bei der Nut
zung - alle Schäden, nicht nur die Schäden durch den 
Skisport, nach Ursachen bzw. Verursachern erfaßt, 
und zwar getrennt nach flächigen und punktuellen 
Schädigungen.
Zu den charakteristischen Problembereichen in Ski
gebieten gehören: Schäden durch Skikantenschliff, 
Schäden durch Pistenraupen, Schäden durch Bau
maßnahmen, Schäden durch Weidevieh, Schäden 
durch Wanderer, Schäden am Wald durch Freistel
lung, Weidevieh oder Wild sowie Erosionsschäden. 
Abbildung 6 zeigt ein Beispiel (Legendenaus
schnitt) für eine Schadenskartierung nach Verursa
chern.
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Abbildung 3________________________________________________________________________________________
Ausschnitt aus der Bestandskartierung. Die Punkte kennzeichnen die verspürten Bereiche außerhalb der Loipen in 
potentiellen Wintereinstandsgebieten des Birkwildes.
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Abbildung 4

Ausschnitt aus den Planungsempfehlungen für das Langlaufgebiet.
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Nutzungsüberlagerungen auf einem Gebiet mit geplanter Beschneiungsanlage: Die Schrägschraffur kennzeichnet 
die beweideten Flächen, die enge Querschraffur die für den Wintersport beanspruchten Flächen

2.2.2 Sensible Flora und Fauna mit hohem 
Anteil an seltenen und geschützten 
Tier- und Pflanzenarten

Die Vegetationsaufnahmen ergeben für die meisten 
Skigebiete eine außerordentbch differenzierte Struk
tur mit kleinräumigem Wechsel von Pioniergesell
schaften mit hochwertigen Bereichen, die sich durch 
das Vorkommen zahlreicher seltener bzw. geschütz
ter Arten auszeichnen (vgl. Abb. 7).

Mit herkömmlichen Bewertungsverfahren, insbe
sondere mit Zuschlägen für geschützte Arten erge
ben sich hier methodische Schwierigkeiten, da auch

Pioniergesellschaften häufig einzelne konkurrenz
schwache seltene Arten begünstigen (Enzianarten, 
Pinguicula u.a.). Es müssen daher die üblichen Be
wertungsverfahren verbessert bzw. erweitert wer
den.

Aus faunistischer Sicht müssen die Vögel in die 
Bestandsaufnahme miteinbezogen werden. Hier 
sind häufig geschützte, teilweise stark gefährdete 
Arten wie Birkwild, Auerwild usw. im Untersu
chungsraum anzutreffen. Dafür sind schonende 
Aufnahmemethoden ebenso notwendig, wie eine 
verschlüsselte Darstellung, um keinen Phototouris
mus auszulösen.
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2.2.3 Potentielle Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft

Die möglichen Auswirkungen auf Natur und Land
schaft werden auch unter Wissenschaftlern bis heute 
noch kontrovers diskutiert. Die Bewertung ist auch 
deshalb so schwierig, weil die durchgeführten und 
publizierten Untersuchungen sich nicht oder nur 
sehr eingeschränkt auf andere Orte übertragen las
sen oder oftmals keinen Rückschluß auf eine gene
relle Beurteilung erlauben.

Vor diesem Hintergrund sind also die nachstehend 
genannten potentiellen Auswirkungen zu sehen. 
Viele von ihnen können eintreten, müssen aber 
nicht. Wichtige Einflußfaktoren sind u.a. der geolo
gische Untergrund, die Oberbodenmächtigkeit, die 
Tatsache, ob es sich um planierte oder unveränderte 
Pisten handelt, weiter das Relief, die Exposition, die 
Höhelage, die Beschaffenheit des für die Beschnei- 
ung verwendeten Wassers sowie die Beschneiungs- 
zeitpunkte, der Beschneiungszeitraum und die Qua
lität des technisch erzeugten Schnees.

Mögliche positive Auswirkungen
• Generell kann bei einer Beschneiung von einem 

verbesserten Schutz der Pflanzendecke vor me
chanischer Zerstörung durch Skikanten und Pi
stenraupen aufgrund der dauerhaften Schneebe
deckung ausgegangen werden. Fällt auf diese 
Grundbeschneiung natürlicher Schnee, dann 
weist er durch die Isolationswirkung des künst
lich erzeugten Schnees eine verbesserte Haltbar
keit gegenüber dem Skibetrieb auf.

• Es entfallen das Schneesammeln mittels Pisten
raupen (mit Planieschildem der Raupenfahrzeu
ge wird Schnee von Flächen, die randlich an die 
Piste angrenzen, gesammelt, auf die Piste ge
schoben und dort verteilt) und die häufig damit 
verbundenen Beschädigungen von Vegetation 
und Boden.

• Der Aufwand an Präparierung mittels Pistenge
räten wird erfahrungsgemäß durch die techni
sche Beschneiung geringer. Der künstlich er
zeugte Schnee ist mit weniger "Präparierstun
den" in gutem Zustand zu halten.

• Noch nicht in vollem Umfang wissenschaftlich 
abgesichert sind die positiven Auswirkungen auf 
Vegetation und Boden; durch die ausgeglichene
ren Temperaturverhältnisse können Frostschä
den an Vegetation und Boden vermieden werden.

Mögliche negative Auswirkungen

An möglichen baubedingten Auswirkungen ist 
durch den Bau der Wasserentnahmevorrichtung, das 
Verlegen der Rohrleitungen für Wasser, Luft (nur bei 
Hochdrucksystem) und für den Strom sowie die 
Errichtung der Betriebsgebäude, der Zapfstellen und 
sonstiger Anlagenteile auf Teilflächen

ein Verlust der Vegetationsdecke (Verlust wert
voller Vegetation oder Gebüsch- und Waldberei
che),

eine Störung des Bodenprofils, 
eine Bodenverdichtung durch Baumaschinen, 
eine mechanische Beschädigung von Einzelbäu
men im Wurzel- und Stammbereich, sowie 
eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

zu erwarten.
Zu den möglichen Folgen der oben genannten Ein
griffe können dann

ein verstärkter Oberflächenabfluß des Nieder
schlagswassers aufgrund des gestörten bzw. ver
dichteten Bodenprofils, sowie 
eine erhöhte Erosionsgefahr hinzukommen.

Die aufgerissene Vegetationsdecke ist in ihrer Ent
wicklung gestört. Durch die Wiederbegrünung kann 
sich das Artengefüge auch in den angrenzenden 
Flächen verschieben.
Zu den möglichen betriebsbedingten negativen Aus
wirkungen auf den Naturhaushalt und seine Be-

Schäden an Vegetation oder Oberboden

Schäden durch Sommertourismus  

Schäden durch Pistenraupe (P)

Schäden durch Bau- und Betriebsfahrzeuge (B)

©

Skikantenschliff 

V iehtritt / Narbenversatz  

kleinflächige Erosionen 

Erosionsrinne

Lawinenbahnen

Waldschäden

durch fehlende Traufe (z.B. P.indenbrana) 

W ind w u rf

W indbruch /  Schneebruch

W ildschäden

Schäden durch W eidevieh  
(Verb iß, W urzelraum , Stamm )

Schäden durch forstw irtschaftl. Nutzung 

Abbildung 6

Beispiel für die Schadenskartierung nach Verursa
chern (die jeweiligen Schäden sind durch nachvollzieh
bare Symbole gekennzeichnet)
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Abbildung 7

Ausschnitt aus der Bestandsaufnahme Vegetation. Durch die unterschiedlichen Strukturen wird das kleinteilige 
Mosaik deutlich erkennbar. Allein in diesem Auschnitt kommen rund 175 Arten vor, davon 17 gefährdete bzw. geschützte 
Arten der Roten Liste.

standteile können je nach Untersuchungsgebiet und 
standörtlichen Voraussetzungen folgende Aspekte 
zählen:

Wasserhaushalt:

• Beeinträchtigung von Gewässerlebensräumen 
durch zu hohe Wasserentnahme aus Bächen und 
Seen in Zeiten natürlicher winterlicher Wasser
armut;

• Belastung lokaler Wassereinzugegebiete bei der 
Schneeschmelze im Frühjahr durch höhere Was
sermengen.

Bodenhaushalt:

• Erhöhung der Erosionsgefahr, insbesondere 
durch verstärkte Abschwemmung von Feinerde 
bei der Schneeschmelze im Frühjahr;

• Gefahr von Hangrutschungen durch den zusätz
lichen Schnee (Wasserauftrag), insbesondere im 
Bereich von vemäßten Hangpartien;

• Beeinträchtigung des Bodenlebens bei längerer 
Schneebedeckung und stärkerer Vernässung;

• u.U. langfristige Veränderung des pH-Wertes 
und der Nährstoffverhältnisse im Boden.

Vegetation:

• Beeinträchtigung von frühblühenden Arten bei 
verzögertem Abschmelzen;

• Fäulnis und Pilzbefall bei Beschneiung unter 
ungünstigen Witterungsbedingungen (nasser 
Schnee);

• Veränderung von Trocken- und Magerstandor
ten durch den erhöhten Wassereintrag;

• Verschiebung der Artenzusammensetzung auf 
den Pisten und angrenzenden Bereichen durch 
Nivellierung der vorhandenen Standortvielfalt.
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Abbildung 8

Ausschnitt aus der Diagnose zum Landschaftspflegerischen Begleitplan für eine geplante Beschneiungsanlage
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Fauna:
• Beeinträchtigung der Tierwelt durch die Verän

derung des Lebensraumes, z.B. von Magerrasen; 
Verdrängung stenotoper Arten;

• Beeinträchtigung des Lebensraums im Winter 
durch den Lärm, die Beleuchtung und sonstige 
Tätigkeiten während der Beschneiung;

• Vertreibung von winteraktiven, störanfälligen 
Arten, z.B. Rauhfußhühnern.

Landschaftsbild:
• Beeinträchtigung durch "künstliches" weißes 

Band in einer sonst grünen Landschaft in schnee
armen Zeiten oder zur Schneeschmelze;

• Veränderungen der Vegetation durch Verlust von 
blütenreichen Magerstandorten;

• im Nahbereich Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes durch die technischen Einrichtun
gen.

2.3 Entwickeln von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gesetzlich definiertes Ziel der Eingriffsregelung ist 
neben der Vermeidung von Beeinträchtigungen - die 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal
tes und der Qualität des Landschaftsbildes. Im na
turwissenschaftlich strengen Sinne ist dies, nach 
übereinstimmender Auffassung, i.d.R. nicht mög
lich (vgl. ANL 1983; HABER et.al. 1988).
Nach KAULE (1986) sind "ökologisch identische 
Zustände auch deshalb nicht herstellbar, weil Öko
systeme ein Prokukt geschichtlicher Prozesse sind 
und jeder Eingriff diese in eine andere Richtung 
lenkt." Eingriffe seien so zu gestalten, daß sich die 
betroffenen Ökosysteme regenerieren, sich weiter
entwickeln können, auch wenn vom Eingriffszeit
punkt an ihre Entwicklung eine neue Richtung 
nimmt.
Dieser Aspekt soll am Beispiel der alpinen Vegeta
tion und dem Einfluß der Beschneiung noch ver
deutlicht werden:
Wie bewertet und gleicht man Eingriffe aus, die sich 
durch Vernässung erst im Laufe von 10, vielleicht 
auch 20, Jahren einstellen, bei denen wissenschaft
lich noch nicht geklärt ist, ob und welche Pflanzen
gemeinschaften sich überhaupt verändern werden 
(vgl. LICHTENEGGER 1994)?

Um dennoch einen Ausgleich zumindest im juristi
schen Sinne herzustellen, der diesem Ziel so nahe 
wie möglich kommt, sind beeinträchtigte Werte und 
Funktionen - als konstituierende Elemente der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes möglichst 
identisch wiederherzustellen.
Eine klare Unterscheidung zwischen Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen ist hier besonders schwierig. 
Fest steht, daß sowohl Ausgleichs- als auch Ersatz
maßnahmen eine möglichst weitgehende Wieder
herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus
haltes und der Landschaftsbildqualität anstreben 
und dabei räumliche, zeitliche sowie funktionale

Zusammenhänge zwischen den Eingriffen und den 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eine zentrale 
Rolle spielen.

Bei der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes kann es also nicht um die Re
produktion bestimmter Situationen gehen. Am hilf
reichsten im Hinblick auf die Formulierung von 
Maßnahmen ist hierbei der Begriff der wiederherzu
stellenden oder zu erhaltenden Funktionen in Art. 6a 
Abs. 3 BayNatSchG.
Verfahren zur Eingriffsregelung sollten deshalb vor 
allem dahingehend Hilfestellung leisten, welche 
Verluste an Leistungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes durch welche Maßnahmen aus
geglichen werden können und inwieweit unter
schiedliche Werte und Funktionen untereinander 
austauschbar sind, ohne die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes oder besser relevanter Teilbereiche 
bzw. einzelner Naturraumpotentiale erheblich oder 
nachhaltig zu beeinträchtigen (vgl. dazu auch 
LANA 1994).

Ein wichtiger erster Ansatzpunkt ist eine Zusam
menschau des Eingriffs und der integrierten Vorbe
lastung (Vegetation, Erosionsanfälligkeit usw.) für 
einzelne Teilabschnitte.
Die ausführliche Beschreibung des Eingriffs und der 
potentiellen Folgen ist auf dem Planausschnitt in 
Abbildung 8 verkürzt dargestellt als zusammenfas
sende Begründung für die jeweilige Einstufung im 
Hinblick auf die Beschneiung (vereinfacht durch 
"+" oder Zeichen hervorgehoben). Es wird also 
für die jeweiligen Teilräume zunächst entschieden, 
ob beschneit werden kann und welche Abschnitte 
aus welchen Gründen zur Tabufläche werden. Hier 
haben oftmals einzelne Faktoren einen unterschied
lichen Stellenwert. Zu den limitierenden Faktoren 
gehören insbesondere die Hangstabilität oder fauni- 
stische Aspekte (Einfluß auf Lebensräume von 
Rauhfußhühnern).
Der nächste Schritt ist die Erarbeitung von Maßnah
men, bezogen auf die Funktionen des Naturhaushal
tes generell und den Stellenwert der einzelnen Be
reiche dazu.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen gliedern sich 
dementsprechend auch in allgemeine Maßnahmen, 
die für die gesamte Fläche Gültigkeit besitzen, und 
in spezielle Maßnahmen.
Zu den allgemeinen Maßnahmen gehören Auflagen 
zur Vermeidung baubedingter Auswirkungen oder 
Schutzmaßnahmen beim Betrieb, wie z.B. die Art 
der Beschneiung, Auflagen zu einem landschafts
schonenden Bauen (Verlauf der Leitungsgräben, 
Breite, Lagerung von Vegetationsdecke und Boden
schicht, Wiederbegrünung), Einbinden von Bauwer
ken (Hydranten u.a.). Die speziellen Maßnahmen 
nennen örtlich begrenzte Möglichkeiten zur Vermei
dung von eingriffsbedingten Schäden, z.B. durch 
einen korrigierten, veränderten Verlauf der Rohrlei
tung zum Schutz wertvoller Pflanzengemeinschaf
ten.
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M aßnahm en: W ie  sich aus der Diagnose ergibt, sind hier durch 
die Beschneiung erhebliche Beeinträchtigungen der U m w elt zu 
erw arten . Dieser Bereich sollte daher zurückgestellt oder ganz 
aus der Konzeption herausgenom m en w erden. In jedem Fall 
sollten die Schaden auf der Piste saniert werden.

M aßnahm en: Hier sollte - um Rinnenerosionen zu reduzieren - die 
Rohrleitung oberhalb des Feuchtbereiches (Gelbsegge) die Piste 
eher rechtw inklig queren und dann naher am Wald geführt zu 
w erden. Dies w ürde auch die Möglichkeiten verbessern, diese 
Flächen vor W eidevieh in der ersten Zeit zu schützen. 
Gleichzeitig kon nte  die Zerschneidung von zw ei kleinen 
Feuchtflächen verm ieden w erden.
In diesem Abschnitt sollte durch drei Transekte die Entwicklung  
der V egetation und seiner Belastungen verfolgt w erden. Die 
Transekte in einer Breite von 1 0  m sollten
- im Oberhang in 1 4 5 0  m ü .N .N . in e tw a  dem Verlauf der 
Höhenlage entsprechend verlaufen,
- im M itte lhang im 1 3 7 0  m  ü .N .N . und
- am  Unterhang in 1 3 3 0  m ü.N.N.,
Die Betriebseinrichtungen und Anschlüsse am W aldrand sind 
durch GehOlzpflanzungen einzubinden.

Abbildung 9

Ausschnitt aus der Darstellung der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Landschaftspflegerischen 
Begleitplan für eine geplante Beschneiungsanlage. Die flächige Strichfolierung kennzeichnet die Bereiche in denen 
die Beweidung später beginnen sollte, die Waldinseln sind durch Zäune zu schützen.

Damit sind aber nicht die Einflüsse auf die Pflanzen
gemeinschaften und den Boden auf der großen be
schneiten Fläche berücksichtigt. Hier kann - unter 
Hinweis auf den Funktionsbegriff - die Ausgleichs
oder Ersatzmaßnahme nicht in der Pflanzung einer 
Gehölzgruppe o.ä. bestehen. Eine Aufwertung von 
Flächen in den Randbereichen scheidet ebenso aus, 
weil diese Bereiche bewaldet sind oder größtenteils 
eine artenreiche Pflanzendecke tragen.
Ein Ausgleich auf diesen Flächen kann also nur über

eine Reduzierung der einander überlagernden Nut
zungen erreicht werden. Daher gehört eine Entla
stung durch einen späteren Beginn der Beweidung 
zu den wichtigsten kompensatorischen Maßnah
men. Hier ist zu berücksichtigen, daß durch die 
Beschneiung mit einem etwas verzögerten Ab
schmelzen der Schneedecke zu rechnen ist. Zudem 
ist eine erhöhte Wassermenge von den oberen Bo
denschichten aufzunehmen. Daher war im vorlie
genden Fall zum Schutz von Vegetation und Boden
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der Weidebeginn um zwei Wochen zu verschieben 
(vgl. Abb. 9).
Darüber hinaus werden für die einzelnen Teilräume 
weitere spezielle Einzelmaßnahmen vorgeschrie
ben, die von Pflanzungen bis zur Zäunung zum 
Schutz der Randwälder reichen.

2.4. Ökologische Langzeitbebachtung

Ein wichtiger Bestandteil ist auch die geforderte 
ökologische Langzeitbeobachtung. Diese umfaßt:

• Eine Schadenskartierung in ein- oder zweijähri
gem Abstand bei der die Schadensursachen und 
der Deckungsgrad der Vegetation, soweit mög
lich, in zwei Begängen (Frühjahr, Sommer) er
faßt werden.

• Einefaunistische Langzeitbeobachtung. Da man 
damit rechnen muß, daß einzelne angrenzende 
Pistenbereiche bei konsequenter technischer Be- 
schneiung in der Wintersaison als Teillebens
raum für das Birkwild oder für die Kleineulen 
stark an Wert verlieren wird, sind für eventuelle 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen mindestens 
dreijährige Analysen des Birkwild- und der Klei
neulenvorkommen erforderlich, wobei eventuel
le Ausweichflächen in die Untersuchungen 
miteinbezogen werden sollten. Diese Überprü
fungen sollten in enger Zusammenarbeit mit 
ortskundigen Kennern durchgeführt werden. In 
dieses Programm aufgenommen werden sollten 
auch Spurenkartierungen von Säugetieren mit 
mindestens zwei Durchgängen (einmal Über
sichtskartierung nach längerer Schönwetterperi
ode, einmal aktuelle Kartierung nach Neu
schnee). Die Größe des Testgebietes im Umgriff 
um die Skipisten einschließlich Aus weichräume 
müßte ca. 50 ha betragen.

• Eine vegetationskundliche Bestandsaufnahme in 
2-jährigem Abstand für die gesamte Fläche und 
eine detaillierte Aufnahme für ausgewählte 
Transekte. Innerhalb derer sind im Gelände dau- 
erhaft vermessene Quadrate (2 bis 4 m ) - min
destens 5 pro Transekt - floristisch genau zu 
untersuchen, die Arten auszuzählen und vegeta- 
tionskundlich auszuwerten.

Die starke Betonung des Monitoring spiegelt hier 
allerdings auch eine erhebliche wissenschaftliche 
Unsicherheit wider. Dies trifft jedoch - wenn man 
z.B. die faunistischen Aspekte anderer Projekte be
trachtet - nicht alleine auf die Beschneiung zu.

3 Zusammenfassung und Ausblick

3.1 Verstärkte Überprüfung neuer oder ver
änderter Formen der Erholungsnutzung

Vor dem Hintergrund des Beispiels zum Langlauf in 
der Rhön stellt sich die Frage, ob nicht in verstärk
tem Maße auch die punktuell immer intensiver wer
dende Landnutzung durch sportliche Aktivitäten im

Einzelfall durch Begleitplanungen überprüft werden 
sollte.
Dabei ist anzumerken, daß dies nicht, wie von Poli
tikern gerne dargestellt, eine naturschutzfachliche 
"Verhinderungs-, Reglementierungs- und Einschrän
kungspolitik" bedeuten muß, sondern u.U. eine von 
Sportorganisationen mitgetragene Entlastung oder 

• Neuorientierung sein kann. Insbesondere dann, 
wenn in Planung und Umsetzung die Bürger und 
Nutzer miteinbezogen werden, und wenn man weiß, 
daß Maßnahmen zur Verbesserung der sportlichen 
Qualität auch zur Entlastung beitragen.
Im Hinblick auf den Titel des Beitrags "Praxis und 
Anforderungen an die naturschutzrechtliche Ein
griffsregelung", würde man sich auch, und zwar 
nicht nur für den Wintersport, eine häufigere An
wendung der Eingriffsregelung in Erholungszentren 
wünschen.

3.2 Vorschalten einer Umweltverträglich
keitsprüfung

Zu den aus der Praxis formulierten Anforderungen 
gehört es auch, daß der Abwägung und dem Aus
gleich auf der Ebene des Landschaftspflegerischen 
Begleitplanes vermehrt eine Umweltverträglich
keitsstudie (UVS) vorgeschaltet wird. Dies soll am 
Beispiel der Wintersportanlagen verdeutlicht wer
den. Die Frage, ob z.B. die Tage bzw. Nächte, in 
denen die Temperaturen für die Beschneiung geeig
net sind, ausreichen (Überprüfung in Form von min- 
destens 15-jährigen Modellrechnungen), sind 
Aspekte, wie sie nur in der UVS und nicht mehr 
beim Landschaftspflegerischen Begleitplan geprüft 
werden können.
Ist bei der UVS wenigstens potentiell noch die 
"Nulloption" gegeben, so ist dies beim Landschafts
pflegerischen Begleitplan nicht mehr der Fall. Für 
den Alpenraum gibt es daher die Forderungen nach 
einem verstärkten Einsatz des Instrumentariums der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. CIPRA 1994; 
CERNUSCA 1994).
Beispielhaft für die hier angesprochene Notwendig
keit, im Bereich Freizeit und Erholung ebenfalls 
Umweltverträglichkeitsprüfungen einzuführen, ist 
die UVP-Verordnung der Schweiz von 1988 zum 
Umweltschutzgesetz (USchG). Dort wird eine UVS 
bereits für den Zusammenschluß von Skigebieten, 
für Terrainänderungen von mehr als 2000 m2, bzw. 
Beschneiungsanlagen über 5 ha oder die Er
schließung von neuen Skigebieten gefordert.

3.3 Monitoring als fester Bestandteil von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Das Monitoring, d.h. die ökologische Langzeitstu
die, eine der zentralen Auflagen bei der Beschnei
ung, könnte in "Bausteinen" eine wichtige, breit zu 
übernehmende Forderung sein.
Wenn heute von allen Seiten beklagt wird, daß keine 
Erkenntnisse über die Entwicklungsdynamik von 
Pflanzengemeinschaften vorliegen, die es erlauben,
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adäquate Modelle zur Bewertung zu erstellen 
und/oder, daß Angaben in der Literatur (vgl. 
SCHWEPPE-KRAFT 1994) mehr als 100 % ausein
anderliegen, dann könnte über das Monitoring nicht 
nur in den Büros, sondern insgesamt ein nachvoll
ziehbares Wissen angesammelt werden, das z.B. die 
Zurücknahme von überzogenen Anforderungen, 
eine Anpassung der Untersuchungsmethode auch 
im Hinblick auf die besonderen Leistungen (Art und 
Umfang faunistischer Untersuchungen u.ä.) und 
eine verbesserte Planung von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen erlaubt.
Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten in Bay
ern hat nicht zuletzt deshalb in Ergänzung zu den 
Untersuchungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung 
(LANA) und des Umweltbundesamtes dringend ein 
Forschungsprojekt zum Thema Eingriffsregelung in 
Bayern angeregt und empfohlen. Wir hoffen, daß 
dieser Initiative nachgegangen wird.
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Die Bedeutung aktueller Biotopschutzinstrumente 
(Rote Liste Biotoptypen und FFH-Richtlinie) für die 
Eingriffsregelung

Uwe RECKEN und Axel SSYMANK

1 Einführung

Über viele Jahrzehnte wurden naturschutzfachliche 
Bewertungen, Ziel- und Maßnahmenentwicklun
gen weitgehend aus den Ansprüchen bzw. der Ge
fährdung einzelner oder weniger Tier- bzw. Pflan
zenarten abgeleitet. Mittlerweile hat sich jedoch die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß Naturschutz insge
samt, aber auch erfolgversprechender Artenschutz, 
nur über adäquaten Biotopschutz möglich ist. Dies 
gilt sowohl für den Bereich des wissenschaftlichen 
Naturschutzes als auch für die Entwicklung und 
Umsetzung naturschutzpolitischer Konzepte. Ent
sprechend wurden in den letzten Jahren erhebliche 
Anstrengungen unternommen, sowohl um die fach
lichen Grundlagen des Biotopschutzes zu verbrei
tern als auch um die Umsetzungsinstrumente zu 
verbessern.
Zwei der aus diesem Bemühen resultierenden Er
gebnisse sollen in diesem Beitrag besonders im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für die Eingriffspla
nung vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich 
zunächst um die Rote Liste der gefährdeten Biotop
typen und Biotopkomplexe der Bundesrepublik 
Deutschland (RECKEN et al. 1994), als Beispiel 
einer für die Bundesebene neuen fachwissenschaft
lichen Grundlage für den Biotopschutz. Als zweites 
soll auf die FFH-Richtlinie der EU (92/43EWG) 
und das hieraus erwachsende europäische Schutz
gebietssystem "NATURA 2000" als ein bedeutsa
mes aktuelles naturschutzpolitisches Instrument 
eingegangen werden. 2

2 Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen

Im Bereich der Eingriffsplanung spielt die natur
schutzfachliche Flächenbewertung eine zentrale 
Rolle. Durch sie gilt es die Bereiche zu ermitteln, 
die gegenüber den zu erwartenden Eingriffswirkun- 
gen besonders empfindlich sind oder deren Beein
trächtigung besonders nachhaltig wäre. In einem 
weiteren Schritt ist es erforderlich, festzustellen, 
welche Eingriffe ausgleichbar sind und wie (quan
titativ und qualitativ) dies zu geschehen hat.
Die Roten Listen gefährdeter Pflanzen- und Tierar
ten haben sich als Instrument des Naturschutzes 
allgemein, aber auch im Zusammenhang mit sol
chen Bewertungsverfahren im Rahmen der Ein
griffsplanung durchaus bewährt. Dabei hat sich al

lerdings gezeigt, daß eine alleinige Bewertung von 
Flächen über das Vorkommen bzw. Fehlen gefähr
deter Tier- und Pflanzenarten oftmals nicht hinrei
chend ist (vgl. z.B. BLAB 1990). Ein Grund dafür 
ist, daß es eine Reihe von Lebensraumtypen gibt, 
die sehr stark gefährdet und somit auch schutzwür
dig und schutzbedürftig sind, obwohl ihre Lebens
gemeinschaften keine oder nur eine geringe Zahl 
gefährdeter Arten aufweisen (R E C K E N  & 
SSYMANK 1993) bzw. deren Gefährdungsstatus 
(z.B. bei bestimmten Insektengruppen) bislang 
nicht ermittelt wurde.
Vielfach werden Wertzuweisungen anhand des 
Schutzstatusses von Biotopen vorgenommen. Hierbei 
spielt der Pauschalschutz gemäß § 20c BNatSchG 
(oder vergleichbarer Länderregelungen) eine zen
trale Rolle. Nun ist jedoch bekannt, daß die dort 
verzeichneten Biotoptypen keine vollständige Liste 
der gefährdeten bzw. schutzbedürftigen Lebens
raumtypen darstellen. Unterrepräsentiert sind z.B. 
gefährdete Waldökosysteme, bestimmte Binnenge
wässerbiotope oder aber die mittelintensiven Grün
länder.
Ausgehend von diesen Defiziten wurde als ergän
zendes Instrument u.a. für die naturschutzrelevante 
Planung eine erste Fassung einer Roten Liste der 
gefährdeten Biotoptypen und Biotopkomplexe für 
ganz Deutschland erarbeitet (RECKEN et al. 
1994). Diese Liste bietet dabei über die Angaben 
zum Gefährdungsstatus hinaus vielfältige Informa
tionen, die unmittelbar für die Eingriffsplanung von 
Bedeutung sind.

2.1 Naturschutzfachliche Bewertung

Im Zentrum ökologischer Fachbeiträge zur Ein
griffsplanung steht die naturschutzfachliche Bewer
tung einzelner Flächen. Neben dem Grad der Natür
lichkeit spielt hierbei insbesondere der Grad der 
Gefährdung der betroffenen Lebensgemeinschaften 
oder aber einzelner Arten eine herausragende Rolle. 
Im Bewußtsein, daß das Gefährdetsein nicht als 
alleiniges Bewertungskriterium angewendet wer
den sollte (vgl. z.B. PLACHTER 1994), bildet der 
Gefährdungs Status doch eine wichtige Grundlage 
für solche Bewertungsverfahren. Im Gegensatz zu 
den Listen gefährdeter Arten stellt die Rote Liste 
gefährdeter Biotoptypen dabei ein Instrument mit 
definiertem Raumbezug zur Verfügung.
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Bei den Roten Listen gefährdeter Arten kommen 
ausschließlich quantitative Kriterien (Entwicklung 
der Populationen bzw. der Bestandszahlen) zur An
wendung. Bei der Roten Liste der gefährdeten Bio
toptypen wird dem gegenüber ein zweizügiges Kri
teriensystem verwendet. Neben der reinen Beurtei
lung der Flächen- und Bestandsverluste wurde bei 
den Biotoptypen und Biotopkomplexen jeweils 
auch die schleichende Degradierung, verursacht 
durch qualitative Veränderungen der Lebensräume 
beurteilt (Tab. 1). Beide Teilkriterien wurden dann 
in einem weiteren Schritt zu einem regionalen Ge
samtwert der Gefährdung zusammengeführt. Dieser 
hat jeweils den gleichen Wert wie die höchste Ein
stufung eines der Einzelkriterien. Der Mittelwert 
der regionalen Gefährdung ergibt die Gefährdungs
einstufung für Deutschland (vgl. Tabelle 1):

Tabelle 1

Übersicht über die Gefährdungskriterien und -kate- 
gorien der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands (zu den Definitionen vgl. RIECKEN et al. 
1994)

Gefährdungskriterien und -kategorien
I Gefährdung durch Flächenverlust

0 vollständig vernichtet
1 von vollständiger Vernichtung bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
P potentiell gefährdet
* derzeit vermutlich keine Gefährdung

II Gefährdung durch qualitative
Veränderungen

0 vollständig vernichtet
1 von vollständiger Vernichtung bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
* derzeit vermutlich keine Gefährdung

Aufgrund der großen landschaftlichen Heterogeni
tät Deutschlands und ausgeprägter Gradienten wich
tiger ökologischer Faktoren (z.B. Großklima) stellt 
eine Gefährdungsbeurteilung mit ganz Deutschland 
als Bezugsraum eine sehr starke Vergröberung dar. 
Um diesen regionalen Unterschieden Rechnung zu 
tragen, wurde eine auf acht Großregionen bezogene, 
regionalisierte Einstufung vorgenommen (Abb. 1). 
Hierdurch gelang eine aus Bundes sicht hinreichen
de Differenzierung und es wird dadurch gleichzeitig 
eine Anwendbarkeit der Roten Liste für konkrete 
Einzelvorhaben gewährleistet.

Darüber hinaus wurden auch überregional verbrei
tete Biotopkomplexehinsichtlich ihrer Gefähr
dung beurteilt. Somit ist auch eine Bewertung 
größerer Raumeinheiten nach diesem Kriterium 
möglich.

2.2 Die Rote Liste Biotope als Referenz- 
und Bezugssystem für die räumliche 
Planung

Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Verzeich
nissen, die nur die gefährdeten Tier- oder Pflanzen
arten auflisten, stellt die Rote Liste der Biotoptypen 
ein vollständiges Verzeichnis aller Biotoptypen 
Deutschlands dar. In einem umfangreichen An
hangsteil finden sich zu jedem Lebensraumtyp kur
ze, übersichtliche Definitionen, für die im wesentli
chen standörtliche und strukturelle Kriterien ver
wendet werden. Daneben werden die wichtigsten, 
dem jeweiligen Lebensraumtyp zugehörigen Pflan
zengesellschaften bzw. Syntaxa genannt und we
sentliche Gefährdungsfaktoren angegeben. Diese 
Angaben werden durch eine Zuordnung der einzel
nen Lebensraumtypen zu den besonders geschütz
ten (nach § 20c BNatSchG) und zu den Lebens
raumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (An
hang I der FFH-Richtlinie, Codierung nach offiziel
lem Datenerfassungsbogen2)) ergänzt. Die Rote Li
ste bildet somit eine umfangreiche Referenz, die 
eine flächendeckende Zuordnung des Gefährdungs
grades, des Pauschalschutzes nach dem BNatSchG 
und der Bedeutung von Biotopen nach der FFH- 
Richtlinie erlaubt.

2.3 Beurteilung der Ausgleichbarkeit

Eine weitere zentrale Aufgabenstellung im Zuge der 
Eingriffsregelung ist die Beurteilung der (mögli
chen) Ausgleichbarkeit vorgesehener Eingriffe 
bzw. der davon ausgehenden Wirkungen. Hierbei 
wird bislang oft mit einem eher ungerechtfertigten 
Optimismus hinsichtlich des tatsächlich Machbaren 
vorgegangen (vgl. z.B. RIECKEN 1992,1993). Ge
rade bei der Neuanlage bestimmter Biotoptypen 
wird häufig die für die Entwicklung benötigte Zeit
spanne stark unterschätzt. Um in diesem Zusam
menhang eine dem bisherigen naturschutzfachli
chen Kenntnisstand entsprechende Grundlage zu 
entwickeln, wurde für jeden Lebensraumtyp die 
Regenerationsfähigkeit abgeschätzt. Unter Regene
rationsfähigkeit wird dabei sowohl das biotopeige
ne Potential zur (selbständigen) Regeneration nach 
Beendigung negativer Beeinträchtigungen als auch 
die Möglichkeit einer Wiederentwicklung (Regene
rierbarkeit) durch gestaltendes Eingreifen des Men
schen verstanden. Die tatsächliche Regeneration ist 
im konkreten Einzelfall jedoch von der benötigten 
Entwicklungszeit (oder gar der notwendigen histo
rischen Kontinuität), der Möglichkeit, geeignete 
abiotische Standort- und Rahmenbedingungen neu 
zu schaffen und von gesamtlandschaftlichen Zu
sammenhängen abhängig. Hierbei spielt vor allem 
auch die räumliche Entfernung zu geeigneten Aus
breitungszentren der typischen Arten3) eine ent
scheidende Rolle. Entsprechend stellt die Einstu
fung auf der typologischen Ebene nur eine grobe 
Näherung dar. Eine Übersicht über die einzelnen 
Kategorien und die jeweils zugrunde liegenden De-
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Abbildung 1
Karte der naturräumlichen Großregionen Deutschlands

finitionen findet sich in Tabelle 2 auf der folgenden 
Seite.
Eine diesbezügliche Auswertung der Roten Liste 
Biotoptypen ergab, daß rund 35 % der gefährdeten 
Lebensraumtypen nicht oder kaum regenerierbar 
sind (Kategorien N oder K; RATHS et al. 1995). 
Bei all diesen Typen ist davon auszugehen, daß 
Bestandseinbußen zumindest innerhalb planbarer 
bzw. von einem Menschen überschaubarer Zeiträu
me weder im Rahmen natürlicher Entwicklungspro
zesse noch durch gezielte Maßnahmen des Natur
schutzes (z.B. Ausgleichsmaßnahmen) kompen
siert werden können. Dies gilt in etwas abge
schwächter Weise auch für die überwiegende Zahl 
der schwer regenerierbaren Biotoptypen (Kategorie 
S), zu denen rund 38 % der gefährdeten Biotop typen 
Deutschlands zählen. Insgesamt bedeutet dies, daß

nach derzeitigem Kenntnisstand nur rund 21 % der 
gefährdeten Lebensraumtypen in planbaren Zeit
räumen (bis ca. 15 Jahre) bedingt regenerierbar sind 
(Abb. 2). Entsprechend stellt diese Angabe in der 
Roten Liste eine wichtige Information im Zusam
menhang mit der Beurteilung der Ausgleichbarkeit 
vorgesehener Eingriffe dar.

2.4 Beziehung zu anderen Flächenschutzin
strumenten (§ 20c BNatSchG, FFH- 
Richtlinie)

Wie bereits oben ausgeführt, wird bei allen Biotop
typen im Rahmen ihrer Definition angegeben, ob sie 
zu den besonders geschützten Biotoptypen (nach § 
20c BNatSchG) oder zu den Biotoptypen von ge
meinschaftlichem Interesse (gemäß Anhang I der
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Tabelle 2

Kategorien der Einstufung der Regenierbarkeit (aus RIECKEN et al. 1994)

Einstufung der Regenierbarkeit
N nicht regenerierbar:

Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration in historischen Zeiträumen nicht möglich ist. Hierzu 
zählen z.B. Biotoptypen, die extrem lange Entwicklungszeiten aufweisen (z.B. "Urwälder", Hochmoore 
usw.), Biotoptypen, deren Standortbedingungen nicht neu geschaffen werden können sowie Biotoptypen, 
deren Bestände weitgehend isoliert sind und von Restpopulationen vom Aussterben bedrohter biotoptypi
scher Arten bzw. bedeutenden Teilpopulationen davon besiedelt werden.

K  kaum regenerierbar:
Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration nur in historischen Zeiträumen (>150 Jahre) möglich 
ist und dann aufgrund der geringen Zahl und hohen Isolation der Einzelbestände (mögliche Ausbreitungs
zentren für eine (Wieder-)Besiedlung durch typische Arten) nur in unvollständiger Form zu erwarten ist.

S schwer regenerierbar:
Biotoptypen bzw -komplexe, deren Regeneration nur in langen Zeiträumen (15-150 Jahre) wahrscheinlich 
ist; für die (Wieder-)Besiedlung durch bestimmte typische Pflanzen- und Tierarten sind fallweise deutüch 
längere Zeiträume zu veranschlagen.

B bedingt regenerierbar:
Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration in kurzen bis mittleren Zeiträumen (etwa bis 15 Jahre) 
wahrscheinlich ist; für die (Wieder-)Besiedlung durch bestimmte biotoptypische Pflanzen- und Tierarten 
sind fallweise deutüch längere Zeiträume zu veranschlagen.

X keine Einstufung sinnvoll:
Biotoptypen bzw. -komplexe, bei denen die Beurteilung der Regenerationsfähigkeit nicht sinnvoll ist. 
Hierzu gehören vor allem

aus naturschutzfachlicher Sicht "unerwünschte" Typen (z.B. intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Bereiche, Forste mit nicht autochtoner Bestockung, sich im Betrieb befindende Abbaubereiche) und 
Typen, die belastungssbedingte stark überformte Varianten schützenswerter Lebensraumtypen darstellen, 
nur kurzzeitig existierende Sukzessionsstadien und
Lebensraumtypen, die aus naturschutzfachücher Sicht in Abhängigkeit von regionalen bzw. lokalen 
Zielsetzungen und Leitbildern sowohl als Ergebnis einer Gefährdung (z.B. Verbrachung eines schüt
zenswerten Halbtrockenrasens) als auch als Ziel einer Entwicklung (Brachen von vormals intensiv 

______ bewirtschafteten Nutzflächen) angesehen werden können.__________________________________________

FFH-Richtlinie) gehören. Eine Prüfung, in welchem 
Umfang die gefährdeten Biotoptypen dem gesetzli
chen Pauschalschutz unterliegen, ergibt, daß nur 
rund die Hälfte der gefährdeten Lebensraumtypen 
derzeit auch unter den besonderen Schutz des § 20c 
fallen (Abbildung 3).
Betroffen davon sind vor allem Biotoptypen der 
Stillgewässer, natumahe Waldökosysteme auf mitt
leren bis reichen Standorten und mittelintensive 
Grünlandbiotope. In wieweit diese Lücken durch 
die im Gesetz vorgesehene Erweiterungsmöglich
keit im Rahmen der Umsetzung durch die Bundes
länder geschlossen wurden, kann derzeit nicht beur
teilt werden. Eine entsprechende synoptische Über
sicht ist jedoch im Rahmen der Fortschreibung der 
Roten Liste vorgesehen.
Eine vergleichbare Auswertung für die Lebens
raumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung (ge
mäß FFH-Richtlinie, Anhang I) erbringt das in Ab
bildung 4 wiedergegebene Ergebnis. Auch durch 
dieses Schutzinstrument werden nur etwa rund die 
Hälfte der gefährdeten Lebensraumtypen Deutsch
lands erfaßt.

Die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen stellt 
somit nicht nur eine fachliche Grundlage für die 
künftige Fortentwicklung flächenbezogener Schutz
instrumente (Novellierung BNatSchG, Fortent
wicklung der FFH-Richtlinie) dar, sondern liefert 
gleichzeitig eine Bewertungsgrundlage für die 
Schutzwürdigkeit bzw. -bedürftigkeit von solchen 
Lebensräumen, die trotz akuter Gefährdung aktuell 
nicht dem Pauschalschutz unterliegen bzw. nicht im 
Mittelpunkt der Entwicklung des Schutzgebietssy
stems NATURA 2000 stehen.

3 FFH-Richtlinie der Europäischen Union

3.1 Ziele und Überblick über die FFH- 
Richtlinie

Mit dem Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitatricht- 
linie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur "Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen" 4) im 
Juni 1992 ist erstmals ein umfassendes rechtliches 
Instrumentarium zum Lebensraum- und Arten-
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Regenerationsfähigkeit der gefährdeten 
Biotoptypen Deutschlands (n=350)

regenerierbar

Abbildung 2

Regenerierbarkeit der gefährdeten Biotoptypen (aus RATHS et al. 1995)

Pauschalschutz (§ 20c BNatSchG) der 
gefährdeten Biotoptypen Deutschlands

■  §20c □  nicht §20c

Abbildung 3

Schutzstatus der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands nach § 20c BNatSchG (zu den Gefährdungskategorien 
vgl. Tabelle 1)
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Schutz der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands nach der FFH-Richtlinie

FFH prioritär ■  FFH □  nicht FFH

Abbildung 4

Berücksichtigung der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands bei den Lebensräumen von gemeinschaftlichem 
Interesse (gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie der EU)

schütz in der Europäischen Union geschaffen wor
den.
Die Hauptziele der Richtlinie sind der Erhalt der 
biologischen Diversität durch den Erhalt und die 
Wiederherstellung von Lebensräumen und Popula
tionen von bedrohten Arten. Dies soll primär durch 
die Ausweisung von "Besonderen Schutzgebieten 
gemeinschaftlicher Bedeutung" erfolgen. Das ge
plante Schutzgebietssystem "NATURA 2000" um
faßt zusätzlich alle Gebiete, die nach Vogelschutz
richtlinie (79/409/EWG) gemeldet worden sind. Im 
folgenden soll eine kurze Übersicht über die we
sentlichen Inhalte der FFH-Richtlinie gegeben, so
wie das Verfahren zur Ausweisung der Schutzgebie
te erläutert werden (ausführliche Darstellung in 
SSYMANK 1994, 1995).

Die Richtlinie gliedert sich in allgemeine einfüh
rende Bestimmungen, Regelungen zum Lebens
raum- und Artenschutz mit dem Ziel der Auswei
sung konkreter Schutzgebiete und einen strengen 
Artenschutzteil sowie Schlußbestimmungen. Dazu 
gehören 6 Anhänge als integraler Bestandteil der 
Richtlinie.

Im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung sind 
vor allem der Artikel 6, ferner das Ausweisungsver- 
fahren mit den Kriterien für die Auswahl und die 
beiden Anhänge I und II, sowie der Kriterienanhang

(III) relevant, auf die im einzelnen noch eingegan
gen wird.
Das Auswahlverfahren von Schutzgebietsflächen 
für NATURA 2000 orientiert sich an rein natur
schutzfachlichen Gegebenheiten; es gibt keinerlei 
Vorgaben zu Mindestflächengrößen oder zum Pro
zentsatz eines Lebensraumtyps, der geschützt wer
den soll. Rein politische Vorgaben die z.B. eine 
Mindestflächengröße für Gebietsmeldungen vor
schreiben würden, könnten zu einer unvollständi
gen Umsetzung der Richtlinie führen. Eine Ab
wägung politischer, sozialer oder ökonomischer Be
lange ist im Auswahl- und Ausweisungsverfahren der 
FFH-Richtlinie nicht möglich. Solche Abwägungs
prozesse können im gesetzlich festgelegten Rahmen 
erst im Zusammenhang mit Eingriffen in gemeldete 
Schutzgebiete geltend gemacht werden.
Die Biotoptypen des Anhangs I und die Arten des 
Anhangs II unterliegen im Gegensatz zu § 20c 
BNatSchG keinem Pauschalschutz, sondern dienen 
zunächst der Ausweisung von Schutzgebieten. Erst 
dann greift der gesetzliche Schutz in vollem Um
fang. Das Ausweisungsverfahren ist in Artikel 4 
festgelegt und unterliegt den Kriterien des Anhangs 
III. Es vollzieht sich in zwei Stufen (vgl. Tabelle 4). 
Als Bezugsraum für die Bewertungen im Rahmen 
der Schutzgebietsauswahl dienen einerseits admini
strative Einheiten (die Mitgliedsstaaten und die Eu-
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Tabelle 3

Übersicht über den Gesetzestext der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) einschließlich der Anhänge

Übersicht über den Richtlinientext:

Artikel 1-3 Begriffsbestimmungen, Allgemeine Ziele, "Natura 2000" als "kohärentes 
europäisches ökologisches Netz" von Schutzgebieten

Artikel 4 Verfahren zur Schutzgebietsausweisung (Kriterien Anhang III)
Artikel 5 Konzertierungsverfahren bei strittigen Fällen
Artikel 6 Schutzmaßnahmen, einschl. Managementpläne, und Verfahren der UVP
Artikel 7 Einschluß und Anpassung der Vogelschutzrichtlinie
Artikel 8 Finanzielle Regelungen - Beteiligung der EG
Artikel 9 Regelmäßige Ergänzung des Schutzgebietssystems und ggf. Auflösung 

eines Schutzgebiets
Artikel 10 Förderung von Landschaftselementen
Artikel 11 Überwachungsgebot (Monitoring)
Artikel 12, 13 Strenger Artenschutz (Anhang IV)
Artikel 14-16 Maßnahmen zur Erhaltung, Verbote und Ausnahmeregelungen
Artikel 17,18 Informationspflicht (Durchführungsberichte), Forschungsförderung
Artikel 19 Verfahren zur Änderung der Anhänge
Artikel 20, 21 "Habitaf-Ausschuß der Kommission, beigeordnetes Fachgremium
Artikel 22 Wiederansiedlung einheimischer Arten u.a.
Artikel 23, 24 Rechtliche Umsetzung/Schlußbestimmungen

Anhänge der Richtlinie:

Anhang I Natürliche Lebensräume zur Ausweisung von Schutzgebieten
Anhang II Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten
Anhang III Kriterien zur Auswahl der Gebiete für NATURA 2000
Anhang IV Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten
Anhang V Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung
Anhang VI Verbotene Methoden und Mittel des Fangs, der Tötung und Beförderung

Tabelle 4

Ausweisungsverfahren zur Auswahl der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung für das Schutzgebietssystem 
NATURA 2000

Phase Kriterien Durchführung der Auswahl Ergebnis

1 Anh. III, 
Phase 1

Mitgliedsstaat, in Deutschland 
Gebietsvorschläge: 
Bundesländer 
nationale Bewertung:
BMU, BfN*}

nationale Vorschlagsliste für 
Schutzgebiete nach der FFH- 
Richtlinie 
Beginn der 
Sicherungspflichten

2 Anh. III, 
Phase 2

Europäische Union Gebiete gemeinschaftlicher 
Bedeutung

*) BMU = Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
BfN = Bundesamt für Naturschutz

ropäische Union), andererseits naturschutzfachli
che Bezugssysteme mit einer groben Unterteilung 
nach sechs biogeographischen Regionen. Deutsch
land hat dabei Anteil an der atlantischen Region, der 
kontinentalen (eigentl. zentraleuropäischen) Regi
on und der alpinen Region.
Der fachliche Schwerpunkt der Ausweisung von 
Schutzgebieten liegt auf den Biotoptypen des An
hangs I, während nur relativ wenige mitteleuropäi

sche Arten in Anhang II genannt sind. Anhang I 
enthält für die EU über 300 Biotoptypen, wovon 
immerhin ca. 80 auch in Deutschland Vorkommen 
und bei uns in entsprechenden Schutzgebieten ge
schützt werden müssen. Die Palette der genannten 
Biotoptypen ist sowohl was die "Größe" bzw. Kom
plexität des Typs anbetrifft (Binnenlandsalzwiese - 
Ästuare), als auch was das ökologische Spektrum 
angeht, sehr weit gefächert. Erstmals erfahren in
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größerem Umfang auch in Deutschland relativ weit 
verbreitete, für die kontinentale Region ausgespro
chen typische Biotoptypen oder aber solche mittle
rer Standorte, die besonderem Nutzungsdruck un
terliegen, eine angemessene Berücksichtigung in 
naturschutzrechtlichen Instrumentarien. Beispiele 
sind Buchenwälder sauerer und basenreicher Stand
orte oder bestimmte Typen von extensivem mittle
ren Grünland.

3.2 Spezielle Regelungen der UVP für 
NATURA 2000-Gebiete

Die Prüfungspflichten und das Verfahren zur UVP 
sind in der FFH-Richtlinie in Artikel 6 Absatz 3 und 
4 festgelegt. Danach unterliegen alle "Pläne oder 
Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung 
des (NATURA 2000-Schutz-)Gebietes in Verbin
dung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die 
ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam
menwirkung mit anderen Plänen oder Projekten 
erheblich beeinträchtigen könnten" einer "Prüfung 
auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge
legten Erhaltungszielen"
Damit lassen sich folgende Grundsätze festhalten:
1. "Pläne", d.h. alle Festlegungen über geplante 
Nutzungen (Flächennutzungspläne, Grünordnungs- 
, Baupläne usw.), die eine negative Auswirkung 
haben könnten (d.h. das Verdachtsmoment ist aus
reichend) unterliegen einer Prüfung.
*2. Es ist dabei unerheblich, ob das Vorhaben (der 
geplante Eingriff) oder der Plan das gemeldete 
Schutzgebiet direkt betrifft, oder ein angrenzendes 
oder gar weiter entferntes Gebiet, solange negative 
Wirkungen auf das Schutzgebiet möglich sind. D.h. 
Femwirkungen eines Eingriffs in die Landschaft 
wie z.B. Grundwasserabsenkungen in der Umge
bung von gemeldeten Feuchtgebieten sind zu prü
fen.
3. Die Prüfung geht über die bestehende UVP hin
aus, indem auch ausdrücklich kumulative Wirkun
gen geplanter Vorhaben zu berücksichtigen sind. 
Damit sind z.B. Erweiterungen von Industrieanla
gen, die einzeln für sich betrachtet nur geringfügi
gen Schaden anrichten würden und nach UVP-Ge- 
setz genehmigungsfähig wären, dann nicht möglich, 
wenn durch Erhöhung des Schadstoff aus Stoßes in 
Zusammenhang mit bestehenden anderen Belastun
gen negative Auswirkungen zu befürchten sind.
4. Die UVP nach FFH-Richtlinie orientiert sich 
grundsätzlich am Schutzobjekt und an den Erhal
tungszielen für das NATURA 2000-Gebiet. Das 
bedeutet, daß der Erhaltungszustand aller vorhande
nen Lebensräume nach Anhang I und aller Arten 
nach Anhang II im Gebiet geprüft werden muß und 
eine Abschätzung erfolgen muß, ob ggfs, eine Ver
schlechterung desselben zu erwarten ist. Dies setzt 
detaillierte Erhebungen und Kartierungen flächen
deckend im ganzen gemeldeten Schutzgebiet vor
aus. Der "Erhaltungszustand" ist in Artikel 1 der 
Richtlinie definiert und umfaßt bei Arten z.B. auch 
Untersuchungen zur Populationsdynamik und lang

fristigen Überlebensmöglichkeit (Art.li). Für Le
bensräume sind Flächenverkleinerungen, negative 
Veränderungen der Struktur und spezifischen Funk
tionen und Veränderungen im charakteristischen 
Arteninventar (Art.le), d.h. alle quantitativen und 
qualitativen negativen Veränderungen abzuprüfen.
5. Ist das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprü
fung negativ, so kann der Eingriff bei "überwiegen
dem öffentlichem Interesse einschließlich sozialer 
und wirtschaftlicher Art" unter bestimmten Vorraus
setzungen zwar stattfinden, ein Ausgleich ist aber 
zwingend vorgeschrieben.
6. Für den Fall, daß ein Gebiet sogenannte "priori- 
täre" Lebensräume oder Arten beinhaltet, ist ein 
Eingriff nur noch unter sehr eingeschränkten Aus
nahmebedingungen möglich, nämlich aus:

Erwägungen im Zusammenhang mit der Ge
sundheit des Menschen,
Erwägungen der öffentlichen Sicherheit 
zwingenden Gründen des überwiegend öffentli
chen Interesses nach Stellungnahme der Kom
mission.

Die prioritären Arten und Lebensräume sind in der 
Richtlinie als besonders schützenswerte Objekte in 
den Anhängen I und II besonders durch Sternchen 
gekennzeichnet (vgl. Tabelle 5). Für die Anwen
dung der eingeschränkten Ausnahmeregelungen für 
Eingriffe ist es unerheblich, ob der Eingriff selbst 
eine prioritäre Art oder einen prioritären Lebens
raum zerstören würde; es kommt nur auf das Vor
handensein prioritärer Schutzobjekte im gemeldeten 
betroffenen Schutzgebiet an.
Damit stellt sich die Frage, wie oft überhaupt prio
ritäre Arten oder Lebensräume in gemeldeten Ge
bieten Vorkommen werden, d.h. ob dieses Verfah
ren, welches eine Stellungnahme der Kommission 
voraussetzt, regelmäßig Anwendung finden wird. 
Da die Gebiete nach funktionalen naturschutzfach
lichen Gesichtspunkten gemeldet werden müssen, 
ist davon auszugehen, daß je nach Naturausstattung 
die Hälfte bis der überwiegende Teil der Gebiete 
mehrere Arten und Lebensraumtypen der Anhänge 
und darunter auch mindestens eine/n prioritäre/n 
umfassen. Aktuell wird dieses Verfahren z.B. im 
Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit für 
die Autobahn A20 bei der Querung des Peentals in 
Mecklenburg-Vörpommem angewendet.
7. Ersatz im Falle eines Eingriffs (d.h. monetäre 
Zahlungen, oder Schaffung andersartiger Biotope 
als die zerstörten etc.) ist nicht möglich, denn es wird 
ausdrücklich in Art. 6 Abs. 4 gefordert, daß die glo
bale Kohärenz des Schutzgebietssystems gewahrt 
bleiben muß. Damit läßt sich natürlich nicht ein 
Moor durch Anlage eines Amphibientümpels aus- 
gleichen. Zwei weitere Überlegungen sind eng da
mit verknüpft: Eingriffe, die nicht ökologisch sinn
voll im Sinne der FFH-Richtlinie ausgleichbar sind, 
etwa weil sie nicht wiederherstellbare oder nicht re- 
generier-bare Biotoptypen betreffen (vgl. oben, 
RECKEN et al. 1994) sind damit eigentlich unzuläs
sig. Ferner stellt sich die Frage, in welchem Rahmen
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Tabelle 5

Prioritäre Arten und Lebensräume in Deutschland

Anhang I: Lebensräume Anhang II: Arten
1150: Lagunen (Strandseen) Tiere:
1340: Salzwiesen im Binnenland (Puccinelletalia di- 

stantis)
* M ic ro tu s  o e c o n o m u s  a re n ic o la  - Nordische Wühl

maus (Unterart)

2130: Graudünen * A c ip e n s e r  s tu r io  - Stör

2140: Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 
(Braundünen)

* C o r e g o n u s  o x yrh y n c h u s  - Schnäpel (anadrome 
Populationen, Nordsee)

4030: Trockenheiden (alle Untertypen) ̂ * O s m o d e rm a  e r e m ita  - Eremit, Juchtenkäfer

4070: Gebüsche und Krummholz mit P in u s  m u g o  

und R h o d o d e n d r o n  h irsu tu m  (Mugo-Rhodo- 
dendretum hirsuti)

* R o s a lia  a lp in a  - Alpenbock

6110: Lückige Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion 
albi)

* C a llim o rp h a  q u a d r ip u n c ta r ia  - Spanische Flagge

6120: Subkontinentale Blauschillergrasrasen (Koele- 
rion glaucae)

Pflanzen:

6210: Trespen-Schwingel Kalk-Trockenrasen 
(Festuco-Brometalia)(Bestände mit bemer
kenswerten Orchideen)

* J u r in e a  c y a n o id e s  - Sand-Silberscharte

6230: Borstgrasrasen montan (und submontan auf 
dem europäischen Festland) (EU-Nardion)

* S tip a  b a v a r ic a  - Bayerisches Federgras

7110: Natumahe, lebende Hochmoore * O e n a n th e  c o n io id e s  - Schierlings-Wasserfenchel

7210: Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und 
Carex davalliana

7220: Kalktuff-Quellen (Cratoneurion)

7240: Alpine Pionierformationen des Caricion 
bicoloris

8160: Kalkhaltige Schutthalden in Mitteleuropa

9180: Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Ace- 
rion)

91DO: Alle Moorwälder

91EO: Erlen- und Eschenwälder an Fließgewässem 
(Alnion glutinoso-incanae) [incl. Weichholz- 
auen]

^ Dieser Biotoptyp ist in der amtlichen, publizierten deutschen Fassung (Amtsblatt der Europäischen Union) als 
prioritär gekennzeichnet, jedoch in den anderssprachigen Fassungen z.T. als nicht prioritär. Eine offizielle Korrektur 
seitens der EU-Kommission steht noch aus.

für einen Ausgleich ein räumlicher Zusammenhang 
(funktionale Kohärenz) zum zerstörten Lebensraum 
gegeben sein muß. Andererseits unterüegen alle 
Flächen im gemeldeten Schutzgebiet ohnehin den 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsverpflich
tungen der FFH-Richtlinie, so daß ein Ausgleich 
außerhalb des gemeldeten Gebiets gefordert werden 
könnte. Die Prüfung, in welchem Rahmen ein Aus
gleich tatsächlich stattfinden kann, wird sicher eine 
Einzelfallentscheidung der Kommission erfordern.

3.3 Zeitplan der Umsetzung und aktuelle 
Relevanz der FFH-Richtlinie für die 
Eingriffsregelung

Die Fristen für die Umsetzung der FFH-Richlinie 
sind in der Richtlinie selbst festgelegt:

im Juni 1992 Inkrafttreten der Richtlinie 
bis Juni 1994 Umsetzung in nationales Recht 
bis Juni 1995 nationale Gebietsvorschlagslisten
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bis Juni 1998 Auswahl der Gebiete gemein
schaftlicher Bedeutung
bis Juni 2004 formale Ausweisung der NATU
RA 2000-Gebiete abgeschlossen.

Für Deutschland ergibt sich somit (Stand Januar 
1995) ein doppeltes Vollzugsdefizit: bislang erfolg
ten weder die rechtliche Umsetzung in das BNat 
SchG, noch die Meldungen zu der nationalen Ge
bietsvorschlagsliste. Entsprechende Mahnverfah
ren der EU-Kommission sind bzw. werden eingelei
tet. Wegen des Ablaufs der Frist für die Umsetzung 
in nationales Recht ist die Richtlinie jedoch derzeit 
unmittelbar anzuwenden und zumindestens für Be
hörden, Planungsträger etc. verbindlich.
Für die Eingriffsregelung nach der FFH-Richtlinie 
ergibt sich damit derzeit folgende Situation:
• Sie ist zwingend anzuwenden für alle ca. 500 

derzeit nach der Vogelschutzrichtlinie gemelde
ten Gebiete;

• sie ist anzuwenden auf alle Gebiete, die zwin
gend zur Erfüllung der FFH-Richtlinie gemeldet 
werden müssen (Singularitäten; eindeutig quali
fizierende Gebiete, bei denen keine Auswahl
möglichkeit besteht);

• sie sollte prospektiv bei allen Gebieten ange
wendet werden, die die naturschutzfachlichen 
Kriterien der Gebietsmeldung für die FFH- 
Richtlinie erfüllen.

4 Zusammenfassung und Ausblick

4.1 Fortschreibung der Roten Liste Bio- 
tope/Biotopkomplexe

Die Rote Liste der Biotope stellt eine wissenschaft
liche Dokumentation der aktuellen Gefährdungssi
tuation der Biotope in Deutschland dar, deren Wert 
für die Planung und die Naturschutzpraxis wesent
lich von einer regelmäßigen Überarbeitung ab
hängt. Abgesehen von den leider meist negativen 
Veränderungen im Bestand und der Qualität der 
Biotope selbst ist zunehmend eine stärkere Einbe
ziehung von Biotopkomplexen und Landschafts
komplexen erforderlich, die erst die Biodiversität in 
den regionalen landschaftstypischen Mustern der 
Biotopausstattung wiederspiegelt. Eine entspre
chende vollständige Biotopkomplex-Liste liegt im 
Entwurf im Bundesamt für Naturschutz (BfN) vor. 
Auch im Rahmen internationaler Bemühungen sind 
diese Aspekte bei der trilateralen Roten Liste für das 
Wattenmeer und für die Ostsee (Helcom) bereits 
berücksichtigt worden.

4.2 Fortschreibung und Aktualisierung des 
gesetzlichen Lebensraumschutzes

Letztendlich dient die Rote Liste auch als Instru
ment zur Anpassung des gesetzlichen Schutzes von 
Lebensräumen. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, welche Biotoptypen einen Pauschal
schutz benötigen und bei einer Novellierung des 
BNatSchG berücksichtigt werden müssen, bzw.

wann ggfs, spezielle Programme der Landwirt
schaft, der Forstwirtschaft oder des Naturschutzes 
ausreichen, um den dauerhaften Erhalt der heutigen 
Biotopausstattung in ihrer Diversität und Qualität 
zu sichern. Hier ist sicher eine einzelfallbezogene 
Prüfung erforderlich, die z.B. Aspekten der Häufig
keit und der Nutzung der entsprechenden Lebens
räume Rechnung trägt. Es ist jedoch unbestritten, 
daß eine Anpassung des § 20c BNatSchG dringend 
erforderlich ist, zumal zahlreiche Ergebnisse der 
Biotopkartierungen der Länder und die Rote Liste 
der Biotope dokumentieren, daß viele früher unge
fährdete Biotope heute hochgradig gefährdet sind. 
Von einer direkten Übernahme der Roten Liste in 
gesetzliche Regelungen ist jedoch abzuraten, da 
dann sowohl die Gefahr einer Rechtsunsicherheit 
durch zu häufige Änderungen des Gefährdungssta- 
tusses entsteht, als auch ein von politischen Erwä
gungen unabhängiges wissenschaftliches Instru
ment verloren gehen kann.
Die Anhänge der FFH-Richtlinie sind nicht als sta
tisch zu betrachten. So ist bereits in der Richtlinie 
in Art. 19 ein Verfahren zur Änderung mit qualifi
zierter Mehrheit des Rates vorgesehen. Ob diese 
Bestimmungen in der vorliegenden Form nach Ab
schluß der Maastricht-Verträge für die Anhänge I 
und II noch angewendet werden können, ist frag
lich, da sie sich auf die Gebietsauswahl und damit 
territoriale Festlegungen auswirken (Einstimmig
keit für Änderungen erforderlich). Andererseits be
stehen derzeit eine Reihe fachlicher Mängel in den 
Anhängen aus folgenden Gründen:

• Vertragsverhandlungen mit neuen Mitgliedstaa
ten standen unter dem Motto: Aufnahme nur von 
solchen Biotoptypen, die ausschließlich in die
sem Mitgliedsstaat Vorkommen;

• in den Vorverhandlungen wurden zahlreiche 
"Kandidaten" der wissenschaftlichen Listen auf 
einfachen Einwand eines Mitgliedsstaates ge
strichen;

• die Definitionen der Biotoptypen wurden erst 
nach Unterzeichnung der Richtlinie erarbeitet;

• es gibt inhaltliche Überschneidungen zwischen 
sehr breit gefaßten "Lebensraumtypen" (Land
schafts- oder Biotopkomplexe) und sehr eng 
gefaßten Einheiten (Biotoptypen oder Pflanzen
gesellschaften);

• fast in jedem Mitgliedsstaat existiert bereits 
jetzt, aus der Erfahrung der Umsetzung der 
Richtlinie, eine Liste von fachlich notwendigen 
Er-weiterungen um einem repräsentativen 
Schutzgebietssystem gerecht werden zu kön
nen.

Eine Novelüemng der Anhänge der FFH-Richtlinie 
sollte neben der Ergänzung weitere Tier- und Pflan
zenarten vor allem die Lebensraumtypen berück
sichtigen, deren europaweite Gefährdung bekannt 
ist, die aber aus Nutzungsinteresse oder anderen 
Gründen auf den Listen bisher fehlen. Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß das Schutzgebiets
system NATURA 2000 "nur" eine aus europäischer
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Sicht repräsentative Auswahl von Beständen der 
jeweiligen Typen darstellt und darüber hinausge
hende nationale Schutzbemühungen nicht entbehr
lich macht.
Im Zuge einer Novellierung der Richtlinie könnten 
jedoch beispielsweise für die zahlreichen schutz
würdigen kulturbedingten Biotoptypen konkrete 
Mindeststandards für die Bewirtschaftung festge
legt und für bestimmte genutzte Arten in einem 
eigenen Anhang konkrete Managementpläne ent
wickelt und integriert werden.

4.3 Künftige Bedeutung des Schutzgebiets- 
systems "NATURA 2000" für die Ein
griffsregelung

Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 bietet die 
Chance und beinhaltet die Verpflichtung zum Auf
bau eines einheitlichen europaweiten Gebietsschut
zes. Dabei wird aufgrund der rechtlichen Verpflich
tung zur Erfolgskontrolle und der starken Ausrich
tung am Schutzobjekt mit zunehmender Zahl der 
Meldung von Gebieten ein europäischer raumord
nerischer Rahmen für Planungen geschaffen, der 
weit über den Naturschutz i.e.S. hinaus Wirkungen 
haben kann. So werden bereits jetzt Natur- und 
Umweltschutzmittel der EU (LIFE) von der Umset
zung der FFH-Richtlinie abhängig gemacht. Eine 
Kopplung der EU-Maßnahmen im Agrarbereich ist 
jetzt möglich, da erstmals verbindliche EU-weit 
einheitlich festgelegte Gebiete zum Schutz und zur 
Erhaltung der Lebensräume und Arten bestehen.

Anmerkungen

^ zu den verwendeten Definitionen für Biotop, Biotop
typ, Biotopkomplex vgl. SSYMANK et al. (1993)

European Commission DG XI.D.2 (1995): NATURA 
Network Standard Data Form, EUR Version, march 
1995 with explanatory notes (23 pp) and appendices

Entscheidend ist, daß es sich um Arten handelt, die für 
den Lebensraum typisch sind und die in ihren Vorkom
men weitgehend auf diesen Typ beschränkt sind oder hier 
ihr Optimum haben. Die Einstufung "nicht regenerierbar" 
bezieht sich in einem solchen Fall überwiegend auf die 
Lebensgemeinschaft: Wird eine konkrete Fläche eines 
Biotops, der eine entsprechende Population beherbergt, 
vernichtet, ist eine Regenerierbarkeit schon deshalb nicht 
gegeben, weil eine Wiederbesiedlung durch die entspre
chenden Arten nicht erfolgen kann bzw. sehr unwahr
scheinlich ist.

^  Bezugsquelle: Bundesanzeiger, Breite Straße, 50667 
Köln, Tel. 0221/2027-0
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